PROSPEKT

FRANKLIN TEMPLETON
ALTERNATIVE FUNDS

Société d’investissement a capital variable,
gegriindet in Luxemburg

JANUAR 2022

(f) FRANKLIN
‘€L TEMPLETON

A > 2




Franklin Templeton Alternative Funds

Société d'investissement a capital variable

Eingetragener Sitz: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
GroRherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxemburg B236840

ANGEBOT

gesonderter Anteilsklassen ohne Nennwert von Franklin Templeton Investment Funds (die ,Gesellschaft®), die jeweils einem
der folgenden Teilfonds (die ,Fonds®) der Gesellschaft zuzuordnen sind, zum verdéffentlichten Ausgabepreis fir die Anteile des
betreffenden Fonds:

Franklin K2 Ellington Structured Credit Ucits Fund
Franklin K2 Chilton Equity Long Short Ucits Fund
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage Ucits Fund

Franklin K2 Wellington Technology Long Short Ucits Fund
Franklin K2 Electron Global Ucits Fund

Franklin K2 Market Neutral Ucits Fund

Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund

Franklin K2 Athena Risk Premia Ucits Fund

Franklin K2 Cat Bond Ucits Fund
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Franklin Templeton Alternative Funds —

Wichtige Informationen

Falls Sie Fragen zum Inhalt des vorliegenden Prospekts
(der ,Prospekt®) haben, sollten Sie sich an lhre Bank,
Ihren Wertpapierhandler, Anwalt, Steuerberater oder einen
anderen Finanzberater wenden. Niemand ist erméachtigt,
Informationen zu liefern, die nicht in diesem Prospekt oder in
einem der hierin erwahnten Dokumente enthalten sind.

Die Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde in Luxemburg nach dem Recht
des Grolherzogtums Luxemburg als société anonyme
(Aktiengesellschaft) gegriindet und als société d’investissement
a capital variable (,SICAV*, Investmentfonds mit variablem
Kapital) zugelassen.

Die Gesellschaft ist im amtlichen Register fir Organismen fur
gemeinsame Anlagen in Ubertragbaren Wertpapieren gemaf
Teil | des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
Uber Organismen fur gemeinsame Anlagen in der jeweils
geltenden Fassung (das ,Gesetz vom 17. Dezember 2010)
eingetragen. Die Gesellschaft erflllt die Voraussetzungen
eines Organismus fur gemeinsame Anlagen in tUbertragbaren
Wertpapieren (,OGAW®) gemaly der Richtlinie 2009/65/
EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 in der jeweils geltenden Fassung.

Die Gesellschaft hat Franklin Templeton International Services
S.a rl., société a responsabilité limitee mit eingetragenem
Sitz in 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg,
Grofherzogtum Luxemburg zur Verwaltungsgesellschaft (die
~Verwaltungsgesellschaft’) bestellt, die mit der Erbringung von
Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und Vermarktungsleistungen
fur die Gesellschaft betraut ist und diese Leistungen ganz oder
teilweise an Dritte delegieren kann.

Die Gesellschaft hat oder wird die Zulassung erhalten,
ihre Anteile in einer Reihe europaischer Staaten (neben
dem GroRherzogtum Luxemburg) zu vermarkten: Die
Registrierung der Anteile der Gesellschaft in diesen Landern
verpflichtet jedoch keine Behdrde zu einer zustimmenden
oder ablehnenden AuRerung lber den Wahrheitsgehalt oder
die Angemessenheit dieses Prospekts oder des von der
Gesellschaft gehaltenen Wertpapierbestandes. Gegenteilige
Behauptungen sind weder genehmigt noch rechtens.

Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot von
Anteilen kénnen in bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten
Einschrankungen unterliegen. Es obliegt demjenigen,
der einen Antrag auf Erwerb von Anteilen nach MalRRgabe
des vorliegenden Prospekts stellen will, sich Uber alle
einschlagigen Gesetze und Bestimmungen der jeweiligen
Gerichtsbarkeit zu informieren und dementsprechend zu
verfahren. Die Anleger werden auch auf den Festbetrag
aufmerksam gemacht, der von Vertriebsgesellschaften,
lokalen Zahlstellen und Korrespondenzbanken in bestimmten
Gerichtsbarkeiten wie Italien auf die Transaktionen
erhoben werden kann. Interessierte Anleger sollten sich
Uber die gesetzlichen Vorschriften bezlglich solcher
Zeichnungsantrage und die steuerlichen Bestimmungen in
ihrem Heimatstaat, Wohn- oder Aufenthaltsort informieren.
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Die Gesellschaft kann die Registrierung der Anteile in verschie-
denen anderen Gerichtsbarkeiten weltweit beantragen.

Die Gesellschaft hat keinerlei Verbindlichkeiten, Kredite,
Darlehen oder Schulden in Form von dinglich gesicherten
Verpflichtungen, Kaufdarlehen, Blrgschaften oder sonstige
wesentliche Eventualverbindlichkeiten.

Die Gesellschaft ist in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht gemafl dem Investment Company Act von
1940 registriert. Die Anteile der Gesellschaft sind in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht gemaf dem Securities
Act von 1933 registriert. Die hier angebotenen Anteile
dirfen weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten
Staaten von Amerika, deren Territorien, Besitzungen oder
sonstigen, amerikanischem Recht unterstehenden Gebieten,
an Gebietsansassige derselben verkauft werden, es sei
denn, es besteht nach US-Recht, einschlagigen Gesetzen,
Regeln oder Rechtsauslegungen eine Befreiung von
den Registrierungsvorschriften. US-Personen sind nicht
berechtigt, in die Gesellschaft zu investieren. Potenzielle
Anleger mussen eine Erklarung abgeben, dass sie keine
US-Person sind und keinen Antrag auf Erwerb von Anteilen
im Namen einer US-Person stellen. Wenn ein potenzieller
Anleger im Antragsformular fir eine Investition in die
Gesellschaft eine Adresse auRerhalb der USA angibt, gilt
dies, sofern der Gesellschaft keine gegenteilige schriftliche
Mitteilung vorliegt, als eine Zusicherung und Garantie des
betreffenden Anlegers, dass er keine US-Person ist und dass
besagter Anleger weiterhin solange keine US-Person sein
wird, bis die Gesellschaft anderweitig liber eine Veranderung
des Status des Anlegers in Bezug auf eine US-Person
informiert wird.

Als ,US-Person* gilt jede Person, die eine US-amerikanische
Personim Sinne von Regulation S des United States Securities
Act von 1933 oder gemald der entsprechenden Definition
durch die US Commodity Futures Trading Commission
(US-Aufsichtsbehorde fur den Warenterminhandel) ist,
wobei sich die Definition dieses Begriffs durch Gesetze,
Verfligungen, Bestimmungen oder Auslegungen von Justiz-
und Verwaltungsbehorden von Zeit zu Zeit andern kann.

Der Fonds ist weder in einer Provinz noch in einem Territorium
Kanadas registriert, und die Anteile der Gesellschaft erflillen
gemal den einschlagigen Wertpapiergesetzen nicht die
Kriterien fur den Verkauf in irgendeinem kanadischen
Hoheitsgebiet. Die hier angebotenen Anteile durfen weder
unmittelbar noch mittelbar in einer Provinz oder einem
Territorium Kanadas oder an eine bzw. zugunsten einer
dort ansassigen Person verkauft werden, es sei denn, diese
in Kanada ansassige Person ist und bleibt wahrend der
gesamten Dauer ihrer Anlage ein ,zulassiger Kunde® gemaf
der Definition des kanadischen Wertpapierrechts. Potenzielle
Anleger missen eventuell eine Erklarung abgeben, dass sie
nicht in Kanada ansassig sind und keinen Antrag auf Erwerb
von Anteilen im Namen von in Kanada ansassigen Personen
stellen. Wenn ein Anleger nach dem Kauf von Anteilen an der
Gesellschaft in Kanada ansassig wird, darf der Anleger keine
weiteren Anteile an der Gesellschaft kaufen.
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Dieser Prospekt bezieht sich auf Fonds, die keiner Form von
Regulierung oder Genehmigung durch die Dubai Financial
Services Authority (,DFSA®) unterliegen und richtet sich nicht
an Privatkunden gemaR Definition der DFSA (auRer bei
einem oOffentlichen Vertrieb von Fonds durch Intermediare
gemal den geltenden Gesetzen). Die DFSA ist nicht dafir
verantwortlich, diesen Prospekt oder andere Dokumente in
Verbindung mit den Fonds zu prifen. Dementsprechend hat
die DFSA weder diesen Prospekt oder andere zugehorige
Dokumente genehmigt noch Schritte unternommen, um
die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen zu
prufen. Sie Ubernimmt auch keine Verantwortung dafr.
Das Angebot der Anteile kann Beschrankungen fur deren
Weiterverkauf unterliegen. Potenzielle Kaufer sollten ihre
eigene Due-Diligence-Prufung der Anteile vornehmen und
sich an autorisierte Finanzberater wenden, falls sie Fragen
zum Inhalt dieses Prospekts haben.

Die im vorliegenden Prospekt enthaltenen Angaben
beruhen auf den heutigen Gesetzen und Gepflogenheiten
des Grollherzogtums Luxemburg und gelten vorbehaltlich
etwaiger Anderungen dieser Gesetze und Gepflogenheiten.

Dieser Prospekt stellt weder ein Angebot an noch eine
Aufforderung durch irgendeine Person in einer Gerichtsbarkeit
dar, in der die Unterbreitung solcher Angebote oder
Aufforderungen ungesetzlich ist oder in der der Anbietende oder
Auffordernde Uber keine entsprechende Zulassung verfligt.

Der Preis der Anteile an der Gesellschaft und der Ertrag aus
ihnen kdnnen sowohl steigen als auch fallen; die Anleger
erhalten den investierten Kapitalbetrag unter Umstanden
nicht vollstandig zurlick. Insbesondere werden die Anleger
darauf hingewiesen, dass die Anlagen der Gesellschaft, wie
im Folgenden definiert, bestimmte Risiken mit sich bringen
kénnen, wie im Abschnitt ,Risikoabwagungen“ genauer
beschrieben wird.

Der letzte geprufte Jahres- und ungepriifte Halbjahresbericht
der Gesellschaft sind als integraler Bestandteil dieses
Prospekts anzusehen und auf Anfrage am eingetragenen
Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos erhaltlich.

Anleger, die weitere Informationen zur Gesellschaft
(einschlieRlich der Beschwerdeverfahren, der Strategie fur
die Auslibung der Stimmrechte der Gesellschaft, der Politik
der Platzierung von Handelsauftrdgen der Gesellschaft mit
anderen Unternehmen, der Best Execution Politik sowie
der Vereinbarungen uber Gebuhren, Provisionen oder
nichtmonetare Leistungen bezlglich der Anlageverwaltung
und der Verwaltung der Gesellschaft) winschen, oder
die eine Beschwerde in Bezug auf den Geschéaftsbetrieb
der Gesellschaft vorbringen méchten, haben sich an die
Kundenbetreuung der Verwaltungsgesellschaft, 8A, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxemburg oder an ihr oOrtliches
Serviceblro zu wenden.

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft mochten die
Anleger darauf hinweisen, dass Anteilseigner nur dann ihre
Anteilsinhaberrechte, insbesondere das Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung der Anteilsinhaber, vollstandig
gegenuber der Gesellschaft geltend machen kénnen, wenn
diese selbst und mit eigenem Namen im Register der
Anteilsinhaber der Gesellschaft eingetragen sind.
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Wenn die Anlage eines Anlegers in die Gesellschaft Uiber einen
Vermittler erfolgt, der in seinem Namen jedoch flir den Anleger
in die Gesellschaft investiert, kann der Anleger bestimmte
Anteilsinhaberrechte eventuell nicht immer unmittelbar
gegeniber der Gesellschaft wahrnehmen. Anlegern wird
empfohlen, sich hinsichtlich ihrer Rechte beraten zu lassen.
Die als Hauptvertriebsstelle der Gesellschaft agierende
Verwaltungsgesellschaft (die ,Hauptvertriebsstelle®)
organisiert und beaufsichtigt auerdem das Marketing und
den Vertrieb der Anteile. Die Hauptvertriebsgesellschaft
kann Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker und/
oder professionelle Anleger beauftragen (die verbundene
Unternehmen von Franklin Templeton Investments sein und
einen Teil der jahrlichen Verwaltungsgebuhr erhalten kénnen).

Dariber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft entschieden,
dass, wo dies angesichts der entsprechenden geltenden
gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und/oder steuerlichen
Rahmenbedingungen einiger bestimmter Lander, in denen
die Anteile an der Gesellschaft angeboten werden, erfor-
derlich ist, die Pflichten hinsichtlich der Organisation und
Uberwachung der Vermarktung und des Vertriebs der
Anteile, oder der Vertrieb der Anteile selbst, flr die aktuell
auf globaler Ebene die Hauptvertriebsgesellschaft zustandig
ist, derartigen anderen Stellen (diese konnen verbundene
Unternehmen von Franklin Templeton Investments sein) von
Zeit zu Zeit direkt durch die Verwaltungsgesellschaft tibertra-
gen werden kdnnen.

Vorbehaltlich der Bestimmungen aus geltenden Vertragen mit
der Verwaltungsgesellschaft kdnnen diese anderen Parteien
wiederum Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker
und/oder professionelle Anleger engagieren (die verbundene
Unternehmen von Franklin Templeton Investments sein
kénnen). Unbeschadet der vorherigen Festlegungen
Uberwacht die Verwaltungsgesellschaft auch die Ernennung
und die Aktivitaten von Untervertriebsgesellschaften,
Vermittlern, Brokern und/oder professionellen Anlegern als
Teil ihrer Aktivitdten als Hauptvertriebsgesellschaft.

Vertriebsgesellschaften, Untervertriebsgesellschaften,
Vermittler und Broker/Handler, die mit dem Marketing und
Vertrieb der Anteile befasst sind, missen alle Bestimmungen
dieses Prospekts gegebenenfalls einschliellich aller
verbindlichen Vorschriften des luxemburgischen Rechts in
Bezug auf den Vertrieb der Anteile einhalten und durchsetzen.
Darlber hinaus sind sie zur Einhaltung der Bestimmungen
jeglicher Gesetze und Verordnungen verpflichtet, die fir
sie in den Landern gelten, in welchen ihre Aktivitaten
stattfinden, insbesondere einschliellich jeglicher relevanter
Anforderungen zur Identifizierung und zur Kenntnis ihrer
Kunden. Sie durfen keine Handlungen vornehmen, die
der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft
schaden oder diese belasten wiirden, insbesondere, indem
sie die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft
verpflichten wirden, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder
Finanzberichtsinformationen zu veroffentlichen, die sie
sonst nicht veroffentlichen mussten. Sie dirfen sich nicht als
Vertreter der Gesellschaft ausgeben.

Um alle Zweifel auszuraumen, wird hiermit ausdrtcklich festge-
halten, dass die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft
Anlegern, die Uber solche anderen Parteien (oder Uber von
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solchen anderen Parteien ernannte Untervertriebsgesellschaften,
Vermittler, Broker/Handler und/oder professionelle Anleger)
Anteile erwerben oder eine Investition tatigen, keine zusatzli-
chen Gebiihren und Kosten in Rechnung stellt.

Wann immer zutreffend, sind alle Verweise in diesem Prospekt
auf die Hauptvertriebsgesellschaft auch als Verweise auf
derartige andere von der Verwaltungsgesellschaft ernannte
Parteien zu verstehen.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, deren
Namen im Abschnitt ,Informationen zur Fondsverwaltung®
angefuhrt sind, Ubernehmen die Verantwortung fir die in
diesem Prospekt enthaltenen Angaben. Nach bestem Wissen
und Gewissen des Verwaltungsrats (der alle angemessene
Sorgfalt darauf verwendet hat, dies sicherzustellen)
entsprechen die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben
den Tatsachen, und es fehlen keine Hinweise, die sich auf
die Bedeutung dieser Angaben auswirken koénnten. Der
Verwaltungsrat ibernimmt die entsprechende Verantwortung.

Befugnisse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist fuir die Geschéaftsleitung und
Verwaltung der Gesellschaft zustandig und hat die tagliche
Fuhrung und Verwaltung im Einklang mit der Satzung und
dem Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrag der
Verwaltungsgesellschaft Gbertragen.

Der Verwaltungsrat tragt die Verantwortung fur die allgemeine
Anlagepolitik, die allgemeinen Anlageziele und die allgemeine
Anlageverwaltung der Gesellschaft und deren Fonds. Der
Verwaltungsrat ist berechtigt, zukunftig die Auflegung weiterer
Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen;
in diesem Fall wird dieser Prospekt geandert.

Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf jeden Fonds
beschlielRen, eine bereits bestehende Anteilsklasse, wozu
auch auf alternative Wahrungen lautende Anteilsklassen,
abgesicherte Anteilsklassen und Anteilsklassen mit
abweichender Dividendenpolitik zahlen, anzubieten oder
auszugeben, deren Bedingungen im Abschnitt ,Anteilsklassen®
detaillierter beschrieben sind. Uber die Ausgabe solcher
Anteile werden die Anleger bei Veroffentlichung des
Nettoinventarwerts je Anteil einer solchen Anteilsklasse
informiert. Siehe hierzu auch die Ausfihrungen im Abschnitt
.Bekanntgabe der Anteilspreise®.

Wenn der Gesamtwert der Anteile eines Fonds zu irgendeinem
Zeitpunkt unter 100 Millionen USD oder deren Gegenwert in
der Wahrung des betreffenden Fonds fallt oder wenn sich die
den Fonds betreffende wirtschaftliche oder politische Situation
in einer Weise andert, die eine Liquidation rechtfertigt oder
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wenn dies im Interesse der Anteilsinhaber des betreffenden
Fonds ist, kann der Verwaltungsrat die Rucknahme aller
im Umlauf befindlichen Anteile des betreffenden Fonds
beschlielen. Die eingetragenen Anteilseigner werden
Uber eine derartige Riicknahme postalisch informiert. Der
Preis, zu dem Anteile zurickgenommen werden, basiert
auf dem Nettoinventarwert je Anteil, der nach VeraufRRerung
aller Vermdgenswerte des Fonds ermittelt wird. Weitere
Einzelheiten hierzu finden sich in Anhang D.

Der Verwaltungsrat behalt sich das Recht vor, jederzeit und
ohne Vorankindigung die Ausgabe oder den Verkauf von
Anteilen gemaf diesem Prospekt auszusetzen.

Eine detailliertere Beschreibung der in den verschiedenen
Fonds, Klassen und Wahrungen angebotenen oder
ausgegebenen Anteile findet sich im Abschnitt , Anteilsklassen®.

Die Vermoégenswerte der einzelnen Fonds kdénnen
ausschlieBlich zur Befriedigung der Rechte von
Anteilsinhabern und Glaubigern verwendet werden, die sich
aus der Schaffung, der Geschaftstatigkeit oder der Auflosung
des Fonds ergeben. Im Hinblick auf die Beziehung der
Anteilsinhaber zueinander wird jeder Fonds als getrennte
Einheit betrachtet.

Die Ermittlung der Anteilspreise der einzelnen Fonds kann
wahrend eines Zeitraums, in dem der Handel an einer
einschlagigen Borse erheblich eingeschrankt ist, oder
wenn sonstige bestimmte Umstéande vorliegen, die eine
VerauRerung oder Bewertung der Anlagen der Gesellschaft
unmaoglich machen (siehe Anhang D), ausgesetzt werden.
Wahrend eines Aussetzungszeitraums dirfen keine Anteile
ausgegeben, zuriickgenommen oder umgetauscht werden.
Jede Aussetzung wird, soweit angemessen, in den vom
Verwaltungsrat und/oder der Verwaltungsgesellschaft von
Zeit zu Zeit festgelegten Zeitungen bekannt gegeben.

Die Verbreitung dieses Prospekts kann in manchen
Gerichtsbarkeiten eine Ubersetzung dieses Prospekts
in die von den Aufsichtsbehérden der betreffenden
Gerichtsbarkeiten festgelegten Sprachen erforderlich
machen. Bei Differenzen zwischen der Ubersetzten und
englischen Fassung dieses Prospekts ist die englische
Fassung mafgeblich.

Der Prospekt wird stets auf dem laufenden Stand gehalten und
auf der Internetseite www.franklintempleton.lu sowie auf der
Website der Vertriebsgesellschaften von Franklin Templeton
Investments zur Verfligung gestellt. Er ist aullerdem auf
Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der
Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhaltlich.
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Begriffsbestimmungen

»Alternativer Fonds“ VVermdgen, das alternativen Strategien
zugewiesen wird, die sich im Allgemeinen auf Anlagen in
nicht traditionellen Anlageklassen oder nicht traditionellen
Anlagestrategien einschlieRlich von Long-Short Equity-, Event-
Driven-, Relative-Value- und Global-Macro-Strategien beziehen

»Anlageverwalter” das/die von der Verwaltungsgesellschaft
ernannte(n) Unternehmen, das/die die tagliche Anlage und
Wiederanlage der Vermégenswerte der Fonds verwaltet/verwalten

»Anleger® eine Person, die direkt oder Gber einen Nominee
Anteile an der Gesellschaft erwirbt

»Anlegerportfolio“ oder manchmal als ,Portfolio“
bezeichnet ein Portfolio von Anteilen im Namen des (der)
registrierten Anleger(s)

»Anlegerportfolio-Nummer* eine personliche Nummer, die
einem Anlegerportfolio bei Antragsannahme zugewiesen wird

»Anteil“ die einer bestimmten Anteilsklasse zugehorigen
Anteile innerhalb des Anlegerportfolios

»Anteil“ die einer bestimmten Anteilsklasse zugehdrigen
Anteile innerhalb des Anlegerportfolios

,Anteilsinhaber® ein Inhaber von Anteilen an der Gesellschaft

»Anteilsklasse® eine Anteilsklasse mit eigener Gebuh-
renstruktur, Basiswahrung oder anderen spezifischen
Merkmalen

»Auf eine alternative Wahrung lautende Anteilsklasse*
eine Anteilsklasse, die auf eine andere Wahrung als die
Basiswahrung des Fonds lautet

»Ausfiihrungsanzeige“ siche den Unterabschnitt ,Ausfiih-
rungsanzeigen® im Abschnitt ,Allgemeine Informationen fir
Anleger”

»Ausschittender Anteil* ein Anteil, dessen Anlageertrag
Ublicherweise ausgeschuttet wird

»Bewertungstag“ oder ,Kursfestsetzungstag“ jeder Tag, an
dem die New York Stock Exchange (,NYSE") gedffnet ist oder
an dem die Banken in Luxemburg fir normale Bankgeschafte
ganztagig geoffnet sind (mit Ausnahme der Tage, an denen
der normale Handel ausgesetzt ist)

,Broker/Handler“ ein Finanzvermittler oder -berater

,Commitment-Ansatz“ ein Ansatz zur Messung des
Risikos oder ,Gesamtrisikos“, der das Marktrisiko der in
einem OGAW-Teilfonds gehaltenen Anlagen einschlielich
des mit gehaltenen Finanzderivaten verbundenen Risikos
mit einbezieht, indem die Finanzderivate in entsprechende
Positionen der Basiswerte dieser Derivate umgewandelt
werden (dies wird manchmal als ,theoretisches Risiko*
bezeichnet). Dies geschieht im Anschluss an Saldierungs- und
Absicherungsvereinbarungen, bei denen der Marktwert von
Basiswertpositionen mit anderen Verpflichtungen in Bezug
auf dieselben Basiswerte verrechnet werden kann. Das
mithilfe des Commitment-Ansatzes bemessene Gesamtrisiko

franklintempleton.lu

wird als absoluter Prozentsatz am Gesamtnettovermogen
ausgedrickt. GemaR Luxemburger Recht darf das
Gesamtrisiko ausschliellich in Bezug auf Finanzderivate
100 % des Gesamtnettovermdgens nicht uberschreiten und
das allgemeine Gesamtrisiko (einschlielich des mit zugrunde
liegenden Anlagen der Teilfonds verbundenen Markitrisikos,
das laut Definition bis zu 100 % des Gesamtnettovermdgens
betragen kann) darf 200 % des Gesamtnettovermégens
nicht Uberschreiten (mit Ausnahme der 10 %, die ein OGAW
vorubergehend zu kurzfristigen Liquiditatszwecken leihen darf)

»,CSSF*“ die ,Commission de Surveillance du Secteur
Financier®, die Regulierungs- und Aufsichtsbehérde der
Gesellschaft in Luxemburg

»Datenschutzbeauftragter” eine von der Verwaltungsgesell-
schaft gemaf Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
naturlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
von Richtlinie 95/46/EG ernannte Person

»Drittzahlungen® Zahlungen, die von einer anderen Partei
als dem registrierten Anleger eingehen oder von/an diese(r)
geleistet werden

»ESTR* Euro Short-Term Rate

»EU“ Europaische Union

»EUR“ oder ,,Euro* die amtliche Wahrung der Eurozone
»EWWU* Europaische Wirtschafts- und Wahrungsunion
»FATCA*“ der Foreign Account Tax Compliance Act

,»FFI* ein auslandisches Finanzinstitut gemafR der Definition
des FATCA

»Fonds“ ein eigenstandiger Pool an Vermdgenswerten und
Verbindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft, der sich in erster
Linie durch seine spezifische Anlagepolitik und spezifischen
Anlageziele auszeichnet und von Zeit zu Zeit neu aufgelegt
werden kann

»Franklin Templeton Investments“ FRI und ihre weltweiten
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen

»FRI“ Franklin Resources Inc, One Franklin Parkway, San
Mateo, Kalifornien, eine Holdinggesellschaft fir verschiedene
Tochtergesellschaften, die gemeinsam als Franklin Templeton
Investments bezeichnet werden

»Gesamtrisiko“ bezieht sich auf ein MaR fur das Risiko
eines OGAW-Teilfonds, welches das Marktrisiko zugrunde
liegender Anlagen sowie das zusatzliche Marktrisiko und
die implizite Hebelung in Verbindung mit eventuell im
Portfolio gehaltenen Finanzderivaten einbezieht. GemaR
Luxemburger Recht sind OGAW verpflichtet, dieses Risiko
unter Verwendung eines ,Commitment-Ansatzes” oder eines
»Value-at-Risk-Ansatzes (VaR)“ zu messen — siehe hierflr
separate Begriffsbestimmungen
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»Geschaftstag” ein Tag, an dem die Banken in der/den
maRgeblichen Gerichtsbarkeit(en) normalerweise fir den
Geschaftsverkehr gedffnet sind

»Gesellschaft” Franklin Templeton Alternative Funds

»Gesetz vom 17. Dezember 2010“ das sich auf Organismen
zur gemeinsamen Anlage beziehende Luxemburger Gesetz
vom 17. Dezember 2010 in der jeweils geltenden Fassung

»Handelsschlusszeit“ der Zeitpunkt, vor dem eine
Transaktionsanweisung eingehen muss, um zum NIW des
aktuellen Tages abgewickelt zu werden, wie in Anhang A zu
diesem Prospekt naher beschrieben wird

»Handelstag® jeder Bewertungstag, der auch ein
Geschéftstag ist, auBer beim Franklin K2 Cat Bond UCITS
Fund, bei dem der Handelstag der Bewertungstag ist, der auf
den zweiten und auf den vierten Freitag (oder den nachsten
Geschéaftstag) jedes Monats und auf den letzten Geschaftstag
des Monats fallt. Informationen zu den in einzelnen
Gerichtsbarkeiten geltenden Einschrankungen in Bezug auf
Handelstage sind auf Anfrage erhaltlich

»Hauptvertriebsgesellschaft“ die als Hauptvertriebsstelle
der Gesellschaft agierende Verwaltungsgesellschaft

»Institutioneller Anleger“ wie in den Richtlinien
oder Empfehlungen der zustandigen Luxemburger
Finanzaufsichtsbehdrde im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 von Zeit zu Zeit definiert. Eine Liste
zuldssiger institutioneller Anleger befindet sich im Abschnitt
~Anteilsklassen*

LInvestmentfonds“ ein OGAW oder ein anderer OGA, in
den die Fonds, unter Einhaltung der in Anhang B festgelegten
Anlagebeschrankungen, investieren kdnnen

»ISIN-Code“ die International Securities Identification
Number zur eindeutigen Identifizierung eines Fonds/einer
Anteilsklasse

»Jahreshauptversammlung“ die jahrlich stattfindende
Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft

,»KIID* ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen
im Sinne von Artikel 159 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010

»Korrespondenzbank“ eine Bank, die in ihrem eigenen
Land die Geschéafte einer anderen Bank abwickelt, die in
einem anderen Land ansassig ist

»Nettoinventarwert je Anteil“ oder ,,NAV*“ der Wert der
Anteile der einzelnen Anteilsklassen, der im Einklang mit
den in Anhang D unter der Uberschrift ,Ermittlung des
Nettoinventarwerts je Anteil* beschriebenen mafigeblichen
Bestimmungen ermittelt wird

»,Nominee“ eine Institution, die in eigenem Namen und im
Namen eines Anlegers Anteile erwirbt und halt

»OECD* Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung
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»OGA“ oder ,sonstiger OGA“ ein Organismus fir
gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 1, Absatz (2),
Punkt a) und b) der Richtlinie 2009/65/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 in der jeweils
geltenden Fassung

»OGAW* ein Organismus flir gemeinsame Anlagen in
Ubertragbaren Wertpapieren, der gemaly der Richtlinie
2009/65/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 13. Juli 2009 in der jeweils geltenden Fassung
zugelassen ist

»OGAW-Richtlinie“ bedeutet Richtlinie 2009/65/EG zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
betreffend Organismen fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) in ihrer durch die Richtlinie 2014/91/EU
geanderten Fassung

»Pensionsgeschafte* Termingeschafte, bei deren Falligkeit
die Gesellschaft (Verkaufer) verpflichtet ist, die verkauften
Vermogenswerte zurlickzukaufen, und die Gegenpartei
(Kaufer) verpflichtet ist, die im Rahmen der Transaktion
erworbenen Vermogenswerte

»REIT eine juristische Person, die Immobilien besitzt und, in
den meisten Fallen, verwaltet. Dies umfasst unter anderem
Wohnimmobilien (Wohnungen), Gewerbeimmobilien
(Einkaufszentren, Biros) und Industrieimmobilien (Fabriken,
Lagerhauser). Bestimmte REITs Ubernehmen auch
Transaktionen zur Finanzierung von Immobilien und andere
Aktivitaten zur Entwicklung von Immobilien. Die rechtliche
Struktur einer REIT, ihre Anlagebeschrankungen und die
aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Bestimmungen, der sie
unterliegt, konnen je nach ihrem Firmensitz variieren. Anlagen
in REITs sind zulassig, wenn diese die Voraussetzungen fur
Ubertragbare Wertpapiere erfillen. Ein geschlossener REIT,
dessen Anteile an einem regulierten Markt notiert sind, wird
als ein an einem regulierten Markt notiertes Ubertragbares
Wertpapier eingestuft und erfullt dementsprechend die
Voraussetzung als zulassige Anlage fir einen OGAW nach
luxemburgischem Recht.

»Rentenfonds® ein Fonds, dessen Vermdgen Uberwiegend
oder ausschliel3lich in Schuldtitel (einschlieRlich unter
anderem Anleihen) investiert ist, die einen festen oder
variablen Zinssatz zahlen und die von Unternehmen,
Staaten oder Kommunen und/oder von mehreren Staaten
unterstltzten internationalen Organisationen (wie z. B. der
Weltbank) begeben werden kénnen. Rentenfonds konnen
einen globalen Fokus haben oder in eine bestimmte Region
oder ein bestimmtes Land investieren und kénnen in von
verschiedenen Arten von Emittenten ausgegebene Anleihen
investieren oder sich auf eine Art von Anleihen konzentrieren
(beispielsweise Staatsanleihen).

»RMB* die offizielle Wahrung von Festlandchina — dabei
handelt es sich je nach Kontext um den Onshore-Renminbi
(CNY) und/oder den Offshore-Renminbi (CNH)

»Satzung“ die Satzung der Gesellschaft die von Zeit zu Zeit
abgeandert wird
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»SFDR* (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
Verordnung (EU) 2019/2088 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 27. November 2019
Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor

»SICAV“ Société d’Investissement a Capital Variable
»SOFR* Secured Overnight Financing Rate
»SONIA“ Sterling Over Night Index Average

»Summe der Nennwerte“ ein MaR3stab fir den Hebelungsgrad,
der unter Verwendung der Summe der Nennwerte aller vom
Fonds abgeschlossenen Derivatekontrakte ausgedrickt als
Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Fonds berechnet
wird. Das Gesamtrisiko der zugrunde liegenden Anlagen
(d. h. die 100 % des Gesamtrisikos, die durch tatsachliche
Nettovermdgenswerte reprasentiert werden) wird nicht in
die Berechnung einbezogen, sondern nur das zusatzliche
Gesamtrisiko aufgrund der Derivatekontrakte, die bei der
Berechnung der Summe der Nennwerte bericksichtigt werden.

Diese Methode:

- berucksichtigt bei Optionen nicht das Delta, weshalb keine
Anpassung fur die Wahrscheinlichkeit erfolgt, dass ein
Optionskontrakt ausgetibt wird. Daher dirfte ein Fonds,
der Optionskontrakte hat, die aus dem Geld sind und
wahrscheinlich nicht ausgeubt werden, dieselbe Hebelung
haben wie ein Fonds mit vergleichbaren Zahlen fir die
Summe der Nennwerte, bei dem die Optionskontrakte im
Geld sind und wahrscheinlich ausgetibt werden, obwohl die
potenzielle Hebelwirkung von Optionen, die aus dem Geld
sind, tendenziell steigt, wenn der Preis des Basiswerts sich
dem Ausibungspreis nahert, und anschlielend nachlasst,
wenn der Preis des Basiswerts weiter steigt und der
Kontrakt tief ins Geld geht.

- bertcksichtigt nicht die Volatilitat der Basiswerte der Derivate
und sie unterscheidet nicht zwischen Vermdgenswerten mit
kurzen und mit langen Laufzeiten.

- gestattet keine Saldierung von Derivatepositionen. Daher
koénnen Derivate-Rollover und Strategien, die sich auf eine
Kombination aus Long- und Short-Positionen stiitzen, zu
einem starken Anstieg der Hebelung flihren, selbst wenn sie
das Gesamtrisiko des Fonds nicht oder nur maRig erhdhen.

- unterscheidet nicht zwischen Finanzderivaten, die zu
Anlage- oder Absicherungszwecken verwendet werden.
Daher flhren Strategien, die das Risiko reduzieren sollen,
zu einer hoheren Hebelung des Fonds.

»Taxonomie-Verordnung“ die Verordnung (EU) 2020/852
des Europaischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2020 Uber die Einrichtung eines Rahmens zur
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Anderung der
Verordnung (EU) 2019/2088 in der jeweils aktuellen Fassung

»Thesaurierender Anteil“ ein Anteil, bei dem der auf
ihn entfallende Ertrag akkumuliert wird und sich in einem
entsprechend hoheren Anteilswert widerspiegelt

franklintempleton.lu

»Umgekehrte Pensionsgeschafte* Termingeschafte, bei
deren Falligkeit die Gegenpartei (Verkaufer) verpflichtet ist,
den verkauften Vermdgenswert zurtickzukaufen, und die
Gesellschaft (Kaufer) verpflichtet ist, die im Rahmen der
Transaktion erworbenen Vermégenswerte zurlickzugeben.

»USA“ oder ,,US“ Vereinigte Staaten von Amerika

,»USD“ der US-Dollar, der auch die Referenzwahrung der
Gesellschaft ist

»Value-at-Risk-Ansatz (VaR)“ ein Ansatz zur Messung
des Risikos oder ,Gesamtrisikos“, der auf dem Value-at-
Risk oder VaR beruht, der ein Mal3stab fiir den maximalen
potenziellen Verlust ist, der sich ber einen bestimmten
Zeitraum unter normalen Marktbedingungen mit einer
bestimmten Sicherheitswahrscheinlichkeit ergeben kann.
Das VaR kann in absoluten Zahlen als einem Portfolio
zugehoriger Wahrungsbetrag oder als ein Prozentsatz
ausgedrickt werden, wenn der Wahrungsbetrag nach
Gesamtnettovermdgen aufgeteilt wird. Der VaR kann
auflierdem relativ ausgedrickt werden, wobei der VaR eines
Fonds (prozentual ausgedriickt) durch den VaR seiner
Benchmark (ebenfalls prozentual ausgedruckt) geteilt wird,
woraus sich der sog. relative VaR ergibt. Gemaf Luxemburger
Recht liegen die absoluten VaR-Grenzen derzeit bei 20 %
des Gesamtnettovermdgens und die relativen VaR-Grenzen
beim Doppelten oder bei 200 % des VaR der Benchmark

»Vertriebsgesellschaft“ eine juristische oder naturliche
Person, die von der Verwaltungsgesellschaft in ihrer
Eigenschaft als Hauptvertriebsgesellschaft beauftragt wurde,
die Anteile zu vertreiben bzw. den Vertrieb der Anteile zu
arrangieren

»Verwahrstelle“ J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg,
eine Bank mit Sitz in Luxemburg, die von der Gesellschaft zur
Verwahrstelle der Gesellschaft ernannt wurde

»Verwaltungsgesellschaft“ Franklin Templeton International
Services S.a r.l. oder ggf. die Mitglieder des Vorstands der
Verwaltungsgesellschaft

»Verwaltungsrat“ der Verwaltungsrat der Gesellschaft

»Verwaltungsratsmitglieder” die Mitglieder des Verwal-
tungsrats

»Verwaltungsstelle“ J.P. Morgan Bank SE, Niederlassung
Luxemburg, der die Verwaltungsgesellschaft einige
Verwaltungsstellenleistungen in Verbindung mit der
Gesellschaft Ubertragen hat

»,Voraussichtliche Hebelung“ Fonds, die das Gesamtrisiko
mit einem Value-at-Risk (VaR)-Ansatz messen, geben
ihre voraussichtliche Hebelung an. Die voraussichtliche
Hebelung ist keine aufsichtsrechtliche Grenze und sollte
nur als Anhaltspunkt herangezogen werden. Die Hebelung
des Fonds kann jederzeit héher oder niedriger als diese
voraussichtliche Hebelung sein, solange der Fonds mit
seinem Risikoprofil und seiner relativen VaR-Grenze konform
ist. Im Jahresbericht werden die tatsachliche Hebelung tuber
den vorhergehenden Berichtszeitraum und zusatzliche
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Erlauterungen zu dieser Zahl dargelegt. Die Hebelung ist ein
Mafstab fur die gesamte Derivatenutzung und bericksichtigt
daher keine sonstigen physischen Vermogenswerte, die
unmittelbar im Portfolio der maRgeblichen Fonds gehalten
werden. Die voraussichtliche Hebelung wird als die Summe
der Nennbetrage gemessen (siehe Definition des Begriffs
~Summe der Nennbetrage*)

»vornehmlich“ siehe nachstehende Definition des Begriffs
,vorrangig®

»vorrangig“, ,hauptsachlich®, ,in erster Linie®,
»vornehmlich* oder ,,iiberwiegend“ Wenn die Anlagepolitik
eines Fonds festlegt, dass ,vorrangig®, ,hauptsachlich®,
»in erster Linie“, ,vornehmlich“ oder ,Uberwiegend” in eine
bestimmte Art von Wertpapieren oder in ein bestimmtes
Land, eine bestimmte Region oder Branche investiert wird,

10 Franklin Templeton Alternative Funds

bedeutet dies im Allgemeinen, dass mindestens zwei Drittel
des Gesamtvermdgens dieses Fonds (ohne Einbeziehung
zusatzlicher liquider Mittel) in dieses Wertpapier, dieses
Land, diese Region oder Branche investiert werden

»Wertpapierleihe®“ ein Geschaft, bei dem Wertpapiere
voribergehend von einem Verleiher an einen Entleiher
Ubertragen werden, wobei der Entleiher verpflichtet ist, die
Wertpapiere entweder auf Verlangen oder am Ende eines
bestimmten Zeitraums zuriickzugeben

Samtliche Zeitangaben in diesem Dokument beziehen
sich, sofern nicht anders angegeben, auf die
mitteleuropaische Zeit (MEZ).

Worte im Singular schlieBen, soweit der Kontext dies
gestattet, auch den Plural ein und umgekehrt.
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Informationen zur Fondsverwaltung

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT

VORSITZENDER:

Caroline Carroll

Director

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6HL
Vereinigtes Konigreich von GrofRbritannien

VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER:

A. Craig Blair

Conducting Officer

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroRherzogtum Luxemburg

William Jackson

Verwaltungsratsmitglied

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED

5 Morrison Street

Edinburgh EH3 8BH, Schottland

Vereinigtes Konigreich von GrofRbritannien

Hans-J. Wisser

Unabhangiges Verwaltungsratsmitglied
Kalbersticksweg 37

61350 Bad Homburg

Deutschland

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GrofRherzogtum Luxemburg

VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

A. Craig Blair

Conducting Officer

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroRherzogtum Luxemburg

Bérengére Blaszczyk

Head of Distribution Frankreich & Benelux

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GrofRherzogtum Luxemburg
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William Jackson

Verwaltungsratsmitglied

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED

5 Morrison Street

Edinburgh EH3 8BH

Vereinigtes Konigreich von Grofbritannien

Gwen Shaneyfelt

Senior Vice President, Global Accounting and Taxation
FRANKLIN TEMPLETON COMPANIES, LLC

One Franklin Parkway

San Mateo

CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

Jane Trust

Senior Vice President

Legg Mason & Co., LLC

100 International Drive, Baltimore, MD 21202
Vereinigte Staaten von Amerika

Ed Venner

Chief Operating Officer — Distribution

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED

Cannon Place,

78 Cannon Street,

London EC4N 6HL

Vereinigtes Konigreich

CONDUCTING OFFICERS DER
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Eric Bedell

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.ARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

A. Craig Blair

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.arl

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

John Hosie

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.arl

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg
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Daniel Klingelmeier

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

Rafal Kwasny

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

Maxime Lina

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

José Luis Perez

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

Marc Stoffels

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

Gregory Surply

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg

ANLAGEVERWALTER:

K2/D&S MANAGEMENT CO., L.L.C.
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901

USA

HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
SARL.

8A, rue Albert Borschette

L-1246 Luxemburg

GroBherzogtum Luxemburg
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VERWALTUNGSSTELLE

J.P. MORGAN SE, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG
European Bank & Business Centre

6C, route de Tréves

L-2633 Senningerberg

GroRherzogtum Luxemburg

VERWAHRSTELLE:

J.P. MORGAN SE, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG
European Bank & Business Centre

6C, route de Tréves

L-2633 Senningerberg

GrofRherzogtum Luxemburg

ABSCHLUSSPRUFER:
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator

L-2182 Luxemburg

GroRherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill

L-1340 Luxemburg

GrofRherzogtum Luxemburg

ORTLICHE ZAHLSTELLEN

in Osterreich:

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1

1020 Wien

in Frankreich:
CACEIS Bank

1-3, place Valhubert
75013 Paris

in Schweden:
SE Banken
Sergels Torg 2
10640 Stockholm

in der Schweiz:

BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16

8002 Zirich
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KUNDENBETREUUNG EINGETRAGENER HAUPTSITZ:
8A, rue Albert Borschette

Vereinigtes Konigreich: L-1246 Luxemburg

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT GroRherzogtum Luxemburg

LIMITED

Cannon Place Kontaktinformationen:

78 Cannon Street Tel.: +352 46 66 67 212 Fax: +352 46 66 76
London EC4N 6HL E-Mail: lucs@franklintempleton.com

Vereinigtes Kanigreich von GroRbritannien Website: http://www.franklintempleton.lu
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Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Anlegern alternative
Anlageldsungen anzubieten, die weltweit in eine breite
Palette Ubertragbarer Wertpapiere und anderer geeigneter
Vermdgenswerte investieren und jeweils unterschiedliche
Anlageziele wie z. B. Kapitalzuwachs und Ertrage verfolgen.
Das allgemeine Ziel der Gesellschaft ist es, Anleger beim
Aufbau besserer Portfoliolosungen, die ihren Anlagezielen
und Anlageergebnissen gerecht werden, und beim Erreichen
besserer risikobereinigter Renditen zu unterstutzen.

Wie in Anhang D weiterflhrend beschrieben, haftet ein Fonds
lediglich fir seine eigenen Vermogen und Verbindlichkeiten.

Jeder Fonds kann im Rahmen der fiir die Gesellschaft gelten-
den Anlagebeschrankungen (wie in Anhang B ausfuhrlicher
dargelegt) in Wertpapiere investieren, die ,per Erscheinen®
gehandelt werden, Wertpapiere aus seinem Portfolio verlei-
hen und Kredite aufnehmen.

Daruiber hinaus ist die Gesellschaft, vorbehaltlich der in den
Anlagebeschrankungen dargelegten Grenzen, in Bezug
auf jeden Fonds dazu berechtigt, in Finanzderivate fur den
Zweck eines effizienten Portfoliomanagements und/oder
einer Absicherung gegenliber Markt- oder Wahrungsrisiken
zu investieren.

Daruber hinaus kann die Gesellschaft zum Schutz und
zur Erhohung des Vermoégenswerts ihrer einzelnen
Fonds Absicherungstechniken wie beispielsweise
Wahrungsoptionen, Terminkontrakte und Futures einsetzen,
soweit dies im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds steht.

Wenn die Anlagepolitik eines Fonds festlegt, dass
,vorrangig“, ,hauptsachlich®, ,in erster Linie“, ,vornehmlich®
oder ,Uberwiegend® in eine bestimmte Art von Wertpapieren
oder in ein bestimmtes Land, eine bestimmte Region oder
Branche investiert wird, bedeutet dies im Allgemeinen, dass
mindestens zwei Drittel des Gesamtvermdgens dieses
Fonds (ohne Einbeziehung zusatzlicher liquider Mittel) in
dieses Wertpapier, dieses Land, diese Region oder Branche
investiert werden.

Jeder Fonds kann signifikante Betrage an Zahlungsmitteln
oder Zahlungsmittelaquivalenten halten oder im Rahmen
alternativer Strategien einen signifikanten Anteil seiner
Vermoégen in Finanzderivate investieren. Der Fonds kann
auch Zahlungsmittel oder Zahlungsmittelaquivalente halten,
wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie attraktivere
Méoglichkeiten bieten, oder um als vortibergehende defensive
MaRnahme im Falle von ungunstigen Markt-, wirtschaftlichen,
politischen oder sonstigen Bedingungen zu dienen, oder um
Liquiditats-, Riicknahme- und kurzfristige Anlagebediirfnisse
zu erfullen. Unter auBergewdhnlichen Marktbedingungen
kénnen — unter Berlcksichtigung des Grundsatzes der
Risikostreuung — voriibergehend 100 % des Nettovermdgens
jedes Fonds in liquide Mittel investiert werden. Diese Mittel
kénnen in Form von Bareinlagen, Termineinlagen oder
Geldmarktinstrumenten gehalten werden.

Dort wo der Fonds Total Return Swaps einsetzt, besteht
der Basiswert aus Instrumenten, in die der Fonds gemaf
seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren kann.
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Total Return Swaps kénnen insbesondere dazu verwendet
werden, um ein Short- und Long-Engagement bei Aktien
und aktienbezogenen Wertpapieren, fest und variabel
verzinslichen Wertpapieren und Rohstoffindizes zu erzielen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Richtlinien fir
die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in
ihren Anlageentscheidungsprozess festgelegt. Die
Verwaltungsgesellschaft und/oder die Anlageverwalter
beziehen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in ihr Research,
ihre Analysen und Anlageentscheidungsprozesse ein.

Nachhaltigkeitsrisiken, wie im Abschnitt ,Risikoabwagungen®
weiter ausgefuhrt, beschreiben Ereignisse oder Umstande
im Zusammenhang mit Umwelt, sozialer Verantwortung
oder Governance, die — wenn sie eintreten — wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf den Wert einer Anlage im Fonds
haben kdnnten oder tatsachlich haben. Nachhaltigkeitsrisiken
kénnen entweder eigenstandige Risiken darstellen oder sich
auf andere Risiken auswirken und erheblich zu Risiken wie
Marktrisiken, operativen Risiken, Liquiditatsrisiken oder
Kontrahentenrisiken beitragen.

Nachhaltigkeitsrisiken sind wichtige Elemente, die es zu bertck-
sichtigen gilt, um die langfristigen risikobereinigten Renditen
fur die Anleger zu erhdhen und die spezifischen strategiebe-
zogenen Risiken und Chancen des Fonds zu bestimmen. Alle
Fonds der Gesellschaft beziehen das Nachhaltigkeitsrisiko in
ihren Anlageentscheidungsprozess ein. Die Beriicksichtigung
des Nachhaltigkeitsrisikos hangt von der Strategie, dem
Vermodgen und/oder der Portfoliozusammensetzung
des Fonds ab. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder
die jeweiligen Anlageverwalter greifen auf spezifische
Methoden und Datenbanken zuriick, in die ESG-Daten
(Umwelt, soziale Verantwortung, Governance) von
externen Researchunternehmen sowie eigene
Researchergebnisse einbezogen werden. Die Beurteilung
von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und basiert moglicher-
weise auf ESG-Daten, die nur schwer zu beschaffen sind
und unvollstandig, nur geschatzt, veraltet oder anderweitig
wesentlich falsch sein kénnen. Es kann nicht garantiert
werden, dass diese Daten korrekt bewertet werden.

Manifestiert sich ein Nachhaltigkeitsrisiko oder mani-
festiert es sich auf eine Art und Weise, wie sie von der
Verwaltungsgesellschaft und/oder nach den Modellen der
jeweiligen Anlageverwalter nicht erwartet wurde, kann dies
plétzliche und wesentliche negative Auswirkungen auf den
Wert einer Anlage und somit auf den Nettoinventarwert
des Fonds haben. Aufler wenn das Nachhaltigkeitsrisiko
fur einen bestimmten Fonds nicht fur relevant fir erachtet
wird (ndhere Informationen hierzu sind in dem Abschnitt
zu dem betreffenden Fonds zu entnehmen), kdnnen diese
negativen Auswirkungen zum Verlust des gesamten Werts
der jeweiligen Anlagen flhren und entsprechende negative
Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds haben.

Die Taxonomie-Verordnung beschrankt sich in ihrer
Anwendung zunachst auf zwei der sechs Umweltziele —
Begrenzung des Klimawandels und Anpassung an den
Klimawandel, wie in der Taxonomie-Verordnung definiert.
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Sofern untenin einem Unterabschnitt mitden fondsspezifischen
Informationen nicht anders angegeben, sind in den Anlagen,
die einem Fonds zugrunde liegen, nicht die EU-Kriterien fiir
okologisch nachhaltige Wirtschaftstatigkeiten, einschlief3lich
erméglichender Tatigkeiten oder Ubergangstatigkeiten, im
Sinne der Taxonomie-Verordnung bericksichtigt.

Die nachfolgend beschriebenen Anlageziele und die
Anlagepolitik sind fur die Verwaltungsgesellschaft und den/
die Anlageverwalter der Fonds verbindlich.

FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED
CREDIT UCITS FUND

Anlageklasse Alternativer Fonds
Basiswahrung USD

Anlageziele Das Anlageziel des Fonds ist es, Uber einen
kompletten Marktzyklus mittels einer Kombination aus
aktuellem Ertrag, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs eine
Gesamtrendite zu erreichen.

Anlagepolitik Der Fonds verfolgt sein Anlageziel,
indem er hauptsachlich in ein diversifiziertes Portfolio
aus kreditbezogenen ubertragbaren Wertpapieren und
Finanzderivaten mittels Zuweisung seiner Nettovermogen
auf strukturierte Kreditstrategien investiert.

Strukturierte Kreditstrategien zielen darauf ab, vom Handel
mit strukturierten Kreditpapieren und anderen Wertpapieren
zu profitieren. Die Anlagen umfassen Hypotheken auf
Wohnimmobilien, Hypotheken auf Gewerbeimmobilien,
REITs, Collateralized Loan Obligations, nicht-traditio-
nelle forderungsbesicherte Wertpapiere und gegentber
Zinsschwankungen empfindliche Wertpapiere. Der
Anlageverwalter versucht, Ineffizienzen bei der Bewertung
von bestimmten Wertpapieren sowohl auf Primar- als auch
Sekundarmarkten auszunutzen, und kann Fehlbewertungen
sowohl mittels Fundamentaldatenanalyse als auch mittels
technischer Analyse erkennen. Der Fonds nutzt fir
viele seiner Zielsektoren Modelle und Handelssysteme,
um Investitionen zu erleichtern. Diese Modelle und
Handelssysteme ermoglichen zusammen mit anderen
eigenen und fremden Analysetools die Bewertung vieler
Anlagechancen basierend auf Fundamentalprognosen der
Wertentwicklung sowie auf Grundlage der vergangenen
Wertentwicklung von Sicherheiten in Form von strukturierten
Produkten und Relative-Value-Investments.

Der Fonds zielt darauf ab, in eine breite Palette
kreditbezogener ubertragbarer Wertpapiere jeglicher
Bonitatsratings, Finanzderivate und sonstiger zulassiger
Wertpapiere ohne zuvor festgelegte Vermogensaufteilung zu
investieren, deren Vermdgensaufteilung sich im Zeitverlauf
auf Grundlage der Marktbedingungen und der strategischen
und taktischen Ansichten des Anlageverwalters hinsichtlich
der Vermogensaufteilung andern kénnen. Beispielsweise
kann der Anlageverwalter die vorgenannten Analysetools
verwenden, um die prognostizierte Rendite verschiedener
potenzieller Anlagen in einem breiten Spektrum von
Szenarien zu berechnen und dann die Anlagen mit der
hochsten szenariogewichteten Rendite auswahlen. Der
Fonds investiert demnach in erheblichem Umfang in
Legacy Securities. Auch wenn es nicht das Hauptziel des
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Anlageverwalters ist, kann der Fonds uneingeschrankt in
Wertpapiere ohne Anlagequalitat, mit niedriger Bewertung
und/oder ohne Bewertung investieren. Der Fonds kann ferner
bis zu 10 % seines Nettovermdgens in ausfallgefahrdete
Wertpapiere anlegen. Fur die Zwecke dieser Anlagepolitik
sind ausfallgefahrdete Wertpapiere so auszulegen, dass
sie (i) notleidende Schuldtitel und (ii) Wertpapiere von
Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters
(geman den vorgenannten Modellen und Handelssystemen,
wie sie unter normalen Marktbedingungen zum Einsatz
kommen) Gegenstand von Sanierungen, finanziellen
Umstukturierungen, Konkurs oder Liquidation sind oder kurz
vor einem solchen Ereignis stehen, einschlieRen.

Das Anlageportfolio des Fonds kann daher unter anderem
forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte
Wertpapiere und strukturierte Produkte, wie beispielsweise
mit durch Hypotheken auf Gewerbe- oder Wohnimmobilien
besicherte Wertpapiere (einschliel3lich Subprime-MBS
und laufender verlusttragender Tranchen von Collaterised
Mortgage Obligations und hypothekarisch besicherter
Wertpapiere), Collateralized Mortgage Obligations und
Collateralized Debt bzw. Loan Obligations (vorwiegend
erstrangige und Mezzanine-Tranchen), US-Staatsanleihen
und Agency-Wertpapiere, staatliche oder supranationale
Schuldtitel, Unternehmensanleihen, variabel und fest
verzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate mit ahnlichen
wirtschaftlichen Merkmalen enthalten.

Der Fonds setzt Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung,
der effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
ein. Diese Finanzderivate kdnnen sowohl an regulierten
Markten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es
kann sich dabei u. a. um (i) Futures einschlieRlich Futures
auf Aktienwerte, Aktienindizes, Rentenwerte, Zinsfutures
und Wahrungsfutures sowie Optionen darauf; (ii) Swaps
einschliellich Wahrungs-, Index-, Zins-, Total Return Swaps
in Bezug auf Aktien und/oder Renten sowie Credit Default
Swaps und Optionen darauf; (iii) Optionen einschlieRlich
Call-Optionen und Put-Optionen auf Indizes, einzelne
Wertpapiere oder Wahrungen und (iv) Devisenterminkontrakte
handeln. Der Einsatz von Finanzderivaten kann in
einer bestimmten Anlageklasse, Renditekurve oder bei
einer bestimmten Duration oder Wahrung ein negatives
Engagement zur Folge haben. Wenn der Fonds Total Return
Swaps einsetzt, besteht der Basiswert aus Instrumenten,
in die der Fonds gemal} seinem Anlageziel und seiner
Anlagepolitik investieren kann. Total Return Swaps kénnen
insbesondere dazu verwendet werden, um ein Short- und
Long-Engagement bei Aktien und aktienbezogenen
Wertpapieren, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren
und Rohstoffindizes zu erzielen.

Der Fonds kann auch in Wertpapiere, bar abgerechnete
strukturierte Produkte oder borsengehandelte Schuldtitel
investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier seinen Wert
aus einem anderen Wertpapier, einem Index oder Wahrungen
eines beliebigen Landes ableitet oder an diese gekoppelt ist.

Der Fonds kann ein Long- und/oder synthetisches
Short-Engagement gegenliber einer breiten Palette von
Anlageklassen, einschlief3lich Aktien, Renten und Wahrungen
erzielen. Long-Positionen profitieren von einem Anstieg
des Preises des Basisinstruments oder der Anlageklasse,
wahrend Short-Positionen von einem Rickgang dieses
Preises profitieren. Synthetische Short-Positionen werden
Uber Finanzderivate aufgebaut.
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Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell fir Anleger attraktiv, die
Folgendes anstreben:

o Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in einer breiten
Palette zulassiger Wertpapiere und Finanzderivate in
forderungsbesicherten und durch Hypotheken besicherten
Kreditbranchen

¢ Eine mittel- bis langfristige Anlage

Der Fonds richtet sich ausschliellich an institutionelle,
professionelle und erfahrene Anleger.

Als erfahrene Anleger gelten Anleger, die:

e Die Strategie, Eigenschaften und Risiken des Fonds
Verstehen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu
Kénnen, und

o Uber das Wissen Uber oder die Anlageerfahrung in Bezug
auf Finanzprodukte, die komplexe Derivate und/oder
Derivatestrategien (wie dieser Fonds) einsetzen, und die
Finanzmarkte im Allgemeinen verfiigen.

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgeflhrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fir diesen Fonds
mafgeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
.Risikoabwagungen® ausfihrlich beschrieben.

e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbundene
Risiko

¢ Kontrahentenrisiko

o Kreditrisiko

e Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko

¢ Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Fremdwahrungsrisiko

¢ Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Das mit der vorzeitigen Tilgung verbundene Risiko
e Das mit Immobilienaktien verbundene Risiko

¢ Verbriefungsrisiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds
wird der Value-at-Risk-Ansatz (absoluter VaR) verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds sollte unter
normalen Umstanden nicht mehr als 100 % betragen. Die
voraussichtliche Hebelung ist nur eine Schatzung und die
Hebelung kann hdher ausfallen. Zur Berechnung der Hebelung
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wird die Summe der Nennwerte verwendet. Es umfasst das
mit Finanzderivaten verbundene nominelle Engagement,
jedoch nicht die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds, die
100 % des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Anlageverwalter hat die alltagliche Verwaltung in Bezug
auf die Anlage und Wiederanlage des Nettovermogens des
Fonds unter seiner Verantwortung und auf seine eigenen
Kosten an die Ellington Global Asset Management, LLC
delegiert, die als Unteranlageverwalter fungiert.

Gebiihrenangaben Die Gebihren sind in Anhang
E ausfuhrlich beschrieben.

FRANKLIN K2 CHILTON EQUITY LONG SHORT
UCITS FUND

Anlageklasse Alternative Fund
Basiswahrung US-Dollar (USD)

Anlageziele Das Anlageziel des Fonds st
Kapitalwertsteigerung. Der Fonds zielt darauf ab, mittels
kontrollierter Volatilitat tber mehrere Marktzyklen bessere
Anlagerenditen zu erreichen.

Anlagepolitik Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem
er hauptsachlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien
und aktienbezogenen Werten mit einem Fokus auf Large-
und Mid-Cap-Unternehmen verschiedener Branchen und
weltweiten Standorte (jedoch vor allem in den USA) mittels
Long-Short-Equity-Strategien investiert. Derartige Strategien
zielen im Allgemeinen darauf ab, Renditen aus Anlagen auf
den weltweiten Aktienmarkten Uber Long- und synthetische
Short-Positionen bei Aktien und Aktienindizes zu erzielen.
Synthetische Short-Positionen werden Uber Finanzderivate
aufgebaut. Diese Strategien sind im Allgemeinen auf
risikobereinigte Renditen ausgerichtet und machen sich die
Ansichten und Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug
auf spezifische Aktienmarkte, Regionen, Sektoren und
Wertpapiere zunutze. Der Fonds stlitzt sich auf einen Bottom-
up-Fundamenalresearchprozess, um einzelne Wertpapiere
aufzuspuren, die nach seiner Ansicht hochwertige Risiko-
Rendite-Merkmale aufweisen und die Bewertungskriterien
erfillen. Der Fonds setzt Finanzderivate zum Zwecke der
Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und zu
Anlagezwecken ein. Diese Finanzderivate konnen entweder
auf regulierten Markten oder im Freiverkehr gehandelt werden
und unter anderem Differenzkontrakte und Terminkontrakte
auf Finanzinstrumente wie Wahrungen, Swaps, einschlief3lich
Equity Swaps und Index Return Swaps sowie Total Return
Swaps in Verbindung mit Eigenkapitalinstrumenten umfassen.

Engagement in Total Return Swaps Das voraussichtliche
Engagement, das Gegenstand von (ungedeckten) Total
Return Swaps sein kdnnte, belauft sich im Allgemeinen auf
100 % des Nettovermdgens des Fonds, mit einer Obergrenze
von 150 %.
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Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell fir Anleger attraktiv, die Folgendes
anstreben:

o Kapitalwertsteigerung durch Long- und Short-Anlagen in
Aktien und aktienbezogene Derivate von Unternehmen
weltweit, die ihren Sitz jedoch vorrangig in den USA haben.

o Mittel- bis langfristige Anlagen

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgeflihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fir diesen Fonds
malfgeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausfihrlich beschrieben.

e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbundene
Risiko

¢ Kontrahentenrisiko

e Das mit Derivaten verbundene Risiko

o Aktienrisiko

e Fremdwahrungsrisiko

e Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko

e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds

wird der Value-at-Risk- (absolute VaR-) Ansatz verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds sollte sich auf 175 %
belaufen. Die voraussichtliche Hebelung ist nur eine Schatzung
und die Hebelung kann héher ausfallen. Zur Berechnung
der Hebelung wird die Summe der Nennwerte verwendet.
Es umfasst das mit Finanzderivaten verbundene nominelle
Engagement, jedoch nicht die zugrunde liegenden Anlagen des
Fonds, die 100 % des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Anlageverwalter hat die alltagliche Verwaltung in Bezug
auf die Anlage und Wiederanlage des Nettovermogens des
Fonds unter seiner Verantwortung und auf seine eigenen
Kosten an die Chilton Investment Company delegiert, die als
Unteranlageverwalter fungiert.

Gebiihrenangaben Die Gebihren sind in Anhang
E ausfuhrlich beschrieben.

FRANKLIN K2 BARDIN HILL ARBITRAGE
UCITS FUND

Anlageklasse Alternative Fund
Basiswahrung US-Dollar (USD)

Anlageziele Das Anlageziel des Fonds ist es, attraktive
risikobereinigte Renditen im Zeitverlauf mit relativ niedrigen
Absenkungen im Vergleich zu und mit niedrigen Korrelationen
mit den breiteren Aktienmarkten zu erreichen.
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Anlagepolitik Der Fonds investiert vorrangig in die
Wertpapiere von Unternehmen, die an Fusionen,
Ubernahmen, Ubertragungen von Vermdgenswerten,
Ausschreibungsgeboten, Tauschangeboten,
Kapitalerhdhungen, VerduRerungen, Ausgliederungen,
Kapitalumstrukturierungen, Umstrukturierungen und
Liquidationen beteiligt sind und in Zukunft an solchen
Transaktionen teilnehmen kdnnen. Das Anlageziel wird
vorrangig durch Anlagen in o6ffentlich bekanntgegebenen
Transaktionen erreicht, um einen ,Spread” zwischen dem
Wert eines Wertpapiers nach Bekanntgabe einer Transaktion
und dem Wert des entsprechenden Wertpapiers bei
Durchfiihrung der Transaktion zu erzielen.

Der Fonds beabsichtigt, in eine breite Palette von tibertragbaren
Wertpapieren, Derivaten und sonstigen zulassigen
Wertpapieren zu investieren. Derartige Wertpapiere kénnen
unter anderem Aktien und aktienbezogene Wertpapiere
(wie beispielsweise Stammaktien, Vorzugsaktien und
Wandelanleihen) sowie Schuldtitel umfassen. Die Schuldtitel,
die der Fonds erwerben kann, umfassen samtliche Arten
von fest und variabel verzinslichen Rentenwerten mit
beliebigen Laufzeiten und Kreditratings (einschlieflich
Wertpapieren mit Anlagequalitat, ohne Anlagequalitat, mit
niedriger Bewertung, ohne Bewertung und/oder notleidender
Wertpapiere) von privaten und/oder staatlichen Emittenten
vorrangig aus Nordamerika und Europa und sie umfassen
unter anderem hochrentierliche (sog. ,Junk“-)Anleihen und
notleidende Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die
sich in der Umstrukturierung, finanziellen Umstrukturierung,
in Konkurs oder Liquidationen befinden oder bei denen
dies unmittelbar bevorsteht). Der Fonds kann im Rahmen
seiner Anlagestrategien aktiv und haufig handeln. Anlagen
in notleidende Wertpapiere wirden unter normalen
Marktbedingungen in der Regel nicht mehr als 5 % des
Nettovermdgens des Fonds ausmachen.

Der Fonds setzt aulRerdem Finanzderivate zu
Anlagezwecken, zum Zwecke der Absicherung und der
effizienten Portfolioverwaltung ein. Diese Finanzderivate
kénnen an regulierten Markten und auch im Freiverkehr
gehandelt werden und es kann sich dabei u. a. um (i) Swaps
einschlieBlich Aktien-, Index-, Total Return Swaps in Bezug auf
Aktien, Rentenwerte sowie Credit Default Swaps, (ii) Optionen
einschlieRlich Call-Optionen und Put-Optionen auf einzelne
Wertpapiere oder Indizes, (iii) Devisenterminkontrakte und (iv)
Terminkontrakte einschlielich Futures auf Aktienwerte oder
Rentenwerte und Indizes, Differenzkontrakte, Zinsfutures und
Wahrungsfutures und Optionen darauf handeln. Der Einsatz
von Finanzderivaten kann in einem bestimmten Anlagewert,
einer bestimmten Anlageklasse, Renditekurve oder bei
einer bestimmten Duration oder Wahrung ein negatives
Engagement zur Folge haben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der Fonds gemaf
Artikel 48 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 keine
mit Stimmrechten ausgestatteten Aktien erwirbt, die es ihm
ermdoglichen wirden, einen erheblichen Einfluss auf die
Geschéftsleitung eines Emittenten auszutiben.

Engagement in Total Return Swaps Das voraussichtliche
theoretische Engagement, das Gegenstand von Total Return
Swaps sein kdnnte, belauft sich auf 40 % des Nettovermogens
des Fonds, mit einer Obergrenze von 300 %.
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Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell fiir Anleger attraktiv, die Folgendes
anstreben:

e Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in einer breiten
Palette von Aktien, Schultiteln und Finanzderivaten, die
vorrangig von der Arbitrage bei Fusionen und ahnlichen
Strategien profitieren.

e Langfristige Anlagen

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgefuhrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fur diesen Fonds
malfgeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausfihrlich beschrieben.

e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbun-
dene Risiko

e Das mit wandelbaren und hybriden Wertpapieren verbun-
dene Risiko

¢ Kontrahentenrisiko

o Kreditrisiko

e Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko
¢ Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Das mit ausfallgefahrdeten Wertpapieren verbun-
dene Risiko

o Aktienrisiko

e Fremdwahrungsrisiko

e Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
¢ Risiko bei Hochzinsanlagen

e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

¢ Portfolioumschlagsrisiko

e Das mit Unternehmensumstrukturierungen verbun-
dene Risiko

¢ Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds
wird der Value-at-Risk-Ansatz (absoluter VaR) verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds sollte sich auf 300 %
belaufen. Die voraussichtliche Hebelung ist nur eine Schatzung
und die Hebelung kann héher ausfallen. Zur Berechnung
der Hebelung wird die Summe der Nennwerte verwendet.
Es umfasst das mit Finanzderivaten verbundene nominelle
Engagement, jedoch nicht die zugrunde liegenden Anlagen des
Fonds, die 100 % des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Anlageverwalter hat die alltagliche Verwaltung in Bezug
auf die Anlage und Wiederanlage des Nettovermogens des
Fonds unter seiner Verantwortung und auf seine eigenen
Kosten an die Bardin Hill Arbitrage UCITS Management LP
delegiert, die als Unteranlageverwalter fungiert.

Gebiihrenangaben Die Geblhren sind
E ausfihrlich beschrieben.

in Anhang
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FRANKLIN K2 WELLINGTON TECHNOLOGY
LONG SHORT UCITS FUND

Anlageklasse Alternative Fund
Basiswahrung USD

Anlageziele Der Fonds strebt langfristige Kapitalwertsteige-
rung an.

Anlagepolitik Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem
er vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von
Unternehmen investiert, die einen Hauptteil ihrer Gewinne
oder erwarteten Gewinne aus der Informationstechnologie,
Kommunikationsdienstleistungen und zyklischen
Konsumgutersektoren weltweit erzielen. Der Fonds wird im
Allgemeinen in Wertpapiere mit Marktkapitalisierungen Uber
500 Mio. USD investieren.

Der Fonds kann zu gewissen Zeiten in einem oder mehreren
Untersektoren konzentriert sein. Der Fonds kann zudem
Uber ein signifikantes Engagement aufierhalb der USA,
einschliellich in Schwellenlandern, verfligen.

Der Fonds kann Long- und/oder synthetische Short-Positionen
in einer breiten Palette von Anlageklassen, einschlieRlich
Aktienwerten, Rentenwerten (Schuld- und Zinstitel,
Kreditinstrumente, wandelbare Wertpapiere), Wahrungen,
US-amerikanischen Aktienzertifikaten, bérsengehandelten
Fonds (ETFs) und an einen Immobilienwertpapierkorb
geknupfte Wertpapieren, halten. Synthetische Short-
Positionen werden uber Finanzderivate aufgebaut.

Der Fonds setzt Finanzderivate zum Zwecke der
Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und zu
Anlagezwecken ein. Diese Finanzderivate kénnen sowohl
an regulierten Markten als auch im Freiverkehr gehandelt
werden und es kann sich dabei u. a. um (i) Futures
einschlie8lich Futures auf Aktien- oder Rentenwerte und
Indizes, Zinsfutures und Wahrungsfutures sowie Optionen
darauf; (ii) Swaps einschlief3lich Aktien-, Wahrungs-, Zins-,
Index-, Total Return Swaps in Bezug auf Aktien und/oder
Renten sowie Credit Default Swaps und Optionen darauf;
(iii) Optionen einschlieRlich Call-Optionen und Put-Optionen
auf Indizes, einzelne Wertpapiere oder Wahrungen und
(iv) Devisenterminkontrakte handeln. Der Einsatz von
Finanzderivaten kann in einer bestimmten Anlageklasse,
Renditekurve oder bei einer bestimmten Duration oder
Wahrung ein negatives Engagement zur Folge haben.

Da sich das Anlageziel dieses Fonds durch eine flexible und
anpassungsfahige Anlagepolitik eher erreichen lassen durfte,
kann dieser Fonds auferdem bis zu 5 % in wandelbare und
nicht wandelbare Vorzugsschuldtitel investieren.

Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermégens
direkt in OGA-Anteile wie z. B. OGAWSs, bdrsengehandelte
Fonds (,ETF*) und andere OGAs investieren.

Engagement in Total Return Swaps Das voraussichtliche
Engagement, das Gegenstand von Total Return Swaps sein
konnte, belauft sich auf 175 % des Nettovermdgens des
Fonds, mit einer Obergrenze von 225 %.

Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell flr Anleger attraktiv, die Folgendes
anstreben:

e Eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in
Aktienwerten
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e Wachstumsanlagen im Technologiesektor der USA
und weltweit

¢ Eine mittel- bis langfristige Anlage

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgefihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fur diesen Fonds
mafigeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausfiihrlich beschrieben.

e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbundene
Risiko

¢ Kontrahentenrisiko

e Konzentrationsrisiko

o Kreditrisiko

¢ Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko
e Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Schwellenmarktrisiko

o Aktienrisiko

e Fremdwahrungsrisiko

e Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds
wird der Value-at-Risk- (absolute VaR-) Ansatz verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds sollte sich auf 250 %
belaufen. Die voraussichtliche Hebelung ist nur eine Schatzung
und die Hebelung kann hoéher ausfallen. Zur Berechnung
der Hebelung wird die Summe der Nennwerte verwendet.
Es umfasst das mit Finanzderivaten verbundene nominelle
Engagement, jedoch nicht die zugrunde liegenden Anlagen des
Fonds, die 100 % des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Anlageverwalter hat die alltagliche Verwaltung in Bezug
auf die Anlage und Wiederanlage des Nettovermogens des
Fonds unter seiner Verantwortung und auf seine eigenen
Kosten an die Wellington Management Company delegiert,
die als Unteranlageverwalter fungiert.

Gebiihrenangaben Die Gebihren sind in Anhang
E ausfuhrlich beschrieben.

FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND
Anlageklasse Alternative Fund
Basiswahrung US-Dollar (USD)

Anlageziele Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen
einer Gesamtrendite.
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Anlagepolitik Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem
er vorrangig in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere
von Unternehmen investieren, die in der Infrastruktur-
und weltweiten Versorgungsbranche tatig sind. Die
Unternehmen sind von jeglicher Marktkapitalisierung und
kénnen ihren Sitz in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik
und in geringerem MaRe in Lateinamerika (einschlieRlich
Schwellenlander) haben. Im Rahmen des Anlagezwecks
des Fonds umfasst die Versorgungsbranche unter
anderem Strom-, Gas-, Wasserversorgungsunternehmen
und unabhangige Energieversorger sowie Versorgungs-
und Kraftstoffdienstleister, Versorgungsgeratehersteller
(einschlieBlich unter anderem Unternehmen fir erneuerbare
Energien und Energietechnologieunternehmen) sowie
verbundene Branchen.

Der Fonds kann Long- und/oder synthetische Short-Positionen
in Bezug auf diese Aktienwerte halten. Synthetische Short-
Positionen werden Uber Finanzderivate aufgebaut. Long-
Positionen profitieren von einem Anstieg des Preises des
Basisinstruments oder der Anlageklasse, wahrend Short-
Positionen von einem Riickgang dieses Preises profitieren.

Der Fonds setzt Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung,
der effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
ein. Diese Finanzderivate kdnnen sowohl an regulierten
Markten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und
es kann sich dabei u. a. um (i) Futures einschlief3lich
Futures auf Aktien- oder Rentenwerte und Indizes, und
Wahrungsfutures, Wahrungsindexfutures sowie Optionen
darauf, (ii) Swaps einschlieBlich Aktien-, Index-, Wahrungs-,
Total Return Swaps in Bezug auf Aktien und Optionen
darauf, (iii) Optionen einschlieRlich Call-Optionen (sowohl
boérsengehandelte Optionen und/oder OTC-Optionen)
auf Indizes, einzelne Wertpapiere, (iv) Differenzkontrakte
und (v) Devisenterminkontrakte handeln. Der Einsatz von
Finanzderivaten kann in einer bestimmten Anlageklasse,
Renditekurve oder bei einer bestimmten Duration oder
Wahrung ein negatives Engagement zur Folge haben.

Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermdgens in
Anteile von OGAWSs, boérsengehandelte Fonds (,ETFs*) und
andere OGAs investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere, bar
abgerechnete strukturierte Produkte oder borsengehandelte
Schuldtitel investieren, bei denen das jeweilige Wertpapier
seinen Wert aus einem anderen Wertpapier, einem Index
oder Wahrungen eines beliebigen Landes ableitet oder an
diese gekoppelt ist.

Neben traditionellen Finanzanalysen bezieht der Fonds
Faktoren der Bereiche Umwelt, soziale Verantwortung,
Unternehmensfiihrung (,ESG®) in den Investmentprozess ein,
mit Fokus auf Umweltfaktoren. Der Anlageverwalter wendet
auf das gesamte Portfolio eine Ratingmethodik an, die fiir die
Portfoliozusammenstellung verbindlich ist. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass das ESG-Rating des Portfolios hoher
ist als dasjenige des Anlageuniversums des Fonds.

Der Anlageverwalter bertcksichtigt die folgenden
ESG-Faktoren:

e Umwelt: Richtlinien/Uberwachung, Ressourcen und
Verschmutzung/Abfall
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e Soziale Verantwortung: Humankapital, unternehmerische
Verantwortung, Datenschutz und -sicherheit, Kunden- und
Produktsicherheit

e Unternehmensfihrung: Vorstand, Eigentumsverhaltnisse,
Vergutungsstruktur, unternehmerisches Verhalten.

Der Fonds weist jedem Wertpapier einen E-, S- und G-Wert zu,
die in der Summe entsprechend der Gewichtung (50 % fur die
Saule E, 10 % fir S und 40 % fur G) einen ESG-Gesamtwert
ergeben. Der Bewertungsprozess ist eine Kombination aus
verschiedenen Quellen, die entweder extern oder intern sein
kénnen, (i) wenn die Wertpapiere kein Rating nach externen
Datenquellen aufweisen, oder (ii) ergdnzend, wenn der
Anlageverwalter nicht mit der Methodik einverstanden ist, die
von einem externen Datenanbieter fir die Bestimmung des
ESG-Werts angewendet wird. Die Bewertungen reichen von 0
bis 10, wobei 10 die hochste Bewertung darstellt. Zwei Drittel
der Wertpapiere des Fonds mussen eine Bewertung von Uber
6 aufweisen (auf gewichteter Long-Engagement-Basis).

Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die mehr als 10 %
ihres Umsatzes aus traditionellen Ol- und Gassegmenten
erwirtschaften, und in Unternehmen, deren Strom zu mehr
als 50 % aus Kraftwerkskohle erzeugt wird. Ausgeschlossen
werden Wertpapiere mit einem MSCI ESG-Rating von CCC
oder niedriger. Wertpapiere mit einem MSCI ESG-Rating
von B werden vom Fonds bericksichtigt, sofern der
Anlageverwalter von einer Verbesserung der Nachhaltigkeit
in den 12 Monaten nach Erwerb ausgeht.

Die ESG-Bewertungen der Wertpapiere werden
Uberwacht und mindestens vierteljahrlich aktualisiert.
Wird die ESG-Bewertung eines Wertpapiers auf ein MSCI
ESG-Rating von CCC herabgestuft, wird das Wertpapier
verkauft. Bei Wertpapieren mit einem MSCI-Rating von
B Uberwacht der Anlageverwalter kontinuierlich den
ESG-Fortschritt des Wertpapiers.

Engagement in Total Return Swaps

Das voraussichtliche Engagement, das Gegenstand von
(gedeckten und ungedeckten) Total Return Swaps sein
kénnte, belauft sich auf 30 % des Nettovermdgens des
Fonds, mit einer Obergrenze von 50 %.

Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell fir Anleger attraktiv, die Folgendes
anstreben:

¢ Anlage in einen Fonds, der die Anforderungen von Artikel
8 der SFDR erfilllt

¢ Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktienwerte in der
Versorgungs- und Infrastrukturbranche

e Eine mittel- bis langfristige Anlage

Taxonomie-Verordnung Gemal seiner ESG-Methodik
fordert der Fonds 6kologische Merkmale, verpflichtet sich
aber nicht zu 6kologisch nachhaltigen Anlagen im Sinne der
Taxonomie-Verordnung.

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgefihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fur diesen Fonds
malfgeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausfihrlich beschrieben.
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e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbundene
Risiko

e Konzentrationsrisiko

e Kontrahentenrisiko

e Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Schwellenmarktrisiko

o Aktienrisiko

e Das mit Europa und der Eurozone verbundene Risiko
e Fremdwahrungsrisiko

¢ Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des
Fonds wird der Value-at-Risk- (absolute VaR-) Ansatz
verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds sollte sich auf bis
zu 200 % belaufen. Die voraussichtliche Hebelung ist nur
eine Schatzung und die Hebelung kann héher ausfallen. Zur
Berechnung der Hebelung wird die Summe der Nennwerte
verwendet. Es umfasst das mit Finanzderivaten verbundene
nominelle Engagement, das nach der Anlagepolitik des Fonds
zulassig ist, jedoch nicht die zugrunde liegenden Anlagen des
Fonds, die 100 % des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Anlageverwalter hat die alltagliche Verwaltung in Bezug
auf die Anlage und Wiederanlage des Nettovermdgens des
Fonds unter seiner Verantwortung und auf seine eigenen
Kosten an Electron Capital Partners delegiert, die als
Unteranlageverwalter fungiert.

Gebiihrenangaben

Die Gebiihren sind in Anhang E ausfiihrlich beschrieben.

FRANKLIN K2 MARKET NEUTRAL UCITS FUND
Anlageklasse Alternative Fund

Basiswahrung US-Dollar (USD)

Anlageziele Das Anlageziel die Fonds besteht darin, eine
Kapitalwertsteigerung mit einer niedrigeren Volatilitat im
Verhaltnis zu den allgemeinen Aktienmarkten zu erreichen.

Anlagepolitik Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem
er sein Nettovermdgen mehreren nicht traditionellen oder
.alternativen® Strategien zuweist, einschlieRlich unter
anderem einiger oder aller der folgenden Strategien: Long-
Short Equity, Event-Driven, Global Macro und Structured
Credit, die alle im Folgenden beschrieben sind:

- Long-Short-Equity-Strategien — Long-Short-Equity-
Strategien zielen im Allgemeinen darauf ab, Renditen aus
Anlagen an den weltweiten Aktienmarkten Gber Long- und
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Short-Positionen bei Aktien und Aktienindizes zu erzielen.
Diese Strategien sind im Allgemeinen auf risikobereinigte
Renditen ausgerichtet und machen sich die Ansichten
und Erwartungen der Co-Anlageverwalter in Bezug
auf spezifische Aktienmarkte, Regionen, Sektoren und
Wertpapiere zu Nutze. Beispiele fir Long-Short-Equity-
Strategien sind unter anderem (i) wachstumsorientierte
Strategien, (ii) wertorientierte Strategien, (iii) marktneutrale
Strategien (d. h. Nettoengagements zwischen 20 % short
und 20 % long) und (iv) sektorenorientierte Strategien (z. B.
Technologie, Gesundheitswesen, Finanzbereich).

Event-Driven-Strategien — Bei Event-Driven-Strategien wird
im Allgemeinen in Wertpapiere von Unternehmen inves-
tiert, die unternehmensspezifische Ereignisse durchlaufen.
Diese Strategien sind im Allgemeinen darauf ausgerichtet,
die Auswirkungen des unternehmensspezifischen oder
transaktionsspezifischen Ereignisses auf Wertpapierbewer-
tungen zu analysieren. Beispiele fiir solche unternehmens-
spezifischen oder transaktionsspezifischen Ereignisse sind
unter anderem Fusionen, Ubernahmen, Ubertragungen
von Vermdgenswerten, Ausschreibungsgebote, Tauschan-
gebote, Kapitalerhéhungen, Liquidationen, VeraulRerungen,
Ausgliederungen, Kapitalumstrukturierungen und Umstruk-
turierungen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass der
Fonds gemalf Artikel 48 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 keine mit Stimmrechten ausgestatteten Aktien erwirbt,
die es ihm ermoglichen wirden, einen erheblichen Einfluss
auf die Geschéftsleitung eines Emittenten auszuliben.

Global-Macro-Strategien — Global-Macro-Strategien
konzentrieren sich im Allgemeinen auf makrokonomische
Chancen (die gesamte Volkswirtschaft umfassende
Phanomene wie z. B. Veranderungen der Arbeitslosenquote,
des Nationaleinkommens, der Wachstumsrate, des
Bruttoinlandsprodukts, der Inflation und der Preisniveaus)
Uber zahlreiche Markte und Anlagen hinweg. Anlagen
kdnnen long oder short sein und basieren auf dem relativen
Wert oder der Richtung eines Marktes, einer Wahrung, eines
Zinssatzes, eines Rohstoffs oder einer makro6konomischen
Variablen. Beispiele fur Global-Macro-Strategien sind unter
anderem diskretionadre (Erwirtschaften von Renditen Uber
taktische Anlagen Uber verschiedene Anlageklassen,
Markte und Anlagegelegenheiten hinweg durch eine
Kombination aus fundamentalen Marktanalysen und
quantitativen Modellen) und systematische (Erwirtschaften
von Renditen unter Verwendung quantitativer Modelle zur
Identifizierung von Anlagegelegenheiten iber verschiedene
Anlageklassen und Markte hinweg, um ein Anlageportfolio
aufzubauen) Macro-Strategien.

Structured-Credit-Strategien — Structured-Credit-Strategien
zielen darauf ab, vom Handel mit strukturierten Schuldtiteln
und ahnlichen Wertpapieren zu profitieren. Die Anlagen
umfassen Hypotheken auf Wohnimmobilien, Hypotheken
auf Gewerbeimmobilien, REITs, Collateralized Loan
Obligations, nicht-traditionelle forderungsbesicherte
Wertpapiere und gegenuber Zinsschwankungen
empfindliche Wertpapiere, wie beispielsweise
erstrangige, mit Hypotheken auf Wohnimmobilien
besicherte Non-Agency-Subprime-Wertpapiere. Die
Co-Anlageverwalter versuchen, Ineffizienzen bei der
Bewertung von bestimmten Wertpapieren sowohl auf Primar-
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als auch Sekundarmarkten auszunutzen, und kénnen
Fehlbewertungen sowohl mittels Fundamentaldatenanalyse
als auch mittels technischer Analyse erkennen. Diese
Strategien umfassen Ublicherweise Long-Positionen in
einzelnen Wertpapieren und Short-Positionen in Index-
Produkten, die als Absicherung eines Teils des allgemeinen
Marktrisikos dienen sollen.

Der Fonds beabsichtigt, in eine breite Palette von
ubertragbaren Wertpapieren, Derivaten und sonstigen
zulassigen Wertpapieren zu investieren. Bei diesen
Wertpapieren kann es sich unter anderem um Aktien
und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieRlich unter
anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, Genussscheinen,
aktienbezogenen Zertifikaten und wandelbaren Wertpapieren)
und Schuldtitel (einschlieRlich unter anderem Anleihen,
Schuldscheinen, Schuldverschreibungen) handeln.

Das Anlageportfolio des Fonds kann unter anderem
forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekarisch besi-
cherte Wertpapiere und strukturierte Produkte (begrenzt
auf 30 % seines Nettovermdgens bei strukturierten
Produkten), wie beispielsweise mit durch Hypotheken auf
Gewerbe- oder Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere,
Collateralized Mortgage Obligations und Collateralized
Debt bzw. Loan Obligations (vorrangig erstrangige und
Mezzanine-Tranchen), US-Staatsanleihen und Agency-
Wertpapiere, staatliche oder supranationale Schuldtitel,
Unternehmensanleihen, Anleihen von Schwellenlandern,
bevorzugte Wertpapiere sowie wandelbare, variabel und fest
verzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate mit ahnlichen
wirtschaftlichen Merkmalen enthalten.

Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene
Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt und mit
beliebigen Marktkapitalisierungen. Die Schuldtitel, die der
Fonds erwerben kann, umfassen samtliche Arten von fest
und variabel verzinslichen Rentenwerten mit beliebigen
Laufzeiten und Kreditratings (einschlieBlich Wertpapieren mit
Anlagequalitat, ohne Anlagequalitat, mit niedriger Bewertung,
ohne Bewertung und/oder notleidender Wertpapiere) von
privaten und/oder staatlichen Emittenten aus aller Welt und
sie umfassen unter anderem hochrentierliche (sog. ,Junk“-)
Anleihen und notleidende Schuldtitel (Wertpapiere von
Unternehmen, die sich in der Umstrukturierung, finanziellen
Umstrukturierung oder in Konkurs befinden oder bei
denen dies unmittelbar bevorsteht). Die Gesamtanlagen in
ausfallgefahrdeten und notleidenden Wertpapieren werden
10 % des Nettovermdgens des Fonds nicht Uberschreiten.
Der Fonds kann im Rahmen seiner Anlagestrategien aktiv
und haufig handeln.

Der Fonds setzt Finanzderivate zum Zwecke der Absicherung,
der effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
ein. Diese Finanzderivate kdnnen sowohl an regulierten
Markten als auch im Freiverkehr gehandelt werden und es
kann sich dabei u. a. um (i) Futures einschlieRlich Futures auf
Aktien- oder Rentenwerte und Indizes, Differenzkontrakte,
Zinsfutures und Wahrungsfutures sowie Optionen darauf;
(ii) Swaps einschlief3lich Aktien-, Wahrungs-, Zins-, Total
Return Swaps in Bezug auf Aktien, Renten und/oder
Rohstoffe sowie Credit Default Swaps und Optionen darauf;
(iii) Optionen einschlieRlich Call-Optionen und Put-Optionen
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auf Indizes, einzelne Wertpapiere oder Wahrungen und
(iv) Devisenterminkontrakte handeln. Der Einsatz von
Finanzderivaten kann in einer bestimmten Anlageklasse,
Renditekurve oder bei einer bestimmten Duration oder
Wahrung ein negatives Engagement zur Folge haben. Der
Einsatz von Finanzderivaten wie etwa Zinsfutures und Total
Return Swaps auf Rohstoffindizes kann auferdem zu einem
erheblichen Anstieg der Hebelung des Fonds fiihren, wie im
nachfolgenden Abschnitt ,Gesamtrisiko* néher erlautert.

Der Fonds kann Long- und/oder synthetische Short-
Positionen in einer breiten Palette von Anlageklassen,
einschliellich unter anderem Aktien, Renten und Wahrungen,
halten. Long-Positionen profitieren von einem Anstieg
des Preises des Basisinstruments oder der Anlageklasse,
wahrend Short-Positionen von einem Riickgang dieses
Preises profitieren. Synthetische Short-Positionen werden
Uber Finanzderivate aufgebaut.

Ferner kann der Fonds ein Engagement in Rohstoffen mittels
des Einsatzes von Finanzderivaten auf Rohstoffindizes
anstreben.

Ferner kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermdgens
in Anteile von OGAWSs und anderen OGAs investieren.

Engagement in Total Return Swaps Das voraussichtliche
Engagement, das Gegenstand von (gedeckten und
ungedeckten) Total Return Swaps sein konnte, belauft sich
im Allgemeinen auf 175 % des Nettovermdgens des Fonds,
mit einer Obergrenze von 250 %.

Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell fir Anleger attraktiv, die Folgendes
anstreben:

o Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in einer breiten
Palette zulassiger Wertpapiere und Finanzderivate mithilfe
mehrerer ,alternativer” Strategien und

o Mittel- bis langfristige Anlage.

Der Fonds richtet sich ausschlielRlich an institutionelle,
professionelle und erfahrene Anleger.

Als erfahrene Anleger gelten Anleger, die:

e Die Strategie, Eigenschaften und Risiken des Fonds
Verstehen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu
Kénnen, und

« Uber das Wissen (iber oder die Anlageerfahrung in Bezug
auf Finanzprodukte, die komplexe Derivate und/oder
Derivatestrategien (wie dieser Fonds) einsetzen, und die
Finanzmarkte im Allgemeinen verfiigen.

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgefihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fliir diesen Fonds
malfgeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
.Risikoabwagungen® ausfihrlich beschrieben.

eDas mit der Absicherung von Anteilsklassen
verbundene Risiko

¢ Das mit einem Rohstoffengagement verbundene Risiko

e Das mit wandelbaren und hybriden Wertpapieren
verbundene Risiko

e Kontrahentenrisiko

e Kreditrisiko
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e Das mit Credit-Linked-Papieren verbundene Risiko
e Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko

e Das mit Derivaten verbundene Risiko

o Aktienrisiko

e Fremdwahrungsrisiko

e Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Portfolioumschlagsrisiko

o Verbriefungsrisiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds
wird der Value-at-Risk- (absolute VaR-) Ansatz verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds, die mithilfe der
Summe aus der Nennwertmethode errechnet wird, kénnte
bis zu 450 % betragen.

Die voraussichtliche Hebelung ist eine maximale Schatzung
und die Hebelung kann hoher ausfallen. Es umfasst das mit
Finanzderivaten verbundene nominelle Engagement, jedoch
nicht die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds, die 100 %
des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Fonds bemiht sich, seine Anlageziele mittels einer
sorgfaltigen Auswahl von verschiedenen Co-Anlageverwaltern
(die ,Co-Anlageverwalter) durch den Anlageverwalter
(K2/D&S Management Co., L.L.C.) zu erreichen. Im
Allgemeinen durfen diese Co-Anlageverwalter, die jeweils zur
Anlage ihres Anteils alternative Anlagestrategien verwenden,
nicht mit Franklin Templeton Investments verbunden
sein. Der Anlageverwalter kann neben der Auswahl von
Co-Anlageverwaltern und der Aufteilung des Fondsvermogens
an diese ebenfalls an der Verwaltung der Vermdgenswerte des
Fonds beteiligt sein. Die Gesamtperformance des Fonds ist
das Ergebnis der Performance der verschiedenen beteiligten
Strategien und des diesen Strategien zugewiesenen Anteils
des Nettovermdogens des Fonds.

Der Anlageverwalter ist fir die Auswahl und Ernennung
der Co-Anlageverwalter fir den Fonds verantwortlich,
denen er die Erfullung seiner Anlageverwaltungspflichten
und Anlageberatungsdienste in Bezug auf einige oder alle
Vermogenswerte des Fonds ganz oder teilweise uber-
tragt. Der Anlageverwalter teilt das Vermdgen des Fonds
zwischen den Co-Anlageverwaltern in der Weise auf, wie es
ihm angemessen erscheint, um die Anlageziele des Fonds
zu erreichen.

Der Anlageverwalter ist dariiber hinaus fiir die Uberwachung
des bei den einzelnen Co-Anlageverwaltern implementierten
Risikomanagementrahmenwerks verantwortlich. Der
Anlageverwalter (berwacht aulRerdem das durch die
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Co-Anlageverwalter erzielte Ergebnis des Fonds, um
gegebenenfalls die Notwendigkeit einer Anderung/
Neubesetzung festzulegen. Der Anlageverwalter kann
jederzeit im Einklang mit den geltenden Vorschriften oder
Kundigungsfristen Co-Anlageverwalter im Hinblick auf den
Fonds ernennen oder ersetzen.

Die Co-Anlageverwalter kdbnnen ohne vorherige Mitteilung
an die Anteilsinhaber ersetzt werden. Die Liste der
Co-Anlageverwalter, die wahrend der Berichtsperiode fur den
Fonds tatig waren, wird im Halbjahresbericht und Jahresbericht
der Gesellschaft verdffentlicht. Die Liste der Co-Anlageverwalter,
die den Fonds effektiv verwalten, ist auf Anfrage kostenlos am
eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhaltlich.

Die Co-Anlageverwalter werden vom Anlageverwalter
aus der von der Verwaltungsgesellschaft erhaltenen
Anlageverwaltungsgebuhr vergutet.

Gebiihrenangaben Die Gebihren sind in Anhang
E ausflhrlich beschrieben.

FRANKLIN K2 EMSO EMERGING MARKETS
UCITS FUND

Anlageklasse Alternative Fund
Basiswahrung US-Dollar (USD)

Anlageziele Der Fonds ist bestrebt, Kapitalwachstum
durch strategische Engagements, sowohl Long- als auch
Shortpositionen, vorwiegend in Schuldtiteln von staatlichen
Emittenten und Unternehmen sowie in W&hrungen,
einschlieBlich entsprechender Derivate, hauptsachlich in
Schwellenlandern zu erzielen.

Anlagepolitik Der Fonds mochte sein Anlageziel durch
vorrangige Investition in Wertpapiere erreichen, die ein breites
Spektrum an Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenlandern
und entsprechende Finanzderivate abdecken.

Schuldtitel kénnen fest- oder variabel verzinslich, besser
oder schlechter als Investment-Grade bewertet sein und
beinhalten unter anderem: (i) staatliche Wertpapiere,
(ii) Schuldverschreibungen, die von supranationalen
Organisationen (wie der Weltbank und der Europaischen
Investitionsbank) begeben oder garantiert werden,
(iii) Schuldverschreibungen, die von staatsnahen
Einrichtungen begeben oder garantiert werden, (iv)
Schuldtitel von Unternehmen, (v) Credit Linked Notes
und (vi) Wandelanleihen (in die Finanzderivate und/oder
Leverage eingebettet sein kdnnen. Vorsorglich wird darauf
hingewiesen, dass in die oben unter (i) bis (v) aufgefihrten
Wertpapiere keine Finanzderivate und/oder Leverage
eingebettet sein dirfen. Der Fonds darf uneingeschrankt
in Schuldtitel und Ertrage generierende Wertpapiere
investieren, die schlechter als Investment-Grade eingestuft
sind, ausgenommen ausfallgefahrdete und notleidende
Wertpapiere, die insgesamt nicht mehr als 20 % des
Nettovermdgens des Fonds ausmachen durfen. Der Fonds
kann bis zu 10 % seines Nettovermégens tber Bond
Connect oder direkt (auch als CIBM direkt bezeichnet) in
Festlandchina investieren.
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Der Fonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken
auch in borsengehandelte und/oder auBlerbdrslich
gehandelte (,OTC*) Finanzderivate in Form von Optionen,
Swaps (einschlieRlich Zins- und inflationsgebundener
Swaps, Total Return Swaps in Bezug auf verzinsliche
Wertpapiere oder Wahrungen sowie Credit Default Swaps),
Forwards, Devisentermingeschaften oder Cross Forwards,
Futureskontrakten (einschlief3lich Futures auf Aktienindizes
und staatliche Wertpapiere) und Differenzkontrakten
investieren, um ein Engagement in die vorgenannten
Wertpapiere, Aktien und zulassigen Indizes mit Aktien und
aktiendhnlichen Wertpapieren zu ermdglichen. Der Fonds
engagiert sich in der Regel Uber Devisentermingeschafte
in Wahrungen, kann aber auch direkt in Wahrungen von
Schwellenlandern investieren, um von wahrgenommenen
Fehlbewertungen solcher Wahrungen gegenuber der
Basiswahrung des Fonds zu profitieren.

Der Anlageverwalter baut im Allgemeinen Longpositionen in
Wertpapieren auf, die er als unterbewertet identifiziert hat.
Longpositionen kénnen auch durch direkte Investition in die
betreffenden Wertpapiere oder indirekt durch Investition in
Finanzderivate aufgebaut werden. Der Anlageverwalter baut
im Allgemeinen Shortpositionen in Wertpapieren auf, die er
als Uberbewertet identifiziert hat. Shortpositionen konnen nur
synthetisch durch Investition in Finanzderivate wie Swaps
und Differenzkontrakte aufgebaut werden. Der Fonds kann
zu jeder Zeit netto long oder netto short positioniert sein.

Daruber hinaus kénnen bis zu 5 % des Nettovermdgens
des Fonds in bestimmte Aktien oder Aktienindizes investiert
werden, entweder direkt oder indirekt Uber Finanzderivate.

Der Fonds darf zudem bis zur Anlage, Wiederanlage oder
falls dies fur das Erreichen des Anlageziels als zweckmalRig
angesehen wird, in Zahlungsmittel, Zahlungsmittelaquivalente
und Geldmarktinstrumente (unter anderem Bareinlagen,
Commercial Paper und Einlagenzertifikate) investieren.
Ferner kann der Fonds bis zu 5 % seines Nettovermdgens
in Anteile von Organismen fiir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren wie z. B. OGAWSs, bdrsengehandelte Fonds
(,LETF“) und andere OGAs investieren.

Engagement in Total Return Swaps Das voraussichtliche
Engagement, das Gegenstand von Total Return Swaps sein
kénnte, belauft sich allgemein auf 10 % des Nettovermégens
des Fonds, mit einer Obergrenze von 20 %.

Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds eventuell fiir Anleger attraktiv, die Folgendes
anstreben:

e Kapitalzuwachs durch Investition in Wertpapiere, die
ein breites Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten in
Schwellenlandern abdecken

¢ Eine mittel- bis langfristige Anlage

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgefiihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fur diesen Fonds
mafgeblich sein kdnnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausflihrlich beschrieben.

e Das mit dem chinesischen Markt verbundene Risiko
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e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbun-
dene Risiko

e Das mit wandelbaren und hybriden Wertpapieren
verbundene Risiko

¢ Kontrahentenrisiko

o Kreditrisiko

¢ Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko
e Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Das mit ausfallgefahrdeten Wertpapieren verbun-
dene Risiko

e Schwellenmarktrisiko

e Fremdwahrungsrisiko

¢ Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
¢ Risiko bei Hochzinsanlagen

e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Portfolioumschlagsrisiko

e Das mit Unternehmensumstrukturierungen verbun-
dene Risiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds
wird der Value-at-Risk- (absolute VaR-) Ansatz verwendet.

Die voraussichtliche Hebelung des Fonds sollte sich auf 250 %
belaufen. Die voraussichtliche Hebelung ist nur eine Schatzung
und die Hebelung kann héher ausfallen. Zur Berechnung
der Hebelung wird die Summe der Nennwerte verwendet.
Es umfasst das mit Finanzderivaten verbundene nominelle
Engagement, jedoch nicht die zugrunde liegenden Anlagen des
Fonds, die 100 % des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Der Anlageverwalter hat die alltagliche Verwaltung in Bezug
auf die Anlage und Wiederanlage des Nettovermogens des
Fonds unter seiner Verantwortung und auf seine eigenen
Kosten an Emso Asset Management Limited delegiert, die
als Unteranlageverwalter fungiert.

Gebiuhrenangaben Die Geblhren sind in Anhang
E ausfuhrlich beschrieben.

FRANKLIN K2 ATHENA RISK PREMIA UCITS FUND
Anlageklasse Multi-Asset Fonds

Basiswahrung US-Dollar (USD)

24 Franklin Templeton Alternative Funds

Anlageziele Das Anlageziel des Fonds besteht darin,
langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, bei niedrigerer
Volatilitat im Vergleich zu den breiteren Aktienmarkten
und deutlich geringerer Korrelation zu traditionellen
Anlageklassen uber einen ganzen Marktzyklus hinweg.

Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem
er verschiedene Risikopramien-Strategien verfolgt. Fir
diese Zwecke versteht der Anlageverwalter darunter
systematische Strategien, mit denen versucht wird, von
dauerhaften verhaltensbezogenen und/oder strukturellen
Anomalien oder anderen Faktoren zu profitieren, und
die vom Anlageverwalter und/oder seinen verbundenen
Unternehmen entwickelt werden oder von externen Brokern/
Handlern stammen.

Anlagepolitik Wenngleich der Anlageverwalter auch
davon ausgeht, dass er erganzend diskretionare
Handelstransaktionen ausfihren wird, beabsichtigt
er, den Schwerpunkt des Fonds auf systematische
Handelsstrategien zu legen, die den Handel von
Finanzinstrumenten auf Grundlage quantitativer Analysen
von Kursen und Fundamentaldaten vorsehen. Der Fonds
kann sich auf globaler Basis an den Finanzmarkten betatigen
und konzentriert sich dabei auf Markte, die hinreichend
Liquiditat bieten durften.

Bei Risikopramien-Investments wird versucht, Zugang zu
systematischen Strategien zu erhalten, die eine geringe
Korrelation zu traditionellen Beta-Investments aufweisen.
Diese Risikopramien-Strategien sind auf Liquiditat,
Transparenz und Kosteneffizienz ausgelegt und bieten
potenziell eine alternative Renditequelle erganzend zu
traditionellen Anlageklassen.

Der Anlageverwalter hat einen eigenen Anlageprozess
entwickelt, mit dem Risikopramien-Quellen mithilfe intern und
extern entwickelter Algorithmen aufgespirt werden sollen.
Bei dem Anlageprozess werden Wertpapiere auf Basis
verschiedener Kriterien wie Liquiditat, Volatilitat, Drawdown,
Korrelation und anderen Risikolberlegungen bertcksichtigt.
Der Anlageverwalter versucht, seine Beziehungen zu
Brokern/Handlern zu nutzen, um eine optimale Ausfiihrung
fur die fir das Fondsportfolio ausgewahlten Wertpapiere zu
ermdglichen. Der Prozess des Anlageverwalters beinhaltet
Research, Design, Tests, Verhandlung und Ausfiihrung von
Investmentstrategien. Researchziele des Anlageverwalters
sind die Identifizierung, Definition und Analyse verschiedener
Renditequellen, deren Bestandigkeit und der mit solchen
Renditequellen verbundenen Liquiditatsbeschrankungen.
Demnach entwickelt der Anlageverwalter Losungen, mitdenen
versucht wird, solche Quellen effizient und kosteneffektiv
zu isolieren, um sich die in diesen Quellen eingebetteten
Pramien zu sichern. Der Anlageverwalter beabsichtigt, ein
Portfolio mit Risikopramien-Strategien aufzubauen, das sich
durch Diversifizierung Uber verschiedene Pramienquellen,
Stile, Instrumente und Anlageklassen hinweg auszeichnet.

Der Fonds kann beispielsweise folgende Risikopramien-
Strategien verfolgen:
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« Trend. Trend-Strategien konzentrieren sich auf Anlagen, die
sich in der Vergangenheit Uberdurchschnittlich entwickelt
haben und versuchen, die Tendenz zu nutzen, dass die
jungste relative Wertentwicklung eines Vermdgenswerts
sich auch in der ndheren Zukunft fortsetzen wird.
Anlagechancen kdénnen zum Beispiel durch Analyse
der Kursdynamik oder Bewertung zukunftsgerichteter
Informationen in den Prognosen von Branchenanalysen
aufgespurt werden.

Carry. Das ,Carry“ eines Vermodgenswerts ist dessen
erwartete Rendite, unter der Annahme, dass die
Marktbedingungen, einschliellich seines Preises,
unverandert bleiben. Carry-Strategien konzentrieren
sich auf Anlagen mit hoheren Renditen und versuchen,
die Tendenz zu nutzen, dass hoher rentierliche
Vermogenswerte eine hohere Rendite bringen als niedriger
rentierliche Vermogenswerte.

Value. Value-Strategien konzentrieren sich auf Anlagen, die
im Vergleich zu anderen gunstiger erscheinen, und ziehen
dazu Fundamentaldaten oder markttechnische Kennzahlen
heran. Sie versuchen, die Tendenz zu nutzen, dass relativ
gunstige Vermdgenswerte sich besser entwickeln als
relativ teure, was sich durch die Ruckkehr dieser Werte zu
ihrem Mittelwert erklart.

Defensiv. Defensive Strategien konzentrieren sich auf
Anlagen mit geringem Risiko und versuchen, die Tendenz zu
nutzen, dass hoherwertige Anlagen mit niedrigerem Risiko
hohere risikobereinigte Renditen erzielen als Anlagen mit
niedrigerer Qualitadt und héherem Risiko. Als Kennzahlen
fur die Identifizierung von Anlagechancen kénnen z. B. die
Eigenkapitalrendite, die Gewinnvariabilitat, der Cashflow aus
Vermogenswerten und das Leverage herangezogen werden.

* Flow. Flow-Strategien versuchen, sich strukturelle
Ineffizienzen zunutze zu machen, die sich in mehreren
Anlageklassen niederschlagen. Diese hangen haufig
von beobachteten Tendenzen ab, dass mehrere
Marktteilnehmer ihr Vermoégen einer Gruppe von
Instrumenten auf vorbestimmter Basis zuweisen.

Die vom Fonds verfolgten Strategien werden vorwiegend
Total Return Swaps und Futures nutzen, um sich Pramien
aus den Markten zu sichern. Total Return Swaps werden
einzelne Indizes als Underlyings nutzen. Diese Indizes
konnen Anlagestrategien reprasentieren, deren Underlyings
Einzelwerte, Devisentermingeschafte, Futures und andere
Instrumente sein kdnnen.

Der Fonds beabsichtigt, in eine breite Palette von
Ubertragbaren Wertpapieren, Derivaten und sonstigen
zulassigen Wertpapieren und Wahrungen zu investieren. Bei
diesen Wertpapieren kann es sich unter anderem um Aktien,
Anleihen und Devisen handeln. Dazu wird in ein breites
Spektrum an Finanzinstrumenten investiert, unter anderem in
Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschlieRlich unter
anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, Genussscheinen,
aktienbezogenen Zertifikaten und wandelbaren Wertpapieren
von weltweit ansassigen Unternehmen mit mittlerer bis
groRer Marktkapitalisierung) und Schuldtitel (einschlieRlich
aller Varianten fest- und variabel verzinslicher Wertpapiere
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(traditionelle festverzinsliche Wertpapiere und Green Bonds)
von staatlichen Emittenten weltweit mit beliebiger Laufzeit
oder Qualitat). Ein Engagement in solchen Wertpapieren
kann direkt oder Uber den Einsatz von Finanzderivaten
auf zulassige Finanzindizes, Futures, Forwards, Optionen,
Swaps, Devisen, bdrsengehandelte Fonds (,ETFs"),
Anleihen, Aktien und andere notierte und aulerbdérsliche
gehandelte Instrumente (,OTC") aufgebaut werden.

Der Anlageverwalter kann beschlieBen, das gesamte
Nettovermogen des Fonds in Schuldverschreibungen
zu investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat,
seinen Gebietskorperschaften oder internationalen
Organisationen offentlich-rechtlichen Charakters,
denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehort,
von einem sonstigen OECD-Staat, von Singapur
oder einem sonstigen G20-Mitgliedsstaat emittiert
oder garantiert werden, unter Beachtung der
geltenden Vorschriften zur Risikostreuung gemaf
Anhang B ,,Anlagebeschrankungen®.

Der Fonds setzt Finanzderivate (an regulierten Markten
oder im Freiverkehr gehandelte) fir Anlagezwecke ein.
Bei diesen Finanzderivaten kann es sich u. a. um (i)
Forwards und Futures einschlie3lich solcher auf Aktien,
Aktienindizes, Aktien-ETFs, Rentenwerte, Zinssatze
und Wahrungen sowie Optionen darauf und (ii) Swaps
einschlie8lich Wahrungs-, Index-, Zins- und Total Return
Swaps auf Aktien, Rentenwerte und Wahrungen (und/
oder entsprechende Indizes) sowie Credit Default Swaps,
Differenzkontrakt-Swaps und Optionen darauf handeln. Die
zugrunde liegenden Vermogenswerte und Anlagestrategien
der Total Return Swaps, in die der Fonds investieren kann,
bestehen aus Instrumenten, in die der Fonds gemaf seinem
Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Mit
Total Return Swaps kénnen insbesondere Long- und Short-
Engagements in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren,
Zinssatzen, Forwards und kreditbezogenen Wertpapieren
eingegangen werden. Der Einsatz von Finanzderivaten
kann in einer bestimmten Anlageklasse, Renditekurve oder
bei einer bestimmten Duration oder Wahrung ein negatives
Engagement zur Folge haben.

Engagement in Total Return Swaps Das voraussichtliche
Engagement, das Gegenstand von (ungedeckten) Total
Return Swaps sein kdnnte, belauft sich auf 600 % des
Nettovermégens des Fonds, mit einer Obergrenze
von 1100 %.

Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds gegebenenfalls flr Anleger attraktiv, die
Folgendes anstreben:

¢ Langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in einer
breiten Palette zulassiger Wertpapiere und Finanzderivate
mithilfe verschiedener Risikopramien-Strategien und

¢ Eine mittel- bis langfristige Anlage
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Risikoabwéagungen Die nachstehend aufgefiihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fir diesen Fonds
mafigeblich sein kénnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausfiihrlich beschrieben.

¢ Kontrahentenrisiko

¢ Das mit Credit-Linked-Papieren verbundene Risiko
e Das mit einem Rohstoffengagement

¢ \erbundene Risiko

e Kreditrisiko

e Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko
e Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Schwellenmarktrisiko

e Fremdwahrungsrisiko

e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Modellrisiko

¢ Erhebliches Hebelungsrisiko

e Das mit Swaps verbundene Risiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des
Fonds wird der Value-at-Risk- (absolute VaR-) Ansatz
verwendet.

Bei einer Berechnung auf nicht angepasster fiktiver Basis
gemaly den aktuellen Vorschriften wirde die erwartete
Hebelung hauptsachlich vom Engagement in Zinsderivaten
abgeleitet sein. Die erwartete Hebelung kann sich zwischen
600 % und 1300 % bewegen.

Die voraussichtliche Hebelung ist nur eine Schatzung und
die Hebelung kann hdher ausfallen. Es umfasst das mit
Finanzderivaten verbundene nominelle Engagement, jedoch
nicht die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds, die 100 %
des Gesamtnettovermdgens ausmachen.

Die Hebelung kann hdéher sein, wenn eine Strategie
verfolgt wird, die aufgrund der Art der Ziel-Vermbdgenswerte
(d. h. kurzfristige Instrumente) eine hdhere Hebelung notig ist.
Eine hohere Hebelung muss nicht zu einem héheren Risiko
fUhren.

Anlageverwalter
K2/D&S Management Co., L.L.C.

Gebiihrenangaben
Die Gebuhren sind in Anhang E ausfihrlich beschrieben.
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FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND
Anlageklasse Rentenfonds

Basiswahrung US-Dollar (USD)

Anlageziele Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch
Anlage in ein Portfolio von Naturkatastrophen-Anleihen im
Zeitverlauf attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen,
mit geringer Korrelation zu anderen Anlageklassen. Der
Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds
durch einen eigenen systematischen, regelbasierten
Prozess zu erreichen. Rendite wird aus einer gemanagten
Zusammenstellung des Portfolios basierend auf
verschiedenen Regeln angestrebt, die das Universum an
Katastrophenanleihen im Rahmen eines Screening- und
Scoring-Prozesses eingrenzen.

Anlagepolitik Katastrophenanleihen sind ein Beispiel fur
Versicherungsverbriefung, bei der mit risikogebundenen
Wertpapieren bestimmte Risiken (im Allgemeinen das Risiko
von Naturkatastrophen wie Hurrikans, Erdbeben, Tornados,
Unwetter oder andere natur- oder wetterbezogene Ereignisse)
vom Emittenten oder Sponsor auf den Anleger bertragen
werden. Anleger in risikogebundenen Wertpapieren (z. B.
der Fonds) tbernehmen demnach das Risiko des Eintritts
einer bestimmten Katastrophe und erhalten dafir eine
Rendite. Sollte sich eine Katastrophe ereignen oder ein
Katastrophenereignis eintreten, verlieren die Anleger den
Anlagebetrag und der Emittent oder Sponsor (oftmals eine
Versicherungs- oder Ruckversicherungsgesellschaft) behalt
diesen Betrag ein, um seine Verluste zu decken.

Eines der wichtigsten Elemente von Katastrophenanleihen
sind die Bedingungen, nach denen sich die Rendite und die
Zinsen bei Eintritt eines Katastrophenereignisses richten
und die dazu fliihren kdnnen, dass die Anleihe einen Verlust
erleidet. Diese Bedingungen werden im Allgemeinen als
»1rigger” bezeichnet. Katastrophenanleihen nutzen Trigger
mit definierten Parametern, die erflllt sein miissen, damit
der Anleihe Verluste entstehen. Wenn die spezifischen
Bedingungen eines Triggers erfillt sind, kann der Inhaber
einer Katastrophenanleihe seinen gesamten investierten
Betrag oder einen Teil davon verlieren. Trigger kdnnen
auf unterschiedliche Weise strukturiert sein, von einer
gleitenden Skala tatsachlicher Verluste, die der Emittent
oder Sponsor erleidet (Entschadigung), Uber einen Trigger,
der ausgelost wird, wenn branchenweite Verluste infolge
eines Ereignisses einen bestimmten Punkt erreicht haben
(Branchenverlust-Trigger), bis hin zu einem Index flr
Wetter oder Katastrophenbedingungen, das heif3t, wenn
die tatsachlichen Katastrophenbedingungen Uber einem
bestimmten Schweregrad liegen, wird ein Verlust ausgelost
(parametrischer Index-Trigger).

Eine Katastrophenanleihe kann so strukturiert sein, dass sie
Deckung vor Ereigniseintritt bietet (Exposure in ein einzelnes
groRes Verlustereignis) oder eine aggregierte Deckung
(Exposure in mehrere Ereignisse wahrend jedes jahrlichen
Risikozeitraums).

franklintempleton.lu



Einige Katastrophenanleihen unterliegen einem Multi-Verlust-
Ansatz und werden erst beim zweiten und nachfolgenden
Ereignissen ausgeldst (oder es werden Teile der Anleihe
ausgeldst). Das bedeutet, dass Sponsoren z. B. eine Anleihe
emittieren kdnnen, die erst beim zweiten Hurrikan, der einen
bestimmten geografischen Ort heimsucht, ausgeldst werden.

Eine angemessene Diversifizierung von Versicherungsrisiken
(d. h. das Versicherungsrisiko des Fonds darf nicht mehr
als 20 % seines Nettoinventarwerts pro geografischer
Gefahr betragen, abgesehen von der Moglichkeit, ein
einzelnes Versicherungsrisiko von hdchstens 35 % seines
Nettoinventarwerts pro einzelner spezifischer geografischer
Gefahr zu lbernehmen) wird durch Uberwachung des
erwarteten Verlustbeitrags und des wahrscheinlichen
maximalen Verlusts — etablierte Kennzahlen in der
Ruckversicherungsbranche — sichergestellit.

Der erwartete Verlust ist der jahrliche wahrscheinlichkeitsge-
wichtete Durchschnitt der Reduzierung des Portfoliowerts des
Fonds aufgrund des Eintritts von Versicherungsereignissen.
Der wahrscheinliche maximale Verlust stellt die Reduzierung
des Portfoliowerts des Fonds als 99 %igen Value-at-Risk
(VaR) des maximalen jahrlichen Verlusts infolge des Eintritts
eines einzelnen Versicherungsereignisses dar.

Der Anlageverwalter hat einen regelbasierten Ansatz
entwickelt, der eine hinreichende Diversifizierung Uber
die Sponsoren der Ziel-Katastrophenanleihen (d. h. das
Exposure des Fonds darf 20 % seines Nettoinventarwerts
pro Sponsor nicht Uberschreiten, abgesehen von der
Moglichkeit, ein einzelnes Exposure von hochstens
35 % seines Nettoinventarwerts bei einem bestimmten
Sponsor einzugehen) und das Exposure im gesamten
Katastrophenanleihen-Universum sicherstellen soll. Dieses
Universum ist im Laufe der Jahre grofier geworden und diese
Entwicklung durfte sich fortsetzen. Das primare geografische
Gebiet in diesem Universum sind USA-bezogene Risiken in
Verbindung mit einer Vielzahl von Gefahrentypen mit Fokus
auf Hurrikans und Erdbeben.

Der vom Anlageverwalter verfolgte regelbasierte Prozess
beinhaltet eine erste Screening-Phase, in der bestimmte
Katastrophenanleihen auf Grundlage von Kriterien
wie Rendite, Laufzeit und strukturellen Uberlegungen
ausgeschlossen werden. Jede im Universum verbleibende
Anleihe wird auf Basis mehrerer Faktoren bewertet, die unter
anderem auf Bedingungen oder Merkmalen der Wertpapiere
und Zeitpunkten oder Berechnungen basieren, die von
eigenen Daten oder von Daten von Drittanbietern, Preis- und
Risikomodellierungsquellen abgeleitet sind. Der Prozess
kann mit der Zeit angepasst werden, um strukturellen
Veranderungen am Markt fir Katastrophenanleihen
Rechnung zu tragen.

Jede Anleihe im eingegrenzten Universum erhalt einen
Gesamtwert, der sich aus der Summe der gewichteten
Bewertungen der einzelnen Faktoren fiir die betreffende
Anleihe ergibt. Die Gewichtungen werden im Rahmen eines
qualitativen Prozesses festgelegt, bei dem die relative Starke
jedes Faktors beurteilt wird. Katastrophenanleihen, die im
oberen Ranking eingestuft sind, werden in das investierbare
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Portfolio mit den Portfoliogewichtungen aufgenommen, die
sich beim relativen Scoring jeder verbleibenden Anleihe
ergeben.

Der Anlageverwalter wendet einen regelbasierten Ansatz
an und Uberprift regelmalig die Umsetzung seiner
Anlagestrategie. Er kann die verschiedenen Screens,
Faktoren und Regeln andern, um seine Anlagestrategie
umzusetzen und eine hinreichende Diversifizierung tber
Sponsoren von Katastrophenanleihen sicherzustellen. Fr
ein effizientes Liquiditatsmanagement und die Steuerung
der Verfahren zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren
kénnen die zugrunde liegenden Portfoliogewichtungen
von den Gewichtungen des Zielportfolios wahrend eines
Neugewichtungszeitraums abweichen, vorbehaltlich
Marktbeschrankungen.

Die wechselseitigen Katastrophenanleihen, in die der Fonds
investieren kann, konnen fest- oder variabel verzinslich
und Uber oder unter Investment-Grade sein und unter
anderem Folgendes beinhalten: (i) staatliche Wertpapiere,
(i) Wertpapiere, die von supranationalen Organisationen
(wie der Weltbank) begeben oder garantiert werden, (iii)
Wertpapiere, die von staatsnahen Einrichtungen begeben
oder garantiert werden, (iv) Versicherungsverbriefungen.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in die oben
aufgeflihrten Wertpapiere keine Finanzderivate und/oder
Leverage eingebettet sein dirfen.

Zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung
und zu Anlagezwecken kann der Fonds Finanzderivate
einsetzen. Diese Finanzderivate kbnnen unter anderem
borsengehandelte Derivate wie Futures und Optionen
beinhalten, die eingesetzt werden kénnen, um ein
Engagement in versicherungsbezogenen Risiken
aufzubauen oder zu reduzieren.

Der Fonds kann direkt bis zu 10 % seines Nettovermdgens
in Anteile von Organismen fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren wie z. B. OGAWSs, bérsengehandelte Fonds
(,LETFs") und andere OGAs investieren. Der Anlageverwalter
kann zudem voriibergehend eine defensive Barposition
halten, wenn er der Auffassung ist, dass die Markte oder
die Wirtschaft der Lander, in denen dieser Fonds investiert,
aufderordentlichen Schwankungen oder einer anhaltenden
allgemeinen Schwaéache unterliegen oder dass andere
nachteilige Bedingungen herrschen. Der Fonds kann auch in
geschlossene Fonds investieren, die an einem anerkannten
Markt notiert sind und ein Engagement in Versicherungs-
oder Rickversicherungsrisiken, wie es nach den OGAW-
Vorschriften zulassig ist, ermdglichen.

Das Anlageziel besteht darin, in Katastrophenanleihen zu
investieren. Unter auRergewodhnlichen Marktbedingungen
bzw. wenn der Anlageverwalter zu dem Schluss gelangt,
dass nicht gentgend Anlagechancen vorhanden sind,
kann der Fonds einen erheblichen Teil des Portfolios in
Barmitteln halten und/oder einen wesentlichen Teil in liquide
Anlagen wie Barmittel, Termineinlagen mit fester Laufzeit,
geschlossene Fonds sowie fest- und variabel verzinsliche
Instrumente investieren.
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Anlegerprofil In Anbetracht der vorstehenden Anlageziele
ist der Fonds gegebenenfalls fur Anleger attraktiv, die
Folgendes anstreben:

e Attraktive risikobereinigte Renditen im Zeitverlauf durch
Investition in ein Portfolio von Naturkatastrophen-Anleihen
und

* Mittel- bis langfristige Anlage.

Dartber hinaus soll der Fonds nur Anlegern angeboten
werden, die die mit der Fondsstrategie verbundenen Risiken
verstehen und/oder bereits Anlageerfahrung in diesem
Bereich haben und eine ausreichend hohe Risikotoleranz
besitzen, um potenzielle Verluste nach Eintritt extremer
Versicherungsereignisse zu tragen.

Risikoabwagungen Die nachstehend aufgefiihrten Risiken
sind die Hauptrisiken des Fonds. Anlegern sollte bewusst
sein, dass gelegentlich weitere Risiken fiir diesen Fonds
mafigeblich sein kénnen. Diese Risiken sind im Abschnitt
~Risikoabwagungen® ausfiihrlich beschrieben.

¢ Das mit Katastrophenanleihen verbundene Risiko

e Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbun-
dene Risiko
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¢ Kontrahentenrisiko

o Kreditrisiko

¢ Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko

e Das mit Derivaten verbundene Risiko

e Fremdwahrungsrisiko

¢ Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko
e Liquiditatsrisiko

o Marktrisiko

e Modellrisiko

¢ VVerbriefungsrisiko

Gesamtrisiko Zur Berechnung des Gesamtrisikos des
Fonds wird der Commitment-Ansatz verwendet.

Anlageverwalter K2/D&S Management Co., L.L.C.

Gebuihrenangaben
Die Gebihren sind in Anhang E ausfiihrlich beschrieben.
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Risikoabwagungen

Anleger missen vor einer Anlage in einem der Fonds diesen Abschnitt ,Risikoabwagungen® lesen.

Der Wert der Anteile wird steigen, wenn der Wert der Wertpapiere, die ein Fonds halt, steigt, und fallen, wenn der Wert der
Fondsanlagen sinkt. Auf diese Weise partizipieren die Anleger an den Wertanderungen der von dem bzw. den jeweiligen
Fonds gehaltenen Wertpapiere. Aul3er den Faktoren, die sich auf den Wert eines bestimmten Wertpapiers auswirken, das
vom Fonds gehalten wird, kann der Wert der Fondsanteile auch durch Schwankungen auf den Aktien- und Rentenmarkten als
Ganzes beeinflusst werden.

Ein Fonds kann je nach dessen Anlagezielen Wertpapiere verschiedener Arten oder Vermdgensklassen (Aktien, Anleihen,
Geldmarktinstrumente, Finanzderivate) halten.

Die diversen Anlagen sind mit unterschiedlichen Arten des Anlagerisikos verbunden. Die Fonds kdnnen ferner verschiedenen
Risiken ausgesetzt sein, je nachdem, welche Wertpapiere sie halten. Der Abschnitt ,Risikoabwagungen® enthalt Erlauterungen
der verschiedenen Arten von Anlagerisiken, die auf die Fonds zutreffen kénnten. Beachten Sie in diesem Zusammenhang
bitte den Abschnitt ,Fondsinformationen, Ziele und Anlagepolitik in diesem Prospekt, um Informationen zu den Hauptrisiken
der einzelnen Fonds zu erhalten. Anlegern sollte bewusst sein, dass gelegentlich weitere Risiken fur die Fonds mafgeblich
sein kénnen.

Allgemeines

Dieser Abschnitt erlautert einige der Risiken, die auf alle Fonds zutreffen. Diese Ausfihrungen erheben keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit und es kdnnen gelegentlich weitere Risiken bestehen. Die Wertentwicklung der Gesellschaft kann insbesondere
durch Anderungen der Marktbedingungen und/oder der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und der rechtlichen,
aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Anforderungen beeinflusst werden. Es wird nicht garantiert oder zugesichert, dass
das Anlageprogramm erfolgreich sein wird, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht
werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen Hinweis auf die kiinftige Wertentwicklung dar und der Wert
von Anlagen kann steigen oder fallen. Wechselkursschwankungen zwischen Wahrungen kénnen dazu fluhren, dass der Wert
der Anlagen eines Fonds steigt oder fallt.

Die Gesellschaft oder ihre Fonds kdnnen Risiken ausgesetzt sein, die auflerhalb ihrer Kontrolle liegen, wie z. B. rechtliche
und aufsichtsrechtliche Risiken aus Anlagen in Landern mit unklaren oder sich andernden Gesetzen oder einem Mangel an
etablierten oder effektiven Rechtswegen, oder die Fonds kénnen infolge der Zulassung der Fonds in Landern auBerhalb
Europas restriktiveren aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, die die Fonds mdglicherweise daran hindern, die
Anlagebeschrankungen voll auszuschopfen, ohne dass die Anteilsinhaber der betroffenen Fonds dartber informiert werden.
Aufsichtsbehdrden und selbstregulierende Organisationen und Bérsen sind dazu berechtigt, im Falle einer Notsituation am
Markt auBerordentliche MaRnahmen zu ergreifen. Die Auswirkungen zukunftiger aufsichtsrechtlicher MaRnahmen auf die
Gesellschaft kdnnten erheblich und nachteilig sein. Die Fonds kénnen dem Risiko von Terroranschlagen ausgesetzt sein,
sowie dem Risiko, dass wirtschaftliche und diplomatische Sanktionen gegen bestimmte Lander bestehen oder verhangt
werden, und dem Risiko, dass militdrische MalRnahmen eingeleitet werden. Die Auswirkungen solcher Ereignisse sind unklar,
sie kénnten sich jedoch erheblich auf die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen und die Marktliquiditat auswirken. Die Anleger
werden darauf hingewiesen, dass ihr Recht auf Ricknahme von Anteilen unter bestimmten Umstanden ausgesetzt werden
kann, wie in Anhang D naher ausgefihrt.

Die Gesellschaft oder ihre Fonds kdnnen betrieblichen Risiken ausgesetzt sein. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass
Betriebsprozesse einschlielich derer, die sich auf die sichere Verwahrung von Anlagen, die Bewertung oder die Bearbeitung
von Transaktionen beziehen, fehlschlagen, was zu Verlusten fihren kann. Mogliche Griinde fur Misserfolge kdnnen menschliche
Fehler, Ausfalle an physikalischen und elektronischen Systemen und andere Geschaftsrisiken sowie externe Ereignisse sein.

Das mit dem chinesischen Markt verbundene Risiko

Die mit dem chinesischen Markt verbundenen Risiken sind mit den nachstehend beschriebenen ,Schwellenmarktrisiken®
vergleichbar. Da die Regierung eine starkere Kontrolle Uber die Allokation von Ressourcen hat, sind die Risiken, die in dieser
Art von Markt vorherrschen, politische und rechtliche Ungewissheit, Wahrungsschwankungen und Sperren, mangelnde
staatliche Unterstltzung bei Reformen oder Verstaatlichung und Enteignung von Vermdgenswerten. Diese Risiken kénnen
die Wertentwicklung des jeweiligen Fonds beeintrachtigen.

Der chinesische Markt durchlauft derzeit eine Wirtschaftsreform. Diese Reformen zur Dezentralisierung sind vollig neu oder
experimentell und kénnen sich andern, was sich eventuell nicht immer positiv auf die Wirtschaft und den Wert von Wertpapieren
des malfdgeblichen Fonds auswirkt.

Wertpapiere, die an den chinesischen Markten gehandelt werden, kdnnen einer Reihe von Reputationsrisiken ausgesetzt sein,
wie z. B. Risiken, die von Unternehmen getragen werden, die Cyber-Missbrauch ausgesetzt sind, Sanktionsbedenken und
negative Vorwirfe im Hinblick auf Arbeits- und Menschenrechte, Umweltschaden, Verbindungen zu Hochrisikolandern und
Einrichtungen im Ausland.
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Die chinesische Wirtschaft ist auRerdem exportorientiert und stark vom Handel abhéngig. Negative Anderungen der
Wirtschaftsbedingungen der wichtigsten Handelspartner des Landes wie den USA, Japan und Sidkorea wirden die
chinesische Wirtschaft und die Anlagen des maRgeblichen Fonds beeintrachtigen.

In den letzten Jahren haben politische Spannungen in Hongkong zugenommen. Diese erhéhten politischen Spannungen
koénnten sich auf die politischen und rechtlichen Strukturen in Hongkong auswirken. Sie konnten auch Einfluss auf die
Anlegerstimmung und das Geschaftsklima in Hongkong haben, was wiederum die Markte und Geschaftsergebnisse
beeinflussen kénnte.

Es bestehen auch Risiken und Unwagbarkeiten, die mit den aktuellen Steuergesetzen, -vorschriften und -praktiken
Festlandchinas in Verbindung mit Kapitalertragen, die mit Fondsanlagen in China erzielt werden (mdglicherweise riickwirkend),
zusammenhangen. Etwaige héhere Steuerverbindlichkeiten zu Lasten des Fonds kdnnen den Fondswert negativ beeinflussen.

Fonds, die am chinesischen Markt investieren, kbnnen weiteren spezifischen Risiken unterliegen, die im Folgenden
aufgeflhrt sind:

Das mit China Bond Connect verbundene Risiko

Bond Connect ist ein wechselseitiges Marktzugangsprogramm, das es auslandischen Anlegern erlaubt, mit Anleihen zu
handeln, die auf dem China Interbank Bond Market (CIBM) im Umlauf sind. Hierflr wird eine Verbindung zwischen den
Finanzinfrastrukturinstituten auf dem Festland und in Hongkong eingerichtet, fiir die keine Kontingentbeschrankungen gelten.

Der Northbound Trading Link wurde am 3. Juli 2017 in Betrieb genommen und ermdglicht Transaktionen anhand gegenseitiger
Zugangsregelungen im Hinblick auf Handel, Verwahrung und Abwicklung. Hieran beteiligt sind das China Foreign Exchange
Trading System, die China Central Depository & Clearing Co, das Shanghai Clearing House, Hong Kong Exchanges & Clearing
und die Central Moneymarkets Unit (CMU). Ein auf Lieferung gegen Zahlung (Delivery versus Payment, DVP) beruhendes
Abwicklungssystem fur Transaktionen, die im Rahmen des Bond Connect-Programms vorgenommen werden, wurde im
August 2018 umgesetzt, um das Abwicklungsrisiko zu vermindern.

Die letztendlichen auslandischen qualifizierten Anleger sind die wirtschaftlichen Eigentimer der entsprechenden CIBM-Anleihen
und kénnen ihre Rechte gegenliber dem Anleiheemittenten tUber die CMU als Nominee-Inhaber austiben. Der Nominee-
Inhaber kann seine Glaubigerrechte austiben und Klagen gegen Anleiheemittenten vor chinesischen Gerichten erheben.

Uber das Bond Connect-Programm gehandelte CIBM-Wertpapiere kénnen Risiken ausgesetzt sein, zu denen unter anderem
das Gegenpartei-Ausfallrisiko, das Abrechnungsrisiko, das Liquiditatsrisiko, das Betriebsrisiko, aufsichtsrechtliche Risiken,
das Risiko einer Besteuerung in der VRC und das Reputationsrisiko zahlen.

Das Bond Connect-Programm umfasst erst kiirzlich entwickelte Handelssysteme. Es kann nicht gewahrleistet werden, dass
diese Systeme korrekt funktionieren oder nicht weiteren Anderungen oder Anpassungen unterliegen werden.

Wertpapiere, die Uber Bond Connect gehandelt werden, kénnen auch den unter ,Risiko in Verbindung mit CIBM Direct”
beschriebenen Risiken ausgesetzt sein.

Risiko in Verbindung mit CIBM Direct

Es gibt Fonds, die direkt am chinesischen Anleihemarkt (Chinese Interbank Bond Market bzw. CIBM) Handelsgeschafte
tatigen, weil sie dadurch Zugang zu einer groReren Auswahl an Produkten und Gegenparteien haben. Der CIBM ermoglicht
auch Handelsgeschafte in CNY, wohingegen im Rahmen von Bond Connect Geschafte nur in CNH ausgefiihrt werden.

Mit dem Handel am CIBM konnen spezifische Risiken verbunden sein; Marktvolatilitat und potenzielle Knappheit an Liquiditat
kénnen dazu fuhren, dass die Preise bestimmter Schuldtitel stark schwanken. Fonds, die an diesem Markt investieren,
unterliegen daher Liquiditats- und Volatilitatsrisiken und erleiden unter Umstanden Verluste beim Handel mit chinesischen
Onshore-Anleihen.

Sofern ein Fonds am China Interbank Bond Market in chinesische Onshore-Titel investiert, kann der Fonds auch Risiken in
Verbindung mit Abrechnungsverfahren und einem Kontrahentenausfall unterliegen. Die Gegenpartei, die ein Geschaft mit
dem Fonds geschlossen hat, kommt méglicherweise ihrer Verpflichtung zur Abwicklung der Transaktion durch Lieferung des
betreffenden Wertpapiers oder durch Bezahlung nicht nach.

Der China Interbank Bond Market unterliegt auch regulatorischen Risiken: Die einschlagigen Vorschriften und Bestimmungen
kénnen sich andern und unter Umstanden rickwirkend anwendbar sein. Wenn die zustandigen Behdrden in Festlandchina
die Kontoerdffnung oder den Handel am CIBM aussetzen, kann sich dies negativ auf die Fahigkeit eines Fonds auswirken,
am CIBM zu investieren. In diesem Fall kann die Fahigkeit eines Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, beeintrachtigt werden.

Bezlglich der Behandlung der Einkommensteuer und anderer Steuern, die hinsichtlich des Handels am CIBM uber Bond
Connect von qualifizierten auslandischen institutionellen Anlegern zu entrichten sind, wurden von den Steuerbehdrden
Festlandchinas keine speziellen schriftlichen Anweisungen erlassen.
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Das mit der chinesischen Regel in Bezug auf kurzfristige Schwankungsgewinne verbundene Risiko

Im Rahmen der Bestimmungen von Festlandchina in Bezug auf die Offenlegung von Interessen, kann ein Fonds so gestellt
werden, als handle er im Einklang mit anderen von der Verwaltungsgesellschaft und/oder dem Anlageverwalter oder ihren
jeweiligen verbundenen Unternehmen verwalteten Fonds und Mandaten, und er kann somit dem Risiko unterliegen, dass die
Beteiligungen des Fonds mit den Beteiligungen dieser anderen Fonds und Mandate zusammengenommen gemeldet werden
mussen, falls die Gesamtbeteiligungen die Meldeschwelle nach dem Recht von Festlandchina tGberschreiten, die derzeit bei
5 % der gesamten umlaufenden Aktien einer bérsennotierten Gesellschaft liegt. Dies kann die Beteiligungen des Fonds der
Offentlichkeit aussetzen und eventuell die Performance des Fonds beeintrachtigen.

Darliber hinaus kann vorbehaltlich der Interpretation der Gerichte und Aufsichtsbehérden in Festlandchina fur die Anlagen
eines Fonds die Regel von Festlandchina in Bezug auf kurzfristige Schwankungsgewinne greifen, mit der Folge, dass der
Fonds seine Beteiligung an einer in Festlandchina bdrsennotierten Gesellschaft innerhalb von sechs Monaten ab dem
letzten Kauf von Aktien dieser Gesellschaft nicht reduzieren kann, wenn die Beteiligung des Fonds (mdglicherweise mit den
Beteiligungen anderer Anleger zusammengenommen, die als konzertierte Parteien des Fonds angesehen werden) mehr als
5 % der gesamten umlaufenden Aktien dieser Gesellschaft ausmacht. Wenn der Fonds gegen die Regel verstof3t und eine
Beteiligung an einer solchen Gesellschaft innerhalb des Sechsmonatszeitraums verkauft, muss er auf Aufforderung durch
die bdrsennotierte Gesellschaft eventuell alle dadurch erzielten Gewinne an die boérsennotierte Gesellschaft zurlickzahlen.
Darlber hinaus kénnen die Vermdgenswerte des Fonds im Rahmen der Zivilverfahren von Festlandchina nach Mallgabe der
Forderungen solcher Gesellschaften gesperrt werden. Die Tatsache, dass derartige Vermogenswerte nicht verkauft werden
kénnen, und jegliche Verpflichtung zur Riickerstattung von Gewinnen kénnen die Performance des Fonds beeintrachtigen.

Das mit der Absicherung von Anteilsklassen verbundene Risiko

Die Gesellschaft kann im Hinblick auf eine bestimmte Anteilsklasse (die ,abgesicherte Anteilsklasse®)
Wahrungsabsicherungsgeschéafte eingehen. Absicherungsgeschafte zielen darauf ab, das Wahrungsrisiko der Anleger so
weit wie mdglich zu reduzieren.

Alle Finanzinstrumente, die fir die Implementierung solcher Absicherungsstrategien in Bezug auf eine oder mehrere
Fondsklassen verwendet werden, sind Vermdgenswerte und/oder Verbindlichkeiten des Fonds als Ganzem, werden aber
der/den jeweiligen Klasse(n) zugeordnet, und die Gewinne/Verluste sowie die Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente fallen
ausschliellich der jeweiligen Klasse zu. Die Wahrungsrisiken einer Klasse konnen nicht mit denen einer anderen Klasse eines
Fonds kombiniert oder verrechnet werden. Die Wahrungsrisiken der Vermogenswerte, die einer Klasse zugeordnet werden
konnen, durfen keinen anderen Klassen zugeordnet werden. Wahrungsabsicherungsgeschafte fiir eine Klasse diirfen keine
beabsichtigte Hebelung zur Folge haben. Allerdings kann die Absicherung flir kurze Zeitraume zwischen dem Eingang der
Ricknahmeanweisungen und der Durchfihrung des Absicherungsgeschafts 100 % uberschreiten.

Die Anteilsklassen H4 und H4E Hedged unterliegen aufgrund von Devisenkontrollen durch die Wahrungsbehdrde in Brasilien
einem anderen Absicherungsmodell, das im Abschnitt ,Abgesicherte Anteilsklassen” dieses Prospekts naher beschrieben ist.

Es kann nicht garantiert werden, dass Versuche, das Wahrungsrisiko abzusichern, erfolgreich sein werden, und keine
Absicherungsstrategie kann das Wahrungsrisiko vollkommen eliminieren. Falls eine Absicherungsstrategie unvollstandig oder
erfolglos ist, kdnnen der Wert des Vermogens und die Ertrage dieses Fonds anfallig gegentiber Wechselkursschwankungen bleiben.

Im Falle eines Nettokapitalflusses in eine bzw. aus einer abgesicherten Anteilsklasse heraus kann die Absicherung
moglicherweise nicht sofort angepasst werden und schlagt sich méglicherweise erst am auf den Bewertungstag, an dem
die Anweisung akzeptiert wurde, folgenden oder einem noch spateren Geschaftstag im Nettoinventarwert der abgesicherten
Anteilsklasse nieder.

Den Anlegern sollte bewusst sein, dass es unter Umstanden dazu kommen kann, dass ein Absicherungsgeschaft
Wechselkursgewinne reduziert, die die Bewertung des betreffenden Fonds ansonsten erzielt hatte. Die Gewinne/Verluste
aus solchen Absicherungsgeschaften sowie die damit verbundenen Kosten werden ausschlief3lich der maRgeblichen
abgesicherten Anteilsklasse zugerechnet.

Nahere Informationen zu den Regeln, die fir die Zuordnung von Vermdgenswerten und Verbindlichkeiten auf Klassenebene
gelten, finden sich in Anhang D.

Konzentrationsrisiko

Einige Fonds kdnnen Uber eine Anlagepolitik verfigen, im Rahmen derer ausdricklich die Absicht angegeben wird, den
Bestand eines Portfolio bei einer vergleichsweise beschrankten Anzahl von Emittenten oder einer konzentrierten Zuweisung
auf einen bestimmten Wirtschaftssektor oder eine bestimmte Region zu halten. Da sie weniger diversifiziert sind, kdnnen diese
Fonds volatiler sein als breit gestreute Fonds, oder sie kbnnen einem hoheren Risiko ausgesetzt sein, da ein schlechteres
Abschneiden einer oder einiger weniger Positionen, Wirtschaftsbereiche oder geografischen Gebiete eine starkere
Auswirkung auf das Fondsvermdgen hat. Die jeweiligen Fonds kénnen durch diese hohere Volatilitat oder dieses hohere
Risiko beeintrachtigt werden.
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Das mit wandelbaren und hybriden Wertpapieren verbundene Risiko

Wandelbare Wertpapiere sind im Allgemeinen Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien oder sonstige Wertpapiere, die Zinsen
oder Dividenden zahlen und die vom Inhaber innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu einem bestimmten Austbungspreis
in Stammaktien umgewandelt werden konnen. Der Wert von wandelbaren Wertpapieren kann parallel zum Marktwert der
zugrunde liegenden Aktie steigen und fallen oder wie ein Schuldtitel abhangig von Schwankungen der Zinssatze und der
Bonitat des Emittenten schwanken. Ein wandelbares Wertpapier entwickelt sich tendenziell eher wie eine Aktie, wenn der
zugrunde liegende Aktienkurs im Verhaltnis zum Austbungspreis hoch ist (weil ein groRerer Teil des Wertes in der Wandeloption
steckt), und eher wie ein Schuldtitel, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs im Verhaltnis zum Austbungspreis niedrig ist
(weil die Wandeloption weniger wertvoll ist). Da der Wert eines wandelbaren Wertpapiers von vielen verschiedenen Faktoren
beeinflusst werden kann, ist es nicht so empfindlich gegenuber Zinssatzschwankungen wie ein ahnlicher nicht wandelbarer
Schuldtitel und es hat ein geringeres Gewinn- oder Verlustpotenzial als die zugrunde liegende Aktie.

Hybride Wertpapiere sind solche, die wie die vorstehend beschriebenen wandelbaren Wertpapiere Merkmale von Schuldtiteln
und Aktien miteinander verbinden. Hybride Wertpapiere kdnnen von Unternehmen begeben werden (diese werden als private
hybride Wertpapiere bezeichnet), oder von Finanzinstituten (diese werden allgemein als bedingte Wandelanleihen oder
,C0oCo-Bonds* bezeichnet). Hybride Wertpapiere sind nachrangige Instrumente, die in der Kapitalstruktur allgemein zwischen
Aktien und anderen nachrangigen Schuldtiteln eingestuft sind. Dies bedeutet, dass diese Wertpapiere die nachrangigsten
Wertpapiere vor Aktien sind. Solche Wertpapiere haben in der Regel eine lange Laufzeit und kénnen sogar unbefristet sein.
Kuponzahlungen kénnen im Ermessen des Emittenten liegen und von diesem jederzeit aus beliebigem Grund und auf beliebige
Zeit ausgesetzt werden. Die Stornierung von Kuponzahlungen stellt eventuell kein Ausfallereignis dar. Hybride Wertpapiere sind
auf vorab bestimmten Niveaus kiindbar. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass hybride Wertpapiere einschlieRlich
Wertpapiere ohne Laufzeitbegrenzung am Kiindigungstermin gekindigt werden. Der Anleger erhalt den Kapitalbetrag nicht
unbedingt an einem bestimmten Kiindigungstermin oder an irgendeinem Datum zurtck.

Von Finanzinstituten begebene bedingt wandelbare Wertpapiere (,CoCo-Bonds®), die im Anschluss an die Finanzkrise von
2008/2009 beliebt wurden, um die Auswirkungen angespannter Marktbedingungen abzumildern, weisen bestimmte zusatzliche
Merkmale auf, die fur private hybride Wertpapiere nicht typisch sind. Bei CoCo-Bonds ist die Umwandlung an ein vorab
bestimmtes auslésendes Ereignis, das auf der Kapitalstruktur des Finanzinstituts beruht, und/oder an den Zeitpunkt geknupft, zu
dem die Aufsichtsbehorde die Bank als nicht mehr tragfahig erachtet. Die bedingte Wandelanleihe kann in Aktien umgewandelt
werden oder alternativ dazu lediglich Verluste absorbieren und nicht umgewandelt werden. Die Ausléseschwellen kdnnen von
einer Emission zur anderen unterschiedlich sein und das Umwandlungsrisiko hangt vom Abstand der Kapitalquote von der
Ausléseschwelle und/oder von dem Punkt ab, an dem die Aufsichtsbehdrde den Emittenten nicht mehr fur tragfahig erachtet
(d. h. die Anleihen sind ,einziehbar®, wenn die Tragfahigkeitsschwelle erreicht ist). Dies macht es fur den Anlageverwalter und/
oder die Co-Anlageverwalter des jeweiligen Fonds schwierig, die Ausléseereignisse vorwegzunehmen, die eine Umwandlung
der Schulden in Aktien oder eine einfache Verlustibernahme erzwingen wirden. Es kann fur den Anlageverwalter und/oder
Co-Anlageverwalter zudem schwierig sein, einzuschatzen, wie sich die Wertpapiere bei der Umwandlung entwickeln werden.
Da die Umwandlung im Anschluss an ein bestimmtes Ereignis erfolgt, kann die Umwandlung erfolgen, wenn der Kurs der
zugrunde liegenden Aktie niedriger ist als bei der Emission oder beim Kauf der Anleihe. Wahrend herkdmmliche wandelbare
Wertpapiere nach Wahl des Inhabers wandelbar sind und der Inhaber solcher Anleihen diese im Allgemeinen umwandelt, wenn
der Aktienkurs Uber dem Ausubungspreis liegt (d. h. wenn sich der Emittent gut entwickelt), werden CoCo-Bonds tendenziell
umgewandelt, wenn sich der Emittent in einer Krise befindet und zusatzliches Eigenkapital oder Verlustiibernahmen bendétigt,
um zu Uberleben. Daher besteht bei CoCo-Bonds ein groReres Kapitalverlustpotenzial als bei herkdmmlichen wandelbaren
Wertpapieren. Die Umwandlung kénnte durch einen erheblichen Kapitalverlust, der sich im Zahler niederschlagt, oder durch
eine im Nenner gemessene Zunahme der risikogewichteten Aktiva (aufgrund einer Verlagerung hin zu risikoreicheren Anlagen)
ausgelost werden. Anders als bei privaten hybriden Wertpapieren werden stornierte Kuponzahlungen im Allgemeinen nicht
kumuliert, sondern stattdessen abgeschrieben. Die Kupons von Inhabern von CoCo-Bonds konnen storniert werden, wahrend
der Emittent weiterhin Dividenden auf seine Stammaktien zahlt. Im Gegensatz dazu weisen private hybride Wertpapiere
normalerweise sogenannte ,Dividenden-Pusher-/Stopper-Klauseln® auf, die die Zahlung von Kupons auf hybride Wertpapiere
an Aktiendividenden knupfen. CoCo-Bonds kdnnen unter dem Risiko einer Umkehr der Kapitalstruktur leiden, da den Anlegern
in solchen Wertpapieren ein Kapitalverlust entstehen kann, wenn dies bei Aktien nicht der Fall ist, falls die vorab festgelegte
Ausléseschwelle Uberschritten wird, bevor die Aufsichtsbehdrde den Emittenten als nicht mehr tragbar erachtet (wenn die
Aufsichtsbehorde den Emittenten fur nicht mehr tragbar erklart, bevor die Ausldseschwelle (iberschritten wird, sollte die
Ubliche Glaubigerhierarchie gelten). Der Wert von CoCo-Bonds kann plétzlich fallen, wenn die Ausléseschwelle erreicht wird.
Ein Fonds muss eventuell Barmittel oder Wertpapiere mit einem geringeren Wert als dem seiner urspriinglichen Anlage
akzeptieren, und in Fallen, in denen die CoCo-Bonds ausschlieRlich zur Verlustibernahme konzipiert sind, kann der Fonds
seine gesamte Anlage verlieren.

Das mit einem Rohstoffengagement verbundene Risiko

Das Engagement eines Fonds in Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten ist mit besonderen Risiken verbunden. Die
Anlage in rohstoffbezogenen Instrumenten einschliellich des Handels mit Rohstoffindizes und mit rohstoffbezogenen
Derivaten ist spekulativ und kann auRerst volatil sein. Marktpreise flir Rohstoffe kdnnen aufgrund zahlreicher Faktoren,
einschlieRlich Anderungen der Angebots- und Nachfragebeziehungen (unabhangig davon, ob diese real, mutmaRlich, erwartet
oder unerwartet sind und ob sie wahrgenommen werden oder nicht); Wetter; Landwirtschaft; Handel; in- und auslandische
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politische und wirtschaftliche Ereignisse und MafRnahmen; Krankheiten; Epidemien; technologische Entwicklungen sowie
Wahrungs- und sonstige Regierungspolitiken, -maRnahmen und Unterlassungen, schnellen Schwankungen unterliegen.
Die aktuellen oder Kassapreise physischer Rohstoffe kdnnen sich auRerdem volatil und inkoharent auf die Preise von
Futures auf den jeweiligen Rohstoff auswirken. Bestimmte Rohstoffe werden liberwiegend in einer Branche verwendet, und
Schwankungen des Aktivitatsniveaus in einer Branche (oder die Verfligbarkeit alternativer Ressourcen fiir diese Branche)
kdnnen eine ubermaRige Auswirkung auf die globale Nachfrage nach einem bestimmten Rohstoff haben. Darlber hinaus hat
das jungste Wachstum der industriellen Fertigung und des Bruttoinlandsprodukts manche Entwicklungslander zu iibermafligen
Rohstoffnutzern gemacht und das Ausmalf} erhoht, in dem bestimmte Rohstoffpreise von diesen Markten beeinflusst werden.

Kontrahentenrisiko

Das Kontrahentenrisiko ist das Risiko fiir jede an einem Vertrag beteiligte Partei, dass die Gegenpartei ihre vertraglichen
Verpflichtungen und/oder Zusagen gemaf’ den Konditionen dieses Vertrags aufgrund einer Insolvenz, eines Konkurses oder
aus sonstigen Grinden nicht erfullt.

Wenn OTC- oder andere bilaterale Kontrakte abgeschlossen werden (u. a. OTC-Derivate, Pensionsgeschafte, Wertpapierleihen
usw.), kann die Gesellschaft selbst einem Risiko ausgesetzt sein aufgrund der Solvenz seiner Vertragspartner und deren
Unfahigkeit, die Bedingungen dieser Kontrakte einzuhalten.

Kreditrisiko

Das Kreditrisiko, ein grundlegendes Risiko in Bezug auf alle festverzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, ist
die Moglichkeit, dass ein Emittent seinen Tilgungs- und Zinszahlungen bei Falligkeit nicht nachkommt. Normalerweise bieten
Emittenten mit héherem Kreditrisiko fur dieses zusatzliche Risiko auch hdhere Ertrage. Umgekehrt bieten Emittenten mit
geringerem Kreditrisiko im Normalfall niedrigere Ertrage. Im Allgemeinen gelten staatliche Wertpapiere in Bezug auf das
Kreditrisiko als am sichersten, wahrend Unternehmensschuldtitel — insbesondere diejenigen mit schlechterer Bonitat — das
hdchste Kreditrisiko tragen. Anderungen der finanziellen Lage eines Emittenten, Anderungen der wirtschaftlichen und
politischen Umsténde im Allgemeinen oder Anderungen der wirtschaftlichen und politischen Umstande speziell in Bezug
auf einen Emittenten (insbesondere einen staatlichen oder supranationalen Emittenten) — all das sind Faktoren, die die
Kreditwlrdigkeit und den Wert der Wertpapiere eines Emittenten beeintrachtigen kdnnen. In Bezug auf das Kreditrisiko
besteht das Risiko einer Herabstufung durch eine Rating-Agentur. Ratingagenturen wie z. B. Standard & Poor’s, Moody’s
und Fitch bieten Ratings fur eine breite Palette von Rentenpapieren (Unternehmens- und Staatsanleihen und Anleihen von
supranationalen Organisationen), die auf deren Bonitat basieren. Die Agenturen kdnnen ihre Ratings gelegentlich aufgrund
von finanziellen, wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Faktoren andern, was sich im Falle einer Herabstufung negativ
auf den Wert der betroffenen Wertpapiere auswirken kann.

Das mit Credit-Linked-Papieren verbundene Risiko

Credit-Linked-Papiere sind Schuldtitel, die eine Beteiligung an einem Pool mindestens eines Unternehmensschuldtitels
oder Credit Default Swaps auf Schuld- oder Bankkreditverpflichtungen darstellen oder anderweitig durch sie besichert sind.
Derartige Schuldtitel kbnnen Verpflichtungen von einem oder mehreren Unternehmensemittenten darstellen. Ein Fonds, der
in Credit-Linked-Papieren investiert, hat das Recht, periodische Zinszahlungen vom Emittenten des Credit-Linked-Papiers
(Ublicherweise der Verkaufer der/des zugrunde liegenden Credit Default Swaps) zu einem festgelegten Zinssatz sowie die
Ruckzahlung des Kapitals am Falligkeitstermin zu erhalten.

Ein Fonds, der in Credit-Linked-Papiere investiert, hat das Risiko, seine hauptsachliche Anlage und die erwarteten
regelmaBigen Zinszahlungen aus der Laufzeit seiner Anlage in das Credit-Linked-Papier zu verlieren, wenn eine oder
mehrere Schuldenverpflichtungen, der/die dem Credit-Default-Swap zugrunde liegt/liegen, ausfallen oder anderweitig nicht
ausgefihrt werden kdnnen. Bei einem solchen Kreditereignis (einschlieflich Insolvenz, Versdumnis der rechtzeitigen Zahlung
der Zinsen oder des Kapitalbetrags oder einer Umstrukturierung), wird der betroffene Fonds im Allgemeinen die Restschuld
des entsprechenden Credit-Linked-Papiers um den anteilsmaBigen Zins im Nennwert der ausgefallenen zugrunde liegenden
Schuldverpflichtung im Tausch gegen den tatsachlichen Wert der ausgefallenen zugrunde liegenden Verpflichtung oder der
ausgefallenen zugrunde liegenden Verpflichtung selbst herabsenken, was zum Verlust eines Teils der Anlage der Fonds
fuhrt. Daraufhin wird der auf das Credit-Linked-Papier entfallende Zinssatz auf Grundlage eines kleineren Kapitalbetrags
erhéht und ein kleinerer Kapitalbetrag wird bei Falligkeit zuriickgezahlt. Wenn ein Credit-Linked-Papier eine Beteiligung an
den Basisschuldtiteln eines einzelnen Unternehmensemittenten oder sonstigen Emittenten darstellt, ist ein Kreditereignis
hinsichtlich des Emittenten mit einem héheren Verlustrisiko fiir den Fonds verbunden, als wenn das Credit-Linked-Papier eine
Beteiligung an den Basisschuldtiteln mehrerer Unternehmen darstellt.

Daruber hinaus tragt der Fonds das Risiko, dass der Emittent des Credit-Linked-Papiers ausfallt oder zahlungsunfahig wird.
In diesem Fall kann der Fonds die Rickzahlung des Kapitalbetrags seiner Anlage oder die verbleibenden periodischen
Zinszahlungen nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht erhalten.

Eine Anlage in Credit-Linked-Papiere beinhaltet auch das Vertrauen der Gegenpartei des vereinbarten Credit-Default-Swaps
darauf, dass der mit dem Emittent des Credit-Linked-Papiers die regelmafRigen Zahlungen im Rahmen der Bedingungen
des Swaps tatigt. Jegliche Verzdgerung oder Beendigung in Bezug auf solche Zahlungen kann in bestimmten Fallen zu
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Verzdégerungen oder Verringerungen der Zahlungen an den Fonds als Anleger in solchen Credit-Linked-Papieren flihren.
AuBerdem werden Credit-Linked-Papiere blicherweise mit beschréankten Regressverpflichtungen des Emittenten dieser
Wertpapiere strukturiert, so dass die ausgegebenen Wertpapiere in der Regel nur fir den Emittenten Verpflichtungen zur
Folge haben und fir andere Personen zu keinen Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten fihren.

Credit-Linked-Papiere werden mehrheitlich als Wertpapiere gemaR Vorschrift 144A des US-Aktiengesetztes (SEC Rule 144A,
Securities Act) strukturiert, sodass diese uneingeschrankt zwischen institutionellen Kaufern gehandelt werden kdénnen. Ein
Fonds kauft in der Regel nur Credit-Linked-Papiere, die nach Ansicht des Anlageverwalters und/oder der Co-Anlageverwalter
als liquide gelten. Der Markt fur Credit-Linked-Papiere kann jedoch plétzlich illiquide werden. Die anderen Parteien
der Transaktion sind unter Umstanden die einzigen Investoren, die das Derivat hinreichend kennen, um dafiir Angebote
abgeben zu wollen. Liquiditatsveranderungen konnen bei Credit-Linked-Papieren erhebliche rapide und unvorhersehbare
Kursschwankungen zur Folge haben. In manchen Fallen kann kein Marktpreis fur Credit-Linked-Papiere zur Verfligung stehen
oder der Marktpreis kann unzuverlassig sein, sodass der Fonds Schwierigkeiten haben kann, dieses Wertpapier zu einem
Preis zu verkaufen, den der Anlageverwalter und/oder die Co-Anlageverwalter als fair erachten.

Der Wert von Credit-Linked-Papieren steigt oder fallt iblicherweise in Ubereinstimmung mit jeglicher Wertschwankung des
vom Emittenten gehaltenen Basisschuldtitels und des Credit Default Swaps. Wenn die Credit-Linked-Papiere so strukturiert
sind, dass die Zahlungen an einen Fonds auf Betradgen beruhen, die hinsichtlich der im relevanten Credit Default Swap
festgelegten Basisschuldtitel oder hinsichtlich deren Entwicklung in Empfang genommen werden, kdnnen Wertschwankungen
der Schuldtitel den Wert der Credit-Linked-Papiere beeinflussen.

Das mit Katastrophenanleihen verbundene Risiko

Versicherungsverbriefungen wie Katastrophenanleihen kdnnen infolge von Versicherungsereignissen einen schweren
oder vollstandigen Verlust nach sich ziehen. Katastrophenanleihen sind ein Beispiel fur Versicherungsverbriefungen,
bei denen bestimmte Risiken (im Allgemeinen das Risiko von Naturkatastrophen wie Hurrikans, Erdbeben, Tornados,
Uberschwemmungen, Unwetter oder andere versicherte Ereignisse) vom Emittenten oder Sponsor auf den Anleger
Ubertragen werden. Katastrophenanleihen weisen im Allgemeinen Risiko- und Renditemerkmale auf, die nicht mit denjenigen
der allgemeinen Finanzmarkte korrelieren.

Der Eintritt und die Schwere solcher Katastrophen sind naturgemaR nicht vorhersehbar und die Verluste des betreffenden
Fonds infolge solcher Katastrophen kdnnten erheblich sein. Klima- oder andere Ereignisse, die zu einem Anstieg der
Wahrscheinlichkeit und/oder Schwere solcher Ereignisse fiihren kénnen (z. B. die globale Erwadrmung, die haufigere
und starkere Hurrikans zur Folge hat), kdnnen sich deutlich negativ auf den betreffenden Fonds auswirken. Auch wenn
das Engagement eines Fonds in solchen Ereignissen gemaf seiner Anlagepolitik diversifiziert wird, kénnte ein einzelnes
Katastrophenereignis mehrere geografische Gebiete und Geschaftsbereiche betreffen oder die Haufigkeit oder Schwere von
Katastrophenereignissen kdnnte tiber den Erwartungen liegen. Beides kdnnte sich deutlich negativ auf den Nettoinventarwert
des betreffenden Fonds auswirken.

Anleger konnen ihren gesamten Anlagebetrag oder einen Teil davon verlieren, wenn eine Naturkatastrophe oder ein anderes
Versicherungsereignis eine Zahlung gemaf der zugrunde liegenden Risikoubertragungsvereinbarung auslost, auf die sich die
Versicherungsverbriefungen beziehen.

Verwahrungsrisiko

Die Vermogenswerte der Gesellschaft (einschliel3lich etwaiger Vermoégenswerte, die die Gesellschaft bei Wertpapierleih-,
Pensions- oder umgekehrten Pensionsgeschaften erwirbt) werden von der Verwahrstelle verwahrt und die Anleger sind dem
Risiko ausgesetzt, dass die Verwahrstelle im Falle des Konkurses der Verwahrstelle nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtung
zur Riickgabe aller Vermogenswerte der Gesellschaft innerhalb kurzer Zeit vollstandig zu erfiillen. Die Vermdgenswerte der
Gesellschaft werden in den Blichern der Verwahrstelle als der Gesellschaft gehérend ausgewiesen. Von der Verwahrstelle
verwahrte Wertpapiere und Schuldverschreibungen (einschlieRlich Darlehensabtretungen und Darlehensbeteiligungen) werden
von den sonstigen Vermogenswerten der Verwahrstelle getrennt gehalten werden, wodurch das Risiko, dass sie im Falle eines
Konkurses nicht zurlickgegeben werden, reduziert, jedoch nicht vollstandig ausgeraumt wird. Eine solche Trennung gilt jedoch
nicht fir Zahlungsmittel, die das Risiko einer Nichtzurlickzahlung im Falle eines Konkurses erhéhen. Die Verwahrstelle verwahrt
nicht alle Vermogenswerte der Gesellschaft selbst, sondern nutzt ein Netzwerk von Unterverwahrstellen, die nicht derselben
Gruppe angehoren wie die Verwahrstelle. Die Anleger sind auch dem Risiko des Konkurses der Unterverwahrstelle ausgesetzt.
Ein Fonds kann in Markten investieren, deren Verwahr- und/oder Abrechnungssysteme nicht vollstandig entwickelt sind.

Das mit Derivaten verbundene Risiko

Die Wertentwicklung der Finanzderivate hangt weitgehend von der Wertentwicklung zugrunde liegender Wahrungen,
Wertpapiere, Indizes oder anderer Referenzwerte ab und diese Derivate sind zusatzlich zu anderen Risiken haufig denselben
Risiken wie die zugrunde liegenden Instrumente ausgesetzt. Ein Fonds kann Optionen, Futures, Optionen auf Futures und
Terminkontrakte auf Wahrungen, Wertpapiere, Indizes, Zinssatze und andere Referenzwerte zum Zwecke der Absicherung,
der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken einsetzen. Derivate sind mit Kosten verbunden und kénnen
eine Hebelung im Portfolio des Fonds bewirken, die wiederum zu einer erheblichen Volatilitat fihren und dem Fonds Verluste
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(sowie auch Gewinne) in einer Hohe einbringen kann, die die urspringliche Anlage des Fonds erheblich tbersteigen. Im Fall
von Transaktionen mit Futures ist die Einschusssumme im Verhaltnis zum Wert des Futures-Kontraktes relativ gering, sodass
die Transaktionen durch ,Fremdkapital“ oder ,Kreditaufnahme* finanziert werden. Eine relativ geringe Marktschwankung wird
sich proportional starker auswirken, was zum Vor- oder Nachteil des Fonds sein kann. Die Erteilung bestimmter Order, mit
denen Verluste auf bestimmte Betrage begrenzt werden sollen, ist mdglicherweise wirkungslos, weil die Ausfihrung dieser
Order aufgrund der Marktbedingungen unmdglich sein kann.

Auch Optionsgeschafte konnen ein hohes Risiko beinhalten. Der Verkauf (die ,Zeichnung“ oder die ,Einrdumung®) einer
Option beinhaltet im Aligemeinen ein erheblich gréReres Risiko als der Kauf von Optionen. Die Pramie, die der Fonds erhalt, ist
zwar fest, dem Fonds kdnnen jedoch Verluste entstehen, die weit Uber diesen Betrag hinausgehen. Der Fonds ist auRerdem
dem Risiko ausgesetzt, dass der Kaufer die Option auslbt und dass der Fonds verpflichtet ist, die Option bar zu begleichen
oder die zugrunde liegende Anlage zu erwerben oder auszuliefern. Wenn die Option dadurch ,gedeckt” ist, dass der Fonds die
entsprechende zugrunde liegende Anlage oder ein Future oder eine andere Option halt, kann das Risiko geringer sein. Das
Verlustrisiko eines Fonds aufgrund einer Swap-Transaktion auf Nettobasis hangt davon ab, welche Partei verpflichtet ist, den
Nettobetrag an die andere Partei zu bezahlen. Wenn der Kontrahent verpflichtet ist, den Nettobetrag an den Fonds zu zahlen,
ist der Fonds dem Risiko des Verlustes des gesamten Betrags ausgesetzt, auf den der Fonds Anspruch hat. Wenn der Fonds
verpflichtet ist, den Nettobetrag zu zahlen, ist das Verlustrisiko des Fonds auf den falligen Nettobetrag beschrankt (siehe auch
,Das mit Swaps verbundene Risiko).

Bestimmte Derivate haben das Potenzial fir ein hohes Maf’ an Hebelung unabhangig vom Umfang der urspriinglichen Anlage.
Der Einsatz von Hebelung kann dazu fihren, dass ein Fonds Portfoliopositionen aufldst, um seine Verpflichtungen zu erfiillen
oder um Anforderungen zur Trennung von Vermdgenswerten zu entsprechen, wenn dies eventuell nicht vorteilhaft ist. Zu den
sonstigen Risiken gehdren die llliquiditat, falsche Bepreisung oder inkorrekte Bewertung des Derivats und eine unvollstandige
Korrelation zwischen dem Wert des Derivats und dem Basiswert, so dass ein Fonds eventuell nicht die angestrebten Vorteile
erzielt. Ihr erfolgreicher Einsatz hangt gewdhnlich von der Fahigkeit des Anlageverwalters und/oder der Co-Anlageverwalter
ab, die Marktentwicklungen in Bezug auf das Basisinstrument richtig vorherzusagen. Falls sich ein oder mehrere Markte
oder die Preise bestimmter Anlageklassen unerwartet entwickeln, insbesondere unter ungewdhnlichen oder extremen
Marktbedingungen, erzielt ein Fonds eventuell nicht die erwarteten Vorteile der Transaktion und es kdnnen ihm Verluste
entstehen, die erheblich sein kénnen. Wenn der Anlageverwalter oder Co-Anlageverwalter solche Derivate nicht erfolgreich
einsetzt, kann die Performance eines Fonds schlechter sein, als wenn der Anlageverwalter oder Co-Anlageverwalter diese
Derivate Uberhaupt nicht eingesetzt hatte. Sofern ein Fonds solche Instrumente zu Absicherungszwecken einsetzt, besteht
das Risiko einer unvollsténdigen Korrelation zwischen den Wertschwankungen des Derivats und dem Wert des Basiswerts
oder sonstigen abgesicherten Vermdgenswerts. Es besteht auRerdem, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, das
Risiko, dass ein Instrument, das normalerweise zur Absicherung dienen wirde, Uberhaupt keine Absicherungswirkung hat.

Ein Fonds kann Geschafte mit Derivaten tatigen, die an Boérsen oder privat bzw. auRerborslich im Freiverkehr und nicht
an einer Borse gehandelt werden. Bei borsengehandelten Derivaten handelt es sich unter anderem um Futures, Optionen,
Optionen auf Futures und Optionsscheine. Beispiele flir aul3erborsliche Derivate sind unter anderem Devisentermingeschafte,
Zinsswaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps oder Differenzkontrakte. Der Einsatz solcher auf3erborslicher Derivate
konnte zu einem Verlust fihren, wenn der Kontrahent der Transaktion (in Bezug auf Devisenterminkontrakte und sonstige
aullerborsliche Derivate) unter anderem aufgrund des Konkurses oder der Insolvenz dieses Kontrahenten seine Verpflichtung
nicht erfiillt. Das Risiko kann wahrend volatilen Marktbedingungen steigen. Fuir viele auRerbdrsliche Derivategeschafte werden
Sicherheiten verwendet. Diese missen an den Kontrahenten verpfandet werden, wenn einem Fonds bei einem bestimmten
Geschaft ein Nettoverlust entsteht, und es kann sein, dass ein Fonds vom Kontrahenten an den Fonds verpfandete Sicherheiten
halt, wenn der Fonds bei einem bestimmten Geschaft einen Nettogewinn erzielt. Der Wert der Sicherheiten kann jedoch
schwanken und ein Verkauf kann schwierig sein, so dass es keine Garantie gibt, dass der Wert der gehaltenen Sicherheiten
ausreicht, um den einem Fonds geschuldeten Betrag zu decken, und die Sicherheit nicht von der Gegenpartei fir andere
ausstehende Verpflichtungen verwendet wird. Weitere Risiken bestehen in der Unfahigkeit, eine Position zu schlief3en, weil
der Handelsmarkt illiquide geworden ist (insbesondere der Fall in OTC-Markten) oder weil die Gegenpartei flr einen gewissen
Zeitraum zahlungsunfahig wird. Darlber hinaus kénnten Spekulanten auf einem bestimmten Markt zu Preisverzerrungen
fuhren. Sofern ein Fonds aufgrund der llliquiditat des Marktes nicht in der Lage ist, eine Position zu schliel3en, kann er weitere
Wertverluste seiner Derivatebestande eventuell nicht verhindern und die Liquiditat des Fonds kann soweit beeintrachtigt
werden, dass ein erheblicher Teil seines ansonsten liquiden Vermogens zur Abdeckung seiner Verpflichtungen aus diesen
Derivaten zurlickgestellt wird. Ein Fonds kann auch verpflichtet sein, einen Basiswert anzunehmen oder zu liefern, den der
Anlageverwalter sonst zu vermeiden versucht hatte. Manche Derivate kénnen besonders empfindlich auf Anderungen von
Zinssatzen oder sonstigen Marktpreisen reagieren. Anleger sollten beachten, dass ein Fonds zwar eventuell beabsichtigt,
Derivatestrategien regelmafig einzusetzen, dass er jedoch nicht verpflichtet ist, allgemein oder in Bezug auf ein bestimmtes
Derivat aktiv solche Geschafte zu tatigen, wenn der Anlageverwalter und/oder die Co-Anlageverwalter sich aufgrund der
Verfligbarkeit, Kosten oder aufgrund von sonstigen Faktoren dagegen entscheiden.

Finanzderivate kénnen unter anderem fiur synthetische Short-Verkaufe eingesetzt werden. Gemal dem Gesetz vom
17. Dezember 2010 ist der Leerverkauf von Wertpapieren oder sonstigen physischen Instrumenten nicht zulassig. Um
ein Short-Engagement entweder zu Anlagezwecken oder zur Absicherung einer Long-Position bei demselben oder einem
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ahnlichen Vermdgenswert nachzubilden, kdnnen synthetische Leerverkaufe uber den Einsatz von Derivaten erzielt werden. So
fuhrt zum Beispiel der Kauf von Credit Default Swaps (CDS) fir einen bestimmten Emittenten, ohne eine Schuldverschreibung
dieses Emittenten zu halten, effektiv dazu, dass der Fonds ein Short-Engagement bei diesem Emittenten hat. Der Fonds
kann auBerdem Credit Default Swaps kaufen, um eine bestehende Position bei demselben Emittenten abzusichern. Der Kauf
einer Put-Option auf eine Aktie, eine Schuldverschreibung oder eine Wahrung, ohne die Aktie, die Schuldverschreibung oder
die Wahrung zu halten, entspricht ebenfalls effektiv einer Short-Position (und eine derartige Transaktion kann wiederum zur
Absicherung einer bestehenden Position abgeschlossen werden). Die einzige gefahrdete Anlage in solchen Strategien ist die
fur einen CDS oder eine Option gezahlte Pramie; anders ist dies im Falle des Leerverkaufs tatsachlicher Aktien, Anleihen oder
Wahrungen, wo die vollstandige Anlage in diese Werte gefahrdet ist. Eine weitere synthetische Leerverkaufsstrategie ist der
Verkauf von Zinsfutures, die von einem Anstieg der Zinssatze profitieren werden, wodurch eine Short-Position bei Zinssatzen
nachgebildet wird. Wenn Pramien auf derartige synthetische Short-Strategien gezahlt werden (z.B. fur Credit Default Swaps
oder Put-Optionen), besteht die Mdglichkeit des Verlustes der gesamten Anlage, wenn kein Kreditereignis eintritt (bei Credit
Default Swaps) oder wenn die Option wertlos ablauft (weil die zugrunde liegende Anlage nicht unter den Ausibungspreis
gefallen ist). Bei Abschluss eines Terminkontrakts (z. B. Verkauf von Zinsfutures) richtet sich der potenzielle Verlust nach
dem Malde, in dem sich die Zinssatze nach unten statt nach oben bewegen, dem Umrechnungsfaktor gegeniiber dem Korb
der zugelassenen Wertpapiere, der Lieferzeit und dem mit dem Vertrag verbundenen Nominalbetrag. Es kénnen zusatzliche
Strategien eingesetzt werden, die diesen ahnlich sind und die ahnliche Konsequenzen und potenzielle Risiken aufweisen. Das
Risiko wird (iber tégliche Anpassungen der Anderungsmarge und/oder das Aufrechterhalten zuléssiger Sicherheiten fiir die
Position reduziert. Es kann nicht zugesichert werden, dass derartige hierin beschriebene synthetische Leerverkaufsstrategien
ebenso effektiv ein Short-Engagement zu Anlage- oder Absicherungszwecken erzielen wie tatsachliche Leerverkaufsstrategien.

Im Rahmen von vor Kurzem erfolgten Finanzreformen mussen bestimmte Arten von Derivaten (d. h. bestimmte Swaps)
Uber einen zentralen Kontrahenten abgewickelt werden, und es wird damit gerechnet, dass diese Regelung mit der Zeit auf
andere Derivate ausgedehnt wird. Die zentrale Abwicklung soll im Vergleich zu auRerborslichen Swaps das Kontrahentenrisiko
reduzieren und die Liquiditat erhdhen, sie beseitigt diese Risiken jedoch nicht vollstandig. Bei zentral abgewickelten Swaps
besteht auRerdem das Risiko, dass ein Fonds im Falle des Konkurses des FCM, mit dem der Fonds eine offene Swap-Position
hat, seine Margeneinschusse verliert. Wenn ein FCM keine korrekten Berichte erstellt, kann der Fonds auflerdem dem Risiko
ausgesetzt sein, dass der FCM die Vermogenswerte des Fonds zur Erfiillung seiner eigenen finanziellen Verpflichtungen oder
der Zahlungsverpflichtungen eines anderen Kunden des zentralen Kontrahenten verwendet. Bei zentral abgewickelten Swaps
kann es vorkommen, dass ein Fonds nicht die ebenso ginstigen Bedingungen erhalt, wie erim Rahmen eines bilateralen, nicht
zentral abgewickelten Swaps hatte verhandeln kénnen. Darlber hinaus kann ein FCM die Konditionen seiner Vereinbarung mit
einem Fonds einseitig andern. Dabei kann er unter anderem Positionsbeschrankungen oder zusatzliche Margenanforderungen
in Bezug auf die Anlage des Fonds in bestimmten Arten von Swaps auferlegen. Zentrale Kontrahenten und FCMs kdnnen
im Allgemeinen jederzeit die Beendigung bestehender zentral abgerechneter Swaptransaktionen verlangen, und sie kdnnen
auflerdem Margenerhéhungen Uber die zu Beginn der Swapvereinbarung erforderliche Marge hinaus verlangen.

Die Regulierung von zentral abgerechneten und nicht zentral abgerechneten Swaps sowie sonstigen Derivaten ist ein
Rechtsbereich, der sich in einem schnellen Wandel befindet, und sie unterliegt der Anderung durch die Regierung und die
Rechtsprechung. Dartber hinaus sind die Aufsichtsbehérden und Bérsen in vielen Landern berechtigt, aulRerordentliche
MaRnahmen zu ergreifen, wenn auf einem Markt eine Krisensituation besteht, einschliellich zum Beispiel der Einflihrung oder
Reduzierung von Begrenzungen fiir spekulative Positionen, der Umsetzung hoéherer Margenanforderungen, der Einfihrung
taglicher Preisgrenzen und der Aussetzung des Handels. Es ist nicht mdglich, die Auswirkungen der aktuellen oder kiinftigen
Regulierung vorauszusagen. Neue Anforderungen kénnen selbst dann die Kosten der Anlagen eines Fonds und die Kosten
von Geschaftsabschliissen erhéhen, wenn sie nicht unmittelbar fiir einen Fonds gelten, und dies kdnnte sich negativ auf die
Anleger auswirken.

Der Einsatz von Derivatestrategien kann ebenfalls Steuerfolgen fiir einen Fonds haben. Der Zeitpunkt und die Wesensart der
Ertrage, Gewinne oder Verluste aus diesen Strategien kénnten die Fahigkeit des Anlageverwalters oder Co-Anlageverwalters
beeintrachtigen, Derivate einzusetzen, wenn er dies tun will.

Verwasserungsrisiko und das mit Swing-Pricing verbundene Risiko

Die tatsachlichen Kosten des Erwerbs oder Verkaufs der zugrunde liegenden Anlagen eines Fonds kénnen vom Buchwert
dieser Anlagen in der Bewertung des Fonds abweichen. Die Differenz kann sich aufgrund von Handels- oder sonstigen Kosten
(wie z. B. Steuern) und/oder Spreads zwischen den An- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen ergeben.

Diese Verwasserungskosten kénnen sich negativ auf den Gesamtwert eines Fonds auswirken und der Nettoinventarwert
je Anteil kann daher angepasst werden, um zu verhindern, dass der Wert von Anlagen fur bestehende Anteilsinhaber
beeintrachtigt wird.

Das mit ausfallgefahrdeten Wertpapieren verbundene Risiko

Mit Anlagen in ausfallgefahrdeten Wertpapieren sind unter Umstanden zusatzliche Risiken fir einen Fonds verbunden.
Derartige Wertpapiere werden in Bezug auf die Fahigkeit des Emittenten zur Leistung von Zins- und Tilgungszahlungen
oder zur Einhaltung anderer Konditionen der Angebotsunterlagen Uber einen langen Zeitraum als Uberwiegend spekulativ
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angesehen. Sie sind im Allgemeinen unbesichert und kdnnen gegentiber anderen umlaufenden Wertpapieren und Glaubigern
des Emittenten nachrangig sein. Derartige Emissionen sind zwar wahrscheinlich mit einigen Qualitats- und Schutzmerkmalen
verbunden, diese werden jedoch durch grofRe Ungewissheiten oder ein erhebliches Risikoengagement gegenlber ungilinstigen
wirtschaftlichen Bedingungen mehr als ausgeglichen. Daher kann ein Fonds seine gesamte Anlage verlieren, er muss
eventuell Barmittel oder Wertpapiere mit einem geringeren Wert als seine urspriingliche Anlage akzeptieren und/oder er muss
eventuell eine Zahlung Uber einen langeren Zeitraum akzeptieren. Die Beitreibung von Zins- und Tilgungszahlungen kann fur
den jeweiligen Fonds zusatzliche Kosten verursachen. Unter derartigen Umstanden entschadigen die von den Anlagen des
jeweiligen Fonds erwirtschafteten Renditen die Anteilsinhaber eventuell nicht angemessen fir die Gbernommenen Risiken.

Fur die Zwecke dieses Prospekts schlieRen ausfallgefahrdete Wertpapiere notleidende Wertpapiere und (i) Wertpapiere,
die von mindestens zwei Ratingagenturen mit CCC oder niedriger bewertet sind und eine Rickzahlungsrendite ber der
Rendite der fiinfjahrigen US-Staatsanleihen und einen Spread tber 1000 Basispunkten aufweisen, oder (ii) Wertpapiere ohne
Rating, die eine Rickzahlungsrendite Uber der Rendite der funfijahrigen US-Staatsanleihen und einen Spread Gber 1000
Basispunkten aufweisen, ein. Bei Wertpapieren mit einem Spread von mehr als 1.000 Basispunkten jedoch (unabhangig
von ihrer Bonitat) nimmt der Anlageverwalter zusétzliche Analysen und Uberpriifungen vor, insbesondere basierend auf der
Entwicklung des Spreads des Wertpapiers und des Ratings anderer Ratingagenturen, um einschatzen zu kénnen, ob das
betreffende Wertpapiere als ausfallgefahrdet umqualifiziert werden soll. Dieses Verfahren ist im Risikomanagementprozess
der Verwaltungsgesellschaft naher beschrieben.

Ausschiittungsrisiko

Eine eventuelle Ausschittung von Dividenden ist nicht garantiert. Nur Anteilsinhaber, die am jeweiligen Stichtag eingetragen
sind, haben Anspruch auf die in Bezug auf den entsprechenden Quartals-, Zwischen- bzw. Jahreszeitraum beschlossene
Ausschuttung. Der Nettoinventarwert des jeweiligen Fonds wird um den Betrag der gezahlten Dividende reduziert.

Das mit der Dividendenpolitik verbundene Risiko

Bestimmte Fonds und insbesondere diejenigen, deren Anlagestrategien auf die Erwirtschaftung von Ertragen abzielen,
haben eventuell eine Ausschittungspolitik, die die Auszahlung von Dividenden aus dem Kapital sowie aus den Ertragen
und den realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen gestattet. Wo dies geschieht, entspricht dies, obwohl es die
Méoglichkeit bietet, mehr Ertrage auszuschutten, auch einer Riickgabe oder Entnahme eines Teils der urspriinglichen Anlage
eines Anlegers oder von Kapitalertragen, die dieser urspringlichen Anlage zurechenbar sind. Dies flhrt zu einer Reduzierung
des Kapitals und des Potenzials fiir langfristiges Kapitalwachstum und es erhoht eventuelle Kapitalverluste. In den folgenden
Fallen kdnnte dies zum Beispiel geschehen:

- wenn die Wertpapiermarkte, auf denen der Fonds investiert, soweit zuriickgehen, dass dem Fonds insgesamt Kapitalverluste
entstehen;

- wenn Dividenden vor Abzug von Gebuhren und Aufwendungen gezahlt werden, so dass Gebuhren und Aufwendungen aus
den realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen oder dem urspringlich gezeichneten Kapital gezahlt werden.

Ausschuttungen von Dividenden, die ganz oder teilweise aus dem Kapital des Fonds erfolgen, kdnnen das Kapitalwachstums
verringern und zu einer unmittelbaren Reduzierung des Nettoinventarwerts je Anteil fihren. Siehe auch den nachstehenden
Abschnitt ,Besteuerung der Gesellschaft”

Schwellenmarktrisiko

Samtliche Fondsanlagen in die von Unternehmen, Regierungen und halbstaatlichen Unternehmen in verschiedenen Nationen
und in verschiedenen Wahrungen ausgegebenen Wertpapiere sind mit gewissen Risiken verbunden. Normalerweise sind
diese Risiken in Entwicklungslandern und Schwellenmarkten erhéht. Zu diesen Risiken, die unglinstige Auswirkungen auf die
Portfoliobestande haben kénnten, gehéren u. a.: (i) Anlage- und Ruckfuhrungsbeschrankungen, (i) Wahrungsschwankungen,
(iii) die Moglichkeit ungewdhnlicher Marktvolatilitdt im Vergleich zu Nationen mit einer héheren Industrialisierung,
(iv) staatliche Eingriffe in den privaten Sektor, (v) begrenzte Anlegerinformationen und weniger strenge Anforderungen an
Anlegerinformationen, (vi) flache und mit erheblich weniger Liquiditat ausgestattete Wertpapiermarkte als in Landern mit héherer
Industrialisierung, was bedeutet, dass ein Fonds zu gewissen Zeitpunkten bestimmte Wertpapiere nicht zu winschenswerten
Kursen verkaufen kann, (vii) bestimmte ortlich geltende steuerrechtliche Aspekte, (viii) eine beschrankte Regulierung der
Wertpapiermarkte, (ix) internationale und regionale Entwicklungen in Politik und Wirtschaft, (x) mdgliche Auferlegung von
Devisenkontrollen oder anderen Gesetzen oder Restriktionen durch die ortliche Regierung, (xi) das erhdhte Risiko unglinstiger
Auswirkungen von Deflation und Inflation, (xii) die Mdglichkeit einer Einschrankung des rechtlichen Regresses fir den Fonds
und (xiii) die Moglichkeit, dass Verwahrungs- und Abrechnungssysteme nicht voll entwickelt sind.

Anleger in Fonds, die in Schwellenlander investieren, sollten besonders dartber informiert sein, dass die Liquiditat von
Wertpapieren, die von Unternehmen und 6ffentlichen Organisationen in Schwellenlandern ausgegeben werden, deutlich
geringer sein kann, als dies bei vergleichbaren Wertpapieren in industrialisierten Landern der Fall ist.
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Aktienrisiko

Der Wert aller Fonds, die in Aktien und aktienbezogene Werte investieren, schwankt taglich. Die Preise von Aktien kénnen
von zahlreichen Mikro- und Makrofaktoren wie wirtschaftlichen, politischen, markt- und emittentenspezifischen Anderungen
beeinflusst werden. Diese Veranderungen kénnen sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert
der Aktien auswirken, der steigen oder fallen kann. Zudem kdnnen unterschiedliche Industriezweige, Finanzmarkte und
Wertpapiere unterschiedlich auf diese Veranderungen reagieren. Diese Schwankungen des Fondswerts werden kurzfristig oft
noch verstarkt. Es besteht ein Risiko, dass der Aktienpreis eines oder mehrerer Unternehmen im Portfolio eines Fonds fallt,
was sich negativ auf die Gesamtentwicklung des Portfolios in einem bestimmten Zeitraum auswirken kann. Bei Fonds, die in
Aktien investieren, kann es zu signifikanten Verlusten kommen.

Zudem konnen manche Fonds in kleinere und mittlere Unternehmen investieren, die erhebliche Risiken aufweisen konnen.
In der Vergangenheit waren die Preise der Wertpapiere kleinerer und mittelgroRer Unternehmen insbesondere kurzfristig volatiler
als die der Wertpapiere gréferer Unternehmen. Zu den Griinden fir die héhere Preisvolatilitdt gehéren die ungewisseren
Wachstumsaussichten kleinerer und mittelgroer Unternehmen, die geringere Liquiditat der Markte fir diese Wertpapiere und
die gréRere Empfindlichkeit kleinerer und mittelgroRer Unternehmen gegenuber sich verandernden Wirtschaftsbedingungen.

Regulatorisches Risiko in Verbindung mit ESG

Der regulatorische Rahmen fir nachhaltige Anlagen entwickelt sich standig weiter. Das Fehlen allgemein gultiger oder
harmonisierter Definitionen und Kennzeichnungen betreffend ESG und Nachhaltigkeitskriterien oder klarer Richtlinien zu dem
geforderten Maf3 an Offenlegung kann dazu fiihren, dass von den Vermdgensverwaltern unterschiedliche Ansatze angewendet
werden, wenn sie ESG und Nachhaltigkeitskriterien in Anlageentscheidungen einbeziehen und die Marketingunterlagen fir
ein Anlageinstrument aktualisieren. Daher ist ein gewisses Mal} an Subjektivitat gegeben, was bedeutet, dass ein Fonds in
ein Wertpapier investieren kann, in das ein anderer Vermogensverwalter oder Anleger nicht investieren wirde. Zudem kann
das Mal} an Transparenz in den Marketingunterlagen der Gesellschaft ausfihrlicher oder weniger ausfihrlich sein als in
den Marketingunterlagen fur andere Anlageinstrumente. Es kann daher schwierig sein, Anlageinstrumente zu vergleichen.
Selbst wenn sie auf den ersten Blick ahnliche Ziele haben, kénnen diese Anlageinstrumente unterschiedliche Kriterien
fur die Wertpapierauswahl und Ausschlisse anwenden. Folglich kann das Wertentwicklungsprofil ansonsten ahnlicher
Anlageinstrumente starker abweichen als sonst anzunehmen ware. Dies bedeutet auch, dass der subjektiv gewahlte Ansatz
von der Position abweichen kann, die zu einem spateren Zeitpunkt auf EU-Ebene oder von nationalen Aufsichtsbehoérden
eingenommen wird. Daraus kann sich ein Reputationsrisiko ergeben oder eine bestimmte Vorgehensweise kann als
unfreiwilliges Greenwashing betrachtet werden.

Das mit Europa und der Eurozone verbundene Risiko

Einige Fonds konnen in Europa und der Eurozone investieren. Steigende Staatsschuldenlasten (so kdnnen z. B. alle Staaten
in der Eurozone, die ihren Verbindlichkeiten nicht nachkommen, gezwungen sein, ihre Schulden umzustrukturieren, und
Schwierigkeiten haben, Kredit oder eine Refinanzierung zu bekommen) und das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum
in den europaischen Landern kénnen in Verbindung mit Ungewissheiten auf den europaischen Finanzmarkten einschliellich
beflrchteter oder tatsachlicher Ausfalle im Bankensystem, der moglichen Austritte eines oder mehrerer Lander aus der
Europaischen Union, einschlie3lich des Vereinigten Konigreichs, das weltwirtschaftlich ein bedeutender Markt ist, und des
moglichen Auseinanderfallens der Eurozone oder des Euros die Zinssatze und die Preise von Renten- und Aktienwerten
in ganz Europa und moglicherweise auch auf anderen Markten beeintrachtigen. Diese Ereignisse konnen die mit Anlagen
in Europa verbundenen Volatilitats-, Liquiditats- und Wahrungsrisiken erhéhen. Die vorgenannten wirtschaftlichen und
finanziellen Probleme in Europa kénnen sich auf ganz Europa ausweiten und dies kann dazu fihren, dass ein oder mehrere
europaische Lander die Eurozone verlassen oder dass ein Staat in der Eurozone seine Schulden nicht begleichen kann. Im
Falle eines Auseinanderfallens der Eurozone oder des Euros kénnen die mafigeblichen Fonds zusatzlichen Betriebs- oder
Wertentwicklungsrisiken ausgesetzt sein.

Die europaischen Regierungen, die Europaische Zentralbank und andere Behdrden ergreifen zwar Mallnahmen
(z. B. Wirtschaftsreformen und Sparmaf3nahmen zu Lasten ihrer Blrger), um die derzeitigen finanziellen Bedingungen zu
bewaltigen, diese MalRnahmen haben jedoch eventuell nicht die gewlinschte Wirkung und daher sind die zukiinftige Stabilitat
und das Wachstum von Europa ungewiss. Die Entwicklung und der Wert des entsprechenden Fonds kann im Falle von negativen
Kreditereignissen (z. B. Herabstufung der Kreditwirdigkeit eines Landes oder Zahlungsausfall oder Zahlungsunfahigkeit eines
Landes in der Eurozone) negativ beeinflusst werden.

Fremdwéahrungsrisiko

Da die Gesellschaft die Portfoliobestande ihrer einzelnen Fonds entweder in US-Dollar, japanischen Yen oder Euro bewertet,
konnen sich unglnstige Wechselkursanderungen bei diesen Wahrungen negativ auf den Wert der Bestande und der aus
ihnen von jedem Fonds erzielten Rendite auswirken.

Da die von einem Fonds gehaltenen Wertpapiere, einschlieRlich Zahlungsmittel und Zahlungsmittelaquivalente, auf Wahrungen
lauten kénnen, die sich von der Basiswahrung unterscheiden, kann der Fonds durch die Devisenkontrollregelungen oder
Wechselkursdnderungen zwischen dieser Referenzwahrung und anderen Wahrungen sowohl glinstig als auch ungunstig
beeinflusst werden. Wechselkursanderungen kdnnen sich auf den Wert der Anteile eines Fonds, der vom Fonds erwirtschafteten
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Dividenden und Zinsen sowie der vom besagten Fonds erzielten Gewinne und Verluste auswirken. Wenn die Wahrung,
in der ein Wertpapier denominiert ist, gegentiber der Basiswahrung aufgewertet wird, kdnnte der Kurs des Wertpapiers steigen.
Umgekehrt wiirde ein Rickgang des Wechselkurses der Wahrung den Kurs des Wertpapiers beeintrachtigen.

Insofern ein Fonds oder eine Anteilsklasse den Einsatz von Strategien oder Instrumenten plant, um sich gegen das
Wechselkursrisiko abzusichern oder zu schitzen, gibt es keine Garantie dafir, dass die Absicherung oder der Schutz erreicht
wird. Soweit in der Anlagepolitik eines Fonds nichts anderes vorgesehen ist, besteht keine Verpflichtung, dass ein Fonds sich
gegen ein Wechselkursrisiko in Verbindung mit einer Transaktion absichern oder schiitzen muss.

Wahrungsmanagementstrategien kdnnen das Wechselkursrisiko des Fonds erheblich verandern und, sofern sich Wechselkurse
nicht gemaR den Erwartungen des Anlageverwalters entwickeln, zu Verlusten fir den Fonds flihren. Darliber hinaus kdnnen
Wahrungsmanagementstrategien, sofern sie das Engagement des Fonds gegenliber Wahrungsrisiken reduzieren, auRerdem
die Fahigkeit des Fonds reduzieren, von glinstigen Wechselkursschwankungen zu profitieren. Es kann nicht zugesichert
werden, dass der Einsatz von Wahrungsmanagementstrategien durch den Anlageverwalter fir den Fonds vorteilhaft ist
oder dass diese zu angemessenen Zeitpunkten eingesetzt werden oder eingesetzt werden kdnnen. Daruber hinaus besteht
eventuell keine vollstdndige Korrelation zwischen dem Ausmall des Engagements gegeniber einer bestimmten Wahrung
und dem Volumen der auf diese Wahrung lautenden Wertpapiere im Portfolio. Die Anlage in Fremdwahrungen zur Erzielung
von Gewinnen aus den erwarteten Wechselkursschwankungen im Gegensatz zur Absicherung von Fremdwahrungsrisiken in
Bezug auf die Anlagen des Fonds erhoht das Engagement des Fonds gegenulber Devisenverlusten weiter.

Anleger sollten beachten, dass der Wechselkurs des chinesischen Renminbi (RMB) auf der Grundlage des Angebots und
der Nachfrage am Markt in Bezug auf einen Wahrungskorb gesteuert wird. Aktuell wird RMB auf zwei Markten gehandelt:
einerseits innerhalb der Volksrepublik China und andererseits auf3erhalb der Volksrepublik China (vorrangig in Hongkong).
Der in der Volksrepublik China gehandelte RMB ist nicht frei umwandelbar und unterliegt Devisenkontrollen sowie bestimmten
Anforderungen der Regierung der Volksrepublik China. Der auRerhalb der Volksrepublik China gehandelte RMB ist dagegen
frei handelbar. Der RMB wird zwar auf3erhalb der Volksrepublik China frei gehandelt, die Kassa- und Devisenterminkontrakte
auf den RMB und damit verbundene Instrumente spiegeln jedoch die strukturelle Komplexitat dieses sich in der Entwicklung
befindlichen Marktes wider. Folglich kdnnen auf RM B lautende alternative Wahrungsklassen groReren Wechselkursrisiken
ausgesetzt sein.

Das mit abgesicherten Strategien verbundene Risiko

Der Anlageverwalter des Fonds kann eine Reihe von Co-Anlageverwaltern heranziehen, die diverse nicht traditionelle oder
,alternative” Strategien implementieren, darunter Strategien, die als ,Long Short Equity“, ,Event Driven®, ,Global Macro*,
.marktneutral® oder ,Relative Value“ bezeichnet werden, die mit Absicherungs- oder Arbitragegeschaften verbunden sind
und die darauf ausgelegt sind, auf einem nicht direktionalen Markt Wert zu schépfen. Es darf jedoch keinesfalls davon
ausgegangen werden, dass diese Strategien implizieren, dass die Anlagen des Fonds in solchen Strategien risikolos sind.
Selbst bei Absicherungs- oder Arbitragepositionen kénnen erhebliche Verluste erzielt werden, und wenn eine Seite einer
Position illiquide wird oder ein Ausfall eintritt, kann dies dazu fiihren, dass die Position nicht die beabsichtigte Absicherung
bietet, so dass dem Fonds mdglicherweise Verluste entstehen. Diese Strategien fiihren dazu, dass der Fonds manchen
zweitrangigen Marktrisiken ausgesetzt wird, wie z. B. der impliziten Volatilitdt von Wandelanleihen oder Optionsscheinen,
dem Renditespread zwischen Staatsanleihen mit ahnlichen Laufzeiten oder dem Kursspread zwischen verschiedenen
Aktienklassen fur dasselbe Unternehmen. Darliber hinaus kdnnen viele ,marktneutrale® Co-Anlageverwalter eingeschrankte
direktionale Strategien einsetzen, die das von ihnen verwaltete Vermdgen bestimmten Marktrisiken aussetzen.

Das mit Schuldtiteln verbundene Risiko

Alle Fonds, die in Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investieren, unterliegen einem Zinsrisiko, Kreditrisiko und Ausfallrisiko
und sie kénnen spezifischen Risiken einschlielRlich unter anderem dem mit Staatsanleihen verbundenen Risiko, dem mit
Hochzinsanleihen verbundenen Risiko, dem mit Umstrukturierungen verbundenen Risiko und dem Risiko in Verbindung mit
der Verwendung von Kreditratings ausgesetzt sein.

Ein festverzinsliches Wertpapier wird im Allgemeinen im Wert steigen, wenn die Zinssatze fallen, und im Wert fallen, wenn
die Zinssatze steigen. Festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten reagieren empfindlicher auf Zinsanderungen als
kurzfristigere Wertpapiere. Variabel verzinsliche Wertpapiere (zu denen sog. Floater gehoren) sind im Allgemeinen weniger
anfallig gegeniliber Zinsschwankungen als fest verzinsliche Schuldtitel.

Einige Fonds investieren in Schuldtitel, auf die der Emittent im Moment keine Zinszahlungen leistet (notleidende
Wertpapiere). Diese Fonds durfen notleidende Wertpapiere kaufen, wenn es nach Ansicht des Anlageverwalters und/oder
der Co-Anlageverwalter wahrscheinlich ist, dass der Emittent die Leistung der Zinszahlungen wieder aufnehmen durfte, oder
andere vorteilhafte Entwicklungen in naher Zukunft absehbar sind. Diese Wertpapiere kénnen illiquide werden.

Staatliche Schuldtitel konnen neben den mit Schuldtiteln und auslandischen Wertpapieren im Aligemeinen verbundenen
Risiken weiteren Risiken unterliegen, einschliellich unter anderem des Risikos, dass ein staatlicher Emittent nicht Willens
oder in der Lage ist, Zins- und Tilgungszahlungen auf seine staatlichen Schuldtitel zu leisten. In Bezug auf staatliche Schuldtitel
bestehen im Allgemeinen keine Insolvenzverfahren. Wenn ein staatlicher Emittent seinen Staatsschuldenverpflichtungen
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nicht nachkommt (oder wenn dies angedroht wird), kann die Verschuldung umstrukturiert werden. Im Falle eines Ausfalls
bei Staatsschulden stehen einem Fonds eventuell nur begrenzte rechtliche Mittel gegen den entsprechenden staatlichen
Emittenten zur Verfugung. Fonds kdnnen in staatliche Schuldtitel investieren, die von staatlichen oder halbstaatlichen Stellen
in als Schwellenlander oder Frontier Markets bezeichneten Landern emittiert werden und die aufgrund von Faktoren wie
groReren politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, Wahrungsschwankungen, Rickflihrungsbeschrankungen oder
Kapitalkontrollen im Vergleich zu weiter entwickelten Landern mit zusatzlichen Risiken verbunden sind.

Manche Fonds koénnen in Hochzinspapiere ohne Anlagequalitat investieren. Hochzinsschuldtitel (einschlieRlich Darlehen)
und nicht bewertete Wertpapiere mit vergleichbarer Bonitat (,Hochzinsschuldinstrumente® oder ,Junk Bonds*) sind mit einem
hoheren Verlustrisiko oder einem hoheren Risiko von Verzdgerungen bei den Zins- und Tilgungszahlungen verbunden als
qualitativ hoherwertige Schuldtitel. Die Emittenten von Hochzinsschuldinstrumenten sind finanziell nicht so stark wie die
Emittenten von Wertpapieren mit hoherer Bonitat. Hochzinsschuldinstrumente sind im Allgemeinen weniger liquide und ihre
Preise schwanken starker als qualitativ hoherwertige Wertpapiere.

Manche Fonds kénnen auch in die Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen
und Umstrukturierungen beteiligt sind (unter anderem auch in Verbindung mit einem Konkurs). Derartige Ereignisse kdnnten
die Geschéafts- und Managementstruktur der betroffenen Unternehmen storen, was fir die Fonds ein hdheres Anlagerisiko
bedeuten kénnte.

Die Verwendung von Kreditratings bei der Bewertung von Schuldtiteln kann mit bestimmten Risiken verbunden sein, einschlieflich
des Risikos, dass das Kreditrating nicht der derzeitigen finanziellen Lage des Emittenten entspricht oder Ereignisse seit der
letzten Bewertung durch eine Ratingagentur nicht widerspiegelt. Kreditratings kdnnen von Interessenkonflikten beeinflusst
werden oder auf historischen Daten basieren, die nicht mehr zutreffen oder richtig sind. In letzter Zeit wurden neue Rechts-
und aufsichtsrechtliche Vorschriften zur Reformierung der Ratingagenturen diskutiert, die die Anlagen oder den Anlageprozess
des Fonds beeintrachtigen konnten.

Schuldtitel unterliegen dem Risiko vorzeitiger Tilgungen, wenn der Emittent das Wertpapier vor der Falligkeit des Wertpapiers
ganz oder teilweise kiindigen oder den Nennbetrag zurtickzahlen kann. Wenn ein Fonds die erhaltenen vorzeitigen Tilgungen
reinvestiert, erhalt er eventuell einen niedrigeren Zinssatz als den des bestehenden Wertpapiers, was zu einer Reduzierung
der Ertrage und der Rendite des Fonds und seiner Ausschuttungen an die Anteilsinhaber fihren kann. Wertpapiere, bei denen
vorzeitige Tilgungen erfolgen, bieten in einem Umfeld mit riicklaufigen Zinssatzen eventuell ein geringeres Gewinnpotenzial
und ihre Preise kdnnen volatiler sein. Das Risiko vorzeitiger Tilgungen ist in Zeiten ricklaufiger Zinssatze hoher.

Rechtliches und aufsichtsrechtliches Risiko

Die Fonds mussen diverse rechtliche Vorschriften erfiillen, darunter die Vorschriften des Wertpapier- und Gesellschaftsrechts
verschiedener Lander einschliellich des Grof3herzogtums Luxemburg.

Die Auslegung und Anwendung von Gesetzen kann oft widersprichlich sein und dies kann sich auf die Durchsetzbarkeit
der verschiedenen von den Fonds eingegangenen Vereinbarungen und Garantien auswirken. Die Gesetzgebung kénnte
rickwirkend gelten oder in Form von internen Vorschriften verfligt werden, die der Offentlichkeit allgemein nicht zur Verfligung
stehen. Die Auslegung und Anwendung von Gesetzen und Vorschriften kann insbesondere in Bezug auf Steuerangelegenheiten
oft widersprichlich und ungewiss sein.

Gerichte werden eventuell den Gesetzesvorschriften und dem rechtserheblichen Vertrag nicht Folge leisten, und es kann nicht
garantiert werden, dass ein bei einem auslandischen Gericht erwirktes Rickgriffsrecht oder Urteil in gewissen Gerichtsbarkeiten,
in denen sich das Vermogen in Bezug auf die von den Fonds gehaltenen Wertpapiere befindet, durchgesetzt wird.
Liquiditatsrisiko

Das Liquiditatsrisiko kann zwei Formen annehmen: die des Liquiditatsrisikos auf der Anlagenseite und die des Liquiditatsrisikos
auf der Verbindlichkeitsseite. Das Liquiditatsrisiko auf der Anlagenseite bezieht sich auf die Unfahigkeit eines Fonds, ein
Wertpapier oder eine Position zu seinem bzw. ihrem quotierten Preis oder Marktwert zu verkaufen, aufgrund von Faktoren
wie z. B. einer plétzlichen Anderung des mutmaRlichen Werts oder der Bonitat der Position oder aufgrund von allgemein
ungunstigen Marktbedingungen. Das Liquiditatsrisiko auf Haftungsseite bezieht sich darauf, dass ein Fonds nicht in der Lage
ist, einen Rucknahmeantrag zu erflllen, weil der Fonds Wertpapiere oder Positionen nicht verkaufen kann, um ausreichend
Zahlungsmittel zur Erflllung des Riicknahmeantrags zu beschaffen. Markte, auf denen die Wertpapiere des Fonds gehandelt
werden, kdnnen auch in solche unglinstige Bedingungen geraten, was zur Folge haben kann, das Borsen den Handel
einstellen. Eine reduzierte Liquiditat aufgrund dieser Faktoren kann sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds und,
wie bereits erwahnt, auf die Fahigkeit des Fonds auswirken, Rlicknahmeantrage zeitnah zu erfiillen.

Bestimmte Wertpapiere sind aufgrund eines eingeschrankten Handelsmarktes, der finanziellen Schwache des Emittenten,
rechtlichen oder vertraglichen Beschrankungen des Weiterverkaufs oder der Ubertragung oder auf sonstige Weise in dem
Sinne illiquide, als dass sie nicht innerhalb von sieben Tagen ungefahr zu dem Preis verkauft werden kdnnen, mit dem der Fonds
sie bewertet. llliquide Wertpapiere bergen hohere Risiken als Wertpapiere mit liquideren Markten. Die Marktquotierungen fur
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diese Wertpapiere kdnnen volatil sein und/oder breite Spreads zwischen den Geld- und Briefkursen aufweisen. Die llliquiditat
kann den Marktpreis und die Fahigkeit des Fonds beeintrachtigen, bestimmte Wertpapiere zu verkaufen, wenn dies notwendig
ist, um den Liquiditatsbedarf des Fonds zu decken, oder in Reaktion auf ein bestimmtes wirtschaftliches Ereignis.

Risiko bei Hochzinsanlagen

Manche Fonds kdnnen in Hochzinspapiere ohne Anlagequalitat investieren. Hochrentierliche Schuldtitel (einschlieRlich
Darlehen) und nicht bewertete Wertpapiere mit vergleichbarer Bonitat (,hochrentierliche Schuldtitel* oder ,Junk Bonds*)
sind mit einem hoheren Risiko eines vollstandigen Verlustes der Anlage des Fonds oder von Verzdgerungen bei den Zins-
und Tilgungszahlungen verbunden als qualitativ hdherwertige Schuldtitel. Die Emittenten von Hochzinsschuldinstrumenten
sind finanziell nicht so stark wie die Emittenten von Wertpapieren mit hoherer Bonitat. Hochrentierliche Schuldtitel werden
von den jeweiligen Ratingagenturen allgemein als Uberwiegend spekulativ angesehen, da diese Emittenten mit gréRerer
Wahrscheinlichkeit auf finanzielle Schwierigkeiten stoRen kdnnen und empfindlicher auf Veranderungen der jeweiligen
Volkswirtschaft reagieren, etwa auf eine Rezession oder eine langere Phase steigender Zinssatze, wodurch ihre Fahigkeit,
Zins- und Kapitalzahlungen bei Falligkeit zu leisten, beeintrachtigt werden konnte. Wenn ein Emittent aufhort, Zins- und/
oder Tilgungszahlungen zu leisten, werden die Zahlungen auf diese Wertpapiere eventuell nie wieder aufgenommen. Diese
Instrumente kénnen wertlos sein, und der Fonds kdnnte seine gesamte Anlage verlieren.

Die Preise hochrentierlicher Schuldinstrumente schwanken starker als die von qualitativ héherwertigen Wertpapieren.
Die Preise sind besonders anfallig gegeniber Entwicklungen, die sich auf das Geschéaft oder den Betrieb des Emittenten
auswirken, sowie gegenliber Anderungen der von Ratingagenturen vergebenen Ratings. Darliber hinaus kann der gesamte
Markt fur hochrentierliche Schuldtitel aufgrund von Veranderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Aktienmarktaktivitat,
umfangreichen Abverkaufen durch bedeutende Anleger, einem prominenten Ausfall oder aufgrund von sonstigen Faktoren
plétzlichen und starken Preisschwankungen ausgesetzt sein. Die Preise von hochrentierlichen Unternehmensanleihen sind
oft eng mit den Aktienkursen des Unternehmens verkniipft und steigen und fallen Ublicherweise als Reaktion auf Faktoren, die
sich auf die Aktienkurse auswirken.

Hochrentierliche Schuldinstrumente sind im Allgemeinen weniger liquide als qualitativ héherwertige Wertpapiere. Viele dieser
Wertpapiere sind bei den maRgeblichen Aufsichtsbehérden im jeweiligen Land nicht zum Vertrieb registriert und/oder sie
werden nicht haufig gehandelt. Wenn sie gehandelt werden, konnen ihre Preise erheblich hdher oder niedriger sein als
erwartet. Es kann manchmal schwierig sein, diese Wertpapiere umgehend zu einem akzeptablen Preis zu verkaufen, was
die Fahigkeit des Fonds einschranken kann, Wertpapiere als Reaktion auf bestimmte wirtschaftliche Ereignisse oder zur
Erfullung von Ricknahmeantragen zu verkaufen. Daher sind hochrentierliche Schuldinstrumente im Allgemeinen mit gréReren
llliquiditats- und Bewertungsrisiken verbunden.

Die Verwendung von Kreditratings bei der Bewertung von Schuldtiteln kann mit bestimmten Risiken verbunden sein, einschlielich
des Risikos, dass das Kreditrating nicht der derzeitigen finanziellen Lage des Emittenten entspricht oder Ereignisse seit der
letzten Bewertung durch eine Ratingagentur nicht widerspiegelt. Kreditratings kdnnen von Interessenkonflikten beeinflusst
werden oder auf historischen Daten basieren, die nicht mehr zutreffen oder richtig sind. In letzter Zeit wurden neue Rechts-
und aufsichtsrechtliche Vorschriften zur Reformierung der Ratingagenturen diskutiert, die die Anlagen oder den Anlageprozess
des Fonds beeintrachtigen kénnten.

Nicht bewertete Schuldtitel, die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualitat sind wie bewertete Wertpapiere,
die der Fonds kaufen kann, kdnnen hohere Zinssatze zahlen als diese bewerteten Schuldtitel und sie sind eventuell mit
einem hoéheren llliquiditats- oder Preisdnderungsrisiko verbunden. Uber nicht bewertete Wertpapiere oder Emittenten liegen
normalerweise weniger offentliche Informationen vor.

Ein Engagement gegenlber niedrig bewerteten oder hochrentierlichen Schuldtiteln kann synthetisch erzielt werden.
Der CDX ist zum Beispiel ein Credit Default Swap auf einen Korb mit hochrentierlichen Anleihen und stellt effektiv einen
hochrentierlichen Anleihenindex dar. Mit dem Kauf eines derartigen Instruments kauft der Fonds Schutz (d. h. die Méglichkeit,
im Falle eines unglinstigen Kreditereignisses den Nennwert der Anleihen zu bekommen), was es dem Fonds ermdglicht,
sein Engagement abzusichern oder ein Short-Engagement gegentiber dem hochrentierlichen Sektor aufzubauen. Wenn der
Fonds einen Leerverkauf eines derartigen Instruments tatigt und Barmittel fiir die mogliche Verpflichtung zu seinem Kauf halt,
verkauft er Schutz und baut effektiv effizienter als durch den Kauf einzelner Anleihen ein Long-Engagement gegeniiber dem
hochrentierlichen Sektor auf. Die mit derartigen synthetischen Instrumenten verbundenen Risiken sind mit denen der zugrunde
liegenden hochrentierlichen Wertpapiere vergleichbar, die die Instrumente nachbilden sollen. Darlber hinaus besteht das Risiko,
dass sich die synthetischen Instrumente selbst aufgrund von unglinstigen Marktbedingungen nicht wie beabsichtigt entwickeln.

Marktrisiko

Die Marktwerte von Wertpapieren, die von einem Fonds gehalten werden, steigen und fallen, manchmal schnell oder
unvorhersehbar. Wertpapiere kdnnen aufgrund von Faktoren, die sich auf einzelne Emittenten, die Wertpapiermarkte im
Allgemeinen oder bestimmte Branchen oder Sektoren innerhalb der Wertpapiermarkte auswirken, im Wert zurtickgehen. Der Wert
eines Wertpapiers kann aufgrund von allgemeinen Marktbedingungen, die sich nicht speziell auf einen bestimmten Emittenten
beziehen, wie z. B. reale oder mutmaRliche ungiinstige Wirtschaftsbedingungen, Anderungen der allgemeinen Aussichten
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fir Ertréage oder Unternehmensergebnisse, Anderungen der Zinsséatze oder Wechselkurse oder eine allgemein ungiinstige
Anlegerstimmung, steigen oder fallen. Sie kénnen auch aufgrund von Faktoren steigen oder fallen, die einzelne Emittenten oder
eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor betreffen, wie beispielsweise Anderungen der Produktionskosten oder
veranderte Wettbewerbsbedingungen innerhalb einer Branche. Unerwartete Ereignisse wie Natur- oder Umweltkatastrophen
(Erdbeben, Feuer, Uberschwemmungen, Hurrikans, Tsunamis) und andere schwerwiegende Wetterphdnomene allgemein oder
Krankheiten mit weiter Verbreitung, einschlieRlich Pandemien und Epidemien, haben in der Vergangenheit und kénnten auch in
Zukunft Stérungen in einzelnen Unternehmen, Branchen und Landern hervorrufen und Wahrungen, Zinssatze, Inflationsraten,
Ratings, Anlegerstimmung und andere Faktoren, die den Wert der Fondsanlagen beeinflussen, beeintrachtigen. Angesichts
der gegenseitigen Abhangigkeit globaler Volkswirtschaften und Markte dirften bestimmte Umstande in einem Land, Markt oder
einer Region auch einen negativen Einfluss auf Markte, Emittenten und/oder Wechselkurse in anderen Landern haben. Diese
Stérungen koénnten verhindern, dass der Fonds vorteilhafte Anlageentscheidungen rechtzeitig treffen kann, und die Fahigkeit
des Fonds, sein Anlageziel zu erreichen, nachteilig beeinflussen.

Bei einem allgemeinen Ruckgang der Wertpapiermarkte kdnnen mehrere Anlageklassen im Wert zurickgehen. Es kann nicht
zugesichert werden, dass von einem Fonds gehaltene Wertpapiere eine positive Entwicklung der Markte mitmachen oder
ansonsten von dem Anstieg profitieren.

Multi-Manager-Risiko

Der Anlageverwalter gewisser Fonds kann versuchen, deren Anlageziele durch eine sorgfaltige Auswahl von zwei oder
mehreren Co-Anlageverwaltern (,Co-Anlageverwalter) zu erzielen. Der Anlageverwalter kann neben der Auswahl von
Co-Anlageverwaltern und der Aufteilung des Fondsvermdgens an diese ebenfalls an der Verwaltung der Vermdgenswerte
dieser Fonds beteiligt sein. Die Co-Anlageverwalter kdnnen mit dem Anlageverwalter verbunden oder vollstandig vom
Anlageverwalter unabhangig sein, sie unterliegen jedoch einer sorgfaltigen Due-Diligence-Prifung durch den Anlageverwalter
im Rahmen des Auswahlprozesses.

Der Franklin K2 Market Neutral Fund verfolgt sein Anlageziel insbesondere, indem er sein Vermdgen mehreren nicht traditionellen
oder ,alternativen® Strategien zuweist, einschliellich unter anderem von Long-Short Equity, Event-Driven, Structured Credit
und Global-Macro. Der Fonds beabsichtigt, zur Umsetzung dieser Strategie mehrere Co-Anlageverwalter einzusetzen.

Es besteht das Risiko, dass die ausgewahlten Co-Anlageverwalter die beabsichtigte Anlagestrategie, fur die der
Co-Anlageverwalter ausgewahlt wurde, nicht effektiv umsetzen. Darliber hinaus treffen die Co-Anlageverwalter ihre
Anlageentscheidungen unabhangig voneinander, was dazu fiihren kann, dass sie Entscheidungen treffen, die im Widerspruch
zueinander stehen. So ist es zum Beispiel moglich, dass ein Co-Anlageverwalter ein Wertpapier fir den Fonds zum selben
Zeitpunkt kauft, zu dem ein anderer Co-Anlageverwalter dasselbe Wertpapier verkauft, was zu héheren Kosten fiihrt, ohne ein
Nettoanlageergebnis zu erzielen, oder dass mehrere Co-Anlageverwalter dasselbe Wertpapier gleichzeitig kaufen, ohne ihre
Transaktionen zusammenzufassen, was zu héheren Kosten fuhrt. Dartiber hinaus kann der Multi-Manager-Ansatz des Fonds
dazu fiihren, dass der Fonds einen erheblichen Prozentsatz seines Vermégens in bestimmte Arten von Wertpapieren investiert,
was der Performance des Fonds abhangig von der Performance dieser Wertpapiere und dem allgemeinen Marktumfeld zu-
oder abtraglich sein kdnnte. Die Co-Anlageverwalter kdnnen schlechter abschneiden als der allgemeine Markt oder als andere
Anlageverwalter, die fir den Fonds ausgewahit worden sein kénnten.

Modellrisiko

Der Anlageverwalter und/oder die Co-Anlageverwalter konnen Modellsysteme einsetzen, um ihre Anlagestrategien fiir einen
Fonds umzusetzen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Modellierungssysteme vollstandig oder zutreffend sind oder
zuktinftige Marktzyklen korrekt abbilden, und diese sind, selbst wenn sie zutreffend sind, nicht unbedingt fiir den Fonds vorteilhaft.
Die von diesen Modellen generierte Anlageperformance kann anders ausfallen als erwartet und die Fondsperformance negativ
beeinflussen. Beispielsweise spielt menschliches Urteilsvermdgen eine Rolle beim Erstellen, Anwenden, Testen und Andern
der in diesen Modellen verwendeten finanziellen Algorithmen und Formeln. Dartber hinaus besteht die Mdglichkeit, dass
die historischen Daten ungenau sind oder aufgrund neuer Ereignisse oder sich verandernder Umstande, die die Modelle
eventuell nicht umgehend entdecken, lberaltert werden. Die Marktperformance kann durch nichtquantitative Faktoren
(z. B. Stérungen der Markte oder der Handelssysteme, Anlegerbefiirchtungen oder Uberreaktionen oder sonstige emotionale
Vorgange) beeintrachtigt werden, die nicht so einfach in die Risikomodelle des Anlageverwalters einbezogen werden kdnnen.
Bei der Konzeption und Implementierung von quantitativen Modellen kénnen aufierdem technische Probleme auftreten
(z. B. Software- oder sonstige Technologiefehler oder Programmierfehler).

Das mit Nominees verbundene Risiko

Der rechtliche Rahmen beginnt in manchen Markten erst, das Konzept des rechtlichen/formellen Eigentums und des
wirtschaftlichen Eigentums oder der Anrechte an Wertpapieren zu entwickeln. Folglich kdnnen die Gerichte in solchen Markten
die Auffassung vertreten, dass ein Nominee oder eine Depotbank als eingetragener Inhaber von Wertpapieren das volle
Eigentum daran hat und dass ein wirtschaftlicher Eigentiimer eventuell keine Rechte daran hat.

Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass Anleger ihre Anteilsinhaberrechte nur dann in vollem Umfang
unmittelbar gegeniiber der Gesellschaft ausiiben kénnen, wenn die Anleger selbst im Verzeichnis der Anteilsinhaber der
Gesellschaft eingetragen sind. Wenn die Anlage eines Anlegers in die Gesellschaft Gber einen Nominee-Vermittler erfolgt,
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der in seinem Namen jedoch fiir den Anleger in die Gesellschaft investiert, kann der Anleger bestimmte Anteilsinhaberrechte
eventuell nicht immer unmittelbar gegeniiber der Gesellschaft wahrnehmen. Ein Anleger, der Giber einen Nominee in Form eines
Vermittlers oder eine Verwahrstelle investiert, muss sich besonders dartber im Klaren sein, dass im Falle einer Unterbrechung
der Tatigkeit eines solchen Vermittels oder einer solchen Verwahrstelle, sei es aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder einem
anderen Grund, ein Risiko besteht, dass sich die Fahigkeit zur Ausiibung von Rechten verzogert oder gar ein Verlust der
Rechte entsteht. Anlegern wird empfohlen, sich hinsichtlich ihrer Rechte beraten zu lassen.

Das mit nicht regulierten Mérkten verbundene Risiko

Einige Fonds kdnnen in Wertpapiere von Emittenten in Landern investieren, deren Markte aufgrund ihrer wirtschaftlichen,
rechtlichen oder regulatorischen Struktur nicht als reguliert gelten. Daher diirfen diese Fonds hdchstens 10 % ihres
Nettovermogens in derartige Wertpapiere investieren.

Risiko in Bezug auf Performancegebiihren

Der Anlageverwalter hat unter Umstanden ein Anrecht auf eine Performancegebiihr. Wenngleich eine Performancegebuihr allen
voran darauf abzielt, die Interessen des Anlageverwalters und der Anleger weiterhin starker anzugleichen und Outperformance
zu honorieren, kann eine Performancegebtihr auch ein Anreiz fir den Anlageverwalter und die von ihm beauftragten Personen
sein, risikoreichere Anlagen und Geschafts zu tatigen, als sie dies ohne Performancegebiihr normalerweise tun wirden.

Bei bestimmten Teilfonds kann dem Anlageverwalter ein Anrecht auf eine Performancegebiihr zugesprochen werden, welche
auf realisierten und nicht realisierten Gewinnen beruht. Anlegern sollte bewusst sein, dass ein inharentes Risiko besteht, dass
Performancegebtihren flr nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die unter Umstanden schlussendlich nie realisiert werden.

Portfolioumschlagsrisiko

Der Anlageverwalter und/oder die Co-Anlageverwalter konnen ein Wertpapier verkaufen oder eine Derivateposition aufbauen oder
schlie®en, wenn sie der Ansicht sind, dass dies angemessen ist, unabhangig davon, wie lange der Fonds das Instrument gehalten
hat. Diese Aktivitaten erhdhen den Portfolioumschlag des Fonds und kénnen die Transaktionskosten des Fonds erhdhen.

Das mit Immobilienaktien verbundene Risiko

Manche Fonds investieren in Immobilienwerte, an Immobilienindizes oder einen Immobilienwertpapierkorb geknupfte
Wertpapiere oder Immobilien-Aktiengesellschaften (,REITS"). Die Immobilienwerte steigen und fallen als Reaktion auf eine
Vielzahl von Faktoren, darunter die lokale, regionale und nationale Wirtschaftslage, Zinssatze und steuerliche Aspekte. Bei
einem schwachen Wirtschaftswachstum geht die Nachfrage nach Immobilien zurliick und die Preise kdnnen einbrechen. Die
Immobilienwerte kénnen aufgrund von Uberbauung, Erhéhung der Grundsteuer und steigenden Betriebskosten, Anderungen
der Raumordnungsgesetze, Umweltvorschriften oder -gefahren, Verlusten aus nicht versicherten Unfallen oder Enteignungen
oder eines allgemeinen Verfalls der ,Neighbourhood Values” Wertverluste erleiden.

An einen Immobilienindex oder einen Immobilienwertpapierkorb gekniipfte Wertpapiere kdnnen die Form einer strukturierten
Schuldverschreibung annehmen, deren Wert sich parallel zum in der Schuldverschreibung angegebenen zugrundeliegenden
Index (bzw. den zugrundeliegenden Indizes) oder zu dem dort angegebenen Immobilienwertpapierkorb entwickeln soll. Bei
derartigen Schuldverschreibungen werden mit dem Kontrahenten, der die Schuldverschreibung begibt, verbundene Risiken
Ubernommen. Derartige Schuldverschreibungen sind tber ihre gesamte Laufzeit von der Solvenz des Emittenten abhangig.
Es besteht keine Garantie, dass sich diese Schuldverschreibungen wie geplant parallel zum zugrunde liegenden Index (bzw.
den zugrunde liegenden Indizes) oder Wertpapierkorb entwickeln werden. Die Liquiditat solcher Schuldverschreibungen kann
auflerdem eingeschrankt sein, abhangig von der Bonitat des Emittenten der Schuldverschreibung sowie der Art der zugrunde
liegenden Indizes oder des zugrunde liegenden Wertpapierkorbs.

REITs auf Aktienbasis konnen durch Wertveranderungen der Immobilien, die sich in ihrem Besitz befinden, und durch
andere Faktoren beeinflusst werden, und ihre Preise tendieren zu starken Schwankungen. Die Wertentwicklung eines REIT
hangt von der Art und dem Standort der Immobilien in seinem Besitz und davon ab, wie gut er die Immobilien verwaltet.
Bei Leerstanden Uber einen langeren Zeitraum, einem starkeren Wettbewerb durch andere Immobilien, Mietausfallen durch
saumige Mieter oder infolge einer schlechten Verwaltung kann es zu einem Einbruch der Einkliinfte aus Vermietung kommen.
Die Wertentwicklung eines REIT hangt auch von der Fahigkeit der Gesellschaft ab, Immobilienkdufe und Renovierungen
zu finanzieren und ihren Cashflow zu verwalten. Da REITs normalerweise in eine beschrankte Anzahl von Projekten oder
in ein spezielles Marktsegment investieren, reagieren sie auf ungiinstige Entwicklungen, die ein bestimmtes Projekt oder
Marktsegment betreffen, empfindlicher als breiter gestreute Anlagen.

Das mit der Wiederanlage von Sicherheiten verbundene Risiko

Im Anschluss an die Wiederanlage von Sicherheiten im Sinne von Anhang B. 3 dieses Prospekts ,Finanzderivate” gelten
samtliche in diesem Abschnitt dargelegten Risikoabwagungen in Bezug auf regelmaRige Investitionen.

Das mit Pensionsgeschaften und umgekehrten Pensionsgeschiften verbundene Risiko

Der Abschluss von Pensionsgeschaften oder umgekehrten Pensionsgeschaften durch die Gesellschaft, wie in Anhang B.4 zu
diesem Prospekt ,Einsatz von Techniken und Instrumenten im Hinblick auf Gibertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente®
beschrieben, ist mit bestimmten Risiken verbunden und es kann nicht garantiert werden, dass das damit verfolgte Ziel erreicht wird.
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Anleger missen insbesondere bedenken, dass (1) im Fall des Konkurses des Kontrahenten, bei dem Barmittel eines
Fonds platziert wurden, das Risiko besteht, dass die erhaltene Sicherheit weniger einbringt als die herausgegebenen
Barmittel, sei es aufgrund eines Fehlpreises der Sicherheit, unglinstiger Marktentwicklungen, einer Verschlechterung der
Bonitatsbewertung des Emittenten der Sicherheit oder der llliquiditdt des Marktes, auf dem die Sicherheit gehandelt wird;
dass (2) (i) die Festschreibung von Barmitteln in sehr umfangreichen oder langfristigen Transaktionen, (ii) Verzégerungen bei
der Wiedererlangung der platzierten Barmittel oder (iii) Schwierigkeiten bei der Sicherheitenverwertung moglicherweise die
Fahigkeit des Fonds einschrankt, Verkaufsantrage bzw. Wertpapierkaufe zu erfillen oder ganz allgemein Reinvestitionen zu
tatigen; und dass (3) Pensionsgeschafte den Fonds liberdies Risiken aussetzen, die ahnlich denen von Finanzderivaten, wie
Optionen und Termingeschafte, sind und die ausfihrlicher in anderen Abschnitten des Prospekts beschrieben sind.

Die Gegenparteien von Pensionsgeschaften werden nach einer anfanglichen Analyse und spéateren jahrlichen Uberpriifung
von Jahresabschlissen, Unternehmensmeldungen, Ratings und anderen Marktinformationen, einschliellich allgemeiner
Marktentwicklungen, ausgewahlt. Bei der Auswahl der Kontrahenten werden zwar keine vorab festgelegten Kriterien in Bezug
auf den rechtlichen Status oder das Rating und keine festen geografischen Kriterien angewendet, diese Aspekte werden beim
Auswahlprozess jedoch Ublicherweise berticksichtigt.

Bei einem umgekehrten Pensionsgeschaft kdnnte einem Fonds ein Verlust entstehen, wenn der Wert der gekauften
Wertpapiere im Verhaltnis zum Wert der vom jeweiligen Fonds gehaltenen Barmittel oder Margin an Wert verloren hat.

Das mit Unternehmensumstrukturierungen verbundene Risiko

Einige Fonds kénnen auch in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die Gegenstand von Fusionen, Konsolidierungen,
Liquidationen und Umstrukturierungen (einschlieRlich Konkursen) sind oder fiir die Ubernahme- oder Umtauschangebote
existieren, und die Fonds kdnnen sich an solchen Transaktionen beteiligen. Aulerdem kdnnen sie gesicherte und ungesicherte
Kreditforderungen und Beteiligungen daran von Schuldnerunternehmen erwerben, die sich in der Reorganisation oder der
finanziellen Umstrukturierung befinden. Solche Anlagen bergen auch héhere Kreditrisiken. Unternehmen, die Gegenstand
einer Umstrukturierung oder finanziellen Umstrukturierung sind, befinden sich tendenziell in einer relativ schwachen finanziellen
Lage und kdnnen auflerdem dem Risiko ausgesetzt sein, dass sich die Umstrukturierung unglinstig auf die Geschéafts- oder
Managementstruktur der betroffenen Unternehmen auswirken kénnte, wodurch die Fonds einem hdheren Anlagerisiko
ausgesetzt werden konnten.

Weiterverwendung von Sicherheiten und das mit Finanzinstrumenten verbundene Risiko

Gemal den marktiblichen Rahmenvertragen fir aul3erborsliche Derivatgeschafte, Wertpapierleihgeschafte, Pensions-
oder umgekehrte Pensionsgeschéfte erwirbt die Gegenpartei bei einer Ubertragung von Wertpapieren an die Gegenpartei
entweder (i) den vollen Rechtsanspruch an den Wertpapieren, die sie im Rahmen einer Vereinbarung Uber eine
Sicherheiten-Vollrechtslibertragung erhalt, oder (ii) das Recht zur Nutzung der Wertpapiere, die sie im Rahmen von
Sicherheitenvereinbarungen erhalt.

Wie in Artikel 15 der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 tber
die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften und der Weiterverwendung sowie zur Anderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 (die ,SFT-Verordnung“) vorgeschrieben, wird die Gesellschaft schriftlich von ihren Gegenparteien Uber die
Risiken und Folgen informiert, die sich (i) aus dem Abschluss einer Vereinbarung tber eine Sicherheiten-Vollrechtsubertragung
und (ii) der Gewahrung eines Rechts zur Verwendung von Sicherheiten gemaR einer Sicherheitenvereinbarung ergeben.
Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Alle Rechte, einschliellich etwaiger Eigentumsrechte, die die Gesellschaft an diesen Finanzinstrumenten besitzt, werden
durch einen nicht besicherten vertraglichen Anspruch auf Lieferung gleichwertiger Finanzinstrumente ersetzt, vorbehaltlich
der Bestimmungen des jeweiligen Rahmenvertrags.

- Die Gegenpartei halt keine Finanzinstrumente gemaf Vorschriften fir Kundenvermdégen und etwaige Vermogensschutzrechte
finden keine Anwendung (beispielsweise werden die Finanzinstrumente nicht von den Vermdgenswerten der Gegenpartei
getrennt und nicht auf Treuhandbasis gehalten).

- Wenn die Gegenpartei gemaf’ dem jeweiligen Rahmenvertrag insolvent wird oder einen Ausfall erleidet, sind die Anspriiche
der Gesellschaft gegen die Gegenpartei auf Lieferung gleichwertiger Finanzinstrumente nicht besichert und unterliegen
den Bestimmungen des jeweiligen Rahmenvertrags und dem geltenden Recht. Dementsprechend erhalt die Gesellschaft
unter Umstanden keine gleichwertigen Finanzinstrumente oder nicht den Gesamtwert der Finanzinstrumente zuriick
(wenngleich das Risiko der Gesellschaft reduziert werden kann, wenn die Gegenpartei ihr gegentber Verbindlichkeiten hat,
die verrechnet oder aufgerechnet oder gegen die Pflicht der Gegenpartei zur Lieferung gleichwertiger Finanzinstrumente
an die Gesellschaft aufgewogen werden konnen).

- Fir den Fall, dass eine Abwicklungsbehdrde ihre Befugnisse gemal einem anwendbaren Abwicklungsmechanismus in
Bezug auf eine Gegenpartei ausubt, kdnnen Rechte, die die Gesellschaft gegebenenfalls hat, um MaRnahmen gegen die
Gegenpartei zu ergreifen, z. B. zur Beendigung des betreffenden Rahmenvertrags, von der betreffenden Abwicklungsbehoérde
ausgesetzt werden und:
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a. derAnspruch der Gesellschaft auf Lieferung gleichwertiger Finanzinstrumente kann (ganz oder teilweise) herabgesetzt
oder in Eigenkapital umgewandelt werden oder

b. eine Ubertragung von Vermdgenswerten oder Verbindlichkeiten kann zu einem Anspruch der Gesellschaft
gegeniber der Gegenpartei fihren oder dazu fihren, dass der Anspruch der Gegenpartei gegeniber der
Gesellschaft an verschiedene Rechtstrager Ubertragen wird, wenngleich die Gesellschaft unter Umstanden
geschitzt ist, wenn die Ausiibung von Abwicklungsbefugnissen durch das Bestehen von Aufrechnungs- oder
Verrechnungsrechten beschrankt ist.

- Vorbehaltlich der Bestimmungen des betreffenden Rahmenvertrags (i) ist die Gesellschaft nicht berechtigt, Stimmrechte
auszuuben, Zustimmungen zu geben oder ahnliche Rechte auszuliben, die mit den Finanzinstrumenten verbunden sind,
und (ii) die Gegenpartei ist nicht verpflichtet, die Gesellschaft Uber unternehmerische Malnahmen oder Handlungen in
Verbindung mit diesen Finanzinstrumenten zu informieren.

- Wenn die Gegenpartei nicht in der Lage ist, gleichwertige Finanzinstrumente zu beschaffen, um sie rechtzeitig an die
Gesellschaft zu liefern, ist die Gesellschaft moglicherweise nicht in der Lage, ihre Abwicklungspflichten im Rahmen anderer
Geschafte zu erfullen, die sie in Verbindung mit diesen Finanzinstrumenten getatigt hat.

- Die Gesellschaft hat keinen Anspruch auf Dividenden, Kupons oder andere Zahlungen, Zinsen oder Rechte (einschliellich
Wertpapiere oder Eigentum, das zu einem gegebenen Zeitpunkt auflauft oder angeboten wird), die in Verbindung mit diesen
Finanzinstrumenten zahlbar sind, wenngleich der Gesellschaft eine Zahlung durch Bezug auf solche Dividenden, Kupons
oder sonstige Zahlungen gutgeschrieben werden kann (eine ,Kompensationszahlung®).

- Die steuerliche Behandlung von (i) Finanzinstrumenten (und gleichwertigen Finanzinstrumenten), die als Sicherheit
Ubertragen oder verwendet werden und (ii) Kompensationszahlungen kann von der steuerlichen Behandlung der
urspringlichen Dividenden, Kupons oder sonstigen Zahlungen in Verbindung mit diesen Finanzinstrumenten abweichen.

Verbriefungsrisiko

Eine Verbriefung ist gemaf der Definition in Art. 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europaischen Parlaments und des
Rats vom 12. Dezember 2017 eine Transaktion oder Struktur, durch die das mit einer Risikoposition oder einem Pool von
Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird, und die alle der folgenden Merkmale aufweist: (i) die im
Rahmen der Transaktion oder der Struktur getatigten Zahlungen hangen von der Wertentwicklung der Risikoposition oder
des Pools von Risikopositionen ab; (ii) die Rangfolge der Tranchen entscheidet tber die Verteilung der Verluste wahrend der
Laufzeit der Transaktion oder der Struktur; (iii) die Transaktion oder die Struktur begriindet keine Risikopositionen, die alle der
unter Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgefihrten Merkmale aufweisen.

Verbriefungen umfassen ein breites Spektrum von Vermogenswerten einschlie3lich von ,forderungsbesicherten Wertpapieren®,
,Collateralised Debt Obligations” und ,hypothekenbesicherten Wertpapieren®.

Eine Verbriefung setzt sich aus mehreren Tranchen zusammen, die normalerweise von der Eigenkapitaltranche (hdchstes
Risiko) bis hin zu erstrangigen Tranche (niedrigstes Risiko) reichen. Die Performance jeder Tranche hangt von der Performance
der zugrunde liegenden Vermdgenswerte bzw. des ,Sicherheitspools” ab.

Der Sicherheitenpool kann Wertpapiere mit unterschiedlichen Kreditqualitdten umfassen, darunter auch hochverzinsliche
Wertpapiere und ,Junk Bonds®, und das Bonitatsrating der Tranche spiegelt nicht die Qualitdt der zugrundeliegenden
Vermogenswerte wider.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere unterscheiden sich von herkdmmlichen Schuldtiteln darin, dass die Hauptforderung
Uber die Laufzeit des Wertpapiers und nicht erst bei seiner Falligkeit zuriickgezahlt wird, da die zugrunde liegenden Hypotheken
ungeplanten vorzeitigen Tilgungen vor dem Falligkeitsdatum des Wertpapiers aufgrund von freiwilligen vorfalligen Zahlungen,
Refinanzierungen oder Zwangsvollstreckungen der zugrunde liegenden Hypothekendarlehen unterliegen. Fir den Fonds
bedeutet dies einen Verlust erwarteter Zinsen und eines Teils seiner Hauptinvestition, der durch die Pramien reprasentiert wird,
die der Fonds eventuell beim Kauf Giber den Nennwert hinaus gezahlt hat. Vorfallige Hypothekenriickzahlungen nehmen in der
Regel zu, wenn die Zinssatze fallen.

Hypothekenbesicherte Wertpapiere kdnnen ferner einem Verlangerungsrisiko unterliegen. Ein unerwarteter Anstieg der
Zinssatze kdnnte die Quote der vorzeitigen Tilgungen von hypothekenbesicherten Wertpapieren senken und ihre Laufzeit
verlangern. Dies hat mdglicherweise zur Folge, dass der Kurs der hypothekenbesicherten Wertpapiere sensibler auf
Zinsanderungen reagiert. Die Emittenten von forderungsbesicherten Wertpapieren verfugen eventuell Uber eine beschrankte
Fahigkeit, das Sicherungsrecht in Verbindung mit den zugrunde liegenden Vermdgenswerten durchzusetzen, und gewahrte
Krediterweiterungen zur Unterstitzung der Wertpapiere, sofern zutreffend, kdnnen fiur den Schutz der Anleger im Falle eines
Ausfalls unzureichend sein.

Collateralized Mortgage Obligations (CMOs) sind durch einen Pool mit Mortgage Passthrough Securities oder
Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere, die in verschiedene Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rangen in
Bezug auf ihren Zugriff auf die Tilgungs- und Zinszahlungen von den zugrunde liegenden Vermdgenswerten unterteilt sind.
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Solche Wertpapiere sind je nach Tranche abhangig von ihrem Rang in der Kapitalstruktur mit unterschiedlichen Risiken in
Bezug auf vorzeitige Tilgungen und Kreditrisiken verbunden. Die klrzer datierten vorrangigen Tranchen sind im Allgemeinen
mit einem geringeren Risiko verbunden als die langer datierten nachrangigen Tranchen.

Hypothekarisch besicherte Wertpapiere kdnnen als sog. 10- (interest only, d. h. nur Zinsen) oder PO- (principal only,
d. h. nur Tilgungen) Versionen angeboten werden, bei denen nur die Zinsen oder nur die Tilgungen der zugrunde liegenden
Hypotheken im Pool an die Inhaber der Wertpapiere weitergegeben werden. Diese Arten von Wertpapieren sind aulerst
anfallig gegenuber den mit den zugrunde liegenden Hypotheken verbundenen vorfalligen Tilgungen und reagieren umgekehrt
zum entsprechenden Trend bei den vorfalligen Tilgungen. Fir 10-Wertpapiere bedeuten frihe vorfallige Tilgungen im Pool
geringere Zinszahlungen als erwartet, da die Hypotheken beendet werden, was sich negativ auf die Wertpapierinhaber
auswirkt. Fir PO-Wertpapiere bedeuten frihe vorfallige Tilgungen im Pool eine schnellere Tilgung als erwartet, was den
Wertpapierinhabern zugutekommt. Aufgrund der starken Anfalligkeit dieser Wertpapiere ist die Wahrscheinlichkeit starker
Preisriickgange viel hoher als bei herkdmmlichen hypothekarisch besicherten Wertpapieren.

Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere kdnnen als synthetische Wertpapiere strukturiert sein. Der CMBX ist
zum Beispiel ein Credit Default Swap auf einen Korb mit CMBS-Anleihen und stellt effektiv einen CMBS-Index dar. Mit dem
Kauf eines derartigen Instruments kauft der Fonds Schutz (d. h. die Mdglichkeit, im Falle eines ungilinstigen Kreditereignisses
den Nennwert der Anleihen zu bekommen), was es dem Fonds ermdglicht, sein Engagement abzusichern oder ein Short-
Engagement gegenliiber dem CMBS-Sektor aufzubauen. Wenn der Fonds einen Leerverkauf eines derartigen Instruments
tatigt und Barmittel fur die mogliche Verpflichtung zu seinem Kauf halt, verkauft er Schutz und baut effektiv effizienter als
durch den Kauf einzelner Anleihen ein Long-Engagement gegentiber dem CMBS-Sektor auf. Die mit derartigen synthetischen
Instrumenten verbundenen Risiken sind mit denen der zugrunde liegenden ABS- oder MBS-Wertpapiere vergleichbar, die die
Instrumente nachbilden sollen. Dariiber hinaus besteht das Risiko, dass sich die synthetischen Instrumente selbst aufgrund
von ungunstigen Marktbedingungen nicht wie beabsichtigt entwickeln.

Forderungsbesicherte Wertpapiere sind sehr ahnlich wie hypothekarisch besicherte Wertpapiere, aulder dass die Wertpapiere
durch andere Arten von Vermogenswerten als Hypotheken besichert werden, wie z. B. unter anderem Kreditkartenforderungen,
Immobiliendarlehen, Fertighauser, Autokredite, Studentendarlehen, Leasingvertrage oder vorrangige Bankdarlehen. Wie die
hypothekenbesicherten Wertpapiere unterliegen auch die forderungsbesicherten Wertpapiere dem Risiko vorzeitiger Tilgungen
und der Verlangerung.

Bei Collateralized Loan Obligations/Collateralized Debt Obligations (CLOs/CDOs) handelt es sich um eine Art von Wertpapieren,
die ABS/MBS ahnlich sind. Der wesentliche Unterschied besteht in der Art des Sicherheitenpools, der nicht aus Schuldtiteln
oder Hypotheken besteht, sondern aus von Unternehmen begebenen Leveraged Loans.

Zusatzlich zu den normalen mit Schuldtiteln und forderungsbesicherten Wertpapieren verbundenen Risiken (z. B. Zinssatzrisiko,
Kreditrisiko und Ausfallrisiko) sind CDOs und CLOs dariber hinaus unter anderem mit den folgenden Risiken verbunden:
(i) der Moglichkeit, dass Ausschittungen von als Sicherheit gehaltenen Wertpapieren nicht ausreichen, um Zins- oder sonstige
Zahlungen zu leisten; (ii) die Qualitat oder der Wert der Sicherheit kdnnen zurtickgehen oder es kann ein Ausfall oder eine
Herabstufung erfolgen; (iii) ein Fonds kann in Tranchen einer CDO oder CLO investieren, die gegeniber anderen Klassen
nachrangig sind; und (iv) die komplexe Struktur des Wertpapiers wird zum Zeitpunkt der Anlage eventuell nicht vollstandig
verstanden und verursacht eventuell Streitigkeiten mit dem Emittenten, Schwierigkeiten bei der Bewertung des Wertpapiers
oder unerwartete Anlageergebnisse.

Das mit Wertpapierleihgeschéften verbundene Risiko

Der Abschluss von Wertpapierleihgeschaften durch die Gesellschaft, wie in Anhang B.4 zu diesem Prospekt ,Einsatz von
Techniken und Instrumenten im Hinblick auf (ibertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente“ beschrieben, ist mit
bestimmten Risiken verbunden und es kann nicht garantiert werden, dass das damit verfolgte Ziel erreicht wird.

Anleger mussen insbesondere bedenken, dass im Fall von Zahlungsunfahigkeit, Konkurs oder Insolvenz des Entleihers
der von einem Fonds verliehenen Wertpapiere das Risiko einer Verzégerung bei der Rickerstattung der Wertpapiere
(wodurch moglicherweise die Fahigkeit des Fonds, Lieferpflichten bei Wertpapierverkaufen oder Zahlungsverpflichtungen
aus Verkaufsantragen nachzukommen, eingeschrankt wird) oder sogar des Verlusts von Rechten an den erhaltenen
Sicherheiten besteht. Zur Minderung dieser Risiken wird eine sorgfaltige Kreditwirdigkeitsanalyse der Entleiher durchgefiihrt,
um zu ermitteln, wie hoch das Risiko ist, dass der Entleiher innerhalb des fiir die Entleihung geplanten Zeitraums in ein
Insolvenz-/ Konkursverfahren verwickelt wird. Falls der Entleiher von Wertpapieren, die von einem Fonds verliehen wurden,
diese Wertpapiere nicht zurlickgibt, besteht das Risiko, dass die erhaltenen Sicherheiten eventuell zu einem geringeren
Wert als dem Wert der verliehenen Wertpapiere realisiert werden. Dies kann auf eine unrichtige Bewertung, ungunstige
Marktschwankungen, eine Verschlechterung der Bonitat von Emittenten der Sicherheiten oder die llliquiditat des Marktes
zurlckzufuhren sein, auf dem die Sicherheiten gehandelt werden.

Ein Fonds kann die von Entleihern erhaltenen Barsicherheiten reinvestieren. Es besteht das Risiko, dass der Wert oder die
Rendite der reinvestierten Barsicherheiten unter den von diesen Entleihern geschuldeten Betrag fallt, und diese Verluste
konnen den Betrag Uberschreiten, den der Fonds mit dem Verleihen der Wertpapiere erzielt.
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Das mit strukturierten Schuldverschreibungen verbundene Risiko

Bei strukturierten Schuldverschreibungen wie Credit Linked Notes, Equity Linked Notes und ahnlichen Wertpapieren
strukturiert ein Kontrahent ein Wertpapier, dessen Wert sich parallel zum jeweiligen Basiswert entwickeln soll. Im Gegensatz
zu Derivaten erfolgt eine Ubertragung von Bargeld vom K&ufer an den Verkaufer der Schuldverschreibung. Anlagen in diesen
Instrumenten kénnen zu einem Verlust fihren, wenn der Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers fallt. Es besteht aullerdem
das Risiko des Ausfalls des Emittenten der Schuldverschreibung. Weitere Risiken resultieren aus der Tatsache, dass die
Dokumentation solcher Schuldverschreibungs-Programme in der Regel sehr individuell ausgestaltet ist. Eine strukturierte
Schuldverschreibung kann weniger liquide sein als das zugrunde liegende Wertpapier, eine normale Anleihe oder ein
normales Schuldinstrument, und dies kann die Fahigkeit zum Verkauf der Position oder den Preis, zu dem ein solcher Verkauf
vorgenommen wird, beeintrachtigen.

Erhebliches Hebelungsrisiko

OGAW-Fonds dirfen zwar keine Barmittel zu Anlagezwecken aufnehmen (herkémmliche Fremdfinanzierung), es kann jedoch
Uber den Einsatz von Finanzderivaten eine Hebelung erzielt werden, wie im Abschnitt ,Das mit Derivaten verbundene Risiko*
naher ausgefuhrt. Bestimmte Fonds kénnen entsprechend den Eigenschaften ihrer Anlagestrategie eine ungewdhnlich
hohe Hebelung einsetzen, die durch Finanzderivate ungeachtet deren Verwendung, wie beispielsweise Anlage- oder
Absicherungszwecks, erreicht wird. So tragen zum Beispiel Finanzderivate, die zur Reduzierung des Risikos verwendet
werden, ebenfalls zu einer Erhéhung der Hebelung flr einen bestimmten Fonds bei, wenn diese nominell ausgedriickt wird.
Bestimmte Finanzderivate haben das Potenzial fur ein ungewdhnlich hohes Maf} an Hebelung unabhangig vom Umfang
der ursprunglichen Anlage. Der Einsatz von einem erheblichen Maf} an Hebelung kann dazu flhren, dass ein Fonds
Portfoliopositionen auflést, um seine Verpflichtungen zu erflillen oder um Anforderungen zur Trennung von Vermoégenswerten
zu entsprechen, wenn dies eventuell nicht vorteilhaft ist. In der Folge kann eine vergleichsweise geringe Preisanderung
innerhalb eines Derivatekontrakts, besonders wenn solche Kontrakte zu einem signifikanten Maf3 in einem Fonds eingesetzt
werden, zu erheblichen Verlusten flr den Fonds flhren.

Nachhaltigkeitsrisiko

Der/die Anlageverwalter erachtet/erachten Nachhaltigkeitsrisiken fiir relevant fir die Renditen des Fonds. Die Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess kann zur Folge haben, dass rentable Anlagen vom Anlageuniversum
der Fonds ausgeschlossen werden und die Fonds moglicherweise Anlagen verkaufen missen, die sich gut entwickeln.

Die Einschatzung des Nachhaltigkeitsrisikos ist in gewissem Male subjektiv und es gibt keine Garantie, dass alle von den Fonds
getatigten Anlagen die Uberzeugungen oder Werte eines bestimmten Anlegers in Bezug auf nachhaltige Anlagen widerspiegeln.

Ein Nachhaltigkeitsrisiko kénnte sich manifestieren, wenn Ereignisse oder Umstande im Zusammenhang mit Umwelt, sozialer
Verantwortung oder Unternehmensfiihrung eintreten, die wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer oder mehrerer
Anlagen haben und somit die Renditen der Fonds beeintrachtigen.

Nachhaltigkeitsrisiken kdnnen sich auf unterschiedliche Weise manifestieren, wie zum Beispiel:

- Nichteinhaltung von ESG-Standards, die zu Reputationsschaden fiihrt, einen Riickgang der Nachfrage nach Produkten
und Dienstleistungen oder entgangene Geschéaftschancen fur ein Unternehmen oder eine Branchengruppe zur Folge hat,

- Veranderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Branchennormen, die mogliche Geldstrafen, Sanktionen oder
Veranderungen des Verbraucherverhaltens nach sich ziehen kénnen, wodurch die Wachstums- und Entwicklungsaussichten
eines Unternehmens oder einer ganzen Branche beeintrachtigt werden,

- Veranderungen von Gesetzen oder Vorschriften, die eine hohere Nachfrage nach Wertpapieren von Unternehmen
auslosen, von denen angenommen wird, dass sie hohere ESG-Standards erfiillen, und die Preise fur diese Wertpapiere
unangemessen in die Hohe treiben; die Preise solcher Wertpapiere kdnnen starkeren Schwankungen unterliegen, wenn sich
die Wahrnehmung der Marktteilnehmer hinsichtlich der Einhaltung von ESG-Standards durch die Unternehmen verandert

- Veranderungen von Gesetzen oder Vorschriften, die Unternehmen dazu veranlassen, irrefiihrende Informationen tber ihre
ESG-Standards oder -Aktivitaten bereitzustellen.

Die Ublicherweise berlicksichtigten Nachhaltigkeitsrisikofaktoren werden den drei ESG-Bereichen ,Umwelt*, ,Soziale Belange*
und ,Governance” zugeordnet, die sich unter anderem mit folgenden Themen beschaftigen:

Umweltfaktor

» Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels
» Anpassung an den Klimawandel

» Schutz der Biodiversitat

* Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
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» Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling
* Vermeidung und Reduzierung von Umweltverschmutzung
» Schutz gesunder Okosysteme

* Nachhaltige Flachennutzung

Soziale Belange

« Einhaltung von anerkannten arbeitsrechtlichen Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung)

« Einhaltung von Vorschriften zum Arbeitsschutz

* Angemessene Vergultung, faire Arbeitsbedingungen, Diversitat sowie Weiterbildungs- und Entwicklungsmdglichkeiten
» Gewerkschaftsrechte und Versammlungsfreiheit

» Gewahrleistung angemessener Produktsicherheit, einschliellich Gesundheitsschutz

» Anwendung derselben Vorschriften auf Unternehmen in der Lieferkette

* Inklusionsprojekte und Berlcksichtigung der Interessen von Gemeinschaften und sozialen Minderheiten

Grundsatze der Unternehmensfihrung

« Steuerehrlichkeit

» Mallnahmen zur Korruptionsbekdmpfung

» Nachhaltigkeitsmanagement durch den Vorstand
 Vorstandsvergutung basierend auf Nachhaltigkeitskriterien
* Erleichterung von Whistleblowing

» Schutz der Arbeitnehmerrechte

» Datenschutzgarantien

Nachhaltigkeitsrisiken konnen zu einer erheblichen Verschlechterung des Finanzprofils, der Rentabilitdt oder der Reputation
der zugrundeliegenden Anlage fuhren und somit deren Marktpreis oder Liquiditat wesentlich beeintrachtigen.

Das mit Swaps verbundene Risiko

Die Gesellschaft darf Zins-, Index- und Wahrungsswaps eingehen, um zu versuchen, eine bestimmte gewlinschte Rendite zu
geringeren Kosten fir die Gesellschaft zu erzielen, als wenn sie direkt in einem Wertpapier angelegt hatte, das die gewlinschte
Rendite erbringt. Swap- Vereinbarungen sind Vertrage zwischen zwei Parteien, die hauptsachlich von institutionellen Investoren
fur Zeitraume geschlossen werden, die von wenigen Tagen bis zu mehr als einem Jahr dauern. Bei einem normalen ,Swap*“-
Geschaft vereinbaren zwei Parteien, die mit bestimmten, vorher festgelegten Wertpapieren erzielten oder realisierten Renditen
(oder Differenz zwischen den Renditen) auszutauschen. Die Bruttorenditen, die zwischen den Parteien ,ausgetauscht werden,
errechnet man anhand eines, nominellen Betrags®, namlich der Rendite oder Wertsteigerung eines bestimmten US-Dollar-
Betrags, der zu einem bestimmten Zinssatz in einer bestimmten Fremdwahrung oder in einem, Korb“ von Wertpapieren,
die einen bestimmten Index reprasentieren, angelegt wurde. Der ,nominelle Betrag“ der Swap-Vereinbarung bildet nur eine
fiktive Grundlage, auf der die Verbindlichkeiten errechnet werden, deren Austausch die Parteien einer Swap-Vereinbarung
vereinbart haben. Die Verbindlichkeiten (oder Rechte) der Gesellschaft aus einer Swap-Vereinbarung werden generell nur der
Nettosumme entsprechen, die im Rahmen der Vereinbarung auf Basis der relativen Werte der von den Parteien gehaltenen
Positionen gezahlt oder eingenommen wird (die ,Nettosumme®).

Ob die Gesellschaft ihr Anlageziel mithilfe von Swap-Vereinbarungen erfolgreich unterstiitzt, hangt von der Fahigkeit der
Anlageverwalter und/oder Co-Anlageverwalter ab, korrekt vorherzusagen, ob bestimmte Wertpapierarten wahrscheinlich
héhere Renditen erzielen werden als andere Wertpapiere. Da es sich um Vertrage zwischen zwei Parteien handelt und da
sie Laufzeiten von mehr als sieben (7) Kalendertagen haben kénnen, kénnen Swap-Vereinbarungen als illiquide angesehen
werden. Ferner tragt die Gesellschaft das Risiko, die im Rahmen einer Swap-Vereinbarung erwartete Summe zu verlieren,
falls der Kontrahent der Swap-Vereinbarung zahlungsunfahig wird oder in Konkurs geht. Die Anlageverwalter und/oder
Co-Anlageverwalter veranlassen die Gesellschaft, Swap-Vereinbarungen in Ubereinstimmung mit den Leitlinien in Anhang B
abzuschlieRen. Der Hauptfaktor, der die Performance eines Swap-Kontrakts bestimmt, ist die Preisentwicklung des Basiswerts,
bestimmter Zinssatze, Wahrungen und sonstiger Faktoren, die zur Berechnung der von oder an den Kontrahenten falligen
Zahlung verwendet werden. Wenn ein Swap-Kontrakt eine Zahlung durch einen Fonds erfordert, muss Letzterer jederzeit in
der Lage sein, diese Zahlung zu leisten. Dariiber hinaus wird der Wert des mit diesem Kontrahenten abgeschlossenen Swap-
Kontrakts voraussichtlich fallen, wenn der Kontrahent seine Bonitat verliert, so dass dem Fonds mdgliche Verluste entstehen.

Risiken in Bezug auf Optionsscheine

Das Investieren in und das Halten von Optionsscheinen kdnnen zu einer hdheren Volatilitdt der Nettoinventarwerte der Fonds
fuhren, die Optionsscheine verwenden durfen, und sind dementsprechend mit einem erhéhten Risikograd verbunden.

48 Franklin Templeton Alternative Funds franklintempleton.lu



Die Anleger sollten sich im Klaren dariiber sein, dass jede Anlage Risiken mit sich bringt und es keine Garantie gegen
Verluste aus Anlagen in dem/den Fonds gibt. Es kann auch nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele der Fonds
erreicht werden. Weder die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, der/die Anlageverwalter noch ihre weltweit
verbundenen Unternehmen garantieren fiir den Erfolg oder kiinftige Ertrage der Gesellschaft oder ihrer Fonds.

Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat hat Franklin Templeton International Services S.a r.l. im Rahmen eines
Verwaltungsgesellschaftsdienstleistungsvertrags vom 1. August 2019 zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die im
Tagesgeschaft unter der Aufsicht des Verwaltungsrats fiir die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung, der
Vermarktung, der Anlageverwaltung und -beratung in Bezug auf alle Fonds verantwortlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat
die Anlageverwaltungsleistungen den Anlageverwaltern Ubertragen.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat Eric Bedell, A. Craig Blair, John Hosie, Daniel Klingelmeier, Rafal Kwasny,
Maxime Lina, Luis Perez, Marc Stoffels und Gregory Surply zu Geschéftsfihrern bestellt, die gemaR Artikel 102 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 fur die Fihrung des Tagesgeschafts der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich sind.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 17. Mai 1991 nach dem Recht des GroRBherzogtums Luxemburg gegriindet
und seine Grundungssatzung wurde beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés hinterlegt. Die
Verwaltungsgesellschaft ist als Verwaltungsgesellschaft zugelassen und unterliegt Kapitel 15 des Gesetzes vom
17. Dezember 2010. Die Verwaltungsgesellschaft gehodrt zu Franklin Templeton Investments.

Das Gesellschaftskapital der Verwaltungsgesellschaft betragt 4.605.383,00 EUR und die Verwaltungsgesellschaft wird
jederzeit mit Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 konform sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann aufierdem zur Verwaltungsgesellschaft fur andere Anlagefonds bestellt werden. Eine
diesbeziigliche Liste ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Die Verwaltungsgesellschaft wird dafiir sorgen, dass die Gesellschaft die Anlagebeschrankungen einhalt, und sie beaufsichtigt
die Umsetzung der Anlagestrategien und der Anlagepolitik der Gesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt vom Anlageverwalter in regelmafRigen Abstanden Berichte mit Angaben zur Wertentwicklung
der Fonds und Analysen ihrer Anlagen. Die Verwaltungsgesellschaft erhalt von den anderen Dienstleistern ahnliche Berichte
Uber die von diesen erbrachten Dienstleistungen.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. fungiert auRerdem als Register- und Transfer-, Vertretungs-, Domizil-
und hauptsachliche Verwaltungsstelle der Gesellschaft und ist daher fur die Abwicklung des Kaufs, des Verkaufs und des
Umtausches von Anteilen, die Flihrung der Blicher und alle sonstigen Verwaltungsleistungen verantwortlich, welche die
Gesetze des GroRRherzogtums Luxemburg vorschreiben. Die Verwaltungsgesellschaft ist befugt, bestimmte administrative
Dienstleistungen an Dritte zu delegieren und hat dies entsprechend den Ausfihrungen unter dem unten stehenden Abschnitt
,verwaltungsstelle* bereits in der Vergangenheit getan; das Delegieren unterliegt jedoch der allgemeinen Kontrolle und
Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft muss dem Verwaltungsrat vierteljahrlich Bericht erstatten und den Verwaltungsrat Gber jegliche
Nichteinhaltung von Anlageeinschrankungen durch die Gesellschaft in Kenntnis setzen.

Anlageverwalter

Der/die im Abschnitt ,Informationen zur Fondsverwaltung® genannte(n) Anlageverwalter wird/wurden von
der Verwaltungsgesellschaft zu Anlageverwaltern der Fonds bestellt, wie ggf. auch andere verbundene
Anlageverwaltungsgesellschaften innerhalb von Franklin Templeton Investments, und er/sie ist/sind fir das tagliche
Management in Bezug auf die Anlage und Wiederanlage der Nettovermdgen der Fonds verantwortlich.

Der/die Anlageverwalter erstattet/erstatten der Verwaltungsgesellschaft schriftliche Berichte Uber die Zusammensetzung des
Vermdgens der von ihm/ihnen verwalteten Fonds, wenn die Verwaltungsgesellschaft dies angemessenerweise verlangt.

Der/die Anlageverwalter und seine/ihre verbundenen Unternehmen ist/sind Berater einer groflen Zahl offener
Investmentfonds und privater Kunden in vielen Landern. Franklin Templeton Investments ist seit iber 60 Jahren im weltweiten
Anlagegeschaft tatig und erbringt einer weltweiten Klientel mit Gber 24 Millionen Anlegerkonten Anlageverwaltungs- und
Beratungsdienstleistungen. Franklin Templeton Investments Managers ist indirekt eine 100 %ige Tochtergesellschaft der
FRI. Uber ihre Tochtergesellschaften ist FRI unter verschiedenen Aspekten in der Finanzdienstleistungsbranche engagiert.
Einzelheiten zum Wert der aktuell unter der Verwaltung von Franklin Templeton Investments stehenden Vermdgenswerte
finden sich unter http://lwww.franklintempleton.lu.

franklintempleton.lu Franklin Templeton Alternative Funds 49


http://www.franklintempleton.lu

Verwahrstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, wurde zur Verwahrstelle ernannt, um Verwahrdienste, Abrechnungs- und gewisse
sonstige damit verbundene Dienstleistungen fur die Gesellschaft zu erbringen.

J.P. Morgan SE ist eine Europaische Gesellschaft (Societas Europaea) nach deutschem Recht, mit eingetragenem Sitz
in Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein Kreditinstitut, das der Aufsicht der Europaischen Zentralbank (EZB),
der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank untersteht und von der CSSF
als Verwahrstelle und Fondsadministrator zugelassen ist. J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, ist im luxemburgischen
Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) unter der Nummer B255938 eingetragen und untersteht der Aufsicht der
vorgenannten Aufsichtsbehodrden des Herkunftsmitgliedstaats sowie der nationalen Aufsicht der CSSF.

Die Verwahrstelle wird des Weiteren:

a) daflr sorgen, dass die Ausgabe, Ricknahme und Stornierung von Anteilen durch die Gesellschaft oder in ihrem Auftrag
gemal den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und der Satzung durchgefuhrt wird;

b) dafir sorgen, dass der Wert pro Anteil der Gesellschaft gemaf den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
und der Satzung berechnet wird;

c) die Anweisungen der Gesellschaft, des/der Anlageverwalter(s) ausflihren oder gegebenenfalls die Unterverwahrstelle bzw.
einen anderen beauftragten Verwahrer dazu veranlassen, es sei denn sie stehen in Widerspruch zu den Bestimmungen
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 oder der Satzung;

d) sicherstellen, dass bei Transaktionen, welche die Vermdgenswerte der Gesellschaft betreffen, der Gegenwert innerhalb
der ublichen Fristen gezahlt wird; und

e) sicherstellen, dass die Gewinne der Gesellschaft gemal der Satzung verwendet werden.

Die Verwahrstelle kann das von ihr verwahrte Vermogen der Gesellschaft ganz oder teilweise Unterverwahrstellen anvertrauen,
die eventuell gelegentlich von der Verwahrstelle bestimmt werden. Mit Ausnahme der maf3geblichen Rechtsvorschriften
bleibt die Haftung der Verwahrstelle von der Tatsache unberihrt, dass sie das Vermdgen ganz oder teilweise einem Dritten
anvertraut hat.

Die Verwahrstelle tbernimmt ihre Funktionen und Verantwortlichkeiten im Einklang mit den maf3geblichen Rechtsvorschriften
wie im Verwahrstellenvertrag zwischen der Verwahrstelle, der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft naher beschrieben.

Der Verwahrstellenvertrag

Die Gesellschaft hat die Verwahrstelle im Rahmen eines Verwahrstellenvertrags vom 1. August 2019, an dem auch die
Verwaltungsgesellschaft beteiligt ist, zur Verwahrstelle bestellt (der ,Verwahrstellenvertrag®).

Die Verwahrstelle Gbernimmt samtliche Pflichten und Verpflichtungen einer Verwahrstelle gemal der OGAW-Richtlinie, wie
im Verwahrstellenvertrag dargelegt.

Der Verwahrstellenvertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 90 Tagen schriftlich gekiindigt werden. Vorbehaltlich
der mafigeblichen Rechtsvorschriften kann der Verwahrstellenvertrag von der Verwahrstelle auch mit einer Frist von 30 Tagen
schriftlich gekindigt werden, wenn (i) sie aufgrund der Anlageentscheidungen der Verwaltungsgesellschaft und/oder der
Gesellschaft nichtin der Lage ist, das erforderliche Mal} an Schutz fir die Anlagen der Gesellschaft gemaf den mafigeblichen
Rechtsvorschriften sicherzustellen; oder wenn (ii) die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft fir die Gesellschaft in
einem Land investieren oder weiterhin investieren mochte, trotz der Tatsache, dass (a) diese Anlage die Gesellschaft oder
ihre Vermogenswerte einem erheblichen Landerrisiko aussetzen kdnnte oder dass (b) die Verwahrstelle nicht in der Lage ist,
zufriedenstellenden rechtlichen Rat zu bekommen, aus dem unter anderem hervorgeht, dass das vor Ort verwahrte Vermogen
der Gesellschaft im Fall der Insolvenz einer Unterverwahrstelle oder sonstigen maR3geblichen Einrichtung in diesem Land nicht
zur Verteilung an die Glaubiger dieser Unterverwahrstelle oder sonstigen mafRgeblichen Einrichtung oder zur Verwertung zu
deren Gunsten zur Verfligung steht.

Vor Ablauf einer solchen Kindigungsfrist muss die Verwaltungsgesellschaft eine neue Verwahrstelle vorschlagen, die die
Anforderungen der OGAW-Richtlinie erfillt und an die die Vermdgen der Gesellschaft Ubertragen werden und die die Pflichten
als Verwahrstelle der Gesellschaft von der Verwahrstelle Gibernimmt. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft werden
alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um eine passende Ersatzverwahrstelle zu finden, und bis ein solcher Ersatz
beauftragt wurde, muss die Verwahrstelle ihre im Rahmen der Verwahrstellenvereinigung zugesagten Dienste erflllen.

Die Verwahrstelle ist fiir den Schutz und die Uberprifung der Inhaberschaft der Vermdgen der Gesellschaft, fiir die
Uberwachung der Zahlungsfliisse und die Kontrolle gemaR der OGAW-Richtlinie verantwortlich. Bei der Wahrnehmung ihrer
Funktion als Verwahrstelle handelt die Verwahrstelle unabhangig von der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft und
ausschlielich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Anleger.
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Die Verwahrstelle haftet der Gesellschaft oder ihren Anlegern gegeniiber fir den Verlust eines von der Verwahrstelle oder von
einem ihrer Beauftragten verwahrten Finanzinstruments. Die Verwahrstelle haftet jedoch nicht, wenn sie nachweisen kann, dass
der Verlust auf ein externes Ereignis auerhalb ihrer Kontrolle zuriickzufiihren ist, dessen Folgen trotz aller angemessenen
entgegengesetzten Bemuhungen unvermeidbar gewesen waren. Die Verwahrstelle haftet aullerdem der Gesellschaft oder
ihren Anlegern gegenuber fiir alle sonstigen Verluste, die diesen dadurch entstehen, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen
fahrlassig oder vorsatzlich nicht ordnungsgemaf im Einklang mit den maRgeblichen Rechtsvorschriften erfllt.

Interessenkonflikte

Bei der Erfullung ihrer Funktionen muss die Verwahrstelle ehrlich, gerecht, professionell, unabhéangig und ausschlief3lich im
Interesse der Anteilsinhaber handeln.

Im Rahmen des gewohnlichen Geschaftsverkehrs einer globalen Verwahrstelle kann die Verwahrstelle gelegentlich
Arrangements mit anderen Kunden, Fonds oder sonstigen Dritten zur Erbringung von Verwahr- oder ahnlichen Leistungen
eingehen. Innerhalb einer Bankengruppe wie der JPMorgan Chase Group, die zahlreiche Leistungen anbietet, konnen
gelegentlich Konflikte zwischen der Verwahrstelle und ihren mit der Verwahrung Beauftragten auftreten, wenn ein Beauftragter
zum Beispiel ein verbundenes Konzernunternehmen ist und ein Produkt oder eine Leistung fir einen Fonds erbringt und
finanzielle oder geschaftliche Interessen an diesem Produkt bzw. dieser Leistung hat, oder wenn ein Beauftragter ein verbundenes
Konzernunternehmen ist, das eine Vergutung flr andere damit zusammenhangende Verwahrungsprodukte oder -leistungen
erhalt, die er fir die Fonds erbringt, wie z.B. Devisen-, Wertpapierleih-, Preisfestsetzungs- oder Bewertungsleistungen. Im
Falle eines Interessenkonflikts oder eines potenziellen Interessenkonflikts achtet die Verwahrstelle auf ihre Pflichten gegentber
der Gesellschaft (unter geltendem Recht einschlieRlich Art. 25 der OGAW-Richtlinie) und behandelt die Gesellschaft und
die anderen Fonds auf faire Art und Weise und so, dass, soweit dies praktikabel ist, alle Vertrage mit Dienstleistern unter
Bedingungen geschlossen werden, die nicht entscheidend weniger vorteilhaft flr die Gesellschaft sind, als wenn der
Konflikt oder potenzielle Konflikt nicht vorgekommen ware. Solche potenziellen Interessenkonflikte werden verschiedenartig
identifiziert, verwaltet und kontrolliert; unter anderem gehort dazu, dass die Verwahrfunktionen der Verwahrstelle sowohl
hierarchisch als auch funktional von ihren anderen potenziell konflikttrachtigen Aufgaben getrennt wird und die Verwahrstelle
ihre eigene Politik in Bezug auf Interessenkonflikte einhalt.

Unterverwahrstellen und andere beauftragte Personen

Bei der Auswahl und Bestellung einer Unterverwahrstelle oder eines sonstigen Beauftragten muss die Verwahrstelle wie von
der OGAW-Richtlinie vorgeschrieben alle gebotene Kompetenz und Sorgfalt aufwenden, um sicherzustellen, dass sie die
Vermogenswerte der Gesellschaft nur einem Beauftragten anvertraut, der einen angemessenen Schutz bieten kann.

Die aktuelle Liste der Unterverwahrstellen und anderen beauftragten Personen, die von der Verwahrstelle genutzt werden,
und die unterbeauftragten Personen, die aus einer Delegation von Aufgaben stammen, finden Sie auf der Website unter:
http://www.franklintempleton.lu (klicken Sie auf ,Literature” und dann ,Subcustodians®). Die Anleger konnen die aktuelle
Version dieser Liste auflerdem von der Gesellschaft anfordern.

Dartber hinaus kénnen die Anleger aktuelle Informationen in Bezug auf die Pflichten der Verwahrstelle und eventuell
entstehende Interessenkonflikie sowie samtliche von der Verwahrstelle delegierten Verwahrfunktionen, die Liste externer
Beauftragter und samtliche eventuell aus dieser Delegierung entstehenden Interessenkonflikte auf Anfrage auch vom
eingetragenen Sitz der Gesellschaft beziehen.

Verwaltungsstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, wurde auch als Verwaltungsstelle der Gesellschaft ernannt und mit der
Durchfihrung einer Reihe von administrativen Dienstleistungen in Verbindung mit der Gesellschaft im Rahmen einer
Verwaltungsvereinbarung vom 1. August 2019 (die ,Verwaltungsvereinbarung“) beauftragt. Diese Dienstleistungen umfassen
das Erstellen und Pflegen von Bichern, Aufzeichnungen, Steuererklarungen, Finanzberichten und die Berechnung des
Nettoinventarwerts der Fonds.

Die Verwaltungsvereinbarung kann von jeder der Parteien mit einer Frist von 180 Tagen schriftlich gektindigt werden.

Im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung haftet die Verwaltungsstelle nicht fir von der Gesellschaft erlittene Verluste
oder Schaden in Bezug auf Angelegenheiten, bezlglich derer die Verwaltungsstelle ihre Sorgfaltspflicht erfullt hat, es
sei denn, der entstandene Schaden oder Verlust resultiert aus einer fahrlassigen Handlung, betriigerischen Handlung,
vorsatzlichen Unterlassung oder einem Vertragsbruch der Verwaltungsvereinbarung seitens der Verwaltungsstelle. Die
Gesellschaft hat zugestimmt, die Verwaltungsstelle (und deren Tochtergesellschaften und Nominees sowie deren jeweilige
Verwaltungsratsmitglieder, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Vertreter) zu entschadigen gegentiber und diese vor Schaden
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in Bezug auf jegliche Verbindlichkeiten, Verluste, Forderungen, Kosten, Schaden, Strafen, GeldbufRen, Pflichten oder
Ausgaben jeglicher Art (einschliellich ohne Einschrankungen angemessener Gebiihren und Aufwendungen von Anwalten,
Buchhaltern, Beratern oder Experten), die der Verwaltungsstelle (oder ihren Tochtergesellschaften und Nominees und
deren jeweiligen Verwaltungsratsmitgliedern, Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitern und Vertretern) in Zusammenhang mit der
Leistung der Verwaltungsstelle auferlegt, verursacht oder ihr gegeniiber geltend gemacht werden, sofern die Verwaltungsstelle
(und ihre Tochtergesellschaften und Nominees und deren jeweilige Verwaltungsratsmitglieder, Vorstandsmitglieder,
Mitarbeiter und Vertreter) in Verbindung mit der betroffenen Verbindlichkeit nicht fahrlassig oder betriigerisch gehandelt, die
Verwaltungsvereinbarung nicht in erheblichem Mal3e gebrochen oder durch vorsatzliche Unterlassung verursacht hat.

Bekanntgabe der Anteilspreise

Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds und Anteilsklassen wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft bekannt gegeben
und steht in den Geschaftsraumen der Verwaltungsgesellschaft zur Verfiigung. Die Gesellschaft sorgt fur die Verdffentlichung des
Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Fonds gemaR den geltenden Gesetzen und in den Zeitungen, die der Verwaltungsrat
jeweils festgelegt hat. Diese Informationen stehen auch im Internet unter http://www.franklintempleton.lu zur Verfuigung. Die
Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft kénnen keine Haftung fiir Veréffentlichungsfehler oder -verzdgerungen oder fiir die
Nichtveroffentlichung der Preise Gbernehmen.

Allgemeine Informationen fur Anleger

Erwagungen vor einer Kaufentscheidung

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Anlegern eine Auswahl an Fonds anzubieten, die weltweit in eine breite Palette
Ubertragbarer Wertpapiere und anderer geeigneter Vermdgenswerte investieren und jeweils unterschiedliche Anlageziele wie
z. B. Kapitalzuwachs und Ertrage verfolgen. Anleger sollten sorgsam ihre personlichen Anlageziele sowie jegliche lokalen
rechtlichen oder steuerlichen Folgen beachten, die auf ihre Situation anwendbar sind. Den Anlegern wird auflerdem empfohlen,
den Rat lokaler Finanz- und Steuerberater einzuholen. Weitere steuerbezogene Informationen sind in den Abschnitten
.Besteuerung der Gesellschaft” und ,Besteuerung der Anleger zu finden.

Die Anleger sollten beachten, dass der Preis der Anteile und der Ertrag aus ihnen nicht nur steigen, sondern auch fallen
konnen und dass die Anleger den investierten Kapitalbetrag unter Umstanden nicht vollstandig zurtckerhalten. Insbesondere
werden die Anleger darauf hingewiesen, dass die Anlagen der Gesellschaft besondere Risiken in sich bergen kénnen, die im
Abschnitt ,Risikoabwagungen® genauer beschrieben sind.

Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot von Anteilen kénnen in bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten
Einschrankungen unterliegen, und manche der Fonds sind in lhren Landern eventuell nicht zum o6ffentlichen Vertrieb
zugelassen. Es obliegt demjenigen, der einen Antrag auf Erwerb von Anteilen nach Maligabe des vorliegenden Prospekts
stellen will, sich Uber alle einschlagigen Gesetze und Bestimmungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit zu informieren und
dementsprechend zu verfahren.

Daruber hinaus behalt sich die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, von Anlegern zusétzliche
Informationen und/oder Nachweise anzufordern, wenn ihr Bankkonto in einem anderen Land geflihrt wird als dem Land,
in dem sie ansassig sind. Dies kann zu einer Verzdgerung bei der Bearbeitung von Kauf- und/oder sonstigen Transaktionen
bis zum Eingang mafgeblicher und ausreichender Informationen und/oder Nachweise flihren.

Anleger sollten sich wenn mdoglich in den relevanten KIID uber fortlaufende Kosten und Grafiken zur vergangenen
Wertentwicklung der Anteilsklassen des jeweiligen Fonds informieren.

Ausgabe von Anteilen

Die Hauptvertriebsgesellschaft ist fir die Bereitstellung von Anteilen zustandig. Die Hauptvertriebsgesellschaft wird gelegentlich
hinsichtlich des Vertriebs der Anteile vertragliche Vereinbarungen mit verschiedenen Vertriebsgesellschaften, Vermittlern,
Brokern/Handlern und/oder professionellen Anlegern abschlief3en.

Der Verwaltungsrat behalt sich das Recht vor, die Ausgabe oder den Verkauf von Anteilen gemaf diesem Prospekt jederzeit
und ohne Vorankindigung auszusetzen, wenn Umstande bestehen oder eintreten, die dies erforderlich machen.

Die Gesellschaft kann das Eigentum von US-Personen und/oder anderen Personen, Firmen oder Kérperschaften an Anteilen
beschranken oder verhindern, wenn nach Auffassung der Gesellschaft ein solcher Anteilsbesitz fiir die Gesellschaft oder
ihre Anteilsinhaber nachteilig ware, zu einem Versto? gegen geltende Gesetze oder Vorschriften (ob in Luxemburg oder im
Ausland) flhren wirde oder die Gesellschaft oder ihre Anteilsinhaber Verpflichtungen (wie unter anderem aufsichtsrechtliche
oder steuerliche Verpflichtungen sowie jegliche sonstige Steuerpflichten, die u. a. aufgrund eines VerstoRRes gegen die FATCA-
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Anforderungen entstehen kdnnen) oder anderen Nachteilen aussetzen wirde, die ansonsten nicht entstanden waren. Diese
Personen, Firmen oder Kérperschaften (einschlieRlich US-Personen und/oder Personen, die gegen die FATCA-Anforderungen
verstoRen) werden nachstehend als ,unzuldssige Personen” bezeichnet.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

1) die Ausgabe von Anteilen und die Eintragung einer Ubertragung von Anteilen verweigern, sofern sie den Eindruck hat,
dass aufgrund einer solchen Eintragung oder Ubertragung eine unzuldssige Person wirtschaftlicher Eigentiimer der
betreffenden Anteilen werden wiirde oder werden konnte;

2) jede Person, deren Name im Verzeichnis der Anteilsinhaber eingetragen ist oder die eine Ubertragung von Anteilen
in das Verzeichnis der Anteilsinhaber eintragen lassen méchte, jederzeit auffordern, ihr sdmtliche Zusicherungen und
Garantien oder samtliche Informationen durch eine eidesstattliche Versicherung untermauert zu ibermitteln, die ihr
notwendig erscheinen, um zu bestimmen, ob, inwieweit und unter welchen Bedingungen das wirtschaftliche Eigentum an
den Anteilen dieses Anteilsinhabers bei einer unzulassigen Person liegt oder ob diese Eintragung dazu fuhrt, dass eine
unzulassige Person das wirtschaftliche Eigentum an diesen Anteilen erlangt; und

3) wenn die Gesellschaft den Eindruck hat, dass eine unzuldssige Person, sei es eigenstéandig oder zusammen mit einer
anderen Person, ein wirtschaftlicher Besitzer von Anteilen ist oder ihre Darstellungen und Zusicherungen verletzt
oder solche Darstellungen und Zusicherungen nicht innerhalb der von der Gesellschaft vorgegebenen Frist abgibt,
vom Anteilsinhaber alle oder einen Teil der von diesem Anteilsinhaber gehaltenen Anteile, wie in der Satzung naher
beschrieben, zwangsweise zurticknehmen; und

4) sich weigern, eine Stimme einer unzulassigen Person bei einer Versammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft
zu akzeptieren.

Borsennotierung von Anteilen
Bestimmte zugelassene Anteilsklassen kdnnen an der Luxembourg Stock Exchange und/oder einer anderen anerkannten
Bdrse notiert sein.

Form und Wahrung von Anteilen

Alle Anteile werden als Namensanteile ausgegeben. In Bruchteilen ausgegebene Namensanteile werden auf drei
(3) Dezimalstellen gerundet. Jeder Handelsauftrag mit einem Anteilsbetrag mit mehr als drei (3) Dezimalstellen wird durch
konventionelle Rundung auf die nachste Tausendstel-Stelle auf drei (3) Dezimalstellen gerundet.

Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft kdnnen innerhalb eines Fonds mehrere auf alternative Wahrungen
lautende Klassen anbieten, wie im Abschnitt ,Anteilsklassen“ beschrieben wird.

Handelsschlusszeiten

Die Handelsschlusszeiten sind in Anhang A beschrieben. Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft kann,
wenn sie dies flir angemessen erachtet, abweichende Handelsschlusszeiten genehmigen, vorausgesetzt die ortlichen
Vertriebsgesellschaften stimmen zu, oder wenn unterschiedliche Zeitzonen in einer Gerichtsbarkeit dies fiur den Vertrieb
rechtfertigen. Unter diesen Umstanden muss der angewandte Handelsschluss immer vor dem Zeitpunkt der Berechnung
und Veroffentlichung des jeweiligen Nettoinventarwerts liegen. Diese abweichenden Handelsschlusszeiten werden in
der ortlichen Erganzung zu diesem Prospekt, in den Vertragen mit den ortlichen Vertriebsgesellschaften oder in anderen
Marketingmaterialien, die in den betroffenen Gerichtsbarkeiten verwendet werden, bekannt gegeben.

Berechnung der Anteilspreise/des Nettoinventarwerts

Die Preise, zu denen Anteile der jeweiligen Klassen gekauft, verkauft oder umgetauscht werden kénnen, werden auf Grundlage
des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Klasse an jedem Bewertungstag berechnet und stehen am folgenden
Geschaftstag zur Verfligung.

In einigen Landern dirfen Anlegertransaktionen nicht an lokalen Feiertagen angenommen werden. Einzelheiten hierzu finden
sich in den jeweiligen ortlich genehmigten Versionen dieses Prospekts.

Einzelheiten zur Berechnung des Nettoinventarwerts finden sich in Anhang D. Schriftliche Anweisungen, die bei der
Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg oder einer ordnungsgemaf autorisierten Vertriebsgesellschaft an einem Handelstag
vor Handelsschluss eingehen, werden zu dem mafRgeblichen Nettoinventarwert je Anteil, der fur diesen Bewertungstag
ermittelt wurde, bearbeitet.

Alle Geschaftsanweisungen mussen vor Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil fir diesen Bewertungstag auf Grundlage
eines unbekannten Nettoinventarwerts bearbeitet werden.
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Aussetzung des Handels und der Berechnung der Anteilspreise/des Nettoinventarwerts

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil eines Fonds (und somit den Kauf, Verkauf und
Umtausch) aufgrund der ihr durch die Satzung verliehenen Vollmachten, wie in Anhang D beschrieben, aussetzen.
Anweisungen, die wahrend eines Aussetzungszeitraums gemacht werden oder noch nicht bearbeitet wurden, kdnnen durch
schriftliche Mitteilung, die vor Ende eines solchen Aussetzungszeitraums bei der Verwaltungsgesellschaft eingehen muss,
zuriickgezogen werden. Sofern sie nicht zuriickgezogen werden, gelten die Anweisungen als am ersten Bewertungstag nach
dem Ende der Aussetzung eingegangen.

Liquidation von Fonds

Wenn das Nettovermogen eines Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt unter 100 Millionen USD oder deren Gegenwert in der
Wahrung des betreffenden Fonds fallt oder wenn sich die den Fonds betreffende wirtschaftliche oder politische Situation
in einer Weise andert, die eine Liquidation rechtfertigt, oder wenn dies im Interesse der Anteilsinhaber des betreffenden
Fonds ist, kann der Verwaltungsrat die Liquidation dieses Fonds und die Ricknahme aller im Umlauf befindlichen Anteile
beschlieRen. Eine Benachrichtigung Uber eine derartige Liquidation wird an die eingetragenen Anteilseigner gesendet. Der
Preis, zu dem die Anteile zurlickgenommen werden, ist der Nettoinventarwert je Anteil des jeweiligen Fonds, der nach der
Veraufierung samtlicher Vermogenswerte des Fonds ermittelt wird. Weitere Einzelheiten sind in Anhang C enthalten.

Allmahliche SchlieBung von Fonds

Ein Fonds oder eine Anteilsklasse kann fir neue Anleger oder fiir alle neuen Zeichnungen oder eingehenden Umtausche
(jedoch nicht fir Riicknahmen, ausgehende Umtausche oder Ubertragungen) geschlossen werden, wenn die SchlieBung
nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft notwendig ist, um die Interessen der bestehenden Anteilsinhaber zu schitzen.
Ohne dass die Umstande, unter denen eine Schlielung eventuell angemessen ist, dadurch eingeschrankt wirde, ware ein
solcher Umstand, wenn der Fonds ein Volumen erreicht hat, bei dem die Kapazitat des Marktes und/oder die Kapazitat des
Anlageverwalters erreicht wird, wenn weitere Zufliisse die Wertentwicklung des Fonds beeintrachtigen wirden. Alle Fonds
oder Anteilsklassen kdnnen ohne Vorankiindigung an die Anteilsinhaber fir neue Anleger oder fir alle neuen Zeichnungen
oder eingehenden Umtausche geschlossen werden.

Mindestanlage

Die anfangliche Mindestanlage in die Anteile jedes Fonds betragt 5.000 USD (bzw. 2.500 USD im Fall eines Umtauschs) (aufder
beim Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund und Franklin K2 Market Neutral UCITS Fund, deren anfangliche
Mindestanlage 10.000 USD bzw. 2.500 USD im Fall eines Umtauschs betragt, und beim Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund,
dessen anfangliche Mindestanlage 10.000 USD bzw. 10.000 USD im Fall eines Umtauschs betragt), 5.000.000 USD fur
Anteile der Klasse |, Klasse EB' und Klasse EO? und 500.000 USD fiir Anteile der Klasse W oder den Gegenwert in jeder
anderen frei handelbaren Wahrung, auRer bei Anlagen, die von Nominees getatigt werden. Solche Mindestanlagebetrage
konnen teilweise oder vollstandig vom Verwaltungsrat oder von der Verwaltungsgesellschaft erlassen werden. Bestehende
Anteilsinhaber eines Fonds konnen ihren Bestand in diesem Fonds erhohen, sofern der Zukauf mindestens 1.000 USD oder
den Gegenwert in einer anderen, frei konvertierbaren Wahrung betragt.

Gegebenenfalls unterschiedliche Mindestanlagebetrage in anderen Gerichtsbarkeiten werden in der jeweiligen ortlichen
Version dieses Prospekts angegeben.

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, Antrage zurlckzuweisen, die
Mindestanlagevoraussetzungen nicht erfillen. Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft kdnnen jederzeit
beschlielen, alle Anteile zwangsweise von Anteilsinhabern zurlickzunehmen, deren Beteiligungen unterhalb des vorstehend
angegebenen Mindestanlagebetrags liegen oder die andere im Prospekt dargelegte maflgebliche Anlagevoraussetzungen
nicht erfullen.

Nominee

Lokale Angebotsdokumentation kann Anlegern die Moglichkeit der Ernennung eines Nominees in Form eines Vermittlers,
Brokers/Handlers und/oder einer ortlichen Zahlstelle bieten. Der Name des Nominees wird im Register der Anteilsinhaber der
Gesellschaft angefiihrt, und der Nominee kann im Namen des Anlegers Anteile kaufen, umtauschen und verkaufen.

Der Nominee flihrt seine eigenen Aufzeichnungen und stellt den Anlegern individualisierte Informationen hinsichtlich ihrer
jeweiligen Bestande zur Verfigung. Sofern ortliche Gesetze nichts anderes vorschreiben, hat jeder Anleger, der Gber einen
Nominee in Form eines Vermittlers anlegt, das Recht, Anspruch auf den direkten Rechtstitel fur die in seinem Namen durch
den Nominee erworbenen Anteile zu erheben.

" Insgesamt in allen Fonds, mit einem Minimum von 1.000.000 USD je Fonds.

2|Insgesamt in allen Fonds, mit einem Minimum von 1.000.000 USD je Fonds, auRer bei institutionellen Anlegern, die eine Beratungsvereinbarung oder
einen Verwaltungsvertrag mit K2/D&S Management Co., L.L.C., der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen vor Auflegung
des Fonds geschlossen haben. Fur solche Anleger gilt keine Mindestanlage oder kein Folgeanlagebetrag.
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Um jeden Zweifel auszurdumen, werden Anlegern, die Uber solche anderen Parteien (oder Uiber von solchen anderen
Parteien ernannte Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker/Handler und/oder professionelle Anleger) zeichnen, von der
Gesellschaft keine zusatzlichen Gebulhren und Kosten berechnet.

Drittzahlungen
Die Anleger sind dariber informiert, dass die Gesellschaft grundsatzlich keine Zahlungen an Parteien leistet oder von solchen
annimmt, die keine registrierten Anteilsinhaber sind.

Anleger sollten beachten, dass sich die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft das Recht vorbehalt, die Ausfiihrung
der Transaktion oder die Freigabe der Zahlung aufzuschieben, bis weitere Informationen oder Nachweise vorliegen, die dem
Anleger zur Zufriedenheit der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft zusatzlichen Schutz bieten, wenn bei der
Erteilung ihrer Ricknahmeanweisung die Auszahlung des Rucknahmeerldses auf ein Bankkonto in einem anderen Land als
dem Wohnsitzland des Anlegers angefordert wird.

Aufzeichnung von Telefongesprachen

Die Verwaltungsgesellschaft ist grundsatzlich zur Aufzeichnung von Telefongesprachen berechtigt. Es wird davon ausgegangen,
dass die Anleger dieser Aufzeichnung von Gesprachen mit der Verwaltungsgesellschaft und der Verwendung derselben durch
die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle, sofern anwendbar, in Gerichtsverfahren
oder anderweitig nach deren Ermessen zustimmen. Ferner kann es flr einige lokale Niederlassungen von Franklin Templeton
Investments erforderlich sein, Telefongesprache und elektronische Kommunikationen fir Schulungs-, Kontrollzwecke und/
oder zur Bestatigung der Anweisungen des Anlegers aufzuzeichnen. Aufzeichnungen werden innerhalb von finf Jahren ab
der Aufzeichnung bzw. innerhalb von sieben Jahren, wo dies ausdriicklich aufsichtsrechtlich vorgeschrieben ist, auf Anfrage
Ubermittelt (wobei hierflur eine Geblhr erhoben werden kann).

Anlegerportfolio

Anleger erhalten mindestens eine persoénliche Anlegerportfolio-Nummer. Diese personliche Anlegerportfolio-Nummer ist bei
jedem Schriftwechsel mit der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft zu verwenden. Falls einem Anleger mehrere
personliche Anlegerportfolio-Nummern zugewiesen wurden, sind bei Ersuchen, die alle Portfolios dieses Anlegers betreffen,
alle diese personlichen Anlegerportfolio-Nummern anzugeben.

Mitteilungen an die Anteilsinhaber

Relevante Mitteilungen oder sonstige Informationen fir Anteilsinhaber, die sich auf ihre Anlage im Fonds beziehen
(einschlieRlich Ausfiihrungsanzeigen), kénnen einem Anteilsinhaber auf elektronischem Wege in Ubereinstimmung mit den
geltenden luxemburgischen Vorschriften tGbermittelt werden, wenn der Anteilsinhaber seine Zustimmung erteilt und der
Verwaltungsgesellschaft zu diesen Zwecken eine E-Mail-Adresse und/oder relevante elektronische Kontaktdaten zur Verfligung
gestellt hat. Darliber hinaus werden Anteilsinhaber, soweit dies nach luxemburgischem Recht oder den Bestimmungen der
luxemburgischen Aufsichtsbehorde erforderlich ist, auch schriftlich oder auf andere nach luxemburgischem Recht vorgeschriebene
Weise benachrichtigt. Anteilsinhaber sollten in diesem Zusammenhang insbesondere den Abschnitt ,Versammlungen und
Berichtswesen® beachten.

Im Bereich der elektronischen Kommunikation und des elektronischen Handels wird Franklin Templeton angemessene
Anstrengungen unternehmen, um die Vertraulichkeit der Gbermittelten Daten zu wahren und zu schiitzen. Empfanger
elektronischer Mitteilungen sollten sich dariiber im Klaren sein, dass die Integritat und Vertraulichkeit der elektronischen Online-
Kommunikation, die Uber das Internet erfolgt, aufgrund einer Vielzahl von Faktoren nicht gewahrleistet werden kann, unter
anderem aufgrund einer mdglichen Anfalligkeit der Hardware, der Software, des Betriebssystems oder der elektronischen
Plattform, die von solchen Empfangern im Rahmen ihrer Kommunikation mit Franklin Templeton eingesetzt werden.

Ausfiihrungsanzeige

Nach der Ausfuihrung einer Transaktion wird tblicherweise innerhalb von einem (1) Geschéaftstag eine Ausfihrungsanzeige
an den Anleger gesandt. Anleger sollten diese Ausfiihrungsanzeige unverziglich prufen, um sich zu vergewissern, dass alle
Transaktionen korrekt im maRgeblichen Anlegerportfolio verbucht wurden. Stellt ein Anleger eine Diskrepanz fest, so sollte er
diese umgehend schriftlich der Verwaltungsgesellschaft oder dem 6rtlichen Servicebiro von Franklin Templeton Investments
melden. Wenn innerhalb von flunfzehn (15) Geschéaftstagen ab dem Datum der Ausfihrungsanzeige keine solche Meldung
erstattet wird, gilt die Transaktion als korrekt, und der Anleger ist an die Bedingungen der Ausfiihrungsanzeige gebunden.

Identitatsdiebstahl

Jede seitens der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft erstellte Korrespondenz ist privat und vertraulich. Zum Schutz
der Anlegerbestande sollten die Anleger im Fall des Verlusts oder Diebstahls jeglicher Korrespondenz mit der Gesellschaft
oder der Verwaltungsgesellschaft (oder von Identitatsdokumenten/Reisepass) umgehend ihr ortliches Servicebiiro von Franklin
Templeton Investments informieren.
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Datenschutz

Die personenbezogenen Daten der Anleger (die ,personenbezogenen Daten®) in den Antragsformularen sowie die im Rahmen
der Geschaftsbeziehung mit der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft erfassten anderen Informationen werden
von der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, anderen Unternehmen von Franklin Templeton Investments, einschlie3lich
Franklin Resources, Inc., und/oder ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, der Verwahrstelle, der
Verwaltungsstelle und sonstigen fiir diese tatigen Drittparteien (die unter anderem Druck- und Versanddienstleistungen
erbringen), die auerhalb von Luxemburg und/oder der Europaischen Union einschlieRlich der USA und Indiens ansassig sein
kénnen, erfasst, vorbehaltlich der maRgeblichen Rechtsvorschriften gespeichert, abgeglichen, tGbertragen und anderweitig
verarbeitet und verwendet (,verarbeitet®). Solche personenbezogenen Daten missen fir den Zweck der Kontoverwaltung,
der Entwicklung der Geschaftsbeziehungen, fir Anti-Geldwasche-Mallnahmen und zur Erkennung und Bekampfung von
Terrorismusfinanzierung, Steuerermittlung, wo angemessen, zum Zwecke der Einhaltung von FATCA oder ahnlichen
Gesetzen und Vorschriften (z. B. auf OECD-Ebene) verarbeitet werden. Zur Einhaltung von FATCA oder anderen gesetzlichen
Bestimmungen ist die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft eventuell verpflichtet, persénliche Daten in Bezug auf
US-Personen und/oder nicht beteiligte auslandische Finanzinstitute an die luxemburgischen Steuerbehdrden weiterzugeben,
die diese an die Steuerbehdrde in den USA weitergeben kénnen. Die Gesellschaft und Mitglieder der Franklin Templeton
Investments-Gruppe kdnnen die personenbezogenen Daten auch fur andere Zwecke verwenden, die in der Franklin
Templeton-Datenschutz- und Cookies-Erklarung (die ,Datenschutzerklarung®) beschrieben sind.

Die Gesellschaft bittet Anleger um ihre Zustimmung fiir die Verwendung von Informationen Uber ihre politischen Meinungen
oder religidsen oder philosophischen Uberzeugungen, die im Rahmen von Compliance-Priifungen politisch exponierter
Personen offengelegt werden, fir die oben aufgefiihrten Zwecke. Diese Einwilligung wird im Antragsformular erfasst.

Die Datenschutzerklarung bietet unter anderem weitere Informationen tGber die Verwendung personenbezogener Daten durch
die Gesellschaft und Franklin Templeton Investments, die Arten der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Ubrigen
Zwecke, fir die personenbezogene Daten verarbeitet werden, die Liste der an der Verarbeitung personenbezogener Daten
beteiligten Gesellschaften und die Rechte der Betroffenen. Die Datenschutzerklarung ist verfligbar auf der Internetseite:
www.franklintempletonglobal.com/privacy (auf Anfrage wird eine gedruckte Kopie kostenlos zur Verfligung gestellt). Wenn ein
Anleger seine individuellen Rechte austiben oder Fragen, Bedenken oder Beschwerden beziglich der Datenschutzerklarung
vorbringen mochte, kann er sich an die Verwaltungsgesellschaft oder alternativ an den Datenschutzbeauftragten
(E-Mail-Adresse: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com) bei Franklin Templeton International Services S.ar.l., 8A, rue
Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, wenden.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Datenschutzerklarung nach alleinigem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
und/oder der Gesellschaft geandert werden kann.

Gesetze zur Verhinderung von Geldwéasche und Terrorismusfinanzierung

Gemaly dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 Uber den Finanzsektor (in seiner geanderten Fassung), der
Richtlinie 2015/849/EU zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwasche und der
Terrorismusfinanzierung und dem luxemburgischen Gesetz vom 12. November 2004 zur Bekdmpfung von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung (in seiner geanderten Fassung) sowie den Rundschreiben der luxemburgischen Aufsichtsbehorde
wurde der Gesellschaft die Pflicht auferlegt, Malnahmen zur Verhinderung der Nutzung von Anlagegeldern flr die Zwecke
von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen.

Dementsprechend hat die Verwaltungsgesellschaft ein Verfahren zur Identifizierung all ihrer Anleger erstellt. Um den
Anforderungen der Verwaltungsgesellschaft gerecht zu werden, sollten die Anleger alle erforderlichen Ausweisdokumente
zusammen mit dem Antragsformular einreichen. Bei Privatpersonen ist dies eine ordnungsgemaf von einer befugten Behdrde
im jeweiligen Wohnsitzland beglaubigte Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises. Juristische Personen missen
Dokumente vorlegen wie z. B. einen Nachweis Uber ihre Regulierung oder ihre Mitgliedschaft an einer anerkannten Boérse
bzw. die Gesellschaftsstatuten oder sonstige Grindungsdokumente, wie jeweils angemessen. Die Verwaltungsgesellschaft
ist auch zur Identifizierung aller wirtschaftlichen Eigentimer von Anlagen verpflichtet. Diese Anforderungen gelten sowohl fir
den direkten Kauf von der Gesellschaft als auch fur den indirekten Kauf Uber einen Vermittler.

Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich das Recht vor, jederzeit weitere Informationen und Nachweise wie z. B. die Herkunft
der Mittel und des Vermdgens anzufordern, die eventuell in risikoreicheren Szenarien oder zur Einhaltung der geltenden
Gesetze und Verordnungen erforderlich sein kénnen. Werden diese Informationen und/oder Nachweise mit Verzégerung oder
gar nicht bereitgestellt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Ausfiihrung von Kauf- oder Verkaufsanweisungen oder sonstigen
Transaktionen verzégern oder ablehnen. Die Verwaltungsgesellschaft kann aulRerdem die Zahlung von Dividenden aufschieben
oder aussetzen, bis maRgebliche und ausreichende Informationen und/oder Nachweise vorliegen. Weder die Gesellschaft
noch die Verwaltungsgesellschaft sind fur die verspatete oder unterlassene Bearbeitung von Transaktionen haftbar, die darauf
zuriickzufuhren ist, dass der Anleger keine oder unvollstandige Informationen und/oder Nachweise ibermittelt hat.

Diese der Verwaltungsgesellschaft Gbermittelten Informationen werden zur Einhaltung der Gesetze zur Verhinderung von
Geldwasche und Terrorismusfinanzierung erfasst und verarbeitet.
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Handelspolitik

Allgemeines zum Market-Timing/kurzfristigen Handel. Die Gesellschaft rat von kurzfristigem oder ibermafigem Handel,
haufig als ,Market-Timing“ bezeichnet, ab. Sie hat die Absicht, diese Handelsgeschéafte einzuschranken oder abzulehnen
oder die nachfolgend beschriebenen sonstigen Malknahmen zu ergreifen, wenn sie nach Ansicht der Gesellschaft
oder der Verwaltungsgesellschaft die effiziente Verwaltung des Portfolios eines Fonds stdren, die Transaktionskosten,
Administrationsgebihren oder Steuern des Fonds erheblich steigern oder anderweitig den Interessen der Gesellschaft und
ihrer Anteilsinhaber zuwiderlaufen kénnten.

Konsequenzen beim Market Timing. Wenn die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft (ber die Aktivitdten eines
Anlegers der Gesellschaft oder anderer Investmentfonds von Franklin Templeton oder von nicht zu Franklin Templeton
gehdrenden Investmentfonds informiert werden und die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Vertreter basierend
auf diesen Informationen im eigenen Ermessen zu dem Schluss kommen, dass diese Handelsgeschafte im Sinne dieser
Market-Timing-Handelspolitik zum Nachteil der Gesellschaft sind, kann die Gesellschaft den Anleger kunftig voribergehend
oder dauerhaft vom Anteilskauf ausschliefen oder ersatzweise das Volumen, die Anzahl oder die Haufigkeit der kinftigen
Kaufe sowie die Methoden, mit denen er kiinftig Kaufe oder Verkaufe beantragen kann, einschranken (einschlieRlich der Kaufe
und/oder Verkaufe im Rahmen eines Anteilsumtauschs oder einer Anteilsibertragung zwischen der Gesellschaft und anderen
Franklin Templeton Investmentfonds).

In Anbetracht der Handelsaktivitdten eines Anlegers kann die Gesellschaft, neben anderen Faktoren, den Handelsverlauf
sowohl direkt, sofern bekannt, Uber Finanzvermittler in der Gesellschaft, in anderen Fonds von Franklin Templeton Investments,
in Fonds, die nicht zu Franklin Templeton Investments gehdren, oder in Konten, die sich unter gemeinsamer Kontrolle oder in
gemeinsamem Besitz befinden, in Betracht ziehen.

Market Timing Uber Finanzvermittler. Die Anleger unterliegen dieser Handelspolitik, unabhangig davon, ob sie direkte
Anteilsinhaber eines Fonds sind oder indirekt Gber einen Finanzvermittler in die Gesellschaft investieren, wie beispielsweise
Uber eine Bank, ein Versicherungsunternehmen, einen Anlageberater oder eine sonstige Vertriebsgesellschaft, die als
Nominee fir Anleger fungiert und Anteile in eigenem Namen, aber zugunsten der Kunden kauft (solche Anteile werden in
~S>ammelbestanden® gehalten).

Wenngleich die Verwaltungsgesellschaft Finanzvermittler dazu anhalt, die Market-Timing-Handelspolitik der Gesellschaft auf
ihre Kunden, die indirekt in die Gesellschaft investieren, anzuwenden, ist die Verwaltungsgesellschaft nur eingeschrankt in der
Lage, die Handelsaktivitat zu kontrollieren oder die Market-Timing-Handelspolitik der Gesellschaft in Bezug auf Kunden von
Finanzvermittlern durchzusetzen. Beispielsweise konnte es fir die Verwaltungsgesellschaft unmdéglich sein, ein theoretisch
existierendes Market-Timing aufzudecken, wenn es von einem Finanzvermittler unterstiitzt oder durch die Sammelbestande/
Nominee-Konten verschleiert wird, die die Vermittler fir aggregierte Kaufe, Umtausche und Verkaufe im Kundenauftrag nutzen.
Sofern die Finanzvermittler nicht in der Lage sind, die Market-Timing-Handelspolitik des Gesellschaft auf ihre Kunden Uber
Methoden wie der Einfiihrung von Grenzen oder Einschrankungen fiir kurzfristigen Handel, die Kontrolle der Handelsaktivitat
auch mogliches Market Timing, anzuwenden, ist die Verwaltungsgesellschaft unter Umstanden nicht in der Lage zu bestimmen,
inwieweit der Handel von Kunden der Finanzvermittler der Market-Timing-Handelspolitik des Gesellschaft widerspricht.

Risiken durch Market Timing Je nach Fondsgréfie, dem Volumen, das der Anlageverwalter Ublicherweise in bar oder geldnahen
Instrumenten halt, dem Euro-, Yen- und US-Dollar-Volumen und der Anzahl und Haufigkeit der Handelsgeschafte kann ein
kurzfristiger und exzessiver Handel die effiziente Verwaltung des Portfolios eines Fonds stéren und die Transaktionskosten,
Administrationsgebiihren und Steuern des Fonds erheblich steigern und/oder die Wertentwicklung des Fonds beeintrachtigen.

Wenn die Art der Portfoliobestande eines Fonds bestimmten Anlegern erméglicht, die bisweilen als ,Market-Timing-Arbitrage”
bezeichnete Form des Market-Timing durchzuflihren, bei der die Verzégerungen ausgenutzt werden, die zwischen der
Wertanderung eines Fondsportfolios und der Wiedergabe der Wertdnderung im Nettoinventarwert je Anteil des Fonds
auftreten, besteht ferner die Moglichkeit, dass durch diesen Handel unter bestimmten Umstanden der Anteilswert verwassert
wird, da verkaufende Anleger Erldse (und kaufende Anleger Anteile) erhalten, die auf Nettoinventarwerten basieren, die
nicht den angemessenen beizulegenden Zeitwerten entsprechen. Market-Timing-Arbitrage kann auch von Verzégerungen
profitieren, die zwischen der Wertdnderung der Portfoliobestdnde eines Fonds und dem Nettoinventarwert je Anteil eines
Fonds, der wesentliche Investitionen in auslandischen Wertpapieren halt, auftreten kénnen, weil bestimmte auslandische
Markte einige Stunden vor den Markten in den USA schlieen oder ein Fonds wesentliche Anteile in Small-Cap-Wertpapieren
oder hochverzinslichen Schuldverschreibungen (,Junk-Bonds“) oder anderen Anlageformen halten kann, die eventuell nicht
haufig gehandelt werden.

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft setzen aktuell verschiedene Methoden ein, um die durch Market Timing
entstehenden Risiken zu verringern. Zu diesen Methoden zahlen:

e Uberpriifung der Aktivitdten der Anleger auf iibermaRigen Handel und

e Einsatz von Personal zur kontinuierlichen und selektiven Uberpriifung der jiingsten Handelsaktivitaten, um Handelsaktivitaten
aufzuspuren, die gegen diese Market-Timing-Handelspolitik verstolien.
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Wenngleich diese Methoden mit Beurteilungen verbunden sind, die von Natur aus subjektiv sind und eine gewisse Selektivitat
bei der Anwendung beinhalten, versucht die Gesellschaft, dafiir zu sorgen, dass Beurteilung und Anwendung im Einklang
mit den Interessen der Anleger der Gesellschaft stehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Gesellschaft
oder ihre Vertreter Zugriff auf alle Informationen haben werden, die zur Aufdeckung von Market-Timing in Sammelbestanden
erforderlich sind. Die Gesellschaft kann zwar bestimmte MaRnahmen zur Aufdeckung von Market-Timing treffen (auf direktem
Wege oder mithilfe der Finanzvermittler), sie kann jedoch nicht zusichern, dass derartige Handelsaktivitdten komplett eliminiert
werden konnen.

Annullierung von Market-Timing-Geschéften. Transaktionen, die gegen die Market-Timing-Handelspolitik der Gesellschaft
verstoRen, missen nicht notwendigerweise von der Gesellschaft anerkannt werden und kénnen von der Gesellschaft oder der
Verwaltungsgesellschaft am Bewertungstag nach Eingang bei der Verwaltungsgesellschaft annulliert oder widerrufen werden.

Bevorzugte Behandlung

Es kdnnen Nebenvereinbarungen mit bestimmten Anlegern ausgehandelt werden, wenn (i) das Anlagevolumen eine bestimmte
Schwelle erreicht, wobei in diesem Fall bestimmte finanzielle Bedingungen vereinbart werden kénnen, die von den derzeit im
Prospekt angegebenen abweichen; und/oder wenn (ii) der Anleger Portfolioanalysen durchfiihren muss, einschlieRlich unter
anderem von Risikoanalysen/Analysen zwecks Vermdgensaufteilung, oder wenn er nicht 6ffentlich zugangliche Informationen
vorab melden muss, um aufsichtsrechtliche oder Priifungsanforderungen zu erfillen. Art und Umfang der Nebenvereinbarungen
koénnen je nach Anleger variieren, im Wesentlichen aber bestehen diese Vereinbarungen allen voran auf (i) besonderen
Gebihrenvereinbarungen in Zusammenhang mit bestimmten signifikanten Anlagen oder (ii) einer frihzeitigen Offenlegung
nicht-6ffentlicher Portfolioinformationen durch Vertraulichkeitsvereinbarungen.

Kontaktinformationen

Die Kontaktinformationen der Verwaltungsgesellschaft sind im Abschnitt ,Informationen zur Fondsverwaltung® auf
dem Antragsformular, auf den Ausfiihrungsanzeigen und auf der Website von Franklin Templeton Investments unter
http://lwww.franklintempleton.lu zu finden.

Anteilsklassen

Verfiligbare Anteilsklassen
Die folgenden Anteilsklassen sind oder werden auf Beschluss des Verwaltungsrats ausgegeben.

Anteilsklassen Thesaurierend Ausschiittend
Klasse A

Klasse EB

Klasse EO

Klasse | (Mdis)
Klasse J (Qdis)
Klasse N (Ace) (Bdis)
Klasse S (Ydis)
Klasse W

Klasse X

Klasse Y

Soweit in diesem Prospekt nicht anders angegeben, gelten dieselben Bedingungen fiur die verschiedenen Arten von
Anteilen derselben Klasse, d. h. akkumulierend (acc), monatliche Ausschuttung (Mdis), vierteljahrliche Ausschuttung (Qdis),
halbjahrliche Ausschittung (Bdis) und jahrliche Ausschiittung (Ydis).

Die Differenz in den verschiedenen Anteilsklassen steht in Verbindung mit der fir jede dieser Klassen geltende Gebuhrenstruktur
und/oder der Dividendenpolitik. Anteile kdnnen entweder ausschiittende Anteile oder thesaurierende Anteile sein. Der
Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschittenden Anteilen zurechenbaren Ertrage auszuschutten. Fur thesaurierende
Anteile erfolgt keine Dividendenausschittung, aber der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich im hoheren Wert der Anteile
wider. Dividenden werden monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich ausgezahlt. Weitere Einzelheiten finden sich in
den folgenden Abschnitten sowie im Abschnitt ,,Dividendenpolitik®.

Zum Datum dieses Prospekt kdnnen alle Anteilsklassen eine Performancegebihr berechnen, die naher unter dem Abschnitt
.Performancegebuhr® beschrieben ist.

Die Verkaufserlose der verschiedenen Anteilsklassen eines Fonds werden in ein gemeinsames zugrunde liegendes
Anlageportfolio investiert, aber der Nettoinventarwert jeder Anteilsklasse wird sich aufgrund der unterschiedlichen
Emissionskurse, Geblihrenstrukturen und Dividendenpolitik unterscheiden.

Anteile der Klasse A werden in erster Linie Privatanlegern zur Zeichnung angeboten, sind aber auch fur institutionelle
Anleger verfugbar.
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Anteile der Klasse EB** sind eine ,Early-Bird“-Anteilsklasse, die nur institutionellen Seed-Anlegern angeboten werden kann,
die bei Auflegung des Fonds investieren. Anteile der Klasse EB werden fur Folgeanlagen geschlossen, wenn (i) vier Monate
nach Auflegung des betreffenden Fonds abgelaufen sind oder (ii) der folgende maximale Gesamtbetrag fir Zeichnungen
erreicht wurde:

Name des Fonds Maximaler Gesamtbetrag fiir
Zeichnungen in USD (oder einer
aquivalenten Wahrung)

Franklin K2 Ellington Structured Credit Ucits Fund 200.000.000
Franklin K2 Chilton Equity Long Short Ucits Fund 100000000
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage Ucits Fund 100000000
Franklin K2 Wellington Technology Long Short Ucits Fund 100000000
Franklin K2 Electron Global Ucits Fund 100000000
Franklin K2 Market Neutral Ucits Fund k. A.

Franklin K2 Emso Emerging Markets Ucits Fund 100.000.000
Franklin K2 Athena Risk Premia Ucits Fund 200.000.000
Franklin K2 Cat Bond Ucits Fund 100.000.000

Der Verwaltungsrat oder die Verwaltungsgesellschaft kann fir jeden der oben aufgefiihrten Fonds beschlieen, den oben unter
Buchstabe i) genannten Zeitraum fiir Folgezeichnungen um zwei weitere Monate zu verlangern und/oder institutionelle Seed-
Anleger zu akzeptieren, die vor der Auflegung fest zugesagt haben, in den Fonds zu investieren, aber deren Anlageanweisung
aufgrund legitimer Beschrankungen zum Auflegedatum des Fonds nicht entgegengenommen werden konnte.

Anteile der Klasse EO Anteile der Klasse EO kdnnen nur angeboten werden:

i) institutionellen Seed-Anlegern, die bei Auflegung des Fonds investieren®, oder

ii) institutionellen Anlegern, die einen Beratungs- oder Verwaltungsvertrag mit K2/D&S Management Co., L.L.C., der
Verwaltungsgesellschaft oder deren verbundenen Unternehmen geschlossen haben.

Anteile der Klasse | konnen nur institutionellen Anlegern angeboten werden.

Anteile der Klasse J werden nur unter beschrankten Umstanden ausgewahlten Vermittlern, Vertriebsgesellschaften,
Plattformen und/oder Brokern/Handlern auf Einladung angeboten, vorbehaltlich einer Verpflichtung zur Erhéhung des
verwalteten Vermogens tber 50 Mrd. USD (bzw. Gegenwert in einer anderen Wahrung), und die

- aufgrund von maRgeblichen lokalen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Verboten keine Bestandspflegekommissionen,
Provisionen, Rabatte oder sonstige ahnliche Gebiihren (die als Anreize bezeichnet werden) annehmen und behalten
durfen (in der EU gelten derartige Verbote zumindest fir die diskretionare Portfolioverwaltung und/oder die Leistung von
unabhangiger Beratung gemafl MiFID), oder

- mit ihren Kunden gesonderte Geblhrenvereinbarungen fiir die Vergitung nicht-unabhangiger Beratungsleistungen
getroffen haben, geman denen sie keine Zuwendungen annehmen oder einbehalten, oder

- auf der Grundlage separater Gebuhrenvereinbarungen mit ihren Kunden fir die Leistung von Anlageberatung
Vertriebsaktivitaten auRerhalb der EU ausliben. Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft kann fir Vermittler in
bestimmten Landern aufderhalb der EU auf separate Geblhrenvereinbarungen verzichtet werden.

Anteile der Klasse N konnen in bestimmten Landern und/oder durch bestimmte Untervertriebsgesellschaften, Broker/
Handler und/oder professionelle Anleger im Ermessen der Hauptvertriebsgesellschaft angeboten werden, in welchem Fall
jegliche lokale Erganzung zu diesem Prospekt oder Marketingmaterial, einschlieRlich des von den entsprechenden Vermittiern
verwendeten Materials, auf die Moglichkeit und Bedingungen zur Zeichnung von Anteilen der Klasse N verweisen wird.

3 In Bezug auf den Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund kann die Erstanlage in Anteile der Klasse EB jederzeit innerhalb eines Zeitraums
von 4 Monaten nach Auflegung des Fonds erfolgen, solange die in vorstehender Tabelle angegebene EB-Kapazitat noch nicht ausgeschopft ist.

4 Anteile der Klasse EB im Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund und Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund werden fiir Erst- und/oder Folgeanlagen
geschlossen, wenn (i) sechs Monate nach Auflegung des betreffenden Fonds abgelaufen sind oder (ii) der anwendbare maximale Gesamtbetrag fir
Zeichnungen erreicht wurde.

5 Die Erstanlage in Anteile der Klasse EO fiir institutionelle Seed-Anleger erfolgt innerhalb (i) eines Zeitraums von 90 Tagen beim Franklin K2 Emso
Emerging Markets UCITS Fund bzw. (ii) einem Zeitraum von flinf Monaten beim Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund und Franklin K2 Cat
Bond UCITS Fund nach Auflegung des betreffenden Fonds (bzw. eines langeren Zeitraums, der vom Verwaltungsrat oder der Verwaltungsgesellschaft
nach eigenem Ermessen fir angemessen erachtet und beschlossen wird).
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Anteile der Klasse S werden nur unter beschrankten Umstanden ausgewahlten Vermittlern, Vertriebsgesellschaften,
Plattformen und/oder Brokern/Handlern auf Einladung angeboten, vorbehaltlich (i) eines verwalteten Vermdgens (oder der
Verpflichtung zur Erhéhung des verwalteten Vermdgens) bei Franklin Templeton Investments von Gber 1 Mrd. USD (bzw.
dem Gegenwert in einer anderen Wahrung) und/oder (i) einer Verpflichtung zur Erh6hung des verwalteten Vermdgens utber
100 Mio. USD (bzw. dem Gegenwert in einer anderen Wahrung) in Anteilen der Klasse S eines bestimmten Fonds und die

- aufgrund von maRgeblichen lokalen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Verboten keine Bestandspflegekommissionen,
Provisionen, Rabatte oder sonstige ahnliche Gebihren (die als Anreize bezeichnet werden) annehmen und behalten
durfen (in der EU gelten derartige Verbote zumindest fiir die diskretionare Portfolioverwaltung und/oder die Leistung von
unabhangiger Beratung gemaR MiFID), oder

- mit ihren Kunden gesonderte Gebulhrenvereinbarungen fiir die Vergltung nicht-unabhangiger Beratungsleistungen
getroffen haben, gemaf denen sie keine Zuwendungen annehmen oder einbehalten, oder

- auf der Grundlage separater Gebuhrenvereinbarungen mit ihren Kunden fir die Leistung von Anlageberatung
Vertriebsaktivitdten auRerhalb der EU ausliiben. Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft kann fir Vermittler in
bestimmten Landern auRerhalb der EU auf separate Geblihrenvereinbarungen verzichtet werden.

Daruber hinaus kénnen Anteile der Klasse S professionellen Anlegern und/oder sonstigen Anlegern angeboten werden, die
die vorstehende Anforderung hinsichtlich der Mindesthéhe des verwalteten Vermdgens erfillen.

Anteile der Klasse W konnen Uber Vermittler, Vertriebsgesellschaften, Plattformen und/oder Broker/Handler angeboten
werden, die

- aufgrund von maRgeblichen lokalen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Verboten keine Bestandspflegekommissionen,
Provisionen, Rabatte oder sonstige ahnliche Gebihren (die als Anreize bezeichnet werden) annehmen und behalten
darfen (in der EU gelten derartige Verbote zumindest fiir die diskretionare Portfolioverwaltung und/oder die Leistung von
unabhangiger Beratung gemaR MiFID), oder

- mit ihren Kunden gesonderte Gebulhrenvereinbarungen fiir die Vergltung nicht-unabhangiger Beratungsleistungen
getroffen haben, gemaf denen sie keine Zuwendungen annehmen oder einbehalten, oder

- auf der Grundlage separater Gebuhrenvereinbarungen mit ihren Kunden fir die Leistung von Anlageberatung
Vertriebsaktivitdten auRerhalb der EU ausliiben. Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft kann fir Vermittler in
bestimmten Nicht-EU-Landern auf separate Gebiihrenvereinbarungen verzichtet werden.

Anteile der Klasse X kdnnen nur institutionellen Anlegern unter gewissen bedingten Umstanden im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft oder des Anlageverwalters und ihrer verbundenen Unternehmen angeboten werden.

Die Anteile der Klasse X sind unter anderem darauf ausgerichtet, eine alternative Gebuhrenstruktur zu erméglichen, bei der eine
Gebduhr, die die Anlageverwaltungsgebiihren gemaf Abschnitt ,Anlageverwaltungsgebihren® abdeckt, direkt von den Anlegern
erhoben und eingezogen wird, die Kunden von Franklin Templeton Investments sind und die einen bestimmten Vertrag mit der
Verwaltungsgesellschaft abschliefen. Diese Gebuhren sind daher nicht aus dem den Anteilen der Klasse X zurechenbaren
Nettovermogen des jeweiligen Fonds zahlbar.

Die Anteile der Klasse X tragen jedoch ihren Anteil an allen sonstigen mafRgeblichen Aufwendungen wie den Register-,
Transfer-, Vertretungs-, Domizil-, Verwaltungsstellen-, Verwahrstellen-, Buchpriifungs- und aufsichtsrechtlichen Gebulhren
und Kosten sowie alle maf3geblichen Steuern und sonstigen Abgaben und Ausgaben wie in den Abschnitten ,Vergltung der
Verwaltungsgesellschaft” und ,Sonstige Gesellschaftsgebihren und Kosten“ naher beschrieben.

Anteile der Klasse Y konnen nur institutionellen Anlegern unter gewissen bedingten Umstanden im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft und/oder ihrer verbundenen Unternehmen angeboten werden.

Anteile der Klasse Y sind unter anderem darauf ausgelegt, eine alternative Gebihrenstruktur zu ermdglichen, bei der eine
Gebuhr, die die Anlageverwaltungs- und die Register-, Transfer-, Vertretungs-, Domizilgeblhren gemafR den Abschnitten
,vergutung der Verwaltungsgesellschaft“ und ,Verwaltungsgebiihren“ abdeckt, direkt von den Anlegern erhoben und eingezogen
wird, die Kunden von Franklin Templeton Investments sind und die einen bestimmten Vertrag mit der Verwaltungsgesellschaft
abschlieBen. Diese Gebihren sind daher nicht aus dem den Anteilen der Klasse X zurechenbaren Nettovermdgen des
jeweiligen Fonds zahlbar. Die Anteile der Klasse Y tragen jedoch ihren Anteil an allen sonstigen mafRgeblichen Aufwendungen
wie Verwaltungsgebihren und Kosten, so wie genauer im Abschnitt ,Sonstige Gesellschaftsgebihren und Kosten® beschrieben.

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft gestatten die Ausgabe, jeglichen Umtausch sowie jegliche
Ubertragung von Anteilen ausschlieRlich fiir Anleger, die die vorgenannten Zulidssigkeitsvoraussetzungen erfiillen.
Sollte zu einem beliebigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass ein Inhaber von Anteilen einer oder mehrerer der
vorgenannten Anteilsklassen die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfiillt, kann die Gesellschaft oder die
Verwaltungsgesellschaft beschlieBen, diese Anteile jederzeit gemaR den in der Satzung dargelegten Bestimmungen
und Verfahren zwangsweise zuriickzunehmen.
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Eine volistindige Liste der verfiligbaren Anteilsklassen ist auf der Internetseite von Franklin Templeton Investments
unter http://www.franklintempleton.lu oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder der
Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Liste der qualifizierten institutionellen Anleger

e Institutionelle Anleger im engeren Sinne, wie Banken und andere regulierte Sparten des Finanzsektors, Versicherungs- und
Ruckversicherungsgesellschaften, Sozialversicherungsanstalten und Pensionsfonds, karitative Institutionen, industrielle,
kommerzielle und finanzielle Konzerne, die zu ihren eigenen Gunsten Zeichnungen vornehmen, und die von solchen
institutionellen Anlegern zur Verwaltung ihres eigenen Vermdgens errichteten Strukturen.

¢ Kreditinstitute und andere regulierte Experten im Finanzsektor, die in ihrem eigenen Namen jedoch im Auftrag von
institutionellen Anlegern investieren, werden weiter oben definiert.

¢ Inner- oder auf3erhalb von Luxemburg gegriindete Kreditinstitute und andere regulierte Sparten des Finanzsektors, die in
eigenem Namen, jedoch zugunsten ihrer nicht institutionellen Kunden auf Basis eines Verwaltungsmandats anlegen.

¢ In Luxemburg oder im Ausland gegriindete Organismen fir gemeinsame Anlagen.

¢ Holdinggesellschaften oder ahnliche juristische Personen mit Sitz inner- oder au3erhalb von Luxemburg, deren Aktionare
institutionelle Anleger gemaf der Beschreibung in den vorstehenden Absatzen sind.

¢ Holdinggesellschaften oder ahnliche juristische Personen mit Sitz inner- oder auf3erhalb von Luxemburg, deren Aktionar(e) /
wirtschaftliche(r) Besitzer (eine) natirliche Person(en) von auf3erordentlichem Reichtum ist/sind und angemessenerweise
als erfahrene(r) Anleger betrachtet werden kann/kénnen, und wenn der Zweck der Holdinggesellschaft das Halten wichtiger
finanzieller Beteiligungen/Anlagen fur eine natirliche Person oder eine Familie ist.

¢ Eine Holdinggesellschaft oder eine ahnliche juristische Person mit Sitz inner- oder auf3erhalb von Luxemburg, die aufgrund
ihrer Struktur und Aktivitaten tatsachliche Substanz besitzt und erhebliche finanzielle Beteiligungen/Anlagen halt.

Auf alternative Wahrungen lautende Klassen

Anteilsklassen kénnen in folgenden Wahrungen angeboten werden:

¢ Australischer Dollar (AUD)

¢ Kanadischer Dollar (CAD)

¢ Tschechische Krone (CZK)

e Euro (EUR)

¢ Hongkong-Dollar (HKD)

e Ungarischer Forint (HUF)

e Schekel (ILS)

¢ Japanischer Yen (JPY)

¢ Norwegische Krone (NOK)

e Polnischer Zloty (PLN)

e Renminbi (RMB)

e Singapur-Dollar (SGD)

¢ Sudafrikanischer Rand (ZAR)

e Schwedische Krone (SEK)

e Schweizer Franken (CHF)

e US-Dollar (USD)

¢ Pfund Sterling (GBP)

sowie in jeder anderen frei konvertierbaren Wahrung.

In Renminbi (RMB) angebotene auf alternative Wahrungen lautende Klassen stehen nur professionellen Anlegern und
institutionellen Anlegern in Landern zur Verfiigung, in denen das Angebot zulassig oder rechtmafig ist. Die Zuteilung der auf
RMB lautenden Anteile erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Kaufpreis einschlieRlich des etwaigen Ausgabeaufschlags
eingegangen ist. Dieser muss innerhalb von vier (4) Luxemburger Geschaftstagen ab dem Bewertungstag gezahlt werden,
sofern der Verwaltungsrat den Eingang der Gelder nicht vor oder zu dem Datum der Antragsannahme fordert.
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Bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts der auf RMB lautenden auf alternative Wahrungen lautenden Klassen wird
der Offshore-Renminbi-Marktkurs (CNH) und nicht der Onshore-Renminbi-Kurs (CNY) verwendet. Der Wert des CNH
kann aufgrund einer Reihe von Faktoren einschlieflich unter anderem der jeweiligen Devisenkontrollmalnahmen und
Ruckflihrungsbeschrankungen der chinesischen Regierung und anderer externer Marktfaktoren eventuell erheblich von dem
des CNY abweichen. Wenn im Prospekt der Begriff ,RMB® verwendet wird, bezieht sich dieser auf den Offshore-Renminbi-
Markt (CNH).

Der Nettoinventarwert von Klassen, die auf alternative Wahrungen lauten, wird in der alternativen Wahrung berechnet und
verdffentlicht, und der Kaufpreis fir solche Anteilsklassen ist von den Anlegern in der malgeblichen alternativen Wahrung zu
zahlen, und der Verkaufserlds ist den Anlegern in der maR3geblichen alternativen Wahrung auszuzahlen, sofern der Prospekt
keine abweichende Regelung zulasst. Derzeit wird nicht beabsichtigt, die Wahrungsrisiken, die diese Klassen bergen,
abzusichern, es sei denn, es handelt sich um abgesicherte Anteilsklassen.

Die Bedingungen, die fir die in einer alternativen Wahrung erhaltlichen Anteilsklassen gelten, entsprechen jenen der
Anteilsklassen, die in der Basiswahrung angeboten werden.

Der Verwaltungsrat kann beschlieRen, eine auf eine alternative Wahrung lautende Klasse in einer anderen als den oben
genannten Wahrungen anzubieten. Wenn dies der Fall ist, wird der Prospekt aktualisiert.

Abgesicherte Anteilsklassen

In Bezug auf abgesicherte Anteilsklassen kann entweder das Basiswahrungsrisiko des Fonds gegeniiber der alternativen
Wahrung der abgesicherten Anteilsklasse abgesichert werden, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu reduzieren
(H1), oder es kann eine Absicherungsstrategie eingesetzt werden, um das Risiko von Wahrungsbewegungen zwischen der
Wahrung der abgesicherten Anteilsklasse und anderen wichtigen Wahrungen von Wertpapieren und Barmitteln, die der
entsprechende Fonds halt, zu reduzieren (H2). Abgesicherte Anteilsklassen, die sich ersterer Methode bedienen, enthalten
das Kurzel H1 in ihrer Nennwahrung, wahrend abgesicherte Anteilsklassen, die sich der zweiten Methode bedienen, das
Kurzel H2 enthalten.

Eine dritte Methode mit dem Kiirzel H3 kann fir Fonds angewendet werden, deren Anlagestrategie auf einer von der
Basiswahrung der Fonds abweichenden Wahrung basiert (die ,Renditewahrung“). Abgesicherte H3-Anteilsklassen umfassen
eine Absicherungsstrategie, die versucht, den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswahrung der Fonds
und der Renditewahrung soweit wie moglich zu reduzieren.

Wenn von der Wahrungsbehorde eines Landes auferlegte Devisenkontrollen den freien Wahrungsverkehr beschranken
(,beschrankte Wahrung“), kénnen alternative Absicherungsmethoden mit der Abkiirzung H4 oder H4E angewendet werden.
Diese Anteilsklassen lauten auf die Basiswahrung des Fonds, sie sichern jedoch die Basiswahrung des Fonds fiir die Anleger in
der beschrankten Wahrung gegeniiber der beschrankten Wahrung der abgesicherten Anteilsklasse des betreffenden Fonds ab.

H4 und H4E Hedged-Anteilsklassen sind darauf ausgelegt, eine Wahrungsabsicherungslésung fur die zugrunde liegenden
Anleger brasilianischer Feederfonds zu bieten, die aufgrund der Handelsbeschrankungen des brasilianischen Reals (,BRL")
nicht Uber eine auf BRL lautende herkdmmliche wahrungsabgesicherte Anteilsklasse erzielt werden kann.

Die Referenzwahrung der H4 und H4E Hedged-Anteilsklassen ist zwar die des Fonds, es wird jedoch beabsichtigt, das
Wahrungsengagement Uber Finanzderivate einschlief3lich Non-Deliverable Forwards systematisch in den NIW der betreffenden
Anteilsklasse einzuftihren. Der NIW der H4 und H4E Hedged-Anteilsklassen lautet zwar auf die Basiswahrung des Fonds,
er schwankt jedoch im Einklang mit der Schwankung des Wechselkurses zwischen dem BRL und der Basiswahrung des
Fonds. Die entsprechenden Auswirkungen schlagen sich in der Wertentwicklung der betreffenden H4 und H4E Hedged-
Anteilsklassen nieder, die daher erheblich von der Wertentwicklung anderer Anteilsklassen des Fonds abweichen kann.
Samtliche Gewinne oder Verluste sowie Kosten und Aufwendungen aus diesen Transaktionen schlagen sich ausschlieRlich
im NIW der betreffenden H4 Hedged-Anteilsklasse nieder.

Die brasilianischen Feederfonds werden sich bemihen, ihren Anlegern eine Wahrungsabsicherungslésung zu bieten,
indem sie die Derivate einschlief3lich von Non-Deliverable Forwards in der abgesicherten Anteilsklasse mit der
Kassawahrungsumrechnung im Feederfonds verbinden. Ein Feederfonds ist ein Fonds, der sein gesamtes oder fast sein
gesamtes Vermdgen in einen einzelnen Investmentfonds investiert, der im Allgemeinen als Zielfonds bezeichnet wird.

Eine solche Kassawahrungsumrechnung wird von einem verbundenen Unternehmen von FTl in Bezug auf die H4-Anteilsklasse
vorgenommen, erfolgt jedoch direkt auf Ebene des betreffenden Feederfonds durch dessen externen Anlageverwalter oder
eines seiner verbundenen Unternehmen in Bezug auf die H4E-Anteilsklasse.

Ein Feederfonds ist ein Fonds, der sein gesamtes oder fast sein gesamtes Vermdgen in einen einzelnen Investmentfonds
investiert, der im Allgemeinen als Zielfonds bezeichnet wird.

H4 und H4E Hedged-Anteilsklassen sind institutionellen Anlegern wie vorstehend definiert vorbehalten, bei denen sich um in
Brasilien ansassige Organismen fir gemeinsame Anlagen handelt, die von Managern verwaltet werden, welche FTI angehéren
(H4 Hedged-Anteilsklasse), oder von externen Managern (H4E Hedged-Anteilsklasse) und die von der Verwaltungsgesellschaft
zum Kauf der betreffenden Anteilsklasse zugelassen wurden.
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Wahrungsabsicherungstechniken kénnen auf Anteilsklassenebene eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang beschrankt
der Anlageverwalter die Absicherung auf das Ausmal des gewahlten Wahrungsengagements der jeweiligen abgesicherten
Anteilsklasse. Zu hoch abgesicherte Positionen werden normalerweise 105 % des Nettoinventarwerts der jeweiligen
abgesicherten Anteilsklasse nicht Uberschreiten und zu niedrig abgesicherte Positionen werden normalerweise nicht unter
95 % des Anteils am Nettoinventarwert der jeweiligen abgesicherten Anteilsklasse fallen, der gegenliber dem gewahlten
Wahrungsrisiko abgesichert werden soll. Abgesicherte Positionen werden laufend vom Anlageverwaltern Uberprift, um
sicherzustellen, dass zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Positionen die vorstehend angegebenen zuldssigen Niveaus nicht
Uber- bzw. unterschreiten. Wenn die Absicherung in Bezug auf eine abgesicherte Anteilsklasse aufgrund von Marktbewegungen
oder Zeichnungen/Ricknahmen von Anteilen die zulassigen Toleranzgrenzen berschreitet, muss der Anlageverwalter diese
Absicherung entsprechend anpassen.

Anteilsinhaber sollten ebenfalls beachten, dass im Allgemeinen keine Trennung der Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten
zwischen Anteilsklassen besteht und dass ein an einem in Bezug auf eine abgesicherte Anteilsklasse abgeschlossenen
Derivateoverlay beteiligter Kontrahent daher auf die anderen Anteilsklassen des jeweiligen Fonds zurechenbaren
Vermdgenswerte dieses Fonds zugreifen kann, wenn der abgesicherten Anteilsklasse keine zur Deckung ihrer Verbindlichkeiten
ausreichenden Vermogenswerte zurechenbar sind. Die Gesellschaft hat zwar MalRnahmen ergriffen, um sicherzustellen,
dass das Risiko eines Ubergreifens zwischen Anteilsklassen eingeschréankt wird, um sicherzustellen, dass das durch die
Verwendung eines Derivateoverlays in den Fonds eingefiihrte zusatzliche Risiko nur von den Anteilsinhabern der jeweiligen
Anteilsklasse getragen wird, dieses Risiko kann jedoch nicht vollstandig ausgeraumt werden.

Eine aktualisierte Aufstellung der Anteilsklassen mit Wahrungsoverlay ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der
Gesellschaft erhaltlich.

Die Bedingungen, die fir die abgesicherten Anteilsklassen gelten, sind die gleichen wie fur dieselben Anteilsklassen, die in der
Basiswahrung angeboten werden, mit dem einzigen Unterschied, dass die abgesicherte Anteilsklasse in der Basiswahrung
des Fonds abgesichert wird.

Ausgabeaufschlag
Anteile der Klasse A

¢ Ausgabeaufschlag

Der Preis, zu dem die Anteile der Klasse A angeboten werden, ist der Nettoinventarwert je Anteil, zuzuglich eines
Ausgabeaufschlags in Hohe von bis zu 5,75 % auf Grundlage des gesamten investierten Betrags.

Von dieser Gebuhr kann die Hauptvertriebsgesellschaft Zahlungen an Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker
/Handler und/oder professionelle Anleger tatigen, wozu auch Tochtergesellschaften von Franklin Templeton Investments
zahlen kénnen. Die Hauptvertriebsgesellschaft kann flr Privatanleger oder bestimmte Anlegergruppen ganz oder teilweise
auf den Ausgabeaufschlag verzichten. Die Anlagesumme wird nach Abzug des etwaigen Ausgabeaufschlags fur den Kauf von
Anteilen des betreffenden Fonds verwendet.

Fur den Fall, dass in einem Land, in dem die Anteile angeboten werden, die lokalen Gesetze oder Praktiken einen niedrigeren
Ausgabeaufschlag oder einen anderen Hochstbetrag als den oben fir jede einzelne Kauforder angegebenen Satz verlangen
oder zulassen, kann die Hauptvertriebsgesellschaft in diesem Land Klasse A zu einem niedrigeren als dem vorstehend
festgelegten Gesamtpreis, jedoch in Ubereinstimmung mit den im Rahmen der Gesetze oder Praktiken dieses Landes
zulassigen Betragen verkaufen und Untervertriebsgesellschaften, Broker/Handler und/oder professionelle Anleger zu einem
solchen Verkauf autorisieren.

Anteile der Klasse N

e Ausgabeaufschlag

DerPreis, zudemdie Anteile der Klasse N angeboten werden, istder Nettoinventarwertje Anteil, zuzlglich eines Ausgabeaufschlags
in Hohe von bis zu 3,00 % des gesamten investierten Betrags. Dieser Ausgabeaufschlag gilt fur alle verschiedenen
Anlageklassen. Von dieser Gebuihr kann die Hauptvertriebsgesellschaft Zahlungen an Untervertriebsgesellschaften, Vermittler,
Broker/Handler und/oder professionelle Anleger tatigen, wozu auch Tochtergesellschaften von Franklin Templeton Investments
zahlen kénnen. Die Hauptvertriebsgesellschaft kann fir Privatanleger oder bestimmte Anlegergruppen ganz oder teilweise auf
den Ausgabeaufschlag verzichten. Die Anlagesumme wird nach Abzug des etwaigen Ausgabeaufschlags fir den Kauf von
Anteilen des betreffenden Fonds verwendet.

Wenn in einem Land, in dem die Anteile angeboten werden, die Ortlichen Gesetze oder Gepflogenheiten einen niedrigeren
Ausgabeaufschlag fir eine Einzelanlage vorschreiben oder erlauben oder andere Hochstaufschlage verlangen, kdnnen die
Hauptvertriebsgesellschaft und die von ihr entsprechend autorisierten Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker/ Handler
und/oder professionellen Anleger in diesem Land Anteile der Klasse N zu einem Gesamtpreis verkaufen, der unter dem vor
genannten Preis liegt, aber den Betragen entspricht, die gemafl den Gesetzen oder Gepflogenheiten des entsprechenden
Landes erlaubt sind.
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Anteile der Klassen EB, EO, |, J, S, W, Xund Y

Der Preis, zu dem die Klassen EB, EO, I, J, S, W, X und Y angeboten werden, ist der Nettoinventarwert je Anteil. Die
Hauptvertriebsstelle erhebt keinen Ausgabeaufschlag auf den Kauf von Anteilen der Klassen EB, EO, I, J, S, W, X und Y.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass gemal den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Marktpraktiken Intermediare
oder Vertriebsstellen, die Anteile der Klasse J, S, W, X oder Y verkaufen, eigene Vertriebsgebuhren erheben kénnen. Anlegern
wird empfohlen, sich bei ihren Intermediaren, Vertriebsstellen oder Finanzberatern nach diesen Gebuhren zu erkundigen
(bei Anteilen der Klasse W sollten diese Gebuhren 5,75 % des Gesamtanlagebetrags nicht tbersteigen).

Besondere Merkmale von Anteilsklassen
In der nachstehenden Tabelle sind die besonderen Merkmale der angebotenen Anteilsklassen aufgefihrt.

Anlegerkategorie Privat Privat/Institutionell Institutionelle Anleger
Uberblick
tiber die Klassen A | Klassen J Klasse Klasse
Anteilsklassen | und N und S Klasse W | EB EO Klasse | | Klassen X und Y
Nahere Angaben erteilt Nahere Angaben erteilt
Mindestanlage | 5.000 USD" | die Gesellschaft oder die 500.000 5'008'000 5.000.000 | 5-000.000 die Gesellschaft oder die
usD UsD usD?? USsD
Verwaltungsgesellschaft. Verwaltungsgesellschaft.
Nahere Angaben erteilt 1.000 1.000 Nahere Angaben erteilt
Folgeanlagen 1.000 USD | die Gesellschaft oder die | 1990 y a3 1.000 die Gesellschaft oder die
usD usSD usD usb
Verwaltungsgesellschaft. Verwaltungsgesellschaft.

" AuBer beim Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund und Franklin K2 Market Neutral UCITS Fund, deren anfangliche Mindestanlage
10.000 USD bzw. den Gegenwert in jeder anderen frei handelbaren Wahrung betragt, und (ii) beim Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund, dessen
anfangliche Mindestanlage 10.000 USD (sofern die Anleger auch die im Anlegerprofil fir diesen Fonds beschriebenen Merkmale erfiillen) bzw.
den Gegenwert in jeder anderen frei handelbaren Wahrung betragt.

2 Insgesamt in allen Fonds, mit einem Minimum von 1.000.000 USD je Fonds.

3 AuRer fir institutionelle Anleger, die eine Beratungsvereinbarung oder einen Verwaltungsvertrag mit K2/D&S Management Co., L.L.C., der
Verwaltungsgesellschaft oder deren verbundenen Unternehmen vor Auflegung des Fonds geschlossen haben. Fiir solche institutionelle Anleger gilt
keine Mindestanlage und kein Folgeanlagebetrag.

Kauf von Anteilen

Antragstellung

Interessierte Anleger sollten ein Antragsformular ausfillen und dieses zusammen mit den erforderlichen Ausweisdokumenten
(siehe Antragsformular) an die Verwaltungsgesellschaft senden, um erstmals Anteile zu kaufen. Antrage kdnnen auch telefonisch,
per Telefax oder auf elektronischem Weg eingereicht werden, sofern die Verwaltungsgesellschaft dies ausdricklich genehmigt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann verlangen, dass das unterzeichnete Original-Antragsformulars und die Ausweisdokumente
per Post zugesandt werden, wodurch sich die Bearbeitung des Antrags bis zu deren Eingang verzoégern kann. Es liegt im
Ermessen des Verwaltungsrats oder der Verwaltungsgesellschaft, Antrage zu akzeptieren oder nicht.

Alle Antragsformulare, die bei der maRgeblichen Vertriebsstelle eingehen, werden erst bearbeitet, wenn sie an die
Verwaltungsgesellschaft oder eine ordnungsgeman schriftlich autorisierte Vertriebsgesellschaft weitergeleitet wurden.

Anleger sollten aufderdem die zum Zwecke der Verhinderung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung bendtigten und im
Abschnitt ,Gesetze zur Verhinderung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung“ naher beschriebenen Unterlagen beibringen.

Daruber hinaus behalt sich die Gesellschaft bzw. die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, von Anlegern zusatzliche
Informationen und/oder Nachweise anzufordern, wenn ihr Bankkonto in einem anderen Land gefuihrt wird als dem Land, in
dem sie ansassig sind. Dies kann zu einer Verzégerung bei der Bearbeitung von Kauf- und/oder sonstigen Transaktionen bis
zum Eingang maRgeblicher und ausreichender Informationen und/oder Nachweise fiihren.

Durch die Beantragung von Anteilen der Klasse EB, EO, | und X und/oder Y sichert ein Anleger der Gesellschaft und der
Verwaltungsgesellschaft zu, dass er die Voraussetzungen eines oder mehrerer der im Abschnitt ,,Anteilsklassen” angeflhrten Typen
eines institutionellen Anlegers erflllt, und er erklart sich damit einverstanden, die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und/
oder jedes andere Unternehmen von Franklin Templeton Investments hinsichtlich jeglicher Schaden, Verluste, Kosten oder anderer
Ausgaben schadlos zu halten, die diesen dadurch entstehen konnten, dass sie in gutem Glauben auf Grundlage dieser Zusicherung
handeln. Jeder Anleger erhalt eine personliche Anlegerportfolio-Nummer, die stets, zusammen mit allen ggf. vorhanden relevanten
Transaktionsverweisen, zu nennen ist, wenn die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft kontaktiert wird.

Kaufanweisungen

Anteile aller Klassen in jeglichen Fonds kdnnen an jedem Handelstag mit dem am relevanten Handelstag Ubermittelten
Kaufantrag gekauft werden; dies gilt jedoch nicht fiir den Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund, bei dem eine vorherige Mitteilung
mit einer Frist von drei (3) Geschaftstagen in Luxemburg erforderlich ist.
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Anweisungen fir den erstmaligen Kauf von Anteilen sollten auf dem standardmagigen Antragsformular erfolgen. Fir Folgekaufe
in einem bestehenden Anlegerportfolio ist (sofern dies in Bezug auf einen bestimmten Fonds zulassig ist) kein weiteres
Antragsformular erforderlich. Privatanleger, die Franklin Templeton Investments direkt Anweisungen erteilen, ohne die Dienste
von Brokern/Handlern in Anspruch zu nehmen, miissen jedoch ein Standardkaufformular ausfiillen und unterzeichnen (das auf
unserer Website oder auf Anfrage erhaltlich ist). Jede nachfolgende Anweisung fiir den Kauf von Anteilen kann, sofern dies
von der Verwaltungsgesellschaft ausdriicklich genehmigt wurde (und in Bezug auf einen bestimmten Fonds zulassig ist), per
Telefon, Telefax oder auf elektronischem Wege erfolgen. Die Verwaltungsgesellschaft kann bei Folgekaufanweisungen eine
schriftliche und ordnungsgeman unterzeichnete Bestatigung verlangen. In diesem Fall kann sich die Bearbeitung der Anlage
bis zum Eingang der geforderten schriftlichen Bestatigung verzdgern. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats oder der
Verwaltungsgesellschaft, Folgekaufanweisungen zu akzeptieren oder nicht.

Die malkgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen mussen Anlegern vor dem Kauf von Anteilen zur Verfligung gestellt
werden. Die Broker/Handler sind gegebenenfalls dafiir verantwortlich, den Anlegern die maflgeblichen wesentlichen
Anlegerinformationen zu Ubermitteln. Bitte wenden Sie sich vor einem Kauf von Anteilen immer zuerst an Ihren Broker/Handler.
Wenn Sie keinen Broker/Handler haben, sollten Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft oder an Ihre ortliche Niederlassung
von Franklin Templeton Investments wenden, die lhnen die mafigeblichen Anlegerinformationen in elektronischer oder
Papierform tGbermitteln wird.

Folgekaufanweisungen sollten (sofern dies in Bezug auf einen bestimmten Fonds zulassig ist) ordnungsgemaf unterzeichnet
sein und:

(a) Den Namen des oder der Fonds, die Anteilsklasse, den ISIN-Code der Anteilsklasse (Einzelheiten hierzu finden sich auf
der Website von Franklin Templeton Investments unter http://www.franklintempleton.lu) und die Anzahl der beantragten
Fondsanteile (die Anzahl der Fondsanteile sollte sowohl als Zahl als auch in Worten angegeben werden) oder die
anzulegende Summe (in Zahlen und Worten) (bei der der etwaige Ausgabeaufschlag zu berticksichtigen ist) enthalten;

(b) Angaben dariiber enthalten, wie die Zahlung vor genommen wurde oder werden soll; und
(c) Bestatigen, dass die malgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfligung gestellt wurden.

Sollte zwischen dem Namen des/der Fonds, der Anteilsklasse, dem ISIN-Code der Anteilsklasse oder der im Antrag
bezeichneten Wahrung der Anteilsklasse eine Diskrepanz auftreten, wird die Anweisung auf der Basis des im Antrag
bezeichneten ISIN-Codes bearbeitet.

Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft behalten sich das Recht vor, samtliche Kaufanweisungen ganz oder
teilweise aus beliebigem Grund anzunehmen oder abzulehnen. Wenn eine Kaufanweisung ganz oder teilweise abgelehnt
wird, werden die Zeichnungsgelder auf Kosten und Risiko des Anlegers zurtickerstattet.

Anleger kénnen ihre Kaufantrage nur widerrufen, wenn die Bewertung der Vermdgenswerte der Gesellschaft ausgesetzt
ist (siehe Anhang D), und in diesem Falle ist der Widerruf eines Kaufantrags nur dann wirksam, wenn er vor Ablauf des
Aussetzungszeitraums schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist. Zeichnungsgelder werden unter solchen
Umstanden an den Anleger zurlickgezahlt.

Weder die Gesellschaft noch die Verwaltungsgesellschaft sind gegenuber Antragstellern oder Anlegern fur Verluste
verantwortlich oder haftbar zu machen, die daraus entstehen, dass ein Antragsformular oder eine Kaufanweisung, unabhangig
davon, auf welchem Wege sie gesendet wurden (einschlieRlich des Faxversands von Antragsformularen), nicht eingeht.

Kaufpreis

Zum Auflegungsdatum werden die Fondsanteile im Allgemeinen zu einem Kurs von 10 EUR (oder dem Gegenwert in einer
anderen Wahrung), zuziglich eines etwaigen Ausgabeaufschlags des gesamten investierten Betrags ausgegeben. Nach dem
Auflegungsdatum und im Hinblick auf Kaufanweisungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft an einem Handelstag vor dem
maRgeblichen Handelsschluss (wie in Anhang A beschrieben) eingehen und akzeptiert werden, werden die Anteile zu dem
an diesem Handelstag ermittelten maf3geblichen Nettoinventarwert je Anteil (zuziglich eines etwaigen Ausgabeaufschlags)
ausgegeben. Es kann verlangt werden, dass die Zeichnungsgelder bei der Verwaltungsgesellschaft oder der betreffenden
Vertriebsgesellschaft als bankseitig abgerechnete Gelder eingegangen sein mussen, bevor die Anweisung bearbeitet wird.
In diesem Fall werden Anweisungen auf Basis des Nettoinventarwerts je Anteil bearbeitet, der am Bewertungstag berechnet
wird, nachdem die entsprechenden Mittel (zuzliglich des eventuellen Ausgabeaufschlags) bei der Verwaltungsgesellschaft
eingegangen sind.

Das Verfahren zur Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil ist im Abschnitt ,Ermittlung des Nettoinventarwerts® in Anhang
D beschrieben.

Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft informieren die eingetragenen Anteilsinhaber auf ihren
Ausfuhrungsanzeigen Uber den Preis, zu dem die Anteile ausgegeben wurden (siehe hierzu den Abschnitt ,Ausfiihrungsanzeige®).
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Bezahlung

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft akzeptieren keine Zahlungen in bar, in Form von Reiseschecks oder in
Form von Geldanweisungen, die nicht Gber eine Bank getatigt werden. Zahlungen sollten Ublicherweise als elektronische
Uberweisungen auf das von der Hauptvertriebsgesellschaft bezeichnete Bankkonto erfolgen (wie im Antragsformular
angeflhrt). Die Zahlungen kénnen in der Wahrung der betreffenden Anteilsklasse erfolgen. Die Anleger kénnen ihre
Zahlungen jedoch unter bestimmten Umstanden, soweit von der Verwaltungsgesellschaft gestattet, in jeder anderen, frei
konvertierbaren Wahrung leisten, wobei jeder erforderliche Devisenumtausch im Namen und auf Kosten des betreffenden
Anlegers vorgenommen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sich Zahlungen, die in einer anderen frei handelbaren
Wahrung getatigt werden, aufgrund der Wahrungsumrechnung bis zum nachsten Bewertungstag verzégern kénnen.

Der Verwaltungsrat ist auch befugt, Kaufantrage in Bezug auf Anteile ganz oder teilweise gegen Zahlung in Sachwerten zu
akzeptieren, wobei die geltenden Bestimmungen der Gesetze des GroRherzogtums Luxemburg zu beachten sind. Sollte ein
Anleger keinen eindeutigen Besitznachweis fur derartige Vermdgenswerte erbringen kénnen, ist die Gesellschaft berechtigt,
gegen den sdumigen Anleger ein Verfahren einzuleiten.

Die Zuteilung der Anteile erfolgt unter der Voraussetzung, dass der Kaufpreis einschlieflich des etwaigen Ausgabeaufschlags
eingegangen ist. Dieser muss innerhalb von drei (3) Geschaftstagen in Luxemburg ab dem Bewertungstag (oder innerhalb
eines anderen Zeitrahmens, der in der jeweiligen lokalen Fondsdokumentation bzw. der geltenden Handelsrichtlinie festgelegt
ist) gezahlt werden, sofern der Verwaltungsrat den Eingang der Gelder nicht vor oder zu dem Datum der Antragsannahme
fordert. Bis zur vollstdndigen Zahlung der Zeichnungsgelder ist der Zeichner der Anteile nicht der rechtmaRig Besitzer dieser
Anteile. Wenn ein Zeichner von Anteilen die Zeichnungsgelder bei der Zeichnung nicht zahlt oder kein vollstéandig ausgefiilltes
Antragsformular bis zum Falligkeitsdatum einreicht (bei einer Erstzeichnung), kénnen die Gesellschaft und/oder die
Verwaltungsgesellschaft beschlieRen, die jeweiligen Anteile auf Kosten des Zeichners und/oder seiner Vertriebsgesellschaft
zurtickzunehmen. Der Zeichner der Anteile kann dazu verpflichtet werden, die Gesellschaft oder die Hauptvertriebsgesellschaft
fur jegliche Verluste, Kosten oder Ausgaben zu entschadigen, die direkt oder indirekt durch den Verzug des Zeichner, die
gezeichneten Anteile zu zahlen oder die erforderlichen Dokumente fristgerecht einzureichen, entstanden sind.

Wenn Zahlungen per elektronischer Uberweisung oder Bankiiberweisung getatigt werden, ist die Verwaltungsgesellschaft nicht
dafiir verantwortlich, die Uberweisungen von Zeichnungsgeldern auszugleichen, wenn Probleme bei der Uberweisung oder in
Folge unzureichender oder falscher Uberweisungsangaben entstehen. Bankgebiihren in Verbindung mit einer elektronischen
Uberweisung kénnen von den Erldsen der Uberweisung durch die berweisende Bank, Anlaufstellen, Vertretern oder
Untervertretern abgezogen werden, und auch die Empfangerbank kann Bankgebiihren von solchen Uberweisungen abziehen.

Verkauf von Anteilen

Verkaufsanweisung

Anteile aller Klassen in jeglichen Fonds kdénnen an jedem Handelstag mit dem am relevanten Handelstag Ubermittelten
Rucknahmeantrag verkauft werden; dies gilt jedoch nicht fir den (i) Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund, bei
dem eine vorherige Mitteilung mit einer Frist von funf (5) Geschéaftstagen in Luxemburg erforderlich ist, und den (ii) Franklin
K2 Cat Bond UCITS Fund, bei dem eine vorherige Mitteilung mit einer Frist von sieben (7) Geschaftstagen in Luxemburg
erforderlich ist. Anweisungen zum Verkauf von Anteilen sollten der Verwaltungsgesellschaft schriftlich Gbermittelt werden,
oder, sofern dies ausdricklich genehmigt wurde, per Telefon, per Telefax oder auf elektronischem Wege erfolgen. Im Fall
von gemeinsamen Anlegerportfolios missen, sofern keine Einzelzeichnungsbefugnis erteilt oder der Verwaltungsgesellschaft
eine Vollmacht vorgelegt wurde, alle Anweisungen von allen Anlegern unterzeichnet werden. Wurde eine Anweisung nicht in
schriftlicher Form erteilt, so kann die Verwaltungsgesellschaft eine schriftliche und ordnungsgemaf unterzeichnete Bestatigung
verlangen. In diesem Fall kann sich die Bearbeitung der Anweisung bis zum Eingang der schriftlichen und ordnungsgeman
unterzeichneten Bestatigung verzogern.

Wenn ein Zertifikat im Namen des/der Anteilsinhaber(s) ausgegeben wurde, kann der Verwaltungsrat verlangen, dass ein
solches Anteilszertifikat, ordnungsgemal vermerkt, an die Verwaltungsgesellschaft zurlickgegeben wird, bevor die Transaktion
zu einem geltenden Nettoinventarwert durchgefihrt wird, und daher vor der Tatigung der Zahlung.

Die Anweisung muss Angaben zur personlichen Anlegerportfolio-Nummer, dem Fondsnamen, der/den Anteilsklasse(n)
einschlielich ISIN-Code (erhaltlich auf der Internetseite von Franklin Templeton Investments unter http://www.franklintempleton.lu),
der Anzahl/dem Wert der zu verkaufenden Anteile, der Zeichnungswahrung sowie der Bank enthalten. Sollte zwischen dem Namen
des/der Fonds, der Anteilsklasse, dem ISIN-Code der Anteilsklasse oder der im Antrag bezeichneten Wahrung der Anteilsklasse
eine Diskrepanz auftreten, wird die Anweisung auf der Basis des im Antrag bezeichneten ISIN-Codes bearbeitet.

Anweisungen in Bezug auf einen Anteilsverkauf dirfen nicht ausgeflhrt werden, bevor alle vorangegangenen, die zu
verkaufenden Anteile betreffenden Transaktionen vollstdndig abgewickelt wurden.
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Bei Anweisungen, die dazu fiihren wiirden, dass der Bestand unter den Betrag von 2.500 USD (oder den Gegenwert in einer
anderen Wahrung) oder 1.000.000 EUR (oder den Gegenwert in einer anderen Wahrung) fur Anteile der Klasse EB und der
Klasse EO fallt, kann die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft diesen Restbestand zurlicknehmen und dem
Anleger den Erlés auszahlen.

Die Gesellschaft behalt sich das Recht vor, an einem Bewertungstag nicht mehr als 10 % des Werts der Anteile eines Fonds
verkaufen oder umtauschen zu missen. Unter solchen Umstanden kann der Anteilsverkauf fiir einen Zeitraum von héchstens
zehn (10) Luxemburger Geschéftstagen aufgeschoben werden. Diese Verkaufsanweisungen werden gegeniber spateren
Anweisungen vorrangig bearbeitet.

Weder die Gesellschaft noch die Verwaltungsgesellschaft sind gegenliber Anlegern fiir Verluste verantwortlich oder haftbar zu
machen, die daraus entstehen, dass eine Verkaufsanweisung, unabhangig davon, auf welchem Wege sie gesendet wurde,
nicht eingeht.

Anleger kénnen ihre Verkaufsanweisungen nur widerrufen, wenn die Bewertung des Gesellschaftsvermdgens ausgesetzt ist
(siehe Anhang D), und in diesem Falle ist der Widerruf einer Verkaufsanweisung nur dann wirksam, wenn sie vor Ablauf des
Aussetzungszeitraums schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist. Wenn die Anweisung nicht widerrufen wird,
erfolgt der Verkauf am ersten auf das Ende der Aussetzung folgenden Bewertungstag.

Verkaufspreis

Mit Ausnahme der weiter unten ausgefiihrten Bestimmungen fiir den Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund und
den Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund wird eine vollstandige Verkaufsanweisung, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder
einer ordnungsgemal bevollméachtigten Vertriebsgesellschaft an einem Handelstag vor dem maRgeblichen Handelsschluss
(wie in Anhang A beschrieben) eingeht und akzeptiert wird, an diesem Tag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil
der betreffenden Anteilsklasse, der flr diesen Handelstag ermittelt wurde, bearbeitet.

Fur den Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund, fur den die Kaufanweisung fiinf (5) Geschéaftstage in Luxemburg
zuvor einzureichen ist, wird eine vollstandige Kaufanweisung, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer ordnungsgeman
bevollméachtigten Vertriebsgesellschaft an einem Handelstag eingeht und akzeptiert wird, auf der Grundlage des
Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilsklasse, der am Bewertungstag nach der Frist von funf (5) Geschaftstagen
in Luxemburg ermittelt wurde, bearbeitet.

Fur den Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund, fir den die Verkaufsanweisung sieben (7) Geschaftstage in Luxemburg zuvor
einzureichen ist, wird eine vollstandige Verkaufsanweisung, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer ordnungsgeman
bevollmachtigten Vertriebsgesellschaft an einem Handelstag eingeht und akzeptiert wird, auf der Grundlage des
Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilsklasse, der am Bewertungstag nach der Frist von sieben (7) Geschaftstagen
in Luxemburg ermittelt wurde, bearbeitet.

Sofern nicht in einer lokalen Version dieses Prospekts, einem lokalen spezifischen Informationsdokument, das an die
Anleger ausgegeben wird, einem Antragsformular oder einem Marketingdokument anders angegeben, wird eine vollstandige
Verkaufsanweisung, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer ordnungsgemaf bevoliméachtigten Vertriebsgesellschaft
an einem Handelstag nach dem maRgeblichen Handelsschluss (wie in Anhang A beschrieben) eingehen und akzeptiert
werden, werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilsklasse, der fur den mafigeblichen
Bewertungstag ermittelt wurde, bearbeitet.

Das Verfahren zur Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil ist im Abschnitt ,Ermittlung des Nettoinventarwerts® in Anhang
D beschrieben.

Auszahlung von Verkaufserlosen

Die Bezahlung fir verkaufte Anteile erfolgt innerhalb von drei (3) Geschaftstagen in Luxemburg nach dem maRgeblichen
Bewertungstag (oder innerhalb eines anderen Zeitrahmens, der in der jeweiligen lokalen Fondsdokumentation bzw.
der geltenden Handelsrichtlinie festgelegt ist), sofern die ordnungsgeméafRe Verkaufsanweisung bei bzw. seitens der
Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist bzw. angenommen wurde. Diese Zahlung erfolgt tblicherweise, sofern keine
andere Anweisung erteilt wurde, in Form einer elektronischen Bankiberweisung in der Wahrung der Anteilsklasse. Die
Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft sind, nach einer sorgfaltigen Due-Diligence-Prifung, nicht verantwortlich
fur Verzégerungen oder Kosten, die bei einer Empfangerbank oder einem Abrechnungssystem entstehen; ferner sind sie
ebenso nicht verantwortlich fiir Verzégerungen bei der Abrechnung, die aufgrund der in einigen Landern oder bei einigen
Banken, lokalen Korrespondenzbanken, Zahlstellen oder anderen Stellen erforderlichen Zeit zur lokalen Verarbeitung von
Zahlungen entstehen kénnen. Die Zahlung kann auch in einer frei konvertierbaren Wahrung erfolgen, wenn dies in der
Anweisung festgelegt wurde, allerdings auf Kosten und Risiko des Anlegers.

Wenn unter besonderen Umstanden, wie in Anhang D beschrieben, die Liquiditdt des Fonds nicht ausreicht, um den
Verkaufserlos innerhalb von drei (3) Geschaftstagen in Luxemburg (oder innerhalb eines anderen Zeitrahmens, der in
der jeweiligen lokalen Fondsdokumentation bzw. der geltenden Handelsrichtlinie festgelegt ist) nach dem mafgeblichen
Bewertungstag zu bezahlen, wird der Verkaufserlds so bald als verniinftigerweise mdglich, jedoch ohne Zinsen, bezahlt.
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Der Verwaltungsrat ist dazu berechtigt, das Zahlungsziel fuir Verkaufserlése auf einen Zeitraum zu verlangern, der nicht langer
als dreil’ig (30) Geschaftstage in Luxemburg (in einigen Landern kdnnen jedoch kirzere Zeitraume gelten) ist, der aufgrund
der Abrechnung und anderen Einschrankungen, die auf Finanzmarkten anderer Landern, in die ein erheblicher Teil der einem
Fonds zurechenbaren Vermdgen investiert werden sollen, erforderlich sein kann; und dies gilt exklusiv in Bezug auf jene Fonds
der Gesellschaft, deren Anlageziele und -politiken Anlagen in Aktienwerte von Emittenten in Schwellenlandern vorsehen.

Alle Zahlungen erfolgen auf Risiko des Anlegers, ohne dass die Vertriebsstellen, der Anlageverwalter, die Verwaltungsgesellschaft
und/oder die Gesellschaft hierfur haften.

Verkauf in Sachwerten

Mit vorheriger Zustimmung des/der betroffenen Anteilsinhaber(s) und unter Berlicksichtigung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung der Anteilsinhaber kann der Verwaltungsrat Verkaufserlose ganz oder teilweise in Sachwerten auszahlen,
indem er dem/den verkaufenden Anteilsinhaber(n) Wertpapiere aus dem Portfolio des maRgeblichen Fonds zuteilt, deren Wert
dem Nettoinventarwert der verkauften Anteile entspricht.

Umtausch von Anteilen

Ein Umtausch ist eine Transaktion, bei der der Bestand eines Anlegers in einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse
desselben Fonds oder in dieselbe Anteilsklasse oder eine andere Anteilsklasse eines anderen Fonds umgetauscht wird.
Die Transaktion erfolgt durch den Verkauf von Anteilen in der urspriinglichen Anteilsklasse und den nachfolgenden Kauf von
Anteilen in der neuen Anteilsklasse, vorausgesetzt, der Bestand des Anlegers entspricht den Anlagevoraussetzungen des/der
bestehenden und des/der neuen Fonds oder Anteilsklasse.

Unter bestimmten Umstanden kdnnen Anleger Anteile der Gesellschaft in Anteile bestimmter anderer Investmentfonds von
Franklin Templeton Investments umtauschen, die eine ahnliche Gebihrenstruktur tGber denselben Zeitraum aufweisen.
Informationen Uber die Investmentfonds, in die Anteile umgetauscht werden kénnen, und Einzelheiten zu der Verfahrensweise
und den Bedingungen fur einen Umtausch sind auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.

Die Anleger des Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund kénnen ihre Anteile einer Anteilsklasse dieses Fonds nur in Anteile einer
anderen Anteilsklasse dieses Fonds umtauschen, sofern sie die anwendbaren Zugangskriterien erfiillen. Anweisungen zu
einem Umtausch in eine andere Anteilsklasse des Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund sind sieben (7) Geschéaftstage in
Luxemburg zuvor einzureichen und werden auf Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil bearbeitet, der am Bewertungstag
nach dem Ende der Vorlaufzeit zur Mitteilung von sieben (7) Geschéaftstagen in Luxemburg ermittelt wurde. Es ist kein
Umtausch von einer Anteilsklasse eines anderen Fonds in eine Anteilsklasse des Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund zulassig.

Anteile der Klasse A

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse X gegen
Anteile eines anderen Fonds oder einer anderen Anteilsklasse umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen
fur die Anlage in dieser Anteilsklasse erfullt.

Anteile der Klasse EB

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse EB in
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen fur
die Anlage in dieser Anteilsklasse erfiillt. Der Umtausch in Anteile der Klasse EB ist nicht zulassig.

Anteile der Klasse EO

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse EO in
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen flr
die Anlage in dieser Anteilsklasse erfullt. Der Umtausch in Anteile der Klasse EO ist nicht zulassig.

Anteile der Klasse |

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse | gegen
Anteile eines anderen Fonds oder einer anderen Anteilsklasse umgetauscht werden. Nur institutionelle Anleger kdnnen ihre
Anteile in Anteile der Klasse | umtauschen.

Anteile der Klasse J

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse J gegen
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen flr
die Anlage in dieser Anteilsklasse erfullt. Ein Umtausch in Anteile der Klasse J ist nur zulassig flr Anleger, die Uiber bestimmte
Vertriebsgesellschaften, Broker/Handler und/oder professionelle Anleger anlegen, die die Voraussetzungen fur die Anlage in
Anteilen der Klasse J gemaly den im Abschnitt ,Anteilsklassen” aufgefiihrten Bedingungen erfllen.
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Anteile der Klasse N

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse N gegen
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen fiir
die Anlage in dieser Anteilsklasse erfllt.

Anteile der Klasse S

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse S gegen
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen fiir
die Anlage in dieser Anteilsklasse erflllt. Ein Umtausch in Anteile der Klasse S ist nur zulassig fiir Anleger, die Uber bestimmte
Vertriebsgesellschaften, Broker/Handler und/oder professionelle Anleger anlegen, die die Voraussetzungen fur die Anlage in
Anteilen der Klasse S gemal’ den im Abschnitt ,Anteilsklassen® aufgeflihrten Bedingungen erfiillen.

Anteile der Klasse W

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse W gegen
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen fiir
die Anlage in dieser Anteilsklasse erfullt. Der Umtausch in Anteile der Klasse W ist nur Anlegern gestattet, die ihre Anweisungen
Uber Vermittler, Vertriebsstellen, Plattformen und/oder Broker/Handler erteilen, die die Anlagevoraussetzungen gemaf den im
Abschnitt ,Anteilsklassen“ dargelegten Bedingungen erfiillen.

Anteile der Klasse X

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kdénnen Anteile der Klasse X gegen
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen fir
die Anlage in dieser Anteilsklasse erflillt. Nur institutionelle Anleger kénnen ihre Anteile in Anteile der Klasse X umtauschen,
wobei die im Abschnitt ,Anteilsklassen” festgelegten Bedingungen gelten.

Anteile der Klasse Y

Unbeschadet bestimmter in diesem Abschnitt geregelter Anlageklassenbeschrankungen kénnen Anteile der Klasse Y gegen
Anteile eines anderen Fonds oder anderer Anteilsklassen umgetauscht werden, sofern der Anleger die Voraussetzungen fiir
die Anlage in diese Anteilsklasse erflllt. Nur institutionelle Anleger kénnen ihre Anteile in Anteile der Klasse Y umtauschen,
wobei die im Abschnitt ,Anteilsklassen” festgelegten Bedingungen gelten.

Umtauschanweisungen

Umtauschanweisungen sollten der Verwaltungsgesellschaft schriftlich Gbermittelt werden, oder, so dies ausdricklich
genehmigt wurde, per Telefon, per Telefax oder auf elektronischem Wege erfolgen. Im Fall von gemeinsamen Anlegerportfolios
mussen, sofern keine Einzelzeichnungsbefugnis erteilt oder der Verwaltungsgesellschaft eine Vollmacht vorgelegt wurde, alle
Anweisungen von allen Anlegern unterzeichnet werden. Wird eine Anweisung nicht in schriftlicher Form erteilt, so kann die
Verwaltungsgesellschaft eine schriftliche und ordnungsgeman unterzeichnete Bestatigung verlangen. In diesem Fall kann sich
die Bearbeitung der Anweisung bis zum Eingang der schriftlichen und ordnungsgemaf unterzeichneten Bestatigung verzégern.

Fur den Umtausch von Anteilen ist kein Antragsformular erforderlich. Privatanleger, die Franklin Templeton Investments
direkt Anweisungen erteilen, ohne die Dienste eines Brokers/Handlers in Anspruch zu nehmen, missen jedoch ein
Standardumtauschformular ausfillen und unterzeichnen (das auf unserer Website oder auf Anfrage erhaltlich ist). Die
mafgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen mussen Anlegern vor dem Umtausch ihrer Anteile zur Verfigung gestellt
werden. Die Broker/Handler sind gegebenenfalls dafiir verantwortlich, den Anlegern die malRgeblichen wesentlichen
Anlegerinformationen zu Ubermitteln. Bitte wenden Sie sich vor dem Umtausch von Anteilen immer zuerst an lhren
Broker/ Handler. Wenn Sie keinen Broker/Handler haben, sollten Sie sich an die Verwaltungsgesellschaft oder an lhre
ortliche Niederlassung von Franklin Templeton Investments wenden, die lhnen die maRgeblichen Anlegerinformationen in
elektronischer oder Papierform Gbermitteln wird.

Die Anweisung muss die personliche Anlegerportfolio-Nummer und die Anzahl/den Wert der Anteile enthalten, die zwischen
den genannten Fonds und Anteilsklassen umgetauscht werden sollen, einschlief3lich der ISIN-Codes (die auf der Website von
Franklin Templeton Investments unter http://www.franklintempleton.lu eingesehen werden kénnen) und der Bestatigung, dass
die maRgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen bereitgestellt wurden. Sollte zwischen dem Namen des/der Fonds, der
Anteilsklasse, dem ISIN-Code der Anteilsklasse oder der im Antrag bezeichneten Wahrung der Anteilsklasse eine Diskrepanz
auftreten, wird die Anweisung auf der Basis des im Antrag bezeichneten ISIN-Codes bearbeitet. Anleger kdnnen Anteile an
jedem Handelstag mit der am relevanten Handelstag tbermittelten Umtauschanweisung umtauschen; dies gilt jedoch nicht
fir den Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund, bei dem eine vorherige Mitteilung mit einer Frist von finf (5)
Geschaftstagen in Luxemburg erforderlich ist, und den Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund, bei dem eine vorherige Mitteilung
mit einer Frist von sieben (7) Geschaftstagen in Luxemburg erforderlich ist.

Die Mindesterstanlage im neuen Fonds betragt 2.500 USD (oder den Gegenwert in einer anderen Wahrung). Anweisungen, die zu
einem Bestand von unter 2.500 USD (oder den Gegenwert in einer anderen Wahrung) fihren wirden, werden nicht ausgefuhrt.
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Anweisungen in Bezug auf einen Anteilsumtausch durfen erst ausgefiihrt werden, wenn alle vorangegangenen, die
umzutauschenden Anteile betreffenden Transaktionen vollstadndig abgewickelt wurden. Wird der Verkauf vor dem Kauf
abgewickelt, verbleibt der Verkaufserlos bis zur Abrechnung des Kaufs im Sammelbankkonto der Gesellschaft. Hierbei laufen
keine Zinsen zugunsten des Anlegers auf.

Bis auf den Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund, fir den eine Mitteilung mit einem Vorlauf von finf (5)
Geschaftstagen in Luxemburg erforderlich ist, wird jede Umtauschanweisung in Bezug auf Anteile zwischen Fonds, die in
verschiedenen Wahrungen ausgegeben sind, am selben Bewertungstag ausgefihrt. Anweisungen zu einem Umtausch aus
dem Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund werden auf Grundlage des Nettoinventarwert je Anteil bearbeitet, der
am Bewertungstag nach dem Ende der Vorlaufzeit zur Mitteilung von finf (5) Geschaftstagen in Luxemburg ermittelt wurde.
Unter auRergewdhnlichen Umstanden kann die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft jedoch nach ihrem Ermessen
fur die Durchfiihrung der Umtauschtransaktionen einen (1) zusatzlichen Geschéaftstag bendétigen. Die Gesellschaft behalt sich
das Recht vor, an einem Bewertungstag nicht mehr als 10 % des Werts der Anteile eines Fonds umtauschen zu miissen. Unter
solchen Umstanden kann der Umtausch fiir einen Zeitraum von héchstens zehn (10) Geschéaftstagen aufgeschoben werden.
Diese Umtauschanweisungen werden gegentiber spateren Anweisungen vorrangig bearbeitet.

Unter bestimmten begrenzten Umstanden kann die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft fur den Vertrieb in
bestimmten Landern und/oder Uber bestimmte Untervertriebsstellen und/oder professionelle Anleger einen (1) zusatzlichen
Geschaftstag zur Durchfiihrung von Umtauschgeschaften bendétigen. Der zusatzliche Tag kann aus betrieblichen Griinden,
wenn etwa eine Wahrungsumrechnung durchgefiihrt werden muss, erforderlich sein.

Anleger kdnnen ihre Umtauschanweisungen nur widerrufen, wenn die Bewertung des Gesellschaftsvermdgens ausgesetzt ist
(siehe Anhang D), und in diesem Falle ist der Widerruf einer Umtauschanweisung nur dann wirksam, wenn sie vor Ablauf des
Aussetzungszeitraums schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen ist. Wenn die Anweisung nicht widerrufen wird,
erfolgt der Umtausch am ersten auf das Ende der Aussetzung folgenden Bewertungstag.

Umtauschpreis

Vollstandige Umtauschanweisungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer ordnungsgemaf bevollmachtigten
Vertriebsgesellschaft an einem Handelstag vor dem malfgeblichen Handelsschluss (wie in Anhang A beschrieben) eingehen
und akzeptiert werden, werden an diesem Tag auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden
Anteilsklasse, der fir diesen Handelstag ermittelt wurde, bearbeitet.

Vollstandige Umtauschanweisungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer ordnungsgemaf bevollmachtigten
Vertriebsgesellschaft an einem Handelstag nach dem malfigeblichen Handelsschluss eingehen und akzeptiert werden, werden
auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Anteilsklasse, der fiir den nachsten Bewertungstag
ermittelt wird, bearbeitet.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile basiert auf dem jeweiligen Nettoinventarwert je Anteil der beiden maRRgeblichen Fonds
oder Anteilsklassen an dem/den mafigeblichen Bewertungstag(en).

Umtauschgebiihren und -kosten

Fir den Vertrieb in bestimmten Landern und/oder iber bestimmte Vertriebsstellen und/oder professionelle Anleger kann eine
Umtauschgebiihr von bis zu 1,00 % des Werts der umzutauschenden Anteile erhoben werden. Diese Geblihr wird automatisch
abgezogen, wenn die Zahl der Anteile errechnet wird, und von der Gesellschaft gezahlt.

Unter bestimmten Umstanden wird fir den Umtausch von Anteilen eines Fonds oder einer Anteilsklasse eine Geblhr erhoben
werden mussen, die der Differenz zwischen den beiden Ausgabeaufschlagen entspricht, es sei denn, der Anleger hat aufgrund
friherer Tauschgeschafte diese Ausgabeaufschlagsdifferenz bereits gezahilt.

Gegenwartig wird erwartet, dass jegliche Umtauschgebuihren- oder Ausgabeaufschlagsdifferenzen an die Hauptvertriebsgesellschaft
gezahlt werden, die ihrerseits einen Teil davon an Vertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker /Handler und/oder professionelle
Anleger zahlen kann. Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft kdnnen jedoch im eigenen Ermessen auf die
Ausgabeaufschlagsdifferenz verzichten.

Ubertragung von Anteilen

Eine Ubertragung ist eine Transaktion, bei der der Bestand eines Anlegers auf einen anderen Anleger (ibertragen wird.

Eine Anweisung zur Anteilstibertragung ist schriftlich oder mit einem ordnungsgemaf unterzeichneten Anteilstibertragungsformular
zusammen mit den ggf. ausgestellten Anteilszertifikaten, die entwertet werden sollen, oder, so dies ausdriicklich genehmigt
wurde, per Telefon, per Telefax oder auf elektronischem Weg zu erteilen. Die Anweisung ist von dem/den Ubertragenden und,
sofern von der Gesellschaft und/oder der Verwaltungsgesellschaft verlangt, auch von dem/den Ubertragungsempféanger(n) oder
von Personen, die mit entsprechenden diesbeziglichen Vollmachten ausgestattet sind, zu datieren und zu unterzeichnen.

Die Verwaltungsgesellschaft akzeptiert eine solche Ubertragung unter der Voraussetzung, dass der/die Ubertragungsempfanger
einen von der Gesellschaft akzeptierten Antrag vorlegen kann/kénnen und alle Anforderungen des Fonds und der Anteilsklasse
erflllt/erfullen.
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Anweisungen zum Ubertragen von Anteilen werden nur dann ausgefiihrt, wenn alle vorangegangenen, die zu iibertragenden
Anteile betreffenden Transaktionen vollstandig abgewickelt wurden und die vollstandigen Zahlungen fir diese Anteile
eingegangen sind.

Bei Ubertragungsanweisungen, die dazu fiihren wiirden, dass der Bestand unter den Betrag von 2.500 USD (oder den
Gegenwert in einer anderen Wahrung) oder 1.000.000 EUR (oder den Gegenwert in einer anderen Wahrung) fur Anteile
der Klasse EB und der Klasse EO fallt, kann die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsgesellschaft diesen Restbestand
zuricknehmen und dem Anleger den Erlos auszahlen.

Die Ubertragung der Anteile wird in Ubereinstimmungen mit den fir die jeweilige Bérse in Luxemburg, an der die Anteile notiert
sein kdnnen, geltenden Vorschriften durchgefihrt.

Die Anteile sind frei Ubertragbar. Die Satzung sieht vor, dass der Verwaltungsrat dazu befugt ist, Beschrankungen aufzuerlegen,
die er fir notwendig erachtet, um sicherstellen zu kénnen, dass Anteile nicht von (a) einer Person erworben oder gehalten
werden, die gegen die geltenden Gesetze oder Verordnungen eines Landes oder einer Regierungsbehorde verstot, oder
(b) von einer Person, die in einer Situation ist, die nach Meinung des Verwaltungsrats zur Folge haben kénnten, dass der
Gesellschaft eine Steuerverbindlichkeit entsteht oder die Gesellschaft andere Nachteile erleidet, die sie andernfalls nicht
erleiden wirde.

Die Ubertragenen Anteile kdnnen bestimmten Bedingungen unterliegen. Den Anlegern wird empfohlen, sich Uber alle
Bedingungen zu informieren, die fur derartige Anteile gelten.

Dividendenpolitik

Im Hinblick auf alle Fonds, die ausschittende Anteile ausgeben, beabsichtigt der Verwaltungsrat, im Wesentlichen samtliche
Ertrage, die den ausschuttenden Anteilen zuzurechnen sind, auszuschutten. Vorbehaltlich aller rechtlichen oder regulatorischen
Anforderungen kénnen Dividenden auch aus dem Kapital der betreffenden Fonds ausgeschuttet werden. Vorbehaltlich aller
rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen behélt sich der Verwaltungsrat das Recht vor, neue Anteilsklassen einzufihren,
die ihren Reingewinn einbehalten oder reinvestieren kdnnen.

In der Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber konnen, fir jeden Fonds gesondert, jahrliche Ausschittungen fest-
gesetzt werden.

Auf Beschluss des Verwaltungsrats und/oder der Verwaltungsgesellschaft kdnnen fir jeden Fonds auch Zwischendividenden
ausgeschuttet werden.

Es wird damit gerechnet, dass Ausschittungen unter normalen Umstéanden wie in der folgenden Tabelle angegeben
vorgenommen werden:

Anteilsarten Anteilsname Ausschiittungshaufigkeit

A (acc), EB (acc), EO (acc), | (acc),
Thesaurierende Anteile | J (acc), N (acc), S (acc), W (acc),
X (acc), Y (acc)

A (Bdis), EB (Bdis), EO (Bdis) | (Bdis), | Unter normalen Umstanden ist vorgesehen, dass die Ausschuttung
J (Bdis), N (Bdis), S (Bdis), W (Bdis), zweimal pro Jahr erfolgt (normalerweise im April und Oktober

X (Bdis), Y (Bdis) jedes Jahres).

A (Mqls)’ EB (Mdls)’ EO.(Md|s), . Unter normalen Umstanden ist vorgesehen, dass die Ausschittung
| (Mdis), J (Mdis), N (Mdis), S (Mdis), monatlich erfolgt (nach Ende jedes Monats)

W (Mdis), X (Mdis), Y (Mdis) '

Es erfolgt keine Dividendenausschittung, sondern der zurechenbare
Nettoertrag spiegelt sich im héheren Wert der Anteile wider.

Ausschiittende Anteile
A (Qdis), EB (Qdis), EO (Qdis) | (Qdis),
J (Qdis), N (Qdis), S (Qdis), W (Qdis),
X (Qdis), Y (Qdis)

A (Ydis), EB (Ydis), EO (Ydis), | (Ydis),
J (Ydis), N (Ydis), S (Ydis), W (Ydis),
X (Ydis), Y (Ydis)

Unter normalen Umstanden ist vorgesehen, dass die Ausschittung
vierteljahrlich erfolgt (nach Ende jedes Kalenderquartals).

Unter normalen Umstanden ist vorgesehen, dass die Ausschittung
jahrlich erfolgt (normalerweise im April/Mai jedes Jahres).

Um Ausschittungen auf ausschuttende Anteile zu erhalten, missen die Anleger am Bewertungstag, den die Gesellschaft zum
Ausschuttungsstichtag erklart hat, als Inhaber dieser ausschiittenden Anteile im Inhaberregister verzeichnet sein.

Sofern in dem Antragsformular nichts anderes bestimmt ist, werden Dividenden auf ausschittende Namensanteile
normalerweise in weiteren ausschuttenden Anteilen des Fonds und der Anteilsklasse wieder angelegt, auf den/die sich die
Dividenden beziehen. Diese weiteren ausschuttenden Anteile werden am Ex-Dividende-Tag ausgestellt. Der Preis wird an
dem Bewertungstag, an dem der Preis der ausschuttenden Anteile jenes Fonds der Preis ex Dividende ist, auf die gleiche
Weise berechnet wie bei der Ausgabe anderer Anteile des betreffenden Fonds. In Bruchteilen ausgegebene Anteile werden
auf drei Dezimalstellen gerundet. Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Wer diese Wiederanlagemdglichkeit nicht nutzen
mochte, sollte den entsprechenden Abschnitt im Antragsformular ausfiillen. Falls Bardividenden zu zahlen sind, werden sie
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den Inhabern von ausschittenden Namensanteilen, die sich fur eine Barausschiittung entschieden haben, blicherweise in
Form einer Geldiberweisung gezahlt. Der Verwaltungsrat kann jedoch beschlieRen, dass Dividenden unter 50 USD (oder
dem Gegenwert in einer anderen Wahrung) statt einer unmittelbaren Auszahlung an die Anleger in weitere Anteile derselben
Anteilsklasse reinvestiert werden. Dividenden, die in einer anderen frei konvertierbaren Wahrung bezahlt werden sollen,
werden auf Kosten des Anlegers umgetauscht.

Wenn Dividenden in Héhe von 250 USD (oder der Gegenwert in einer anderen Wahrung) oder weniger nicht an einen
registrierten Anleger ausbezahlt werden kdnnen, weil Informationen fehlen oder die Zahlung nicht durchgefiihrt werden
kann, behalt sich die Gesellschaft oder die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, diese und alle nachfolgend zu zahlenden
Dividenden automatisch durch den Kauf weiterer ausschiittender Anteile des Fonds und der Anteilsklasse, auf die die
Dividenden entfallen, wieder anzulegen, bis vom Anleger klare Anweisungen eingehen, sofern keine lokale Erganzung zum
Prospekt eine abweichende Regelung enthalt.

Wenn eine Dividende bekanntgegeben jedoch nicht innerhalb von finf (5) Jahren ausgezahlt wurde, wird die Gesellschaft,
da sie dazu nach dem Recht des Grol3herzogtums Luxemburg berechtigt ist, die Dividende als verfallen erklaren und die
ungezahlte Dividende in den jeweiligen Fonds einzahlen.

Bei jeder festgesetzten Dividende kann der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft bestimmen, ob — und in
welchem Umfang — die Dividende aus realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinnen, und bei Fonds, die Ertrage vor
Abzug von Aufwendungen vom urspriinglich gezeichneten Kapital ausschutten, ohne Berlicksichtigung der Kapitalverluste,
eventuell erhdht oder gekirzt um den Anteil der Ertrdge aus Finanzanlagen und Kapitalgewinnen, die emittierten und
zurickgenommenen Anteilen zuzurechnen sind, ausgezahlt werden soll.

Es sei daran erinnert, dass es keine Garantie fiir Dividendenausschiittungen gibt, dass die Fonds keine Zinsen zahlen
und dass der Preis der Anteile an den Fonds und alle mit den Anteilen erzielten Ertrage sowohl sinken als auch
steigen konnen. Es sollte auBerdem beachtet werden, dass Dividendenausschiittungen den Wert der Fondsanteile
um den Betrag der Ausschiittung verringern. Kiinftige Ertrage und Anlageergebnisse konnen durch zahlreiche
Faktoren beeinflusst werden, so auch durch Verdanderungen der Wechselkurse, die nicht unbedingt der Kontrolle
der Gesellschaft, ihres Verwaltungsrats, ihrer leitenden Angestellten, der Verwaltungsgesellschaft oder sonstiger
Personen unterliegen. Weder die Gesellschaft selbst noch ihre Verwaltungsratsmitglieder oder leitenden Angestellten,
die Verwaltungsgesellschaft, Franklin Templeton Investments oder ihre weltweit verbundenen Unternehmen oder
deren Verwaltungsratsmitglieder, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter konnen eine Garantie hinsichtlich der
kiinftigen Ergebnisse oder kiinftigen Ertrage der Gesellschaft abgeben.

Ertragsausgleich

Die Fonds wenden eine Bilanzierungstechnik an, die als ,Ausgleich® bekannt ist und bei der ein Teil der Erlése aus
Anteilsausgaben sowie der Kosten von Anteilsverkaufen, der auf Basis des einzelnen Anteils dem Betrag des nicht
ausgeschutteten Anlageertrags am Datum der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschutteten Ertragen gutgeschrieben oder
belastet wird. Das bedeutet, dass der nicht ausgeschuttete Anlageertrag je Anteil durch die Ausgabe bzw. die Ricknahme von
Anteilen nicht verandert wird. In Bezug auf jeden Fonds, der nur thesaurierende Anteile ausgibt, behalt sich der Verwaltungsrat
und/oder die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, keine Ausgleichung vorzunehmen.

Vergutung der Verwaltungsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.a r.l. erhalt fur die Erbringung von Anlageverwaltungsdiensten in ihrer Funktion
als Verwaltungsgesellschaft und fir Aufwendungen, die in Verbindung mit der Anlegerbetreuung und Verwaltung von
Anteilen entstehen, von der Gesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebuhr in Hohe eines bestimmten Jahresprozentsatz
des angepassten taglichen Nettovermégens der einzelnen Fonds wahrend des Jahres (,jahrliche Verwaltungsgebihr®).
Nahere Informationen zu dieser jahrlichen Verwaltungsgebuhr sind in Anhang E zu finden. Die Verwaltungsgesellschaft
zahlt in der Regel einen Teil dieser jahrlichen Verwaltungsgebihr an verschiedene Anlageverwalter, wie im Abschnitt
,verwaltungsgebihren® beschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft, die als Hauptvertriebsstelle tatig ist, kann einen
Teil ihrer jahrlichen Verwaltungsgebihr an verschiedene institutionelle Anleger, die bestimmte Voraussetzungen wie
Mindestanlagebetrage erfiillen, externe Vertriebsstellen, Intermediare oder Broker/Handler zahlen, wie im Abschnitt ,Sonstige
Gesellschaftsgebiihren und -kosten® beschrieben.

Fur die Erbringung von Register- und Transferstellen-, Vertretungs-, Domizilstellen- und Verwaltungsleistungen fur die
Gesellschaft erhalt die Verwaltungsgesellschaft eine Vergltung von der Gesellschaft in Form einer jahrlichen Gebuhr von bis
zu 0,20 % des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse, einen zusatzlichen Betrag (mit einer festen und einer variablen
Komponente) pro Anlegerkonto auf der Ebene der jeweiligen Anteilsklasse Gber einen Zeitraum von einem (1) Jahr und einen
festen Betrag pro Jahr zur Deckung eines Teils ihrer organisatorischen Aufwendungen. Diese Gebuhr wird taglich berechnet
und abgegrenzt und monatlich nachtraglich gezahlt. Diese jahrliche Gebuihr beinhaltet jegliche Vergtitung, die an J.P. Morgan
SE, Niederlassung Luxemburg, fir ihre Leistungen, die sie als Verwaltungsstelle fur die Gesellschaft erbringt, gezahlt wird.
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Die Verwaltungsgesellschaft hat gemaR Artikel 111bis des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 eine Vergltungsrichtlinie
aufgestellt, die mit einem soliden und effektiven Risikomanagement konform ist und dieses fordert, und sie wendet diese
an. Diese Richtlinien und Praktiken ermutigen nicht dazu, Risiken einzugehen, die nicht mit dem Risikoprofil, dem Prospekt
oder der Satzung konform sind, und sie durfen der Erfullung der Verpflichtung der Verwaltungsgesellschaft, im Interesse der
Gesellschaft zu handeln, nicht entgegenstehen.

Die Vergutungsanforderungen gelten fur Mitarbeiterkategorien einschlief3lich der oberen Fihrungsebene, Risikolbernehmer,
Kontrollfunktionen und samtlicher Mitarbeiter, die eine Gesamtvergltung erhalten, die in dieselbe Vergitungsspanne fallt wie
die der oberen Fihrungsebene und der Risikolibernehmer, und deren professionelle Aktivitaten erhebliche Auswirkungen
auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der Gesellschaft haben. Die Verglutung umfasst eine Fixkomponente
(im Wesentlichen das Grundgehalt) sowie eine variable Komponente (jahrliche Boni). Der Finanzierungsgrad des
Jahresbonus (der in bar, Gratisaktien oder einer Kombination daraus ausgezahlt werden kann) hangt von der allgemeinen
FRI-Unternehmensperformance ab, wird von einem Verglitungsausschuss genehmigt und wird unter Bezugnahme auf
die tatsachliche Leistung der jeweiligen Person zugeteilt. Ein erheblicher Teil des Bonus kann mindestens um drei Jahre
aufgeschoben werden und die Zahlung des Bonus unterliegt Rickgriffsbestimmungen. Die Einzelheiten zur aktuellen
Vergutungspolitik einschliellich unter anderem einer Beschreibung, wie die Vergitungen und Vergunstigungen berechnet
werden, wie der Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken Rechnung getragen wird, und der Identitat der fir die Zuteilung der
Vergltungen und Vergtinstigungen zustandigen Personen einschlief3lich der Zusammensetzung des Verglitungsausschusses
sind auf der Website www.franklintempleton.lu abrufbar; wahlen Sie die Registerkarten ,,Our company*, ,Regulatory Information®
aus (ein Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfigung gestellt.

Verwaltungsgebuhren

Fur die Anlageverwaltungsdienste, die sie fur die Gesellschaft erbringt, erhalt die Verwaltungsgesellschaft von der Gesellschaft,
als Teil der jahrlichen Verwaltungsgebihr, eine monatliche Verwaltungsgebihr, die einem bestimmten Jahresprozentsatz des
angepassten taglichen Nettovermogens der einzelnen Fonds wahrend des Jahres entspricht. Wenn die Verwaltungsgesellschaft
die Anlageverwaltungsdienste an einen oder mehrere Anlageverwalter Ubertragt, werden diese aus der Verwaltungsgebuhr
vergutet, die die Verwaltungsgesellschaft erhalt.

Um die beste Ausfiihrung zu erhalten, kann/kénnen der/die Anlageverwalter an Broker/Handler Provisionen im Hinblick auf
Wertpapiertransaktionen fiir die Gesellschaft zahlen, um diese flr erbrachte Researchdienste sowie Dienstleistungen zu
entschadigen, die diese Broker/Handler bei der Ausfiihrung von Auftragen erbracht haben. Der Erhalt von Investmentresearch und
Informationen sowie damit verbundenen Dienstleistungen ermdglicht dem/den Anlageverwalter(n), sein/ihr eigenes Research
und seine/ihre eigenen Analysen zu erganzen, und verschafft ihm/ihnen einen Einblick in die Ansichten und Informationen von
Mitarbeitern und Analysten anderer Firmen. Zu diesen Dienstleistungen gehdren keine Reisen, Unterbringung, Bewirtung,
allgemeinen administrativen Giter und Dienstleistungen, allgemeine Buroausstattung oder Raumlichkeiten, Mitgliedsbeitrage,
Angestelltengehalter oder direkten Zahlungen von Geldbetragen, die vom/von den Anlageverwalter(n) gezahlt werden.

Der/die Anlageverwalter kann/kdnnen mit Brokern/Handlern, die juristische Personen und keine nattrlichen Personen sind, nur
dann Vereinbarungen Uber Ausgleichsprovisionen treffen, wenn dies zu einem direkten und erkennbaren Vorteil fir die Kunden
(einschlieRlich der Gesellschaft) des/der Anlageverwalter(s) fuhrt und wenn der/die Anlageverwalter davon Uberzeugt ist/sind,
dass die Transaktionen, die zu den Ausgleichsprovisionen filhren, in gutem Glauben und in strenger Ubereinstimmung mit
den gultigen behordlichen Vorschriften und im besten Interesse der Gesellschaft durchgefuhrt werden. Solche Vereinbarungen
mussen vom/von den Anlageverwalter(n) gemal den besten Verfahrensweisen des Marktes getroffen werden. Der Einsatz
von Ausgleichsprovisionen muss in den periodisch erscheinenden Berichten offengelegt werden.

Sonstige Gesellschaftsgebthren und -kosten

Die Hauptvertriebsgesellschaft kann Anspruch auf den eventuell erhobenen Ausgabeaufschlag von bis zu 5,75 % des
gesamten investierten Betrags haben, wie im Abschnitt ,Anteilsklassen” ndher beschrieben. Der Ausgabeaufschlag darf in
keinem Falle den Hochstbetrag Uiberschreiten, der nach den Gesetzen, Bestimmungen und Handelsgepflogenheiten des
Landes zulassig ist, in dem die Anteile verkauft werden.

Die Hauptvertriebsgesellschaft darf vertragliche Vereinbarungen mit verschiedenen Untervertriebsgesellschaften, Vermittlern,
Brokern/Handlern und/oder professionellen Anlegern Uber den Vertrieb der Anteile auRerhalb der Vereinigten Staaten
von Amerika abschlieflen. Zahlungen von Geblhren oder Provisionen an verschiedene Untervertriebsgesellschaften,
Broker/Handler oder andere Vermittler kénnen aus der jahrlichen Verwaltungsgebuihr erfolgen, die normalerweise an die
Hauptvertriebsgesellschaft bezahlt wird, wenn zu erwarten ist, dass solche Zahlungen die Qualitat des Vertriebs oder anderer
fur die Anleger erbrachten Dienstleistungen verbessern. Dies umfasst insbesondere die Verbesserung der fortlaufenden
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Ubermittlung aktueller Informationen an die Anleger, die Transaktionsabwicklung und andere Anteilsinhaber- und/oder
Verwaltungsdienstleistungen. Alle Anfragen nach zusatzlichen Informationen Uber solche Zahlungen sollten Anleger an die
fur sie zustandigen Vermittler richten.

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, erhalt als Vergutung fir die Dienstleistungen, die das Unternehmen der
Gesellschaft in ihrer Funktion als Verwahrstelle erbringt, je nach Art der verschiedenen Fondsanlagen jahrliche Geblhren
in Hohe von 0,01 % bis 0,14 % des Nettoinventarwerts des Vermdgens der verschiedenen Fonds, wobei die jahrlichen
Verwahrstellengebiihren fiir jene Fonds der Gesellschaft, deren Anlageziele und Anlagepolitik Anlagen in Aktienwerten von
Emittenten aus Entwicklungslandern vorsehen, hoher ausfallen konnen, wie in der mafigeblichen Gesamtkostenquote (TER)
und in den Finanzberichten der Gesellschaft detaillierter dargestellt wird. Diese Gebuihr wird taglich berechnet und abgegrenzt
und der Verwahrstelle von der Gesellschaft monatlich nachtraglich gezahlt.

In diesen Gebuiihren sind die Gblichen Bank- und Maklergebiihren und -provisionen fir Transaktionen in Zusammenhang mit
den Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie angemessene Spesen, die in Zusammenhang mit der Gesellschaft entstanden
sind und ihr in Rechnung gestellt werden, sowie die Geblhren fir die von Zeit zu Zeit vereinbarten sonstigen Dienstleistungen
nicht enthalten. Die tatsachlich gezahlten Betrage werden in den Bilanzen der Gesellschaft ausgewiesen.

Die Gesellschaft tragt ihre sonstigen Betriebskosten, zu denen u. a. die Kosten des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren,
amtliche Geblhren, Anwalts- und Wirtschaftsprifergebuihren, Versicherungspramien, Zinsen, die Kosten der Erstellung von
Berichten, Porto-, Telefon- und Telefaxkosten zahlen. Alle Kosten werden bei der Berechnung des Nettoinventarwerts jedes
Fonds taglich geschatzt und abgegrenzt. Die Gesellschaft kann gelegentlich der Verwaltungsgesellschaft zur Weiterleitung
an verschiedene Untervertriebsgesellschaften, Vermittler, Broker/Handler und/oder professionelle Anleger Geblhren fir die
Platzierung bestimmter Fonds auf Verkaufsplattformen zur Ausweitung des Vertriebs der Fondsanteile zahlen. Diese Kosten
wurden lediglich auf jene Fonds aufgeteilt, die auf diesen Plattformen platziert sind.

Alle vorstehend angefiihrten Kosten und Ausgaben wurden ohne Mehrwertsteuern oder sonstiger Steuern angefihrt, die der
Fonds eventuell zu zahlen hat.

Performancegebuhren

Es gibt zwei Modelle fiir die Berechnung der Performancegebihr: (A) Mit High Water Mark ohne Hurdle oder Benchmark
und (B) nur mit Hurdle oder Benchmark. Die Performancegebtihr wird flr alle Anteilsklassen, ausgenommen die Anteile der
Klasse J, nach dem ersten Modell (A) berechnet. Bei Anteilen der Klasse J wird die Performancegebihr nach dem zweiten
Modell (B) berechnet.

Modell A — High Water Mark ohne Hurdle oder Benchmark

Der Anlageverwalter kann ein Anrecht auf den Erhalt einer jahrlichen, an die Wertentwicklung gebundenen erfolgsabhangigen
Gebuhr (die ,Performancegebtihr) haben, die gegebenenfalls aus dem einer Anteilsklasse zuzurechnenden Nettovermdgen
gezahlt wird, taglich berechnet wird und auflauft und zum Ende jedes Wirtschaftsjahres zahlbar ist. Einzelheiten zu den
Performancegebuhren finden sich in Anhang E.

Zum Zweck der Berechnung der Performancegebuihr:

¢ Die High-Watermark wird unter Bezug auf (i) den erstmaligen Ausgabepreis oder (ii) den NIW des letzten Bewertungstages
des Wirtschaftsjahres berechnet, der die Basis fir die Abgrenzung einer Performancegeblhr innerhalb des jeweiligen
Wertentwicklungszeitraums begriindete, fiir den eine Performancegebiihr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert hoher ausfallt.

e Der Wertentwicklungszeitraum entspricht normalerweise einem Wirtschaftsjahr. Der erste Wertentwicklungszeitraum
fur eine bestimmte Anteilsklasse beginnt mit dem Auflegedatum der jeweiligen Anteilsklasse und endet mit dem
Abschluss des Wirtschaftsjahres.

Die Performancegebihr wird im Fall einer Outperformance fallig, d. h. wenn der Anstieg des NIW wahrend des maf3geblichen
Wertentwicklungszeitraums (nach Abzug etwaiger erhobener Zeichnungs- und/oder Ricknahmegebiihren) die jeweils
geltende High-Watermark Ubertrifft.

Die Performancegebihr lauft an jedem Handelstag an und wird auf Grundlage der Differenz zwischen dem NIW vom
vorherigen Handelstag (vor Abzug einer Rickstellung fir die Performancegebuhr) und der High-Watermark, die dann mit der
Anzahl der ausstehenden Anteile multipliziert wird, berechnet. Die Performancegebuhr ist in der Wahrung zu berechnen und
auszudrucken, auf die die jeweilige Anteilsklasse lautet oder in der sie abgesichert ist.
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An jedem Handelstag wird die am unmittelbar vorausgehenden Handelstag getroffene bilanzielle Rickstellung angepasst, um
die wie oben beschrieben berechnete, positive oder negative, Entwicklung der Anteilsklasse widerzuspiegeln. Wenn der NIW
an einem bestimmten Handelstag unter der High-Watermark liegt, wird die an diesem Handelstag getatigte Rickstellung fir
die jeweilige Anteilsklasse innerhalb des jeweiligen Fonds angepasst.

Wenn Anteilsinhaber ihre Anteile ganz oder teilweise vor dem Ende eines Wertentwicklungszeitraums zuriicknehmen lassen,
werden die in Bezug auf diese Anteile aufgelaufenen Performancegebiihren an diesem Handelstag kristallisiert und zahlbar.

Es sei zu beachten, dass die Performancegebuhr auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilsklasse des jeweiligen Fonds
und nicht auf Grundlage eines einzelnen Anlegerportfolios berechnet wird.

Beispiel Jahr 1:

* Anteilsklasse verzeichnet Outperformance von 8 %

* Bruttovermdgen von 108

« Jahrliche Aufwendungen (vor Abzug von Performancegebihren) von 1,5 % von 108 = 1,62
* Bruttovermdgenswert, berechnet wie folgt: 108-1,62 = 106,38

» Performancegebtihr (20 % der Outperformance tuber High Water Mark), berechnet wie folgt: 20 % des Bruttovermdgenswerts
Uber der High Water Mark, d. h. 6,38%0,20 % = 1,28

* Netto-NIW = Bruttovermdgenswert abzuglich Performancegeblhr

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr
Wertentwicklung der Anteilsklasse 8 % 8 % 2% 5% -8 %
Bruttovermdgen 108 117 114 120 110
Jahrliche Verwaltungsgebtihr (1,5 %) (A) 1,62 1,75 1,71 1,8 1,66
Bruttovermégenswert 106,38 114,89 112,59 118,22 108,76
High Water Mark 100 105 113 113 117
Performancegebuhren (Uber 20 % HWM) (B) 1,28 1,96 / 1,06 /
Netto-NIW 105 113 113 117 109
Gezahlte Geblhren gesamt ((A) +(B)) 2,9 3,71 1,71 2,86 1,66

Modell B — mit Hurdle oder Benchmark

Fur die Zwecke der Berechnung der Performancegebuhr fur Anteile der Klasse J:

» Der Performancezeitraum entspricht in der Regel einem Geschéftsjahr. Hiervon ausgenommen ist ein Fall, in dem eine
Anteilsklasse, fur die eine Performancegebuhr erhoben wird, wahrend eines Geschéaftsjahres aufgelegt wird. In diesem Fall
beginnt der erste Performancezeitraum am Tag der Auflegung.

* Die Ziel-Benchmark ist die jeweils in Anhang E angegebene Benchmark. Sie wird jeweils in der Wahrung ausgedrickt, auf
die die entsprechende Anteilsklasse lautet bzw. gegenlber der sie abgesichert ist.

* Die Hurdle ist die Ziel-Benchmark + 3 %.

Die Verwaltungsgesellschaft kann ein Anrecht auf den Erhalt einer jahrlichen, an die Wertentwicklung gebundenen
Anreizgebuhr (die ,Performancegebihr®) haben, die gegebenenfalls aus dem einer Anteilsklasse zuzurechnenden
Nettovermogen gezahlt wird, im taglichen NIW berechnet wird und auflauft und zum Ende jedes Geschaftsjahres zahlbar ist.
Einzelheiten zu den Performancegebiihren sind Anhang E zu entnehmen. Der bzw. die Anlageverwalter wird/werden von der
Verwaltungsgesellschaft aus den von der Gesellschaft erhaltenen Performancegeblhren vergutet.

Die Performancegebuhr wird im Fall einer Outperformance fallig, d. h. wenn der Anstieg des NIW wahrend des malRgeblichen
Wertentwicklungszeitraums (nach Abzug etwaiger erhobener Zeichnungs- und/oder Ricknahmegebuhren) die Hurdle in
diesem Zeitraum Ubertrifft.

Die Performancegebuihr lauft an jedem Handelstag auf Basis der Differenz zwischen dem NIW am vorhergehenden Handelstag
(vor Abzug etwaiger Rickstellungen fiir die Performancegebiihr) und der Hurdle, multipliziert mit der Anzahl der jeweils
umlaufenden Anteile, auf. Die Performancegebihr wird in der Wahrung, auf die die entsprechende Anteilsklasse lautet bzw.
gegenuber der sie abgesichert ist, berechnet und ausgedriickt.

An jedem Handelstag wird die am unmittelbar vorausgehenden Handelstag getroffene bilanzielle Ruckstellung angepasst,
um die wie oben beschrieben berechnete, positive oder negative, Entwicklung der Anteilsklasse widerzuspiegeln. Wenn der
NIW an einem bestimmten Handelstag unter der Hurdle liegt, wird die an diesem Handelstag gebildete Rickstellung fur die
entsprechende Anteilsklasse des betreffenden Fonds angepasst.
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Wenn Anteilsinhaber ihre Anteile ganzlich oder teilweise vor dem Ende eines Performancezeitraums zurlicknehmen
lassen, wird die in Bezug auf diese Anteile gegebenenfalls aufgelaufene Performancegebiihr am betreffenden Handelstag
festgeschrieben und zahlbar.

Es sei zu beachten, dass die Performancegebuhr auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilsklasse des jeweiligen Fonds
und nicht auf Grundlage eines einzelnen Anlegerportfolios berechnet wird.

Die Beispiele dienen ausschlieRlich der Veranschaulichung, und es wird nicht garantiert, dass ein Fonds diese Renditen
erzielen wird.

Beispiel 1: Ein Fonds entwickelt sich wahrend des Geschiftsjahres besser als die fiir die Performancegebiihr
geltende Hurdle
- Die kumulative Rendite der Anteilsklasse des Fonds vor Geblhren und Aufwendungen betragt 10,00 %.

- Die kumulative Rendite der Benchmark fiir die Performancegebiihr betragt 3,00 %.

- Die Hurdle Rate entspricht der Benchmark-Rendite von 3,00 % plus 3,00 %, also 6,00 %.

- Der Satz der Performancegeblhr betragt 20 % — berechnet auf die Outperformance lber der Hurdle.
- Die jahrliche Verwaltungsgebdihr fir die Anteilsklasse betragt insgesamt 1,00 %.

Kumulierte Bruttorendite der Anteilsklasse 10 %

Abziiglich der jahrlichen Verwaltungsgebiihr 1,00 %

Kumulative Rendite der Anteilsklasse nach 9,0 %
Abzug der jéhrlichen VerwaltungsgebUlihr
Abziiglich Performancegebliihren (d. h. 0,6 %

20 % der Uber die Hurdle hinausgehenden
Performance) (siehe Anmerkung 1 unten)

Kumulative Nettorendite der Anteilsklasse nach | 8,4 %
Performancegeblihren

Anmerkung 1: Performancegeblhren = 20 % x (Rendite der Anteilsklasse nach Abzug der jahrlichen Verwaltungsgebhr
(9 %) — Hurdle (6 %))

Beispiel 2: Ein Fonds entwickelt sich wahrend des Geschiftsjahres schwacher als die fiir die Performancegebiihr
geltende Hurdle

- Die kumulative Rendite der Anteilsklasse des Fonds vor Geblihren und Aufwendungen betragt 5,00 %.
- Die kumulative Rendite der Benchmark fiir die Performancegebiihr betragt 6,00 %.

- Die Hurdle betragt 9 %, d. h. Benchmark-Rendite von 6,00 % plus 3,00 %.

- Der Satz der Performancegeblhr betragt 20 %.

Kumulierte Bruttorendite der Anteilsklasse 5%
Abziiglich der jahrlichen Verwaltungsgebuihr 1,00 %
Kumulative Rendite der Anteilsklasse nach Abzug der jéhrlichen | 4,0 %
Verwaltungsgebiihr

Abziiglich Performancegebiihren (d. h. 20 % der (berschiissigen | k. A.
Wertentwicklung)

Kumulative Nettorendite der Anteilsklasse nach Performancegebiihren | 4,0 %

Performancegeblhren = 20 % x (Rendite der Anteilsklasse nach Abzug der jahrlichen Verwaltungsgebihr — Hurdle)

Besteuerung der Gesellschaft

Die folgenden Informationen basieren auf den Gesetzen, Bestimmungen, Entscheidungen und Gepflogenheiten, die derzeit
im GroRherzogtum Luxemburg gelten, und unterliegen deren méglichen Anderungen, die auch riickwirkend in Kraft treten
kénnen. Diese Ubersicht erhebt keinen Anspruch auf eine umfassende Beschreibung aller steuerrechtlichen Vorschriften
und steuerlichen Erwagungen im GroRRherzogtum Luxemburg, die fir eine Anlage in, zum Eigentum, zum Halten oder zur
Veraufierung von Anteilen mafigeblich sein kdnnen, und sie ist nicht als Steuerberatung fuir bestimmte Anleger oder potentielle
Anleger gedacht. In dieser Zusammenfassung werden keine steuerlichen Konsequenzen beschrieben, die sich aus den
Gesetzen eines anderen Landes, Ortes oder einer anderen Steuerhoheit als dem GroRherzogtum Luxemburg ergeben. Anleger

76 Franklin Templeton Alternative Funds franklintempleton.lu



sollten sich Uber mdgliche steuerliche Folgen eines Kaufes oder Besitzes bzw. einer VerauRerung von Anteilen informieren,
die aus den Gesetzen ihres Heimatstaates, Wohn-, Aufenthalts- oder Firmenstandortes folgen, und sich gegebenenfalls an
ihre professionellen Berater wenden.

Die Gewinne oder Einkommen der Gesellschaft unterliegen im GroRherzogtum Luxemburg keiner Steuerpflicht, und die
Gesellschaft unterliegt nicht der Vermdgenssteuer des Grof3herzogtums Luxemburg.

Die Gesellschaft unterliegtim GroBherzogtum Luxemburg jedoch einer Steuer in Hohe von 0,05 % p.a. ihres Nettoinventarwerts,
die vierteljahrlich auf Basis des Nettoinventarwerts der Gesellschaft am Ende jedes Kalenderquartals zu entrichten ist. Diese
Steuer fallt nicht fir den Vermdgensanteil eines Fonds an, der in andere Organismen fliir gemeinsame Anlagen, die dieser
Steuer unterliegen, angelegt wurde. Fur Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, kann ein verringerter
Steuersatz von 0,01 % gelten.

Bei der Emission von Anteilen der Gesellschaft ist im GroRBherzogtum Luxemburg keine Stempelgebihr oder sonstige Steuer
zu entrichten. Bei der Eintragung und bei jeder Anderung der Satzung wird eine Registergebiihr in Héhe von 75 EUR fallig.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis ist im GroRherzogtum Luxemburg auf die realisierte oder nicht realisierte
Wertsteigerung der Vermogenswerte der Gesellschaft keine Kapitalertragsteuer zu zahlen.

Die Gesellschaft ist im GroRherzogtum Luxemburg zur Mehrwertsteuer angemeldet und unterliegt nach geltendem Recht der
Mehrwertsteuererklarungspflicht.

Durch die Gesellschaft erzielte Anlageertrage und realisierte Kapitalgewinne kénnen in den Herkunftslandern Quellensteuern
unterschiedlicher Hohe unterliegen. Die Gesellschaft kann unter gewissen Umstanden von Doppelbesteuerungsabkommen
profitieren, die das GrolRherzogtum Luxemburg mit anderen Landern geschlossen hat.

Quellensteuer

Ausschuttungen der Gesellschaft unterliegen im Grof3herzogtum Luxemburg keiner Quellensteuer.

Besteuerung der Anleger

Anleger sollten beachten, dass bestimmte Anteilsklassen Ausschittungen aus Kapital, realisierten und nicht realisierten
Nettokapitalertragen sowie Ertragen vor Abzug von Aufwendungen vornehmen kénnen. Dies kann dazu fihren, dass
Anleger eine hohere Dividende erhalten, als sie ansonsten erhalten hatten, und dadurch kénnen den Anlegern héhere
Einkommensteuerverbindlichkeiten entstehen. Darliber hinaus kann dies unter bestimmten Umstanden bedeuten, dass
der Fonds Dividenden aus dem Kapital statt aus Ertragen bestreitet. Solche Dividenden kénnen abhangig vom ortlichen
Steuerrecht zu Steuerzwecken weiterhin als Ertragsausschuttungen an die Anleger angesehen werden. Bei Anteilsklassen,
fur die Performancegeblihren anfallen, sollten Anleger beachten, dass diese Performancegebiihren, ja nach den geltenden
lokalen Steuergesetzen, fur Steuerzwecke nicht zwingend abzugsfahig sind. Anleger sollten sich in diesen Angelegenheiten
ihren eigenen professionellen steuerlichen Rat einholen.

Luxemburg

Die Anleger unterliegen derzeit keiner Kapitalertrag-, Einkommen-, Quellen-, Schenkung-, Vermégen-, Erbschaft- oder
sonstigen Steuer im GrolRherzogtum Luxemburg (mit Ausnahme der Anleger, die ihren Wohnsitz, ihren Aufenthaltsort oder
einen standigen Firmensitz im GroRherzogtum Luxemburg haben).

Automatischer Austausch liber Finanzkonten

Am 29. Oktober 2014 hat das GroRherzogtum Luxemburg die multilaterale Vereinbarung der zustandigen Behorden (Multilateral
Competent Authority Agreement, ,MCAA®) zur Einflhrung des globalen Standards zum automatischen Informationsaustausch tber
Finanzkonten unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung der MCAA hat sich Luxemburg verpflichtet, Vorschriften zu verabschieden,
die die Einfihrung eines automatischen Informationsaustauschs mit anderen MCAA-Unterzeichnerlandern ermoglichen.

Am 9. Dezember 2014 verabschiedete der Europaische Rat die Richtlinie 2014/107/EU in Bezug auf die administrative
Zusammenarbeit im Bereich der direkten Besteuerung. Die Richtlinie 2014/107/EU sieht einen automatischen
Informationsaustausch tber Konten zwischen Mitgliedstaaten der Europaischen Union (,EU-Mitgliedstaaten®) vor, wobei die
Meldung im Jahr 2017 in Bezug auf Konten beginnt, die im Kalenderjahr 2016 gefuhrt wurden. Die Richtlinie 2014/107/EU wurde
im Grol3herzogtum Luxemburg durch das Gesetz vom 18. Dezember 2015 in Bezug auf den automatischen Informationsaustausch
Uber Finanzkonten in Steuerangelegenheiten (das ,Gesetz von 2015%), das zum 1. Januar 2016 in Kraft tritt, umgesetzt.
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Die Anleger werden dariber in Kenntnis gesetzt, dass die Gesellschaft nach luxemburgischem Recht verpflichtet sein kann,
Einzelheiten zu bestimmten Konten von Kontoinhabern, deren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU oder einem der MCAA-
Unterzeichnerstaaten ist, zu melden. Die Luxemburger Steuerbehérden kdnnen diese Kontodaten im Einklang mit der Richtlinie
2014/107/EU und der MCAA an die Steuerbehdérden anderer EU-Mitgliedstaaten und MCAA-Unterzeichnerlander, in denen
die Kontoinhaber ihren Steuerwohnsitz haben, weitergeben. Bei natiirlichen Personen kdnnen unter anderem der Name, die
Adresse, die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum und der Geburtsort, der Kontostand und der in Bezug auf den
jeweiligen Berichtszeitraum auf dem jeweiligen Konto eingezahlte oder gutgeschriebene Bruttobetrag fiir die meldepflichtige
Person gemeldet werden.

Beim Vorstehenden handelt es sich lediglich um eine Zusammenfassung der Auswirkungen der Richtlinie
2014/107/EU, der MCAA und des Gesetzes von 2015. Die Zusammenfassung basiert auf deren gegenwartiger Auslegung
und erhebt keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit in allen Aspekten. Sie stellt keine Anlage- oder Steuerberatung dar,
und die Anleger sollten sich hinsichtlich der vollstandigen Auswirkungen, die die Richtlinie 2014/107/EU, die MCAA
und das Gesetz von 2015 fiir sie haben, den Rat ihres Finanz- oder Steuerberaters einholen.

FATCA

Der Foreign Account Tax Compliance Act (,FATCA®), eine Erganzung des U.S. Internal Revenue Code, wurde im Jahr 2010
in den USA verabschiedet, und viele der operativen Bestimmungen traten am 1. Juli 2014 in Kraft. Allgemein schreibt der
FATCA vor, dass Finanzinstitute auferhalb der USA (sog. ,foreign financial institutions® oder ,FFIs") verpflichtet sind, dem
U.S. Internal Revenue Service (,IRS") Informationen Uber Finanzkonten zu melden, die direkt oder indirekt von bestimmten
US-Personen gehalten werden. Auf bestimmte Arten von Ertragen aus US-amerikanischer Quelle, die an FFls gezahlt
werden, die die FATCA-Bestimmungen nicht erflillen, wird eine Quellensteuer in Héhe von 30 % erhoben. Am 28. Marz
2014 hat das GroRherzogtum Luxemburg ein zwischenstaatliches Abkommen des Modells 1 (Intergovernmental Agreement
,IGA") mit den USA und eine diesbezlgliche Absichtserklarung abgeschlossen. Die Gesellschaft muss dieses Luxemburger
zwischenstaatliche Abkommen zukiinftig einhalten, so wie es in Luxemburgisches Recht durch das Gesetz vom 24. Juli 2015
in Bezug auf FATCA (das ,FATCA-Gesetz") umgesetzt wurde, um die FATCA-Bestimmungen zu erflllen, statt unmittelbar
die Vorschriften des US-Schatzamtes zur Umsetzung des FATCA zu erflillen. Gemall dem FATCA-Gesetz und dem
Luxemburger zwischenstaatlichen Abkommen ist die Gesellschaft verpflichtet, Informationen zu erfassen, um ihre direkten
und indirekten Anteilsinhaber zu identifizieren, die fur die Zwecke des FATCA US-Personen sind (,meldepflichtige Konten®).
Alle entsprechenden der Gesellschaft ibermittelten Informationen tGber meldepflichtige Konten werden an die Luxemburger
Steuerbehérden weitergegeben, die diese Informationen im Einklang mit Artikel 28 des am 3. April 1996 in Luxemburg
abgeschlossenen Abkommens zwischen der Regierung der USA und der Regierung des GroRBherzogtums Luxemburg fir
Verhinderung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerhinterziehung in Bezug auf Ertrag- und Kapitalsteuern
automatisch an die Regierung der USA weitergeben. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Bestimmungen des FATCA-Gesetzes
und des Luxemburger zwischenstaatlichen Abkommens einzuhalten, um als mit dem FATCA konform zu gelten, und unterliegt
daher nicht der Quellensteuer von 30 % in Bezug auf ihren Anteil an solchen Zahlungen, die auf tatséchliche US-Anlagen und
auf als US-Anlagen geltende Anlagen der Gesellschaft entfallen. Die Gesellschaft wird laufend das Ausmaf der Verpflichtungen
prifen, die ihr aufgrund des FATCA und insbesondere des FATCA-Gesetzes obliegen.

Um die Konformitat der Gesellschaft mit FATCA, dem FATCA-Gesetz und dem Luxemburger zwischenstaatlichen Abkommen
im Einklang mit dem Vorgenannten sicherzustellen, kann Franklin Templeton International Services S.ar.l. in ihrer Eigenschaft
als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft Folgendes tun:

a. Informationen oder Nachweise einschlieRlich W-8-Steuerformulare, ggf. einer globalen Vermittleridentifizierungsnummer
oder sonstige Nachweise der FATCA-Registrierung eines Anteilsinhabers beim IRS oder einer entsprechenden Befreiung
verlangen, um den FATCA-Status dieses Anteilsinhabers festzustellen;

b. Informationen in Bezug auf einen Anteilsinhaber und seine Beteiligung an der Gesellschaft den Luxemburger
Steuerbehdrden melden, wenn dieses Konto gemafl dem FATCA-Gesetz und dem Luxemburger zwischenstaatlichen
Abkommen ein US-meldepflichtiges Konto ist; und

c. Informationen in Bezug auf Zahlungen an Kontoinhaber mit dem FATCA-Status des nicht teilnehmenden auslandischen
Finanzinstituts den Luxemburger Steuerbehdrden melden.

Vereinigtes Konigreich

Es ist vorgesehen, dass bestimmte von der Gesellschaft angebotene Anteilsklassen die Voraussetzungen als ,UK Reporting
Fund® im Sinne der Steuergesetze des Vereinigten Konigreichs in Bezug auf Offshore-Fonds erfiillen. Die Jahresberichte
fur die Anleger werden auf folgender Website zur Verfigung gestellt: http://www.franklintempleton.co.uk. Die Liste solcher
Anteilsklassen kann auch auf vorgenannter Website eingesehen oder bei der Gesellschaft an deren eingetragenem Sitz
angefordert werden.

78 Franklin Templeton Alternative Funds franklintempleton.lu


http://www.franklintempleton.co.uk

Versammlungen und Berichtswesen

Die jahrliche Hauptversammlung der Anteilsinhaber wird am eingetragenen Sitz der Gesellschaft am letzten Donnerstag
im August jedes Jahres bzw., wenn dieser Tag in Luxemburg kein Geschaftstag ist, an dem unmittelbar darauffolgenden
Luxemburger Geschaftstag um 14.00 Uhr abgehalten. Wenn keine Veroffentlichungen gesetzlich vorgeschrieben sind oder
vom Verwaltungsrat auferlegt werden, kénnen Mitteilungen an die Anteilsinhaber per Einschreiben, E-Mail oder mithilfe
sonstiger gesetzlich zulassiger Kommunikationsmittel Gbermittelt werden. Einladungen zu samtlichen Versammlungen, fir
die ansonsten eine Veroffentlichung erforderlich ist, werden mindestens flinfzehn (15) Kalendertage vor der Versammlung
im d'Wort oder in anderen Zeitungen, die der Verwaltungsrat jeweils bestimmt, und im Recueil Electronique des Sociétés et
Associations (im Folgenden ,RESA®) veroffentlicht. Solche Einladungen enthalten die Tagesordnung der Versammlung und
erlautern die Zulassungsbedingungen (falls vorhanden).

Die gepruften Jahresberichte und die ungepriften Halbjahresberichte stehen auf der Website von Franklin Templeton
Investment unter http://www.franklintempleton.lu zur Verfiigung und sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
und der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich; sie werden nur eingetragenen Anteilsinhabern in den Landern zugesandt, wo die
ortlichen Bestimmungen dies vorschreiben. Die vollstandigen gepriften Jahresberichte und ungepruften Halbjahresberichte
sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich. Beim ersten Bericht der Gesellschaft
wird es sich um einen gepriften Bericht zum 31. Marz 2020 handeln. Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Marz
jedes Jahres und zum ersten Mal am 31. Marz 2020.

Stimmrechte der Anleger

Bei jeder Hauptversammlung der Anteilsinhaber der Gesellschaft hat jeder Anteilsinhaber eine Stimme je ganzem Anteil in
seinem Besitz, unabhangig von der Anteilsklasse oder dem Nettoinventarwert je Anteil in der/den Anteilsklasse(n).

Die Anteilsinhaber haben bei separaten Sitzungen ihrer jeweiligen Fonds oder Anteilsklassen jeweils eine Stimme je ganzem
Anteil, den sie im betreffenden Fonds oder in der betreffenden Anteilsklasse halten, unabhangig von der Anteilsklasse oder
dem Nettoinventarwert je Anteil in der/den Anteilsklasse(n).

Fir gemeinsame Anteilsinhaber gilt, dass lediglich der erstgenannte Anteilsinhaber sein Stimmrecht ausiiben kann; dieser
kann von der Gesellschaft als Vertreter aller gemeinsamen Anteilsinhaber angesehen werden, sofern nicht alle gemeinsamen
Anteilsinhaber einen Anteilsinhaber ausdricklich ernannt oder diesem eine schriftliche Vollmacht erteilt haben.

Einsehbare Dokumente

Exemplare der Satzung sind beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.
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Anhang A
Standardmaldige Handelsschlusszeiten

Soweit in einer lokalen Erganzung zum Prospekt, in irgendeinem Vertrag oder Marketingmaterial nichts anderes angegeben
ist, werden alle Antrage in Bezug auf den Kauf, Verkauf oder Umtausch von Anteilen (die , Transaktionen®), die in einer der
nachstehend aufgefiihrten Niederlassungen von Franklin Templeton Investments an einem Handelstag vor dem jeweiligen
Handelsschluss eingehen, auf der Grundlage des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden

Anteilsklasse bearbeitet.

Sitz in Luxemburg

Abgedeckte Hauptlander

Handelsschluss fiir
Transaktionen in den
Wahrungen der
jeweiligen Anteilsklasse

Handelsschluss fiir Transaktionen
in anderen, von der Wahrung

der jeweiligen

Anteilsklasse abweichenden,
akzeptierten Wahrungen

Handelsschluss
fiir Transaktionen
mit abgesicherten
Anteilsklassen

Jedes Land, in dem die
Gesellschaft fiir den Vertrieb
zugelassen ist, sofern nicht
nachstehend unter einer
anderen lokalen Niederlassung
von Franklin Templeton
Investments aufgefiihrt.

18:00 MEZ

18:00 MEZ

18:00 MEZ

Niederlassung in Frankfurt

Abgedeckte Hauptlander

Handelsschluss fiir
Transaktionen in den
Wahrungen der jeweiligen
Anteilsklasse

Handelsschluss fiir Transaktionen
in anderen, von der Wahrung der
jeweiligen

Anteilsklasse abweichenden,
akzeptierten Wahrungen

Handelsschluss
fur Transaktionen
mit abgesicherten
Anteilsklassen

«  Osterreich

» Deutschland 16:00 MEZ 16:00 MEZ 16:00 MEZ
¢ Schweiz
* Niederlande 18:00 MEZ 18:00 MEZ 18:00 MEZ

Niederlassung in Amerika

Abgedeckte Hauptlander

Handelsschluss fiir
Transaktionen in den
Wahrungen der jeweiligen
Anteilsklasse

Handelsschluss fiir Transaktionen
in anderen, von der Wahrung der
jeweiligen

Anteilsklasse abweichenden,
akzeptierten Wahrungen

Handelsschluss
fiir Transaktionen
mit abgesicherten
Anteilsklassen

Karibik
Lateinamerika

16:00 EST

16:00 EST

12:00 EST
(mit Ausnahme von H4,
der um 16:00 EST ist)

Elektronischer Handel

(Swift und Direct-Electronic-Verbindung mit Franklin Templeton Investments)

Abgedeckte Hauptlander

Handelsschluss fiir
Transaktionen in den
Wahrungen der jeweiligen
Anteilsklasse

Handelsschluss fiir Transaktionen

in anderen, von der Wahrung der
jeweiligen

Anteilsklasse abweichenden,
akzeptierten Wahrungen

Handelsschluss
fiir Transaktionen
mit abgesicherten
Anteilsklassen

Jedes Land, in dem die Anteile
der Gesellschaft vertrieben
werden konnen.

22:00 MEZ

22:00 MEZ

18:00 MEZ

Anleger mit gewohnlichem Aufenthalt in Landern, die oben nicht angefiihrt sind, in denen jedoch Geschafte mit Anteilen der
Gesellschaft gemalf allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen zuldssig sind, wenden sich bitte an den Kundenbetreuer
der nachstgelegenen Niederlassung von Franklin Templeton Investments. Diese Informationen stehen auf der Website
http://www.franklintempleton.lu.

Definitionen:
MEZ: Mitteleuropéische Zeit
EST: Eastern Standard Time (USA)
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Anhang B
Anlagebeschrankungen

Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Anlage in Vermdgenswerten der Gesellschaft und deren Tatigkeit die folgenden
Beschrankungen eingefihrt. Diese Beschrankungen und Richtlinien kénnen von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat
geandert werden, wenn und falls er der Auffassung ist, dass dies im besten Interesse der Gesellschaft liegt. In diesem Fall
wird der vorliegende Prospekt aktualisiert.

Die auf luxemburgischen Recht beruhenden Anlagebeschrankungen missen von jedem Fonds befolgt werden.
Die Beschrankungen in Abschnitt 1. e) unten gelten fir die Gesellschaft als Ganzes.

1. ANLAGE IN UBERTRAGBAREN WERTPAPIEREN UND LIQUIDEN MITTELN
a) Die Gesellschaft investiert in eine oder mehrere der folgenden Anlageformen:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

(vii)

Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem regulierten Markt im Sinne der
Richtlinie 2004/39/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 Gber Markte fir
Finanzinstrumente notieren oder gehandelt werden;

Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen regulierten Markt in einem
Mitgliedstaat des Europaischen Wirtschaftsraums (ein ,Mitgliedsstaat®) gehandelt werden, der regelmafige
Geschaftszeiten hat sowie anerkannt und der Offentlichkeit zugénglich ist;

Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Borse auRerhalb der EU zur amtlichen
Notierung zugelassen sind oder an einem anderen Markt auRerhalb der EU gehandelt werden, der reguliert
ist, regelmaRige Geschaftszeiten hat sowie anerkannt und der Offentlichkeit zuganglich ist;

klrzlich emittierte, Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, sofern nach den
Emissionsbedingungen eine Verpflichtung besteht, in einem der Lander, die in den vorstehend unter (i), (ii)
und (iii) erwahnten Gebieten liegen, einen Antrag auf Zulassung zur Bérse oder zu einem anderen geregelten
Markt zu stellen, der regelméaRige Geschaftszeiten hat sowie anerkannt und der Offentlichkeit zuganglich ist,
wobei die Zulassung innerhalb eines Jahres nach dem Kauf erfolgt sein muss;

Anteile von OGAWSs und/oder anderen OGAs, ungeachtet dessen, ob sie einen Sitz in einem Mitgliedstaat
haben oder nicht, vorausgesetzt dass:

o diese sonstigen OGAs gemal den Gesetzen eines EU-Mitgliedstaats oder gemafl Gesetzen zugelassen
sind, die bestimmen, dass diese einer Aufsicht unterliegen, die von der Luxemburger Aufsichtsbehérde
als gleichwertig mit derjenigen betrachtet wird, die im EU-Recht festgelegt worden ist, und dass die
Zusammenarbeit zwischen den Behorden hinreichend gesichert ist,

e das Schutzniveau fur Anteilseigner in solchen anderen OGAs dem Schutz fiir Inhaber von Anteilen an
einem OGAW entspricht, und insbesondere, dass die Vorschriften tGber die Trennung von Vermdgen,
die Kreditaufnahme, die Kreditvergabe und die ungedeckten Verkaufe von Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 13. Juli 2009 gerecht werden,

o die Geschaftstatigkeit dieser anderen OGAs in Halbjahres- und Jahresberichten ausgewiesen wird,
um eine Beurteilung der Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Ertrdge und Aktivitdten im
Berichtszeitraum zu ermdglichen,

o der OGAW odersonstige OGA, dessen Kaufin Erwagung gezogen wird, gemaf seinen Griindungsdokumenten
insgesamt hochstens 10 % des Vermdgens in Anteile anderer OGAWSs oder OGAs investieren kann.

Einlagen bei Kreditinstituten, die auf Verlangen riickzahlbar sind oder abgehoben werden kénnen und
innerhalb von 12 Monaten fallig werden, sofern das Kreditinstitut seinen eingetragenen Geschaftssitz in einem
EU-Mitgliedstaat hat oder sofern, falls sich der eingetragene Geschaftssitz in einem Drittstaat befindet, dieser
Staat Gber angemessene Vorschriften verflgt, die von der Luxemburger Aufsichtsbehdrde als ebenburtig mit
dem EU-Recht erachtet werden;

Finanzderivate, einschlieRlich bar abgerechneter Instrumente, die auf den in den Unterabsatzen (i) bis (iv)
genannten regulierten Markten gehandelt werden, und/oder Finanzderivate, die im Freiverkehr gehandelt
werden (,OTC-Derivate®), vorausgesetzt, dass:

e es sich bei dem Basiswert um ein in diesem Anhang unter 1. a) genanntes Instrument, Finanzindizes, Zinssatze,
Wechselkurse oder Wahrungen handelt, in die der Fonds gemaf seinen Anlagezielen investieren kann,
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e es sich bei den Gegenparteien von OTC-Derivatgeschaften um Institute handelt, die der Aufsicht unterliegen
und zu den von der luxemburgischen Aufsichtsbehdrde zugelassenen Kategorien gehodren,

e die OTC-Derivate taglich zuverlassig und nachvollziehbar bewertet werden und auf Initiative der
Gesellschaft jederzeit zu ihrem beizulegenden Zeitwert verkauft, liquidiert oder durch Verrechnung
glattgestellt werden kénnen,

(viii)  Geldmarktinstrumente, die nicht an einem regulierten Markt gehandelt werden, aber unter Absatz 1. a) fallen,
sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst zum Zwecke des Anleger- und Kapitalschutzes
reguliert ist, und unter der Voraussetzung, dass diese Instrumente:

e von einer zentralen, regionalen oder drtlichen Behdrde oder von einer Zentralbank eines EU-Mitgliedstaates,
von der Europaischen Zentralbank, der Europaischen Union, der Europaischen Investitionsbank, einem
Nicht-Mitgliedstaat oder im Falle eines Bundeslandes von einem Mitglied des Bundes oder von einem
offentlichen internationalen Organ, dem mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehort, emittiert werden oder

e von einem Unternehmen ausgegebenen wurden, dessen Wertpapiere ausnahmslos an den vorstehend
genannten geregelten Markten gehandelt werden, oder

e von einer Einrichtung emittiert oder garantiert werden, die einer angemessenen Aufsicht unterliegt,
welche den vom EU-Recht definierten Kriterien entspricht, bzw. von einer Einrichtung, die angemessenen
Vorschriften, die von der Luxemburger Aufsichtsbehérde als mindestens ebenso strikt wie das EU-Recht
erachtet werden, unterliegt und dieselben einhalt, oder

¢ von sonstigen Organen emittiert werden, die zu einer von der Luxemburger Aufsichtsbehérde genehmigten
Kategorie gehoren, vorausgesetzt, dass die Investition in derartige Instrumente Gegenstand des
Anlegerschutzes ist, wie er im Sinne des ersten, zweiten und dritten Spiegelstrichs dargestellt wird, und
auch vorausgesetzt, dass der Emittent ein Unternehmen ist, dessen Kapital und Ruckstellungen sich auf
mindestens 10 Millionen Euro belaufen, das seinen Jahresabschluss in Einklang mit der vierten Richtlinie
78/660/EWG verdffentlicht und das innerhalb einer Gruppe, die mindestens ein bérsennotiertes Unternehmen
umfasst, die Finanzierung der Gruppe vornimmt oder die Finanzierung von Verbriefungsvehikeln vornimmt,
die von einer Bankkreditlinie profitiert.

b) Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Nettovermdgens eines Fonds in Ubertragbaren Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen, die nicht zu den vorstehend unter a) genannten Wertpapieren gehoren.

c) Jeder Fonds der Gesellschaft kann zusatzlich auch liquide Mittel halten.

d) (i) Ein Fonds der Gesellschaft darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermdgens in Gbertragbaren Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von derselben Korperschaft emittiert werden. Ein Fonds der
Gesellschaft darf nicht mehr als 20 % seines Nettovermdgens in Einlagen in derselben Kérperschaft anlegen.
Das Risiko, das mit dem Kontrahenten eines Fonds in Zusammenhang mit einer OTC-Transaktion verbunden
ist, darf 10 % seines Nettovermogens nicht ibersteigen, wenn der Kontrahent ein Kreditinstitut im Sinne des
vorstehenden Absatzes 1. a) (vi) ist, und in allen anderen Fallen nur 5 % seines Nettovermogens betragen.

(ii) Der Gesamtwert der tUbertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, in deren emittierenden Organen
ein Fonds jeweils mehr als 5 % seines Nettovermogens anlegt, darf 40 % des Gesamtvermdgenswertes
nicht Ubersteigen. Diese Begrenzung trifft nicht auf Einlagen und Geschafte mit OTC-Derivaten zu, die mit
Kreditinstituten abgeschlossen werden, die einer angemessenen Aufsicht unterliegen.

Unbeschadet der einzelnen in Paragraph 1 d) (i) dargelegten Grenzen, darf ein Fonds nicht Folgendes kombinieren:

e Anlagen in Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von derselben Koérperschaft
emittiert werden,

e Einlagen bei einer einzigen Kérperschaft und/oder
¢ Risiken aus OTC-Derivaten, die mit einer einzigen Korperschaft eingegangen wurden,
nicht kombinieren, wenn davon mehr als 20 % seines Nettovermégens betroffen sind.

(iii) Die Grenze, die im ersten Satz des vorstehenden Absatzes 1. d) (i) festgesetzt wird, betragt 35 %, sofern der
Fonds in Ubertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investiert, die von den Mitgliedstaaten und
ihren lokalen Behorden, einem Drittstaat oder einem internationalen Organ 6ffentlich-rechtlichen Charakters,
dem mindestens ein Mitgliedstaat angehort, emittiert oder garantiert werden.
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(iv)  Die Grenze, die im ersten Satz des vorstehenden Absatzes 1. d) (i) festgesetzt wird, betragt 25 % fir Anleihen
eines Kreditinstituts, das seinen eingetragenen Geschéftssitz in einem EU-Mitgliedstaat hat und zum Zwecke
des Anlegerschutzes kraft Gesetz der besonderen 6ffentlichen Kontrolle unterliegt. Insbesondere mussen
die aus der Ausgabe dieser Anleihen resultierenden Betrage rechtskonform in Vermogenswerte investiert
werden, die wahrend der gesamten Laufzeit der Anleihen die mit den Anleihen verbundenen Forderungen
zu decken und, im Falle des Konkurses des Emittenten, vor allem fir die Riickzahlung des Kapitals und die
Zahlung der aufgelaufenen Zinsen verwendet wirden.

Wenn ein Fonds mehr als 5 % seines Nettovermdgens in die von einem Emittenten ausgegebene, wie oben
beschriebene, Anleihen investiert, darf der Gesamtwert solcher Anlagen nicht grofier als 80 % Werts der
Vermodgen des Fonds sein.

(v) Die in den Absatzen 1. d) (lll) und 1. d) (iv) genannten Ubertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
gehen nicht in die Berechnung des in Absatz 1. d) (ii) erwahnten Limits von 40 % ein.

Die unter 1. d) (i), (ii), (iii) und (iv) oben festgelegten Grenzen duirfen nicht kombiniert werden, und daher
dirfen die Anlagen in Ubertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten sowie
die Einlagen und Derivate, die mit diesem Emittenten gemaf Abschnitt 1. d) (i), (ii), (iii) und (iv) eingegangen
werden, insgesamt 35 % des Nettovermdgens des Fonds nicht Gibersteigen.

Unternehmen, die fiir die Zwecke ihres Konzernabschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349/EWG oder
gemal den anerkannten internationalen Bilanzierungsvorschriften derselben Gruppe angehdren, werden
fur die Berechnung der unter 1. d) enthaltenen Grenzen als eine Kdrperschaft betrachtet. Ein Fonds der
Gesellschaft darf in der Summe nicht mehr als 20 % seines Nettovermdgens in Ubertragbaren Wertpapieren
und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von derselben Gruppe emittiert werden.

(vi)  Unbeschadet der in Absatz e) festgelegten Grenzen betragen die in diesem Absatz d) festgelegten Limits
fur von der gleichen Kdrperschaft begebene Aktien oder Anleihen 20 %, wenn das Ziel der Anlagepolitik
eines Fonds darin besteht, die Zusammensetzung eines bestimmten, von der Luxemburger Aufsichtsbehdérde
anerkannten Aktien- oder Rentenindex nachzubilden, vorausgesetzt,

e die Zusammensetzung des Index ist ausreichend diversifiziert,
e der Index stellt eine geeignete Benchmark fiir den Markt dar, auf den er sich bezieht,
e er wird in einer angemessenen Weise veroffentlicht.

Das im Unterabsatz oben festgelegte Limit wird auf 35 % erhoht, wenn dies durch auflergewdhnliche
Marktbedingungen gerechtfertigt erscheint, insbesondere in regulierten Markten, in denen bestimmte
Ubertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sehr dominant sind, unter der MaRgabe, dass eine
Anlage von bis zu 35 % nur flr einen einzelnen Emittenten gestattet ist.

(vii)  Wenn ein Fonds nach den Grundsatzen der Risikostreuung in libertragbaren Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegt, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskorperschaften
Behorden oder internationalen Organisationen o6ffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens
ein EU-Mitgliedstaat angehort, von einem sonstigen OECD-Staat, von Singapur oder einem sonstigen
G20-Mitgliedsstaat emittiert oder garantiert werden, darf die Gesellschaft das gesamte Nettovermogen
eines Fonds in derartigen Wertpapieren anlegen, allerdings mit der MaBgabe, dass der betreffende
Fonds Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halten muss und die Wertpapiere
einer Emission hochstens 30 % des Nettovermoégens dieses Fonds ausmachen diirfen.

e) Die Gesellschaft oder ein Fonds darf nicht in Stammaktien von Unternehmen investieren, um so einen signifikanten
Einfluss auf die Geschaftsleitung des Emittenten ausiiben zu kénnen. Ferner darf ein Fonds nicht mehr als
(i) 10 % der stimmrechtslosen Aktien eines einzelnen Emittenten, (ii) 10 % der Schuldverschreibungen eines
einzelnen Emittenten, (iii) 25 % der Anteile eines einzigen Organismus fiir gemeinsame Anlagen und (iv) 10 %
der Geldmarktinstrumente eines einzelnen Emittenten erwerben. Jedoch kdnnen die in den Unterabschnitten (ii),
(iii) und (iv) festgelegten Obergrenzen zum Zeitpunkt des Erwerbs aulRer Acht gelassen werden, wenn zum
jeweiligen Zeitpunkt der Bruttobetrag der Anleihen oder Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der umlaufenden
Instrumente nicht zu ermitteln ist.

Die Grenzen in Abschnitt €) gelten nicht fiir (i) Gbertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem
Mitgliedstaat, seinen Gebietskorperschaften oder internationalen Organisationen 6ffentlich-rechtlichen Charakters,
bei denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten zu den Mitgliedern zahlen, oder aber von einem anderen Staat emittiert
oder garantiert werden, und diese Beschrankungen gelten nicht fur (ii) Aktien, welche die Gesellschaft am Kapital
eines Unternehmens halt, das in einem nicht der EU angehérenden Staat gegriindet wurde und sein Vermdgen in
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erster Linie in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in dem betreffenden Staat anlegt, sofern nach dem Recht des
betreffenden Staates eine solche Beteiligung die einzige Mdglichkeit fir die Gesellschaft darstellt, in Wertpapieren
der Emittenten des betreffenden Staates anzulegen, allerdings mit der Mal3gabe, dass die Anlagepolitik des
betreffenden Unternehmens die Bestimmungen in Artikel 43 und 46 sowie in den Abséatzen (1) und (2) von Artikel
48 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu bertcksichtigen hat.

f)y (i) Soweit in der Anlagepolitik eines bestimmten Fonds nichts anderes vor gesehen ist, investiert kein Fonds
mehr als 10 % seines Nettovermdgens in OGAWSs und sonstige OGAs.

(ii) Fir den Fall, dass die Beschrankung f) (i) oben fir einen bestimmten Fonds gemaf den Bestimmungen
seiner Anlagepolitik nicht gilt, kann dieser Fonds in Anteile von im Absatz 1. a) (v) erwahnten OGAWSs und/
oder sonstigen OGAs investieren, sofern nicht mehr als 20 % des Nettovermdgens des Fonds in Anteile eines
einzelnen OGAW oder sonstigen OGA investiert werden.

Um diese Anlagebeschrankung anzuwenden, ist jeder Bereich eines OGAW und/oder eines anderen OGA
mit mehreren Bereichen als eigenstandiger Emittent zu betrachten, sofern der Grundsatz der Trennung der
Pflichten der verschiedenen Bereiche gegenuber Dritten gewahrleistet ist.

(i)  Die Gesamtsumme der Anlagen in Anteilen von OGAs, die keine OGAWs sind, darf 30 % des Nettovermdgens
des Fonds nicht Ubersteigen.

(iv)  Wenn ein Fonds in Anteile von OGAWSs und/oder sonstigen OGAs investiert, die durch eine gemeinsame
Verwaltung oder Kontrolle oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung mit der Gesellschaft
verbunden sind, werden der Gesellschaft flir die Anlage in diesen Anteilen von den anderen OGAWSs und/
oder sonstigen OGAs keine Zeichnungs- und Ricknahmegebiihren berechnet

Hinsichtlich der im vorangehenden Absatz beschriebenen Anlage des Fonds in OGAWSs und sonstige OGAs,
die mit der Gesellschaft verbunden sind, darf dem Fonds und den betroffenen OGAWSs und sonstigen OGAs
eine Verwaltungsgebihr (ohne Anlageerfolgspramie, soweit zutreffend) von héchstens 2 % des Anlagebetrags
berechnet werden. Die Gesellschaft wird in ihrem Jahresbericht den Gesamtbetrag der Verwaltungsgebiihren
ausweisen, die dem Fonds und den OGAWSs und sonstigen OGAs, in die der Fonds im Berichtszeitraum
investiert hat, in Rechnung gestellt wurden.

(v) Ein Fonds darf nicht mehr als 25 % der Anteile desselben OGAW und/oder sonstigen OGA erwerben. Diese
Grenze darf zum Zeitpunkt des Erwerbs aufier Acht gelassen werden, wenn der Bruttobetrag der umlaufenden
Anteile zu diesem Zeitpunkt nicht berechnet werden kann. Wenn ein OGAW oder sonstiger OGA mehrere
Bereiche hat, dann trifft diese Grenze auf alle Anteile zu, die von den betroffenen OGAWs/OGAs emittiert
werden, wobei alle Bereiche zusammengerechnet werden.

(vi) Die zugrunde liegenden Anlagen der OGAWSs oder sonstigen OGAs, in die der Fonds investiert, missen
hinsichtlich der in 1. d) oben beschriebenen Grenzen nicht berlicksichtigt werden.

g) EinFonds kann von einem oder mehreren anderen Fonds zu begebende oder begebene Anteile zeichnen, erwerben
und/oder halten, ohne dass der Fonds in Bezug auf die Zeichnung, den Erwerb und/oder das Halten seiner Anteile
durch eine Gesellschaft den Anforderungen des Gesetzes vom 10. August 1915 Uber Handelsgesellschaften (in der
jeweils aktuellen Fassung) unterliegt, jedoch unter den Bedingungen, dass:

(i) Der Zielfonds nicht seinerseits in den Fonds investiert, der in diesen Zielfonds investiert ist; und

(ii) Nicht mehr als 10 % des Vermogens des Zielfonds, dessen Erwerb geplant ist, in Anteile von OGAW und/oder
anderen OGA investiert werden dirfen; und

(iii) Die mit den Anteilen des Zielfonds verbundenen Stimmrechte gegebenenfalls ausgesetzt werden, solange
diese von dem betreffenden Fonds gehalten werden, und unbeschadet der angemessenen Darstellung in den
Abschlissen und den periodischen Berichten; und

(iv) Der Wert dieser Anteile in jedem Fall bei der Berechnung des Nettovermdgens des Fonds zur Feststellung
des durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 vorgeschriebenen Mindestvermdgens nicht berticksichtigt
wird, solange diese Anteile vom Fonds gehalten werden; und

(v) Keine Verwaltungsgebihren oder Ausgabeauf- bzw. Riicknahmeabschlage auf der Ebene des Fonds, der in
den Zielfonds investiert hat, und auf der Ebene dieses Zielfonds mehrfach erhoben werden dirfen.

h) Der Gesellschaft ist es nicht gestattet, (i) zugunsten eines Fonds Wertpapiere zu erwerben, die nur teilweise oder
gar nicht bezahlt sind oder mit denen eine Haftung (Eventualhaftung oder sonstige) verbunden ist, sofern diese
Wertpapiere gemaf’ den Emissionsbedingungen nicht innerhalb eines Jahres ab einem solchen Erwerb haftungsfrei
sind oder entsprechend dem Wahlrecht des Inhabers haftungsfrei gestellt werden kénnen, und (ii) fir einen Fonds
Wertpapiere anderer Emittenten zu zeichnen oder als untergeordneter Zeichner aufzutreten.
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i) Die Gesellschaft darf keine Anlagen kaufen oder in sonstiger Weise erwerben, bei denen die Haftung des Inhabers
unbeschrankt ist.

j)  Die Gesellschaft darf keine Wertpapiere oder Schuldtitel erwerben, die vom Anlageverwalter oder einer verbundenen
Person oder von der Verwaltungsgesellschaft begeben wurden.

k) Die Gesellschaft darf keine Wertpapiere auf Kredit kaufen (doch darf die Gesellschaft innerhalb der in der unten
folgenden Ziffer 2. e) festgesetzten Grenzen diejenigen kurzfristigen Kredite aufnehmen, die flr die Abwicklung von
Kaufen oder Verkaufen von Wertpapieren erforderlich sind) und auch keine ungedeckten Verkaufe von tbertragbaren
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder den vorstehend genannten sonstigen Finanzinstrumenten tatigen.
In Zusammenhang mit Futures und Terminkontrakten (und Optionen auf dieselben) darf die Gesellschaft jedoch
Einschiisse bei Erdéffnung von Options- oder Terminkontraktpositionen zahlen.

2. ANLAGE IN ANDEREN VERMOGENSWERTEN
a) Die Gesellschaft darf weder Immobilien kaufen noch irgendwelche Optionen, Rechte oder Beteiligungen daran erwerben,
unter der MalRgabe, dass die Gesellschaft fur Rechnung eines Fonds in durch Immobilien besicherten Wertpapieren
oder Beteiligungen daran oder in Wertpapieren von in Immobilien investierende Unternehmen anlegen darf.

b) Die Gesellschaft darf nicht in Edelmetallen oder diese reprasentierenden Zertifikaten anlegen.

c) Die Gesellschaft darf keine direkten Rohstoffgeschafte oder Rohstoffkontrakte abschlieRen, abgesehen davon, dass
die Gesellschaft zur Absicherung des Risikos innerhalb der unter Ziffer 3 unten festgelegten Grenzen Finanzfutures
auf solche Transaktionen eingehen darf.

d) Die Gesellschaft darf keine Kredite an Dritte vergeben oder als Birge fiir Drittparteien fungieren; sie darf auch
nicht fir Verbindlichkeiten oder Schulden oder irgendeine Person im Hinblick auf geliehene Gelder als Indossatar
auftreten, in Verbindlichkeiten eintreten oder mittelbar oder unmittelbar Haftungen hierflr unternehmen. Fir die
Zwecke dieser einschrankenden Bestimmung gilt jedoch:

(i) dass der Erwerb von Rentenwerten, Schuldverschreibungen und sonstigen (gleich ob voll oder nur teilweise
eingezahlten) schuldrechtlichen Wertpapieren von Unternehmen oder Korperschaften sowie die Anlage
in Wertpapieren, die von einem OECD-Mitgliedsland oder einer supranationalen Institution, Organisation
oder Behorde emittiert oder garantiert werden, kurzfristigen Geldmarktpapieren, Einlagenzertifikaten und
Bankakzepten erster Adressen oder sonstigen bérsennotierten Schuldinstrumenten nicht als Kreditgewahrung
einzustufen sind, und

(i) dass der Erwerb von Fremdwahrungen im Zuge von Parallelkrediten nicht als Kreditvergabe anzusehen ist.

e) Die Gesellschaft darf fir Rechnung eines Fonds keine Kredite aufnehmen, die insgesamt mehr als 10 % des
Nettovermogens des Fonds zum Marktwert ausmachen, und auch dann nur als vorlaufige MalRnahme. Die
Gesellschaft darf jedoch im Rahmen von Parallelkrediten Fremdwahrungen kaufen.

f)  Die Gesellschaft ist nur dann berechtigt, die Wertpapiere oder sonstigen Vermdgensgegenstande eines Fonds
im Wege einer Hypothek, Grundschuld, Verpfandung oder anderweitig zur Besicherung von Verbindlichkeiten
zu belasten, wenn dies im Zusammenhang mit einer Kreditaufnahme gemaR der obigen Ziffer e) erforderlich ist.
Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Grundlage des Ausgabedatums oder einer verzdgerten Lieferung
sowie Sicherheitsvereinbarungen in Bezug auf das Ausfertigen von Optionen oder der Kauf oder Verkauf von
Terminkontrakten oder Futures gelten nicht als Verpfandung der Vermdgenswerte.

3. FINANZDERIVATE
Die Gesellschaft kann Derivate innerhalb der Grenzen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Anlagezwecken,
zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung verwenden. Unter keinen Umstanden darf die Nutzung
dieser Instrumente und Techniken einen Fonds veranlassen, von seiner Anlagepolitik abzuweichen.

Jeder Fonds darf innerhalb der unter Ziffer 1. a) (vii) festgelegten Grenzen in Finanzderivate investieren, vorausgesetzt,
dass das Risiko bezlglich der zugrunde liegenden Vermdgenswerte insgesamt nicht die unter Ziffer 1. d) (i) bis
(v) festgelegten Anlagegrenzen ubersteigt. Wenn ein Fonds in indexbasierte Finanzderivate investiert, miissen diese
Anlagen nicht im Hinblick auf die in Klausel 1. d) festgelegten Grenzen zusammengefasst werden. Es erfolgen eine
regelmaRige Uberpriifung und Neugewichtung der Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index dieser Finanzderivate
in einer vom Promoter des betreffenden Index bestimmten Haufigkeit. Es wird jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass
dies nicht taglich oder untertagig erfolgt. Die Auswirkungen der Neugewichtungshaufigkeit auf die von den betreffenden
Fonds zu tragenden Kosten vor dem Hintergrund der Erreichung ihres Anlageziels dirften minimal sein. Gemaft CSSF-
Rundschreiben 14/592 kénnen weitere Informationen zu den Bestandteilen dieser Finanzindizes sowie zur Haufigkeit der
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Uberpriifung und Neugewichtung dieser Finanzindizes kostenlos bei der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft
an deren eingetragenem Sitz angefordert werden (siehe Kontaktdaten im Abschnitt ,Informationen zur Fondsverwaltung®
dieses Prospekts).

Wenn ein Ubertragbares Wertpapier oder Geldmarktinstrument ein Derivat einschlief3t, muss Letzteres im Zusammenhang
mit der Einhaltung der Anforderungen dieser Beschrankung beriicksichtigt werden.

Die Gesellschaft kann fur den jeweiligen Fonds nur Swap-Kontrahenten wahlen, die vom Verwaltungsrat ausgewahlte
erstklassige Finanzinstitute sind, die einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen, die den von der CSSF fir
aulerborsliche Derivategeschafte zugelassenen Kategorien angehoéren und die auf diese Art von Transaktionen
spezialisiert sind.

Von jedem Fonds in Bezug auf auerborsliche Derivategeschafte erhaltene Sicherheiten kdnnen ggf. zum Ausgleich des
Nettoengagements gegeniiber dem Kontrahenten verwendet werden, sofern sie die Kriterien der geltenden Gesetze,
Vorschriften und die von der CSSF von Zeit zu Zeit veroffentlichten Rundschreiben insbesondere in Bezug auf Liquiditat,
Bewertung, Kreditqualitat des Emittenten, Korrelation, Risiken in Verbindung mit der Verwaltung von Sicherheiten
und Durchsetzbarkeit erfiillen. Bei den Sicherheiten handelt es sich in erster Linie um Barmittel und hoch bewertete
Staatsanleihen. Der Wert der Sicherheiten wird um einen Prozentsatz (einen ,Abschlag®) reduziert, der Raum fir
kurzfristige Wertschwankungen der Sicherheiten bietet. Welche Arten von Vermdgenswerten als zulassige Sicherheiten
in Frage kommen, hangt vom Vertrag mit der jeweiligen Gegenpartei ab. In der Regel handelt es sich um liquide Mittel,
US-Schatzanweisungen oder US-Agency-Anleihen, die durch die Finanzhoheit und Kreditwirdigkeit der US-Regierung
gedeckt sind, und/oder Staats- oder Agency-Anleihen der Eurozone. Die zulassigen Sicherheiten und entsprechenden
Abschlage fiir die einzelnen Anlagearten entsprechen den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/2251 der
Kommission vom 4. Oktober 2016 zur Erganzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europaischen Parlaments und
des Rates Uber OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards
zu Risikominderungstechniken fir nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte (lblicherweise
als ,EU-Verordnung fur die Besicherung von OTC-Derivaten, die nicht der Clearingpflicht unterfallen” bezeichnet), in ihrer
von Zeit zu Zeit geanderten oder erganzten Fassung. Die Nettoengagements werden taglich vom Kontrahenten berechnet
und unterliegen den Bestimmungen der Vertrage, die einen Mindestlbertragungsbetrag vorsehen, der in der Regel unter
500.000 EUR liegt. Fur den Mindestubertragungsbetrag gibt es eine Schwelle, unter der keine Sicherheiten ausgetauscht
werden. Ubersteigt das Nettoengagement des Kontrahenten im Fonds den Mindestibertragungsbetrag, muss der
Fonds Sicherheiten fur den Kontrahenten stellen. Der Besicherungsgrad kann abhangig von der Marktentwicklung des
Engagements zwischen dem Fonds und dem Kontrahenten schwanken.

Sicherheiten, die in Sacheinlagen erhalten werden, werden nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfandet.
Barsicherheiten kénnen reinvestiert werden, wenn die Reinvestition im Einklang mit den im Credit Support Annex
(,CSA*) des mit dem jeweiligen Kontrahenten geschlossenen International Swaps and Derivatives Association
Master Agreement (,ISDA Master Agreement®) dargelegten Bestimmungen steht und sofern die Reinvestition mit
den in Anhang B ,Anlagebeschrankungen® dargelegten Risikostreuungsanforderungen in (a) Anteile von kurzfristigen
Geldmarkt-OGAW gemald der Definition der Guidelines on a Common Definition of European Money Market Funds,
in (b) Einlagen bei einem Kreditinstitut mit eingetragenem Sitz in einem Mitgliedstaat oder bei einem Kreditinstitut in
einem Nicht-Mitgliedstaat, das aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die nach Ansicht der CSSF mit denen des
EU-Rechts gleichwertig sind, in (c) hoch bewertete Staatsanleihen, die gemaf den Bestimmungen des CSA des ISDA
Master Agreement zulassige Sicherheiten sind, und in (d) umgekehrte Pensionsgeschafte in Einklang steht, sofern die
Transaktionen mit Kreditinstituten erfolgen, die einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen, und die Gesellschaft den
gesamten Barbetrag jederzeit periodengerecht zuriickverlangen kann. Die Gesellschaft verfugt Gber Richtlinien in Bezug
auf die Wiederanlage von Sicherheiten (insbesondere die Vorschrift, dass Derivate oder andere Instrumente, die zur
Verschuldung beitragen kdnnten, nicht verwendet werden durfen), die gewahrleisten, dass sich Sicherheiten nicht auf die
Berechnung des Gesamtrisikos auswirken.

Im Einklang mit den im vorstehenden Absatz dargelegten Kriterien kann ein Fonds vollstandig durch verschiedene
Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente abgesichert werden, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen
Behdrden oder internationalen Organisationen 6ffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat
angehort, von einem sonstigen OECD-Staat, von Singapur oder einem sonstigen G20-Mitgliedsstaat emittiert wurden
oder garantiert werden, sofern der betreffende Fonds Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halt
und die Wertpapiere einer Emission hochstens 30 % des Nettovermogens dieses Fonds ausmachen.

Das Gesamtrisiko in Bezug auf Finanzderivate wird unter Beriicksichtigung des aktuellen Werts der zugrunde liegenden
Vermogenswerte, des Adressenausfallrisikos, der vorhersehbaren Marktentwicklungen und der fir die Liquidation der
Positionen verfligbaren Zeit berechnet.

Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass das Gesamtrisiko eines Fonds im Zusammenhang mit Finanzderivaten nicht
das Gesamtnettovermdgen des jeweiligen Fonds Ubersteigt. Das Gesamtrisiko des Fonds darf folglich 200 % seines
Gesamtnettovermdgens nicht Uberschreiten. Zusatzlich darf dieses Gesamtrisiko durch zeitweilige Ausleihungen (wie
unter Ziffer 2. e) oben erwahnt) um hdchstens 10 % erhéht werden, so dass es unter keinen Umstanden 210 % des
gesamten Nettovermogens eines Fonds Ubersteigt.
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Die Fonds verwenden zur Berechnung ihres Gesamtrisikos entweder den Value-at-Risk (VaR)-Ansatz oder den
Commitment-Ansatz, je nachdem, was fiir angemessen erachtet wird.

Wenn das Anlageziel eines Fonds eine Benchmark angibt, mit der die Performance verglichen werden kénnte, kann fir
die zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendete Methode eine andere Benchmark als diejenige, die fir Performance-
oder Volatilitdtszwecke im besagten Anlageziel des Fonds genannt wird, herangezogen werden.

Wahrungsabsicherung

Die Gesellschaft darf fir jeden Fonds zum Zwecke der Absicherung von Wahrungsrisiken Giber ausstehende Engagements
in Devisenterminkontrakten, Devisen-Futures, verkauften Kaufoptionen und gekauften Verkaufsoptionen auf Wahrungen
und Wahrungsswaps verflgen, die an einer Borse notiert sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden oder
mit hoch bewerteten Finanzinstituten abgeschlossen wurden.

Je nach Anwendung der nachstehenden Methoden zur Wahrungssicherung diirfen Verpflichtungen in einer Wahrung den
Gesamtwert der Wertpapiere und sonstigen Vermogenswerte des betreffenden Fonds, der auf diese Wahrung lautet (oder
andere Wahrungen, die in einer im Wesentlichen ahnlichen Weise wie diese Wahrung schwanken), nicht tiberschreiten.

In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft bei jedem Fonds die folgenden Wahrungssicherungstechniken anwenden:

- Absicherung durch Proxy-Hedging, d. h. eine Technik, bei der ein Fonds eine Absicherung der Referenzwahrung eines
Fonds (oder einer Benchmark oder des Wechselkursrisikos der Vermoégenswerte des Fonds) gegeniiber dem Risiko
aus einer Wahrung durch Verkauf (oder Kauf) einer anderen Wahrung erreicht, vorausgesetzt, dass diese Wahrungen
ahnlichen Schwankungen unterliegen. Bei der Bestimmung, ob sich eine Wahrung in einer im Wesentlichen
ahnlichen Weise wie eine andere Wahrung entwickelt, befolgte Leitlinien sind folgende: i) die Korrelation zwischen
der einen und der anderen Wahrung ist Uber einen signifikanten Zeitraum hinweg erwiesenermafien Uber 85 %;
ii) die beiden Wahrungen sind gemaf} ausdricklicher Absicht der Regierungen fir die Teilnahme an der Europaischen
Wahrungsunion (Lander der Eurozone) ab einem bestimmten Datum vorgesehen (was beinhalten wirde, den Euro
selbst als Proxy fir die Absicherung von Schuldscheinpositionen zu verwenden, die auf andere Wahrungen lauten,
welche an einem bestimmten zukilnftigen Datum Teil des Euro werden sollen); und iii) die als Absicherungsvehikel
gegenuber der anderen Wahrung benutzte Wahrung ist Teil eines Devisenkorbes, gegenliber welchem die Zentralbank
fur diese Wahrung explizit ihre Wahrung innerhalb einer Bandbreite verwaltet, die entweder stabil ist oder sich anhand
einer vorbestimmten Rate bewegt.

- Cross-Hedging, d. h. eine Technik, bei der ein Fonds eine Wahrung, deren Risiko er ausgesetzt ist, verkauft und
gleichzeitig grofere Bestande einer anderen Wahrung, deren Risiko der Fonds auch ausgesetzt sein kann, kauft,
wobei der Level der Basiswahrung dadurch unverandert bleibt, vorausgesetzt, es handelt sich bei den betreffenden
Wahrungen um Wahrungen von Landern, die zu dem Zeitpunkt in der Benchmark oder in der Anlagepolitik des Fonds
enthalten sind, und vorausgesetzt, dass die Technik als eine effektive Methode eingesetzt wird, um das gewlinschte
Devisen- und Vermbégenswertengagement zu erreichen.

- Antizipatives Hedging, d. h. eine Technik, bei der die Entscheidung, eine bestimmte Wahrung zu kaufen, und die
Entscheidung, einige Wertpapiere im Portfolio des Fonds zu halten, die auf diese Wahrung lauten, getrennt getroffen
werden, vorausgesetzt, dass die Wahrung, die in Erwartung eines spateren Kaufs der zugrunde liegenden Wertpapiere
des Portfolios gekauft wird, eine Wahrung der Lander ist, die in der Benchmark oder in der Anlagepolitik des Fonds
enthalten ist.

Total Return Swaps-Transaktionen

Ein Fonds, dem gemal seiner Anlagepolitik eine Anlage in Total Return Swaps gestattet ist, der jedoch zum Datum
dieses Prospekts keine derartigen Transaktionen tatigt, kann jedoch Total Return Swap-Transaktionen tatigen, wobei
der maximale Anteil des Nettovermdgens dieses Fonds, der Gegenstand solcher Transaktionen sein konnte, hdchstens
30 % betragen darf und der entsprechende Abschnitt in Bezug auf diesen einzelnen Fonds bei der nachsten Gelegenheit
entsprechend aktualisiert werden muss. In solchen Fallen handelt es sich bei der Gegenpartei der Transaktion um
eine Gegenpartei, die von der Verwaltungsgesellschaft oder dem Anlageverwalter genehmigt ist und Uberwacht
wird. Ein an einer Transaktion beteiligter Kontrahent hat zu keinem Zeitpunkt Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der
Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios eines Fonds oder hinsichtlich des Basiswerts des Total Return
Swaps. Bei der Auswahl der Kontrahenten werden zwar keine vorab festgelegten Kriterien in Bezug auf den rechtlichen
Status und keine festen geografischen Kriterien angewendet, diese Aspekte werden beim Auswahlprozess jedoch
Ublicherweise bertcksichtigt.

Die folgenden Anlagearten kénnen Gegenstand von Total Return Swaps sein: Aktien-, Wahrungs- und/oder Rohstoffindizes
(wie z. B. unter anderem der Morgan Stanley Balanced Ex Energy Index, der Morgan Stanley Balanced Ex Grains Index,
der Morgan Stanley Balanced Ex Industrial Metals Index, der Morgan Stanley Balanced Ex Precious Metals Index oder
der Morgan Stanley Balanced Ex Softs Index), Volatilitdtsvarianzswaps sowie Rentenengagements, insbesondere in
hochverzinslichen Unternehmensanleihen und Bankdarlehen.

Das Risiko des Adressenausfalls und die Auswirkungen auf die Rendite der Anleger sind im Abschnitt ,Risikolberlegungen®
naher beschrieben.
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Wenn ein Fonds zum Datum dieses Prospekts Total Return Swap-Transaktionen tatigt, ist der voraussichtliche Anteil
des Nettovermogens dieses Fonds, der Gegenstand von Total Return Swap-Transaktionen sein kdnnte, als Summe der
Nennwerte der verwendeten Derivate berechnet und im Abschnitt ,Fondsinformationen, Ziele und Anlagepolitik® zum
jeweiligen Fonds angegeben. Wenn ein Fonds ein Total-Return-Swap-Geschaft tatigt, dient dies dem Zweck, zusatzliches
Kapital oder zusatzliche Ertrage zu generieren und/oder Kosten oder Risiken zu reduzieren.

Samtliche Erlése aus Total Return Swap-Transaktionen gehen an den jeweiligen Fonds, und die Verwaltungsgesellschaft
entnimmt aus diesen Erlésen keine Uber die im Abschnitt ,Anlageverwaltungsgebihren® angegebenen
Anlageverwaltungsgebuhren fir den jeweiligen Fonds hinausgehenden Gebuhren oder Kosten.

EINSATZ VON TECHNIKEN UND INSTRUMENTEN IN BEZUG AUF UBERTRAGBARE WERTPAPIERE
UND GELDMARKTINSTRUMENTE

a) Pensionsgeschafte und umgekehrte Pensionsgeschifte
(i) Arten und Zweck

Soweit dies gemall dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zugelassen ist und sich innerhalb dessen Grenzen
bewegt, bzw. innerhalb der Grenzen aktueller oder zukiinftiger sich darauf beziehender Luxemburger Gesetze oder
Umsetzungsvorschriften, Rundschreiben und Stellungnahmen der Luxemburger Aufsichtsbehérde (die ,Vorschriften®),
insbesondere die Bestimmungen in (i) Artikel 11 der GroRherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 betreffend
bestimmte Definitionen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 tber Organismen fiir gemeinsame
Anlagen und (ii) in den Rundschreiben 08/356 und 14/592 der CSSF darf jeder Fonds zwecks zusatzlicher Kapital- oder
Ertragsgenerierung oder zur Kosten- oder Risikoreduzierung optionale sowie nicht optionale Pensionsgeschafte und
umgekehrte Pensionsgeschafte als Kaufer oder als Verkaufer eingehen.

Gegebenenfalls kdnnen Sicherheiten, die ein Fonds im Zusammenhang mit einem dieser Geschafte erhalt, das
Nettoengagement der Gegenpartei ausgleichen, wenn diese die in den mallgeblichen Rechtsvorschriften und in
den von der CSSF gelegentlich herausgegebenen Rundschreiben dargelegten Kriterien insbesondere in Bezug auf
Liquiditat, Bewertung, Bonitat der Emittenten, Korrelation, Risiken in Verbindung mit dem weiter unter beschriebenen
Sicherheitsmanagement und der Durchsetzbarkeit erfillen.

Bei den Sicherheiten handelt es sich in erster Linie um Barmittel und hoch bewertete staatliche Rentenpapiere, die
bestimmte Ratingkriterien erfillen. Die Sicherheiten, die die Gesellschaft beziiglich der Pensionsgeschéfte erhalt, kdnnen
US-Schatzwechsel oder Anleihen von US-Regierungsbehdérden, die durch die Finanzhoheit und Kreditwirdigkeit der
US-Regierung gedeckt sind, und/oder Staatsanleihen der Kernlander der Eurozone oder Agency-Anleihen mit einem
Rating von AA- oder besser sein. Zulassige Drittparteiensicherheiten, die im Rahmen der Verwahrungsvereinbarung in
Verbindung mit dem Rahmenvertrag fiir Pensionsgeschéfte eingesetzt werden, sind unter anderem US-amerikanische
Schatztitel (T-Bills, Schuldverschreibungen und Anleihen) und die folgenden staatsnahen Einrichtungen: Federal National
Mortgage Association (FNMA), Federal Home Loan Bank (FHLB), Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) und
Federal Farm Credit System (FFCB).

Die Sicherheit verfigt Uber eine Endfalligkeit von maximal 5 Jahren nach dem Datum, an dem das Rickkaufgeschaft
getatigt wurde.

Der Wert der Wertpapiere, die als Sicherheiten entgegengenommen oder gestellt werden, muss au’erdem mindestens
102 % des Betrags des Pensions- oder umgekehrten Pensionsgeschéafts ausmachen. Mit den zuséatzlichen Sicherheiten,
die Uber 100 % hinausgehen, soll etwaigen kurzfristigen Wertschwankungen der Sicherheiten Rechnung getragen werden.
Die Nettoengagements werden taglich vom Kontrahenten berechnet und unterliegen den Bestimmungen der Vertrage,
einschlielich eines Mindestlbertragungsbetrags. Der Besicherungsgrad kann abhangig von der Marktentwicklung des
Engagements zwischen dem Fonds und dem Kontrahenten schwanken.

Sicherheiten, die in Sacheinlagen erhalten werden, werden nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfandet.

Barsicherheiten, die ein Fonds fir diese Transaktionen erhalt, konnen im Einklang mit den Anlagezielen des jeweiligen
Fonds und den in Anhang B ,Anlagebeschrankungen® dargelegten Risikostreuungsanforderungen in (a) Anteile von
kurzfristigen Geldmarkt-OGAW gemalf der Definition der Guidelines on a Common Definition of European Money Market
Funds, in (b) Einlagen bei einem Kreditinstitut mit eingetragenem Sitz in einem Mitgliedstaat oder bei einem Kreditinstitut
in einem Nicht-Mitgliedstaat, das aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt, die nach Ansicht der CSSF mit denen des
EU-Rechts gleichwertig sind, in (c) hoch bewertete Staatsanleihen und in (d) umgekehrte Pensionsgeschéfte reinvestiert
werden, sofern die Transaktionen mit Kreditinstituten erfolgen, die einer aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterliegen, und
die Gesellschaft den gesamten Barbetrag jederzeit periodengerecht zurliickverlangen kann. Die Gesellschaft verfugt Uber
Richtlinien in Bezug auf die Wiederanlage von Sicherheiten (insbesondere die Vorschrift, dass Derivate oder andere
Instrumente, die zur Verschuldung beitragen kdnnten, nicht verwendet werden dirfen), die gewahrleisten, dass sich
Sicherheiten nicht auf die Berechnung des Gesamtrisikos auswirken.
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Im Einklang mit den im vorstehenden Absatz dargelegten Kriterien kann ein Fonds vollstdndig durch verschiedene
Ubertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente abgesichert werden, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen lokalen
Behdrden oder internationalen Organisationen 6ffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat
angehdrt, von einem sonstigen OECD-Staat, von Singapur oder einem sonstigen G20-Mitgliedsstaat emittiert wurden
oder garantiert werden, sofern der betreffende Fonds Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen halt
und die Wertpapiere einer Emission hdchstens 30 % des Nettovermdgens dieses Fonds ausmachen.

(ii) Beschrankungen und Bedingungen

- Pensionsgeschafte und umgekehrte Pensionsgeschafte

Sofern die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds keine abweichende Regelung vorsieht, verwendet ein Fonds
bis zu 5 % seines Vermdgens voriubergehend fiir Pensionsgeschafte. Die Gegenparteien von Pensions- und
umgekehrten Pensionsgeschéften werden nach einer anfanglichen Analyse und spéteren jahrlichen Uberpriifung von
Jahresabschlissen, Unternehmensmeldungen, Ratings und anderen Marktinformationen, einschlief3lich allgemeiner
Marktentwicklungen, ausgewahlt. Bei der Auswahl der Kontrahenten werden zwar keine vorab festgelegten Kriterien in
Bezug auf den rechtlichen Status oder das Rating und keine festen geografischen Kriterien angewendet, diese Aspekte
werden beim Auswahlprozess jedoch Ublicherweise berlcksichtigt. Das Volumen der Pensions- und umgekehrten
Pensionsgeschafte eines Fonds ist auf einem entsprechenden Niveau zu halten, sodass er jederzeit in der Lage ist, seine
Ricknahmeverpflichtungen gegentber den Anteilsinhabern zu erflllen. Darlber hinaus muss ein Fonds sicherstellen,
dass er bei der Falligkeit der Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschafte Uber ausreichende Mittel verfigt, um den
mit dem Kontrahenten fur die Riickgabe der Wertpapiere an den Fonds vereinbarten Betrag zu begleichen. Alle aus
Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschaften generierten zusatzlichen Ertrage flieRen dem betreffenden Fonds zu.

Die folgenden Anlagearten kdnnen Gegenstand von Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschaften sein: staatliche
Schuldtitel, Unternehmens- und Staatsanleihen, durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Non-Agency-
Wertpapiere und durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besicherte Non-Agency-Wertpapiere, moglicherweise
sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere.

Sofern in der Anlagepolitik des betreffenden Fonds nichts anderes vorgesehen ist, liegt der erwartete Anteil des
Nettovermdgens eines Fonds, der Gegenstand von Pensionsgeschaften oder umgekehrten Pensionsgeschaften sein
kénnte, innerhalb einer Spanne von 0 % bis 5 % des Nettovermdgens des betreffenden Fonds.

Der Einsatz solcher Transaktionen ist zeitlich begrenzt und hangt unter anderem von Faktoren wie dem
Gesamtnettovermdgen des Fonds, der Nachfrage am zugrunde liegenden Markt und saisonalen Trends am zugrunde
liegenden Markt ab. Gibt es am Markt kaum oder keine Nachfrage, kann der Anteil des Nettovermdgens des Fonds, der
Gegenstand von Pensionsgeschaften und umgekehrten Pensionsgeschaften ist, 0 % betragen, wahrend der Anteil in
Zeiten mit starkerer Nachfrage auf 5 % steigen kann.

Die Risiken in Verbindung mit dem Einsatz und den Auswirkungen von Pensions- und umgekehrten Pensionsgeschaften
auf die Anlegerrenditen sind im Abschnitt ,Risikoabwagungen® naher ausgefiihrt.

- Kosten und Erlése von Pensionsgeschaften und/oder umgekehrten Pensionsgeschéften

Direkte und indirekte Betriebskosten und Geblhren aus Pensionsgeschaften und/oder umgekehrten Pensionsgeschaften
kénnen von den Ertragen abgezogen werden, die dem jeweiligen Fonds zugeschrieben werden. Diese Kosten und
Gebuhren umfassen keine versteckten Ertrage. Samtliche Ertrage aus solchen Transaktionen abziiglich der direkten
und indirekten Betriebskosten werden dem jeweiligen Fonds zugeschrieben. Der Jahresbericht der Gesellschaft enthalt
Einzelheiten zu den Ertragen aus Pensionsgeschaften und/oder umgekehrten Pensionsgeschaften fir den gesamten
Berichtszeitraum zusammen mit den angefallenen direkten und indirekten Betriebskosten und Geblhren. Zu den
Unternehmen, an die direkte und indirekte Kosten und Gebtihren gezahlt werden kdnnen, kdnnen Banken, Anlagefirmen,
Broker/Handler oder andere Finanzinstitute oder Vermittler gehéren, und sie kdnnen mit der Verwaltungsgesellschaft und/
oder der Verwahrstelle verbunden sein.

Samtliche Erlése aus Pensionsgeschaften und/oder umgekehrten Pensionsgeschaften gehen an den jeweiligen Fonds,
und die Verwaltungsgesellschaft entnimmt aus diesen Erldsen keine Uber die im Abschnitt ,Anlageverwaltungsgebuhren®
angegebenen Anlageverwaltungsgebuhren fur den jeweiligen Fonds hinausgehenden Gebihren oder Kosten.

(iii) Interessenkonflikte

Es sind keine Interessenkonflikte festzustellen. Der Anlageverwalter des jeweiligen Fonds beabsichtigt nicht, die
Wertpapiere des Fonds an seine verbundenen Unternehmen zu verleihen.

(iv)  Sicherheiten

Vom jeweiligen Fonds erhaltene Sicherheiten kdnnen verwendet werden, um das Kontrahentenrisiko zu reduzieren, wenn
sie die in den mafgeblichen Rechtsvorschriften und in den von der CSSF gelegentlich herausgegebenen Rundschreiben
dargelegten Kriterien insbesondere in Bezug auf Liquiditat, Bewertung, Bonitat der Emittenten, Korrelation, Risiken
in Verbindung mit dem Sicherheitsmanagement und Durchsetzbarkeit erfillen. Sicherheiten sollten insbesondere die
folgenden Bedingungen erfillen:
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(9

Alle erhaltenen Sicherheiten mit Ausnahme von Barmitteln sollten qualitativ hochwertig und hoch liquide
sein und an einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem mit transparenten Preisen
gehandelt werden, damit sie schnell zu einem Preis verkauft werden kénnen, der nahe an der vor dem
Verkauf festgestellten Bewertung liegt;

Sie miussen mindestens auf taglicher Basis bewertet werden, und Vermodgenswerte, die eine hohe
Preisvolatilitat aufweisen, dirfen nicht als Sicherheiten angenommen werden, sofern nicht angemessen
konservative Risikoabschlage vorgenommen werden;

Sie sollten von einem Emittenten begeben werden, der von dem Kontrahenten unabhangig ist und
voraussichtlich keine hohe Korrelation mit der Entwicklung des Kontrahenten aufweisen wird;

Sie sollten ausreichend nach Landern, Markten und Emittenten diversifiziert sein, wobei das Engagement
gegenuber einem einzelnen Emittenten insgesamt auf maximal 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds
begrenzt ist, wobei hierfir alle erhaltenen Sicherheiten beriicksichtigt werden. In Abweichung kann sich ein
Fonds vollstandig mit verschiedenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten absichern, die von einem
EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskdrperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Korperschaft
offentlichen Rechts, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehort, begeben oder garantiert werden. In
einem solchen Fall muss der jeweilige Fonds Sicherheiten aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen
beziehen, wobei Sicherheiten aus einer einzigen Emission nicht mehr als 30 % des Nettoinventarwerts des
Fonds ausmachen dirfen.

Sie sollten vom jeweiligen Fonds jederzeit ohne Bezugnahme auf oder Zustimmung des Kontrahenten
vollstandig durchgesetzt werden konnen;

Wenn eine Eigentumstbertragung erfolgt, werden die erhaltenen Sicherheiten von der Verwahrstelle im
Einklang mit den Verwahrungspflichten der Verwahrstelle aus dem Verwahrstellenvertrag verwahrt. Bei
anderen Arten von Sicherheitsvereinbarungen kénnen die Sicherheiten von einer externen Depotbank
verwahrt werden, die der aufsichtsrechtlichen Uberwachung unterliegt und die nicht mit dem Steller der
Sicherheiten verbunden ist;

Die Bonitat erhaltener Sicherheiten muss im Investment Grade-Bereich liegen.

Sicherheiten werden an jedem Bewertungstag unter Verwendung der letzten verfigbaren Marktpreise und unter
Berucksichtigung angemessener Abschlage bewertet, die fir jede Anlageklasse auf der Grundlage der maf3geblichen
Richtlinien fur Sicherheitsabschlage bestimmt werden. Die Sicherheiten werden taglich zum Marktwert bewertet,
und abhangig vom aktuellen Marktengagement und des Saldos der Sicherheiten kdnnen bei den Sicherheiten
Margenanpassungen vorgenommen werden, wenn bestimmte vorab festgelegte Schwellen tberschritten werden.

b) Wertpapierleihe, Buy/Sell-Back-, Sell/, Buy-Back- und Lombardgeschifte

Zum Datum dieses Prospekts ist die Gesellschaft nicht an Wertpapier- oder Rohstoffverleih- und -leihgeschéaften, Buy-Sell-Back-
oder Sell-Buy-Back-Geschaften oder Lombardgeschaften geman Definition der SFT-Verordnung beteiligt. Sollte die Gesellschaft in
Zukunft solche Geschéafte eingehen, wird der Prospekt gemaf der SFT-Verordnung geandert.

5. ZUSATZLICHE LOKALE BESCHRANKUNGEN

Um die Qualifizierung fir die teilweise Steuerbefreiung von Aktienfonds fir in Deutschland ansassige Anleger sicherzustellen,
wird der folgende Fonds mindestens 50 % seines Nettovermdgens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von §2 Abs. 8 des durch das
deutsche Investmentsteuerreformgesetz geanderten deutschen Investmentsteuergesetzes investieren:

1.

Franklin K2 Electron Global UCITS Fund

Fir den Fall, dass der Fonds in andere Investmentfonds investiert, kénnen diese Investmentfonds als Kapitalbeteiligungen im
Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes bis zur Hohe der von diesen Fonds an jedem Bewertungstag veroffentlichten
Eigenkapitalquote oder alternativ bis zur Héhe der Mindesteigenkapitalquote gemaf der Anlagepolitik der Fonds betrachtet werden.

RISIKOMANAGEMENT

Die Verwaltungsgesellschaft setzt einen Risikomanagementprozess ein, mit dem sie jederzeit die Risiken der Einzelpositionen
der Gesellschaft und deren Beitrag zum Gesamtrisikoprofil der Portfolios der einzelnen Fonds Uberwachen und messen kann.
Die Verwaltungsgesellschaft und die Anlageverwalter verwenden einen Prozess zur genauen und unabhangigen Bewertung
der OTC-Derivate.

AufAntrag des Anlegers liefert die Verwaltungsgesellschaft Zusatzinformationen in Bezug auf die quantitativen Beschrankungen,
die bei der Risikoverwaltung der einzelnen Fonds gelten, die dafiir gewahlten Methoden und die neueste Entwicklung der
Risiken und Renditen der Hauptkategorien der Instrumente.
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Anhang C
Zusatzliche Informationen

1.

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft mit beschrankter Haftung, die nach dem Recht des Gro3herzogtums
Luxemburg als société anonyme (Aktiengesellschaft) gegriindet wurde und als société d'investissement a capital variable
(Investmentfonds mit variablem Kapital) zugelassen ist. Die Gesellschaft wurde am 1. August 2019 in Luxemburg auf
unbestimmte Zeit gegriindet. Die Satzung wurde am 16. August 2019 im RESA veréffentlicht. Die Gesellschaft ist im
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg (Handelsregister) unter der Nummer B236840 eingetragen.
Exemplare der Satzung kénnen beim Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg und am eingetragenen Sitz
der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden.

Das Mindestkapital der Gesellschaft belauft sich auf 1.250.000 EUR oder den Gegenwert in US-Dollar.

Die Gesellschaft kann auf Beschluss einer aulerordentlichen Hauptversammlung der Anteilsinhaber aufgeldst
werden. Sinkt das Kapital der Gesellschaft auf unter zwei Drittel des Mindestkapitals, so ist der Verwaltungsrat
verpflichtet, die Frage der Auflosung der Gesellschaft auf die Tagesordnung einer Hauptversammlung zu setzen,
fur deren Beschlussfahigkeit keine Mindestanzahl an Versammlungsteilnehmern vorgesehen ist; der Beschluss wird
mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung vertretenen Anteile gefasst. Sinkt das Kapital der Gesellschaft auf
unter ein Viertel des Mindestkapitals, so ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Frage der Auflésung der Gesellschaft
auf die Tagesordnung einer Hauptversammlung zu setzen, fir deren Beschlussfahigkeit keine Mindestzahl an
Versammlungsteilnehmern vorgesehen ist; der Beschluss zur Auflésung kann von den Anteilsinhabern beschlossen
werden, die ein Viertel der bei der Versammlung vertretenen Anteile halten. Sollte die Gesellschaft liquidiert werden,
so hat diese Liquidation gemafR den Bestimmungen der Gesetze des GroRherzogtums Luxemburg zu erfolgen, welche
die Schritte vorschreiben, die erforderlich sind, um die Anteilsinhaber an den Liquidationserldsen zu beteiligen; in
diesem Zusammenhang sieht das Gesetz die treuhanderische Hinterlegung all jener Betrage bei der Caisse des
Consignations vor, auf die von Anteilsinhabern nicht unverzuglich Anspruch erhoben wird. Betrage, die nicht innerhalb
der vorgeschriebenen Frist aus dem Treuhandkonto eingefordert werden, kdnnen nach den Bestimmungen der Gesetze
des GroRherzogtums Luxemburg verfallen. Alle an die Caisse de Consignation Ubertragenen Betrage unterliegen einer
.taxe de consignation®, und daher wird der urspriingliche Betrag eventuell nicht zurlickerstattet.

Der Verwaltungsrat kann die Liquidation eines Fonds beschlieen, wenn sein Nettovermdgen unter 50 Millionen USD fallt
oder wenn sich die den Fonds betreffende wirtschaftliche oder politische Situation in einer Weise andert, die eine Liquidation
rechtfertigt, oder wenn dies im Interesse der Anteilsinhaber des betreffenden Fonds erforderlich ist. Die Entscheidung
Uber die Liquidation eines Fonds wird von der Gesellschaft vor der Liquidation verdffentlicht oder gegebenenfalls bekannt
gegeben, und in der Verdffentlichung und/oder Bekanntmachung werden die Griinde fir die Liquidation angegeben und
die damit verbundenen Verfahren erldutert. Sofern der Verwaltungsrat nichts anderes im Interesse oder zur Wahrung
der Gleichbehandlung der Anteilsinhaber beschlie3t, kdnnen die Anteilsinhaber des betreffenden Fonds weiterhin den
Verkauf oder den Tausch ihrer Anteile verlangen. Vermdgenswerte, die bis zum Ende des Liquidationszeitraums nicht an
die Begunstigten ausgehandigt werden konnten, werden bei der Caisse de Consignation fur die Begunstigten hinterlegt.
Alle an die Caisse de Consignation Uibertragenen Betrage unterliegen einer ,taxe de consignation“, und daher wird der
ursprungliche Betrag eventuell nicht zurlckerstattet.

Unter allen anderen Bedingungen oder wenn der Verwaltungsrat bestimmt, dass der Beschluss den Anteilsinhabern
zur Genehmigung vorgelegt werden sollte, kann der Beschluss zur Liquidation eines Fonds auf einer Versammlung der
Anteilsinhaber des zu liquidierenden Fonds gefasst werden. Auf dieser Fondsversammlung ist kein Quorum erforderlich,
und der Beschluss Uber die Liquidation wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Eine Verschmelzung eines Fonds ist vom Verwaltungsrat zu beschlief3en, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlieft,
die Entscheidung Uber eine Verschmelzung einer Versammlung der Anteilsinhaber des betroffenen Fonds vorzulegen.
Fir eine solche Versammlung ist kein Quorum erforderlich und Beschlisse werden mit einer einfachen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst.

Im Falle einer Verschmelzung eines oder mehrerer Fonds, die dazu fihrt, dass die Gesellschaft nicht mehr fortbesteht,
ist die Verschmelzung von einer Versammlung der Anteilsinhaber zu beschlielen, bei der kein Quorum erforderlich ist
und die mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlielen kann. Darliber hinaus gelten die im Gesetz vom
17. Dezember 2010 und in den Durchfiihrungsverordnungen festgelegten Bestimmungen beziiglich der Verschmelzung
von OGAW (insbesondere in Bezug auf die Mitteilung an die Aktionare).

Der Verwaltungsrat kann auRerdem unter den vorstehend im ersten Absatz von Punkt 4. genannten Bedingungen die
Umstrukturierung eines Fonds durch die Aufteilung in zwei oder mehrere getrennte Fonds beschlieen. Sofern dies nach
Luxemburger Recht erforderlich ist, wird ein solcher Beschluss verdéffentlicht oder mitgeteilt, wenn dies angemessen
ist, und dariber hinaus wird die Veroffentlichung oder Mitteilung Angaben Uber die Fonds enthalten, die durch die
Umstrukturierung entstehen.
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Der vorstehende Absatz gilt auch fiir eine Aufteilung von Anteilen jeder Anteilsklasse.

Unter den vorstehend im ersten Absatz beschriebenen Bedingungen und vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen
Genehmigung (falls erforderlich) kann der Verwaltungsrat auch die Zusammenlegung oder Aufteilung von Anteilsklassen
innerhalb eines Fonds beschlielen. Sofern es nach Luxemburger Recht erforderlich ist, wird ein solcher Beschluss
veroffentlicht oder mitgeteilt, und die Veroffentlichung oder Mitteilung wird Angaben in Bezug auf die geplante Aufteilung
oder Zusammenlegung enthalten. Der Verwaltungsrat kann auferdem beschlielen, die Frage der Zusammenlegung
oder Aufteilung einer Anteilsklasse einer Versammlung der Inhaber dieser Anteilsklasse zu unterbreiten. Fir eine solche
Versammlung ist kein Quorum erforderlich und Beschlisse werden mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Die Verwaltungsgesellschaft ist grundsatzlich bestrebt, die mit den verschiedenen Anlagen der Gesellschaft in
Ubertragbaren Wertpapieren verbundenen Stimmrechte auszutben. Insofern hat die Verwaltungsgesellschaft die Befugnis
zur Stimmrechtsvertretung in Bezug auf die von der Gesellschaft gehaltenen Portfoliowertpapiere dem Anlageverwalter
und dem/den Unteranlageverwalter(n) des jeweiligen Fonds Ubertragen, die nicht unbedingt der Franklin Templeton
Investments-Gruppe angehéren missen. Die Aufzeichnungen Uber die Stimmrechtsvertretung sind kostenlos und auf
Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft erhaltlich.
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Anhang D
Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteill

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

Der Nettoinventarwert je Anteil (,NIW*) jeder Anteilsklasse jedes Fonds wird in der Wahrung des betreffenden Fonds
oder der betreffenden Klasse als eine Zahl pro Anteil angegeben und an jedem Bewertungstag durch Teilung des
Nettovermdgens der Gesellschaft, das den Anteilsklassen der einzelnen Fonds zuzuordnen ist und bei dem es sich um
den Wert der dem Fonds zuzuordnenden Vermdgenswerte der Gesellschaft abzlglich der dem Fonds zuzuordnenden
Verbindlichkeiten handelt, durch die Zahl der dann in Umlauf befindlichen Anteile ermittelt, auf zwei Dezimalstellen auf-
oder abgerundet gemal Beschluss des Verwaltungsrats.

BEWERTUNG
Zu den Vermdgenswerten der Gesellschaft zahlen:

der gesamte Barbestand und alle Bankguthaben einschlief3lich aller dafuir aufgelaufenen Zinsen;
alle Wechsel, Schuldscheine und Forderungen (einschliellich der Erlése aus verkauften, jedoch noch nicht ausgelieferten
Wertpapieren);

alle Anleihen, zeitlich befristeten Schuldscheine, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Bezugsrechte, Optionsscheine,
Optionen und sonstigen Derivate, Anteile an Organismen fir gemeinsame Anlagen und sonstigen Anlagen und
Wertpapiere, die Eigentum der Gesellschaft sind oder auf die sie vertragliche Anspriiche hat;

alle Aktien, Dividenden, Bardividenden und Barausschuttungen, die der Gesellschaft zustehen und soweit sie der
Gesellschaft bekannt sind (vorausgesetzt, die Gesellschaft kann in Bezug auf Schwankungen des Marktwerts von
Wertpapieren, die auf ex-Dividenden-Handel, ex-Bezugsrechts-Handel oder ahnliche Praktiken zurtickzuflihren sind,
Berichtigungen vornehmen);

alle aufgelaufenen Zinsen fir zinstragende Wertpapiere, die von der Gesellschaft gehalten werden, sofern sie nicht bereits
im Kapitalbetrag der betreffenden Wertpapiere enthalten sind oder berticksichtigt wurden;

die Grindungskosten der Gesellschaft, soweit sie noch nicht abgeschrieben sind; und

alle sonstigen Vermogenswerte, unabhangig von ihrer Art und Natur, einschlieRlich Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Gesamtverbindlichkeiten bestehen aus:

samtlichen Fremdmitteln, Wechselverbindlichkeiten und falligen Verbindlichkeiten;

allen aufgelaufenen oder falligen Verwaltungsausgaben (einschlieRlich Anlageverwaltungs- und/oder -beratungsgebuhren,
Verwahrstellengebiihren und Gebuhren der Vertretungsstelle);

allen bekannten aktuellen und kiinftigen Verbindlichkeiten, einschliel3lich aller vertraglich falligen Geld- oder Sachleistungen
und des Betrags der von der Gesellschaft festgesetzten, aber noch nicht ausgeschitteten Dividenden, wenn der
Bewertungstag auf den Stichtag zur Feststellung der berechtigten Person fallt oder spater liegt;

einer angemessenen, sich auf Kapital und Ertrage zum Bewertungstag begriindenden Riickstellung fir kiinftige Steuern,
die von der Gesellschaft jeweils festgesetzt wird, sowie allen sonstigen Riickstellungen, die gegebenenfalls vom
Verwaltungsrat genehmigt wurden und neben anderen Verbindlichkeiten auch Liquidationskosten enthalten; und

allen sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft jeglicher Art und Natur, ausgenommen jene, die durch
Gesellschaftsanteile verkorpert werden. Bei der Ermittlung der Hohe dieser Verbindlichkeiten hat die Gesellschaft alle
von ihr zu zahlenden maRgeblichen Aufwendungen zu berlicksichtigen, wie zum Beispiel die Griindungskosten, die
Buchfiuihrungskosten, die Gebuhren der Verwaltungsgesellschaft fir ihre verschiedenen Leistungen und fur die des
Anlageverwalters und/oder Anlageberater, der Verwahrstelle und der 6rtlichen Zahlstellen sowie der standigen Vertreter
an den Orten der Registrierung und aller anderen, von der Gesellschaft beschaftigten Vertreter, die Rechtsberatungs-
und Buchprifungsgebuihren, Versicherungspramien, Druck-, Berichtslegungs- und Veroffentlichungskosten einschlief3lich
der Aufwendungen fir die Erstellung und den Druck der Prospekte, wesentlichen Anlegerinformationen, erlauternden
Memoranden oder Registrierungsformulare, Steuern und Abgaben und alle sonstigen Betriebsaufwendungen, einschlief3lich
der Aufwendungen fir den Kauf und Verkauf von Vermdgenswerten, fir Zinsen, Bank- und Maklergebihren, Porto-,
Telefon- und Faxkosten. Die Gesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle kdnnen gegebenenfalls regelmaRig anfallende
oder anderweitig wiederkehrende Verwaltungs- und sonstige Kosten auf Grundlage eines geschatzten Betrags jahrlich
oder flr einen anderen Zeitraum im Voraus berechnen und in gleichen Anteilen Giber einen solchen Zeitraum abrechnen.
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Abgesicherte Anteilsklassen kénnen ihr Wechselkursrisiko absichern. In diesem Sinne gehen die mit einer solchen Absicherung
zusammenhangenden Kosten, Verbindlichkeiten und/oder Vorteile ausschlieRlich zulasten der betreffenden Klasse. Folglich
schlagen sich bei solchen abgesicherten Anteilsklassen alle mit der Absicherung verbundenen Kosten, Verbindlichkeiten und/
oder Vorteile im Nettoinventarwert je Anteil nieder. Das Wahrungsrisiko der Vermdgenswerte des betreffenden Fonds wird nicht
den einzelnen Klassen zugerechnet. Wechselkursabsicherungen dirfen nicht zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden. Die
periodisch erscheinenden Berichte der Gesellschaft werden darlegen, wie die Absicherungstransaktionen eingesetzt wurden.

Bei der Ermittlung des NIW der Gesellschaft bewertet die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle Barmittel und
Forderungen zu ihrem realisierbaren Wert und erfasst Zinsen, wenn sie auflaufen, und Dividenden am Ex-Dividendentag. Bei der
Ermittlung des aktuellen Marktwerts jedes Wertpapiers bedient sich die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle
in der Regel zweier unabhangiger Preisfestsetzungsdienste. Wenn Marktnotierungen fiir Wertpapiere des Portfolios, die an
einer Borse notiert sind oder gehandelt werden, ohne Weiteres verfligbar sind, bewertet die Verwaltungsgesellschaft und/
oder die Verwaltungsstelle diese Wertpapiere zu ihrem letzten verfligbaren Kurs an der besagten Borse (dem zuletzt notierten
Verkaufspreis bzw. dem offiziellen Schlusskurs des Tages) oder, wenn kein Verkauf stattfand, im Bereich der letzten Geld- und
Briefkurse. Die Bewertung von Wertpapieren, die an einem organisierten Markt gehandelt werden, richtet sich so weit wie
moglich nach der Berechnung von bdrsennotierten Wertpapieren.

Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle bewertet im Freiverkehr gehandelte Portfoliowertpapiere, die von
einem bestimmten Fonds in Ubereinstimmung mit den im vorstehenden Anhang B beschriebenen Anlagebeschréankungen
erworben wurden, im Bereich der letzten Geld- und Briefkurse. Portfoliowertpapiere, die sowohl im Freiverkehr als auch an
einer Borse gehandelt werden, bewertet die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle gemal dem gréten und
reprasentativsten Markt, der vom Verwaltungsrat bestimmt wurde.

Im Allgemeinen werden Geschafte mit Unternehmensanleihen, Staatspapieren und Geldmarktinstrumenten taglich zu
verschiedenen Zeiten vor Boérsenschluss der New York Stock Exchange im Wesentlichen vollstdndig abgewickelt. Der Wert
dieser Wertpapiere, der zur Berechnung des NIW herangezogen wird, wird zu diesen Zeitpunkten ermittelt. Gelegentlich
kénnen zwischen dem Zeitpunkt der Wertbestimmung und dem Boérsenschluss der New York Stock Exchange Ereignisse
eintreten, die den Wert dieser Wertpapiere beeinflussen und die bei der Berechnung des NIW nicht berticksichtigt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle stiitzt sich bei der Uberwachung von Ereignissen, die wahrend
dieses Zeitraums den Wert dieser Wertpapiere wesentlich beeinflussen, auf externe Preisfeststellungsdienste. Tritt ein solches
Ereignis ein, so legt der externe Preisfeststellungsdienst der Verwaltungsgesellschaft und/der oder Verwaltungsstelle revidierte
Werte vor.

Der Wert von Wertpapieren, die nicht an einer Borse oder einem regulierten Markt notiert bzw. gehandelt werden, sowie von
Wertpapieren, die zwar notiert oder gehandelt werden, fiir die jedoch keine Kursangaben zur Verfliigung stehen oder bei denen
der notierte Kurs nicht dem angemessenen Marktwert der betreffenden Wertpapiere entspricht, wird durch den Verwaltungsrat
oder unter dessen Leitung ermittelt. Kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer
regulierten Borse gehandelt werden, werden in der Regel auf Grundlage der fortgefiihrten Anschaffungskosten bewertet.

Da die Gesellschaft gemaR den in Anhang B beschriebenen Anlagebeschrankungen in beschrankt verfligbare, nicht
bérsennotierte, nicht haufig bzw. selten gehandelte und relativ illiquide Wertpapiere investieren darf, ist eine Differenz zwischen
dem zuletzt verfligbaren Marktpreis fir eines oder mehrere dieser Wertpapiere und den letzten Marktnotierungen dieser
Wertpapiere nicht ausgeschlossen. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle verfligen Uber Verfahren zur
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts einzelner Wertpapiere und anderer Vermogenswerte, fir die keine leicht erhaltlichen
Marktkurse vorliegen (wie z. B. einige eingeschrankt verflgbare oder nicht borsennotierte Wertpapiere und Privatplatzierungen)
oder deren Kurse moglicherweise nicht zuverlassig sind (wie z. B. im Fall von Handelsaussetzungen oder -stopps, von einigen
auslandischen Markten festgelegte Limits fur Kursschwankungen und selten gehandelten oder illiquiden Wertpapieren). Einige
dieser Wertpapierbewertungsmethoden kénnen Fundamentaldatenanalysen (Ertragsvielfache usw.), Matrixpreise, Abschlage
von Marktkursen ahnlicher Wertpapiere oder Abschlage aufgrund der Art und Dauer der Einschrankungen bei der VerauRerung
der Wertpapiere umfassen.

Die Anwendung von Fair-Value-Bewertungsverfahren stellt eine Good-Faith-Bestimmung dar, die auf speziell angewandten
Verfahren basiert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwaltungsstelle
den flr ein Wertpapier ermittelten beizulegenden Zeitwert erzielen kann, wenn sie das betreffende Wertpapier zu ungefahr
dem Zeitpunkt verkaufen kann, an dem der NIW je Anteil der Gesellschaft ermittelt wird.

Der Handel mit Wertpapieren an auslandischen Wertpapierbérsen und auf Freiverkehrsmarkten (OTC), wie beispielsweise
in Europa und Asien, kann in der Regel weit vor der Schliefung der New York Stock Exchange an jedem Tag, an dem die
New York Stock Exchange gedffnet ist, abgeschlossen werden. Generell oder in bestimmten Landern findet der Handel mit
europaischen und ferndstlichen Wertpapieren nicht unbedingt an jedem Bewertungstag statt. Ferner kann der Handel auf
diversen auslandischen Markten an Tagen stattfinden, die keine Bewertungstage sind und an denen der Nettoinventarwert
des Fonds nicht berechnet wird. Daher erfolgt die Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil nicht immer gleichzeitig mit der
Preisfestsetzung zahlreicher Portfoliopapiere, die in die Berechnung eingehen. Wenn Ereignisse den Wert der auslandischen
Wertpapiere wesentlich beeinflussen, werden diese zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der in gutem Glauben durch die
Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung bestimmt und genehmigt wird.
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ANPASSUNG SCHWANKENDER PREISE

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds kann zurlickgehen, wenn Anleger Anteile des Fonds zu einem Preis kaufen,
verkaufen und/oder umtauschen, der den mit den Portfoliotransaktionen dieses Fonds, die der Anlageverwalter zur Regelung
der Zu- oder Abflisse von Barmitteln vornimmt, verbundenen Handelskosten nicht Rechnung tragt.

Zum Ausgleich dieses Verwasserungseffekts und zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber kann die Gesellschaft im
Rahmen ihrer Bewertungsstrategie einen Swing-Pricing-Mechanismus verwenden.

Der Fonds wendet einen Swing-Pricing-Mechanismus an, wenn die gesamte Kapitalaktivitat (Summe der Zuflisse und
Abflisse) auf Fondsebene Uber eine festgelegte Grenze hinausgeht, die in Prozent des Nettovermdgens des betreffenden
Fonds fiir den Bewertungstag angegeben wird. Die Fonds kdnnen einen vollumfanglichen Swing-Pricing-Mechanismus
anwenden, bei dem die Grenze auf Null gesetzt wird, oder einen teilweisen Swing-Pricing-Mechanismus, bei dem die Grenze
Uber Null liegt.

Diese Anpassung erhoht normalerweise den Nettoinventarwert je Anteil, wenn es Nettomittelzufllisse in den Fonds gibt, und sie
reduziert den Nettoinventarwert je Anteil, wenn es Nettomittelabfllisse gibt. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse
eines Fonds wird separat berechnet, eine Anpassung wird sich jedoch prozentual in gleichem MaRe auf den Nettoinventarwert
je Anteil jeder Anteilsklasse eines Fonds auswirken. Das Swing-Pricing bertcksichtigt nicht die besonderen Umstande jeder
einzelnen Anlegertransaktion.

Mit den Anpassungen soll den voraussichtlichen Preisen, zu denen der Fonds Vermdgenswerte kauft und verkauft, sowie den
geschatzten Transaktionskosten Rechnung getragen werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Volatilitat des
Nettoinventarwerts des Fonds infolge der Anwendung von Swing-Pricing eventuell nicht die tatsachliche Wertentwicklung des
Portfolios widerspiegelt.

Der Umfang der Anpassungsauswirkung wird von Faktoren wie dem Transaktionsvolumen, den Kauf- oder Verkaufspreisen der
zugrunde liegenden Anlagen und der zur Berechnung des Wertes dieser zugrunde liegenden Anlagen des Fonds verwendeten
Bewertungsmethode bestimmt.

Der Swing-Pricing-Mechanismus kann bei allen Fonds der Gesellschaft angewendet werden. Das Ausmal} der Preisanpassung
wird von der Gesellschaft regelmaRig neu festgelegt, um eine Annaherung an die aktuellen Handels- und sonstigen Kosten
zu bieten. Diese Anpassung kann von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und wird unter normalen Marktbedingungen
hoéchstens 2 % des urspriinglichen Nettoinventarwerts je Anteil betragen. Der Verwaltungsrat kann unter aulRergewdhnlichen
Umstanden, im Fall ungewdhnlich starker Handelsaktivitat, und wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber liegt, eine
Anhebung dieser Grenze genehmigen.

Die Verwaltungsgesellschaft tibertragt ihre Befugnisse zur Umsetzung und periodischen Uberpriifung der operativen
Entscheidungen im Zusammenhang mit Swing-Pricing an das Swing Pricing Oversight Committee. Dieser Ausschuss ist
verantwortlich fur Entscheidungen hinsichtlich Swing-Pricing und die laufende Genehmigung von Swing-Faktoren, die die
Grundlage flr feste Anweisungen bilden.

Die Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz erhaltlich.

Bei bestimmten Anteilsklassen hat die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls Anspruch auf eine Performancegeblihr, die auf
dem NIW ohne Swing-Pricing basiert.

Weitere Informationen zum Swing-Pricing finden Sie unter:
https://www.franklintempleton.lu/investor/resources/investor-tools/swing-pricing.

AUSSETZUNG DER ERMITTLUNG DES NETTOINVENTARWERTS

1. Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Nettoinventarwerts der Anteile eines bestimmten Fonds sowie den Kauf und
Verkauf von Anteilen und den Umtausch von Anteilen aus diesem oder in diesen Fonds aussetzen:

(a) solange die wichtigsten Borsen oder Markte, an denen ein wesentlicher Teil der Wertpapiere der Gesellschaft notiert,
die dem betreffenden Fonds jeweils zuzurechnen sind, geschlossen sind oder der dortige Handel eingeschrankt oder
ausgesetzt ist; oder

(b) solange ein Notstand vorliegt, der die Verau3erung oder Bewertung von Vermodgenswerten im Besitz der Gesellschaft,
die dem betreffenden Fonds zugeordnet werden kénnen, undurchfihrbar macht; oder

(c) solange Kommunikationsmittel ausgefallen oder eingeschrankt sind, die normalerweise zur Feststellung des Kurses
oder Werts der Wertpapiere eines bestimmten Fonds oder des aktuellen Kurses oder Werts an einer Borse oder
einem anderen Markt genutzt werden; oder

(d) solange die Gesellschaft sich auRerstande sieht, Mittel zu repatriieren, um Zahlungen fir Anteilsverkaufe zu leisten,
oder wenn die Uberweisung von Geldern in Verbindung mit der VerduRerung oder dem Erwerb von Anteilen oder
Zahlungen, die beim Anteilsverkauf fallig werden, nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen
durchgefuhrt werden kann; oder
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(e) solange der Nettoinventarwert der Anteile eines Fonds nicht genau bestimmt werden kann, oder

(f) in Zeitrdumen, in denen nach Ansicht des Verwaltungsrats aultergewdhnliche Umstande vorliegen, die die Fortsetzung
des Handels mit Anteilen eines Fonds praktisch nicht durchfihrbar machen oder fir die Anleger unzumutbar sein
wurden, oder wenn andere Umstande vorliegen, unter denen eine Nichtaussetzung dazu fiihren kdnnte, dass den
Anlegern oder einem Fonds Steuerverbindlichkeiten oder sonstige finanzielle Nachteile oder Schaden entstehen
wurden, die den Anlegern oder einem Fonds ansonsten nicht entstanden waren; oder

(9) wenn die Gesellschaft oder ein Fonds aufgel6st wird oder werden kdnnte, ab dem Datum, an dem dieser Beschluss
vom Verwaltungsrat getroffen wird oder an dem die Anteilsinhaber zu einer Hauptversammlung der Anteilsinhaber
geladen werden, bei der ein Beschluss zur Auflésung der Gesellschaft oder eines Fonds vorgelegt werden soll; oder

(h) im Falle einer Verschmelzung, wenn dies dem Verwaltungsrat zum Schutz der Anteilsinhaber fir gerechtfertigt
erscheint; oder

(i) im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts eines oder mehrerer zugrunde liegender
Investmentfonds, in die ein Fonds einen erheblichen Teil seines Vermdgens investiert hat.

Die Gesellschaft gibt derartige Aussetzungen bekannt und teilt dies Anteilsinhabern, die bei der Gesellschaft den Verkauf
oder Umtausch (sofern zulassig) ihrer Anteile beantragt haben, zum Zeitpunkt der Einreichung eines unwiderruflichen
schriftlichen Kauf- oder Umtauschantrags mit.

ZUWEISUNG VON VERMOGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN
Der Verwaltungsrat bildet auf die nachfolgend beschriebene Weise fir die Anteile jedes einzelnen Fonds einen Vermdgenspool:

1.

96

(a) Die Ausgabeerlose in Bezug auf die Anteile aller Klassen jedes einzelnen Fonds werden in den Blchern der
Gesellschaft dem Vermdgenspool des betreffenden Fonds gutgeschrieben; desgleichen werden alle dem Fonds
zuzuschreibenden Vermdgenswerte und Verbindlichkeiten, Ertrage und Aufwendungen diesem Pool zugeordnet;

(b) wenn sich aus einem bestimmten Vermdgenswert ein anderer Vermogenswert ableitet, wird der abgeleitete
Vermogenswert in den Blichern der Gesellschaft demselben Pool zugeordnet, zu dem auch die Vermégenswerte
zahlen, von denen er sich ableitet, und bei jeder Neubewertung eines Vermdgenswerts wird die jeweilige
Wertsteigerung oder Wertminderung dem betreffenden Pool zugerechnet;

(c) wenn die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, die sich auf einen Vermdgenswert eines bestimmten Pools
oder eine Transaktion im Zusammenhang mit einem Vermogenswert eines bestimmten Pools bezieht, wird diese
Verbindlichkeit dem betreffenden Pool zugeordnet;

(d) wenn ein Vermogenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem bestimmten Pool zugeordnet werden
kann, wird dieser Vermogenswert oder diese Verbindlichkeit zu gleichen Teilen auf alle Pools verteilt oder, wenn
die Hohe der Betrage dies rechtfertigt, im Verhaltnis zum Nettoinventarwert des betreffenden Pools auf die Pools
umgelegt;

(e) am Stichtag zur Feststellung der berechtigten Person, die Anspruch auf Dividenden aus den Anteilen einer
Fondsklasse hat, wird der Nettoinventarwert je Anteil des betreffenden Fonds um den Betrag der festgesetzten
Ausschuttung reduziert.

Wenn innerhalb eines Fonds zwei oder mehrere Anteilsklassen gebildet wurden, gelten die oben angefiihrten
Zuordnungsregeln fir diese Klassen entsprechend.

Fir die Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Bewertung und oben beschriebenen Zuordnung werden
zurlickzunehmende Anteile der Gesellschaft als existierend behandelt und sind am Bewertungstag bis unmittelbar nach
Geschaftsschluss zu bertcksichtigen. Sie gelten als Verbindlichkeit der Gesellschaft, bis ihr Preis gezahlt worden ist.
Alle Anlagen, Barbestande und sonstigen Vermdgenswerte der Gesellschaft, die auf eine andere Wahrung als die des
betreffenden Fonds lauten, werden unter Berticksichtigung des Markt- oder Wechselkurses bewertet, der jeweils an dem
Datum und zu der Uhrzeit gilt, an denen der Nettoinventarwert der Anteile ermittelt wird. Soweit moglich, werden an jedem
Bewertungstag die von der Gesellschaft fur den Bewertungstag vertraglich vereinbarten Wertpapierkaufe und -verkaufe
berlcksichtigt.
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Anhang E
Franklin Templeton Alternative
Gebuhren und Kosten

1. AUSGABEAUFSCHLAG

Ausgabeaufschlag

Klasse:
N

Klasse:
A

Uberblick iiber die
Anteilsklassen

Funds — Aufschlage,

Klassen: Klassen:
o S . EB
D J . EO
. W* . |

. X

. Y

Anlegerkategorie Privat und institutionell

Privat und institutionell

Privat und institutionell Institutionelle Anleger

Ausgabeaufschlag bis zu 5,75 %

Bis zu 3,00 %

Nein Nein

* Intermediare oder Vertriebsstellen, die Anteile der Klasse W vertreiben, kdnnen eigene Vertriebsgebuihren erheben, diese sollten aber nicht

5,75 % Ubersteigen.

2. JAHRLICHE VERWALTUNGSGEBUHR

Da Anteile der Klasse X und Anteile der Klasse Y unter anderem darauf abzielen, alternative Gebuhrenstrukturen zu
ermdglichen, wenn es sich bei dem Anleger um einen Kunden von Franklin Templeton Investments handelt, dem die jahrliche
Verwaltungsgebihr direkt von Franklin Templeton Investments in Rechnung gestellt wird, ist in Bezug auf Anteile der Klasse
X und Anteile der Klasse Y keine jahrliche Verwaltungsgebihr aus dem Nettovermdgen des mafigeblichen Fonds zu zahlen.

Im Folgenden ist die jahrliche Verwaltungsgebuhr in Bezug auf die jeweiligen Anteile aufgefihrt:

Name des Fonds Klasse A Klasse N Klasse EB Klasse EO Klasse | Klasse J Klasse S Klasse W
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED 1,90 % 2,65 % 0,50 % 0,65 % 1% / Bis zu 1 % 1%
CREDIT UCITS FUND
FRANKLIN K2 CHILTON EQUITY LONG 1,90 % 2,65 % 0,60 % 0,75% 1,20 % / bis zu 1,20 % 1,20 %
SHORT UCITS FUND
FRANKLIN K2 BARDIN HILL ARBITRAGE 1,95 % 2,7 % 0,63 % 0,75% 1,25 % / Bis zu 1,25 % 1,25 %
UCITS FUND
FRANKLIN K2 WELLINGTON 1,90 % 2,65 % 0,60 % 0,75% 1,20 % / bis zu 1,20 % 1,20 %
TECHNOLOGY LONG SHORT UCITS FUND
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL 1,95 % 2,7 % 0,60 % 0,75% 1,25% bis zu Bis zu 1,25 % 1,25 %
UCITS FUND 1,25 %
FRANKLIN K2 MARKET NEUTRAL - - - - - - - -
UCITS FUND
FRANKLIN K2 EMSO EMERGING 2 9 o 9 a . & 9
MARKETS UCITS FUND 1,70 % 2,45 % 0,50 % 0,65 % 1% / Bis zu 1 % 1%
FRANKLIN K2 ATHENA RISK o o o o o . o o
PREMIAUCITS FUND 1,20 % 1,95 % 0,30 % 0,45% 0,60 % / Bis zu 0,60 % 0,60 %
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND 1,50 % 2,25 % 0,40 % 0,55% 0,75 % / Bis zu 0,75 % 0,75 %
3. PERFORMANCEGEBUHREN
A) Es gelten die folgenden Performancegebuhren:
Name des Fonds Anteilswéahrung Performancegebiihr
Klassen A, I, N, S, W, X und Y Klasse EB Klasse EO
EUR 15 % 10 % 15 %
CHF 15 % 10 % 15 %
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED
CREDIT UCITS FUND® USD 15 % 10 % 15 %
GBP 15 % 10 % 15 %
JPY 15 % 10 % 15 %

5 Ab dem 1. April 2022 wird fiir die Klassen A, I, N, S, W, X und Y des Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund keine Performancegeblhr

mehr berechnet.
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Name des Fonds

Anteilswéahrung

Klassen A, I, N, S, W, X und Y

Performancegebiihr

Klasse EB Klasse EO

EUR 15 % 15 % 20 %
CHF 15 % 15 % 20 %
LFJIE/IA\TNSKIE{JNNISZ CHILTON EQUITY LONG SHORT USD 15 9% 15 9% 20 %
GBP 15 % 15 % 20 %
JPY 15 % 15 % 20 %
EUR 12,5 % 10 % 20 %
CHF 12,5 % 10 % 20 %
EE,IATNSKI';IUNNISZ BARDIN HILL ARBITRAGE UsD 12,5 % 10 % 20 %
GBP 12,5 % 10 % 20 %
JPY 12,5 % 10 % 20 %
EUR 15 % 12,5 % 20 %
CHF 15 % 12,5 % 20 %
GBP 15 % 12,5 % 20 %
JPY 15 % 12,5 % 20 %
EUR 15 % 10 % 20 %
CHF 15 % 10 % 20 %
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND uUsD 15 % 10 % 20 %
GBP 15 % 10 % 20 %
JPY 15 % 10 % 20 %
EUR 10 % - 20 %
CHF 10 % - 20 %
FRANKLIN K2 MARKET NEUTRAL UCITS FUND uUsD 10 % - 20 %
GBP 10 % - 20 %
JPY 10 % - 20 %
EUR 10 % - 20 %
FRANKLIN K2 MARKET NEUTRAL UCITS FUND cHF 107% i 20%
uUsD 10 % - 20 %
GBP 10 % - 20 %
JPY 10 % - 20 %
CHF 15 % 15 % 15 %
EE,IATNSKIEIUNN}BZ EMSO EMERGING MARKETS USD 15 % 15 9% 15 9%
GBP 15 % 15 % 15 %
JPY 15 % 15 % 15 %
B) Im Folgenden sind die Performancegebuhren fir die Anteile der Klasse J aufgefiihrt:
Name des Fonds  Anteilswdahrung Performancegebiihr I Gl e s s T R e e Hurdle

geltende Benchmark

Administrator

Euro Short-term Europaische
[v) 0,
e EUR 18 % Rate (ESTR) Zentralbank Benchmark + 3 %
rankiin .
Electron Global UsD 18 % ?ﬁ‘;‘:{g‘r’] Oé:;"(]ggm) E‘:‘gﬁr;'c E:\SNG% ‘ik Benchmark + 3 %
UCITS Fund S g o
terling Over Night
0, 0,
GBP 18 % Index Average (SONIA) Bank of England Benchmark + 3 %

Es wird keine Performancegebuihr fur den Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund und den Franklin K2 Cat Bond UCITS

Fund berechnet.

98 Franklin Templeton Alternative Funds

franklintempleton.lu



Anhang F
Angaben zu den Benchmarks

Anteilsinhaber werden darauf hingewiesen, dass sich diese Benchmarks mit der Zeit andern kénnen und dass der
Verkaufsprospekt dann entsprechend aktualisiert wird. Die aktuelle Liste der Benchmarks der Fonds ist auf der Website
www.franklintempleton.lu zu finden.

1. FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND
Benchmarks:

HFRX RV: Fl-Asset Backed Index

Bloomberg Barclays US Aggregate Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieRlich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fiir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
aullerhalb dieser Benchmarks anlegen.

2. FRANKLIN K2 CHILTON EQUITY LONG SHORT UCITS FUND
Benchmarks:

HFRX Equity Hedge Index

S&P 500 Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieRlich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fiir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
aulderhalb dieser Benchmarks anlegen.

3. FRANKLIN K2 BARDIN HILL ARBITRAGE UCITS FUND

Benchmarks:
HFRX ED: Merger Arbitrage Index
HFRX Event Driven Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieRlich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
aullerhalb dieser Benchmarks anlegen.

4. FRANKLIN K2 WELLINGTON TECHNOLOGY LONG SHORT UCITS FUND

Benchmarks:
HFRX Equity Hedge Index
MSCI World Information Technology Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieflich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
auflerhalb dieser Benchmarks anlegen.

5. FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND

Benchmarks:

MSCI World Utilities Sector Index

HFRX Equity Hedge Index

Euro Short-term Rate (ESTR) — dient der Berechnung der Performancegebiihr

Secured Overnight Financing Rate (SOFR) — dient der Berechnung der Performancegebiihr
Sterling Over Night Index Average (SONIA) — dient der Berechnung der Performancegebiihr

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieRlich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fiir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
aullerhalb der Benchmarks anlegen.

franklintempleton.lu Franklin Templeton Alternative Funds 99


http://www.franklintempleton.lu zu finden

6. FRANKLIN K2 EMSO EMERGING MARKETS UCITS FUND

Benchmarks:
HFRX Multi-Emerging Markets Index
JP Morgan JEMB Hard Currency Local Currency 50-50 Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlief3lich als Referenz fiir Anleger fur den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fur die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
auBerhalb dieser Benchmarks anlegen.

7. FRANKLIN K2 ATHENA RISK PREMIA UCITS FUND
Benchmark: EURIBOR 3-Month Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieRlich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fiir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
aulderhalb dieser Benchmarks anlegen.

8. FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND
Benchmark: ICE LIBOR 3-Month (USD) Index

Verwendung der Benchmark und Ahnlichkeit des Fonds mit der Benchmark Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmarks
dienen ausschlieRlich als Referenz fur Anleger fiir den Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Diese Benchmarks dienen
weder als Vorgabe fiir die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert fir die Performance des Fonds, den es zu
Ubertreffen gilt. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermdgens
aullerhalb dieser Benchmarks anlegen.
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Besondere Hinweise fur Anleger in Deutschland und
Osterreich

Recht zum Vertrieb

Franklin Templeton Alternative Funds ist ein EU-OGAW und hat die Absicht Investmentanteile in der Bundesrepublik
Deutschland zu vertreiben der Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt und ist seit dem Abschluss des
Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Die Gesellschaft hat die Absicht Investmentanteile (Kapitalanlagefondsanteile) in der Republik Osterreich 6ffentlich zu
vertreiben der Finanzmarktaufsicht gem. § 140 Abs.1 Investmentfondsgesetz InvFG 2011 angezeigt und ist zum Vertrieb
berechtigt.

Franklin Templeton Alternative Funds ist zum Vertrieb der Anteile an ihren einzelnen Fonds seit den folgenden Daten
berechtigt:

Name des Fonds Deutschland Osterreich
FRANKLIN K2 ELLINGTON STRUCTURED CREDIT UCITS FUND 24.09.2019 10.09.2019
FRANKLIN K2 CHILTON EQUITY LONG SHORT UCITS FUND 24.09.2019 10.09.2019
FRANKLIN K2 BARDIN HILL ARBITRAGE UCITS FUND 24.09.2019 10.09.2019
FRANKLIN K2 WELLINGTON TECHNOLOGY LONG SHORT UCITS FUND 24.09.2019 10.09.2019
FRANKLIN K2 ELECTRON GLOBAL UCITS FUND 24.09.2019 10.09.2019
FRANKLIN K2 MARKET NEUTRAL UCITS FUND

FRANKLIN K2 EMSO EMERGING MARKETS UCITS FUND 10.11.2020 06.11.2020
FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND 28.05.2021 28.05.2021
FRANKLIN K2 ATHENA RISK PREMIA UCITS FUND 28.05.2021 28.05.2021

Fiir die Teilfonds Franklin K2 Market Neutral UCITS Fund wurde kein Anzeigeverfahren in Deutschland und Osterreich
durchgefiihrt. Investmentanteile an den vorgenannten Teilfonds diirfen in Deutschland und Osterreich bis auf weiteres
nicht vertrieben werden.

Erwerb von Investmentanteilen

Vor jeder Anlage in die Franklin Templeton Alternative Funds sollen die Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen
erhalten und lesen.

Sofern Sie lhre Anlage durch einen Anlagevermittler getatigt haben bzw. erklart haben, dass Sie von einem Anlagevermittler
betreut werden mochten, ist dieser Anlagevermittler dafiir verantwortlich, Ihnen die Wesentlichen Anlegerinformationen auch fur
weitere Anlagen zur Verfligung zu stellen. Sollten Anleger eine Anlage in unsere Fonds beabsichtigen, missen Anleger zuvor
ihren Vermittler kontaktieren, um die Wesentlichen Anlegerinformationen zu erhalten. Dartber hinaus sind die Wesentlichen
Anlegerinformationen auf der Website www.ftidocuments.com erhaltlich. Sofern Sie lhre Anlage durch einen Anlagevermittler
getatigt haben bzw. die Betreuung durch einen Anlagevermittler gewlnscht haben, betrachten wir Sie fur alle kiinftigen
Anlagen als einen von diesem registrierten Anlagevermittler betreuten Kunden, sofern Sie uns nicht ausdriicklich mitteilen,
dass Sie nicht langer durch einen Anlagevermittler betreut werden mochten. Bitte beachten Sie, dass wir Sie nur bei einer
entsprechenden Mitteilung als direkten Kunden behandeln und Ihnen die betreffenden Wesentlichen Anlegerinformationen vor
einer Anlage zur Verfligung stellen kdnnen.

Die Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung Deutschland fungiert als Empfangsbotin der Franklin
Templeton Alternative Funds, die samtliche Auftrage (Kauf-, Verkaufs- und Umtauschgeschéafte) an die Franklin Templeton
Alternative Funds weiterleitet.

Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung Deutschland steht den Anlegern als Informationsstelle nach
dem Kapitalanlagegesetzbuch zur Verfiigung. Sie ist berechtigt, in Deutschland und Osterreich mit Anlagevermittlern und
Finanzberatern Vertriebsvertrage wegen der Investmentanteile der Gesellschaft abzuschlief3en.

Diese Anlagevermittler und Banken sind selbststandig tatig und erbringen dem Anleger eine eigene Leistung. Auch wenn
sie Provisionszahlungen erhalten, sind die Anlagevermittler und Banken weder Erfullungsgehilfen der Franklin Templeton
Alternative Funds noch der Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung Deutschland noch einer anderen
Gesellschaft der Franklin Templeton Gruppe, noch vertreten sie diese in sonstiger Weise. Eine Haftung fur die Anlagevermittler
und Banken wird deshalb von diesen Gesellschaften nicht Gbernommen.
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Auftradge von Banken und Institutionen miissen bis 16.00 Uhr Frankfurter Zeit an Tagen, an denen der Nettovermégenswert des
Teilfonds berechnet wird, bei der Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung Deutschland eingegangen
sein, damit unter normalen Umstanden der an diesem Tag errechnete Ausgabepreis zugrunde gelegt werden kann. Diese
Auftrage kénnen allerdings nur an den Tagen angenommen werden, an denen die Banken in Frankfurt am Main gedéffnet sind
(,Bankarbeitstag“) und auch nur dann, wenn zuvor eine entsprechende Vereinbarung mit der Franklin Templeton International
Services S.ar.l. Niederlassung Deutschland abgeschlossen wurde.

Der Anlagebetrag ist am dritten Bankarbeitstag nach Ausgabe der Anteile fallig.

Die Franklin Templeton International Services S.a r.I. Niederlassung Deutschland ist nicht berechtigt, sich Eigentum oder
Besitz an Geldern, Anteilsscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen.

Zahlungsweise in Deutschland

Der Fonds hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben werden. Zeichnungs-
und Ricknahmeantrage von deutschen Anlegern im Hinblick auf Anteile des Fonds kdnnen an die Depotbank des deutschen
Anlegers gerichtet werden. Ricknahmeerldse und anderweitige Zahlungen an einen deutschen Anleger werden auf das Konto
des deutschen Anlegers bei seiner Depotbank gezahlt.

Zahlungsweise in Osterreich
Bitte Uberweisen Sie den Anlagebetrag in Euro an die UniCredit Bank Austria AG.

Zahistelle in Osterreich fiir Transaktionen in Euro

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1 1020 Wien

Unter Begunstigter ist die ,Franklin Templeton Alternative Funds® anzugeben. Unter Verwendungszweck tragen Sie bitte den
Namen des Anteilsinhabers, die Anlegerportfolio-Nummer (bei bereits bestehenden Konten) bzw. die Antragsnummer (bei
Erstkauf) und die ISIN des entsprechenden Fonds ein.

In Osterreich leitet die UniCredit Bank Austria AG die eingehenden Betrége im Auftrag der Anleger unverziiglich an die
Gesellschaft weiter. Der Transferagent veranlasst nach Eingang der Zahlung bei der Gesellschaft auf Rechnung des Anlegers
am Londoner Devisenmarkt einen Wahrungswechsel in die Basiswahrung des betreffenden Fonds — sofern erforderlich — zu
dem im Zeitpunkt der Ausfihrung der Transaktion gultigen Wechselkurs.

Die Funktion der 6sterreichischen Zahlstelle im Sinne von § 141 Abs. 1 InvFG hat die UniCredit Bank Austria AG Uber
nommen. Zahlungen der Anleger an die Gesellschaft kdbnnen Uber diese Zahlstelle geleitet werden. Die Zahlstelle leitet
diese im Auftrag der Anleger an die Gesellschaft weiter. AuRerdem sind bei der UniCredit Bank Austria AG die Wesentlichen
Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung der Gesellschaft (in Kopie) sowie die
jeweils gultigen Ausgabe- und Ricknahmepreise erhaltlich.

Dort kdnnen im Weiteren auch die im Abschnitt ,Einsehbare Dokumente® aufgefihrten Dokumente wahrend der Ublichen
Geschaftszeiten eingesehen werden.

Einrichtung in Osterreich

Einrichtung (Kontaktstelle) des Fonds und der Teilfonds in Osterreich gemaR Artikel 92 Abs 1 der Richtlinie 2009/65/EG
geandert durch die Richtlinie (EU) 2019/1160 ist:

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1
1020 Wien
Tel.: 050505 - 0
bzw. +43 50505 - 0 (aus dem Ausland)
Informationen
Informationen und Unterlagen betreffend den Fonds und der Teilfonds sind kostenlos bei der UniCredit Bank Austria AG
erhaltlich. Insbesondere:
« die Satzung der Gesellschaft (in Kopie) in der geltenden Fassung;
» der Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung;
» das Kundeninformationsdokument (wesentliche Anlegerinformationen) in der aktuellen Fassung;
» der zuletzt verdffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht;

« die jeweils gultigen Ausgabe- und Ricknahmepreise.
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Anteilsklassen

Fur Anteile der Klassen EB und EO wird derzeit kein Ausgabeaufschlag erhoben. Anteile der Klassen A, N, I, W, X und Y
werden derzeit in Deutschland und Osterreich nicht vertrieben.

Fur Anteile der Klasse A ist ein Ausgabeaufschlag bis zu 5,75 % und fir Anteile der Klasse N ist ein Ausgabeaufschlag bis zu
3,00 % moglich.

Riickgabe der Investmentanteile

Die Anteile werden im Regelfall gebuhrenfrei zum Ricknahmepreis zuriickgenommen, wenn der Anteilsinhaber der
Verwaltungsgesellschaft einen Antrag zuschickt, der in ,guter Ordnung® ist. In ,guter Ordnung“ bedeutet, dass der
Rucknahmeauftrag die folgenden Kriterien erfiillen muss:

1. Der Auftrag ist schriftlich an die
Franklin Templeton Alternative Funds
c/o Franklin Templeton International Services S.ar.l.
Niederlassung Deutschland
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt
Mainzer LandstraRe 16, 60325 Frankfurt
Telefon 069 27223-272
Telefax 069 27223-141

zu senden, die den Auftrag unverzuglich auf elektronischem Wege an die Verwaltungsgesellschaft weiterleitet.
Rucknahmeauftrage kdnnen auch bei der &sterreichischen Zahlstelle zur Weiterleitung an die Verwaltungsgesellschaft
eingereicht werden.

Bei Auftragserteilung per Fax an die Franklin Templeton Alternative Funds bis 16.00 Uhr Frankfurter Zeit, und zwar an
Tagen, an denen der Nettoinventarwert der Fonds berechnet wird, wird unter normalen Umstanden der an diesem Tag
errechnete Rucknahmepreis zugrunde gelegt.

Diese Auftrage konnen allerdings nur an Tagen angenommen werden, an denen die Banken in Frankfurt gedffnet sind
(,Bankarbeitstag“). Jedoch behalt sich Franklin Templeton International Services S.a r.I. Niederlassung Deutschlandvor,
die Zahlung so lange zurlickzuhalten, bis das Auftragsoriginal bei der Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Niederlassung Deutschland eingeht.

2. Die auf dem Ricknahmeauftrag vorzunehmende(n) Unterschrift(en) des/der Anteilsinhaber(s) muss/miissen genau der/
den Unterschrift(en) auf dem Kaufantrag entsprechen. In dem Antrag ist entweder die Zahl der Anteile oder der Betrag der
Fondswahrung anzugeben, fiir die die Riicknahme beantragt wird.

3. Falls die zur Ricknahme vorgesehenen Anteile auf einen Nachlass, eine Bank, eine Stiftung, einen Treuhander oder
Vormund bzw. auf eine Kapital- oder Personengesellschaft eingetragen sind, missen Unterlagen beiliegen, aus denen
nach Ermessen der Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung Deutschland die Befugnis des
Unterzeichners oder der Unterzeichner des Antrags ersichtlich ist und/oder die allen einschlagigen Rechtsvorschriften
genligen mussen. Nahere Informationen sind bei der Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung
Deutschland erhaltlich.

Der Rucknahmepreis ist der Nettoinventarwert der Anteile, der als Nachster errechnet wird, nachdem der Ricknahmeauftrag
in guter Ordnung beim Transferagenten eingegangen ist. Die Zahlung des Ricknahmepreises, d. h. die Absendung des
Rucknahmeerldses, erfolgt im Regelfall innerhalb von 5 Bankarbeitstagen nach Eingang des Ricknahmeauftrags bei dem
Transferagenten.

Der Ricknahmeerlés wird gemal Prospekt nach Wahl des Anteilsinhabers entweder in Form eines Schecks oder durch
Bankiberweisung gezahlt. Ein etwaiger Wahrungswechsel erfolgt unverziiglich nach Feststellung des Nettoinventarwertes pro
Anteil. Zahlungen per Uberweisung oder Scheck erfolgen auf Kosten der Anteilsinhaber. Hierzu zahlen auch etwaige durch
einen Wahrungswechsel bedingte Kosten. Sofern der Anteilsinhaber eine Uberweisung des Riicknahmeerléses wiinscht und
hierbei keine Wahrung fiir die Zahlung angibt, erfolgt bei Uberweisung auf ein vom Anteilsinhaber benanntes Konto in einem
Mitgliedsland der Europaischen Wahrungsunion die Zahlung in Euro.

Bei Ricknahmeantragen von Anteilsinhabern, die bei der Franklin Templeton International Services S.a r.I. Niederlassung
Deutschland eingehen und bei denen eine Zahlung per Bankiberweisung gewlinscht wird, wird die Bankuberweisung
grundsatzlich nur ausgefuhrt, sofern das Konto des Anteilsinhabers auf denselben Namen wie das Empfangerkonto bei der
Bank lautet, bzw. es sich um ein vom Kunden mitgeteiltes Referenzkonto handelt. Grundsatzlich sollte dieses Konto im selben
Land gefuhrt werden, in dem der Anteilsinhaber auch lebt. Fir Bankiberweisungen ins Ausland behalt sich Franklin Templeton
Alternative Funds das Recht vor, diese abzulehnen.
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Bei Konten mit mehr als einem Anteilsinhaber wird die Auszahlung nur auf ein Empfangerkonto durchgefiihrt, welches auf den
Namen mindestens eines der Anteilsinhaber lautet. Den Anlegern wird daher dringend empfohlen, stets ein die vorgenannten
Anforderungen erfiillendes Konto zu benennen, da es anderenfalls zu Zeitverzégerungen bei der Riickzahlung kommen kann.
Entsprechendes gilt fiir die Ubertragung von Anteilen in ein nicht von Franklin Templeton gefiihrtes Depot. Eine Ubertragung
an Dritte ist hierbei grundsatzlich nicht méglich. Nahere Auskunfte erteilt Ihnen die Franklin Templeton International Services
S.ar.l. Niederlassung Deutschland. Anteilsinhaber kdnnen samtliche Zahlungen (Riicknahmeerlése, etwaige Ausschittungen
und sonstige Zahlungen) Uber die 6sterreichische Zahistelle verlangen.

Allgemeine Informationen
Anfragen

Bitte richten Sie Anfragen an:

Franklin Templeton International Services S.ar.l.
Niederlassung Deutschland

Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt

Mainzer LandstraRe 16, 60325 Frankfurt
Telefon 069 27223-272

Telefax 069 27223-141

Bei der Franklin Templeton International Services S.a r.l. Niederlassung Deutschland sind neben den Ausgabe-, Umtausch-
und Ricknahmepreisen, den Zwischengewinnen, den Aktiengewinnen, den Immobiliengewinnen und den akkumulierten
ausschuttungsgleichen Ertragen der Teilfonds der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte (die gepriften Jahres- und
ungepruften Halbjahresberichte), die Wesentlichen Anlegerinformationen. sowie die Satzung der Franklin Templeton
Alternative Funds kostenlos in Papierform erhaltlich. Dartiber hinaus kdnnen bei ihr die im Abschnitt ,Einsehbare Dokumente*®
aufgefuhrten Unterlagen wahrend der Ublichen Geschaftszeiten eingesehen werden.

Kontoausziige

Die Anteilsinhaberkonten werden nach den Registrierungsanweisungen des Anteilsinhabers eréffnet. Bewegungen auf dem
Konto, werden durch regelmaRige Kontoausztige der Franklin Templeton International Services S.a r.l. bestatigt.

Kurzangaben iiber steuerrechtliche Vorschriften

Besteuerung in Deutschland

Die folgenden allgemeinen Hinweise zur Besteuerung beziehen sich auf in Deutschland unbeschrankt steuerpflichtige
Anteilsinhaber und basieren auf der derzeitigen Rechtslage (Stand: Januar 2022). Die steuerliche Beurteilung kann sich durch
Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung andern. Die Besteuerung der einzelnen Anteilsinhaber
kann von unterschiedlichen individuellen Faktoren abhangen, die in dieser Zusammenfassung nicht berticksichtigt werden.
Es wird den Anteilsinhabern daher empfohlen, sich bezuglich ihrer persénlichen Steuersituation an einen Steuerberater zu
wenden. Insbesondere auch steuerlich nicht in Deutschland ansassigen Anlegern empfehlen wir, sich vor dem Erwerb von
Anteilen mit einem Steuerberater in Verbindung zu setzen, um mogliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb
individuell zu klaren.

Besteuerung des Investmentfonds

Auslandische Fonds unterliegen in Deutschland der beschrankten Steuerpflicht, sofern sie inlandische Beteiligungseinnahmen,
inlandische Immobilienertrage oder sonstige inlandische Einkiinfte im Sinne des § 6 Abs. 3 bis 5 des Investmentsteuergesetzes
erzielen. Der Steuersatz betragt fir inlandische Beteiligungseinnahmen 15 % und fir inlandische Immobilienertrage
sowie sonstige inlandische Einkinfte 15 % zuzlglich Solidaritatszuschlag, sofern die fir den Investmentfonds zustandige
Finanzbehorde den Status als Investmentfonds im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalertrage mittels einer Bescheinigung
(sog. Statusbescheinigung) bestatigt.

Sind am Fonds steuerbegunstigte Anleger beteiligt, so sieht das Investmentsteuergesetz vor, dass der Fonds grundsatzlich eine
anteilige Befreiung von der auf der Fondsebene anfallenden Kérperschaftsteuer beantragen kann. Zu den steuerbegunstigten
Anlegern zahlen inlandische Korperschaften, Personenvereinigungen oder Vermoégensmassen, die nach der Satzung, dem
Stiftungsgeschéaft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsachlichen Geschaftsfuhrung ausschlieRlich und unmittelbar
gemeinnutzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecken dienen oder Stiftungen des offentlichen Rechts, die ausschliellich
und unmittelbar gemeinnutzigen oder mildtatigen Zwecken dienen, oder juristische Personen des o6ffentlichen Rechts,
die ausschliellich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dienen, sowie vergleichbare auslandische Anleger mit Sitz und
Geschéftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden auslandischen Staat. Dies gilt nicht, wenn die Anteile vom
jeweiligen Anleger in einem wirtschaftlichen Geschéaftsbetrieb gehalten werden. Der Fonds beabsichtigt derzeit nicht, eine
anteilige Befreiung von der Koérperschaftsteuer aufgrund einer Beteiligung von steuerbeglinstigen Anleger zu beantragen.
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Besteuerung des Anlegers

Allgemeines

Ertrage aus Investmentfonds werden beim Privatanleger als Einklnfte aus Kapitalvermégen der Einkommensteuer
unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalertrdgen den Sparer-Pauschbetrag von jahrlich EUR 801,00
(bei Einzelveranlagung) bzw. EUR 1.602,00 (bei Zusammenveranlagung) Ubersteigen. Zu den Investmentertragen zahlen
die Ausschittungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der VerduRerung der Anteile. Einkunfte aus
Kapitalvermdgen unterliegen grundsatzlich einem Steuersatz von 25 % (zuzuglich Solidaritatszuschlag von 5,5 % und ggf.
Kirchensteuer).

Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen die Anleger einen pauschalen Teil dieser Investmentertrage steuerfrei
erhalten (sog. Teilfreistellung). Eine Teilfreistellung ist auf Ertrage aus Investmentfonds anwendbar, die die steuerlichen
Voraussetzungen fir eine Klassifikation als Aktienfonds oder Mischfonds erfullen. Aktienfonds sind Investmentfonds, die geman
den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivwvermdgens in Kapitalbeteiligungen im Sinne
des Investmentsteuergesetzes anlegen. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemafl den Anlagebedingungen fortlaufend
mindestens 25 % ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuergesetzes
anlegen. Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fir einen Aktien- noch fur einen Mischfonds, sind auf die
Investmentertréage keine Teilfreistellungen anzuwenden. Andert sich die steuerliche Klassifikation des Investmentfonds fiir
Zwecke der Teilfreistellung, gilt der Fondsanteil als verauf3ert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen Klassifikation
fur die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft; allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver Veraullerungsgewinn erst zu
berlcksichtigen, wenn die Anteile tatsachlich verauf3ert werden.

Bei Depotfiihrung in Deutschland (Inlandsverwahrung) wird ein Steuerabzug auf Kapitalertrdage vorgenommen. Dieser
Steuerabzug hat fiir den Privatanleger grundsatzlich abgeltende Wirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die entsprechenden
Einklnfte aus Kapitalvermdgen regelmaRig nicht in der Einkommensteuererklarung anzugeben sind. Bei der Vornahme
des Steuerabzugs werden durch die inlandische depotfiihrende Stelle grundsatzlich bereits Verlustverrechnungen
vorgenommen und auslandische Quellensteuern aus der Direktanlage angerechnet. Der Steuerabzug hat aber u.a. dann
keine Abgeltungswirkung, wenn der personliche Steuersatz geringer als der Abgeltungssatz von 25 % ist. In diesem Fall
kénnen die Einklnfte aus Kapitalvermégen in der Einkommensteuererklarung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann
den niedrigeren personlichen Steuersatz an und rechnet auf die personliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug
an (sog. Gunstigerprifung). Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger einen Freistellungsauftrag
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag nicht Uberschreiten.
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung fiir Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer
veranlagt werden (sog. Nichtveranlagungsbescheinigung).

Sofern Einkunfte aus Kapitalvermdgen keinem Steuerabzug unterliegen (z. B. weil die Verwahrung der Fondsanteile in einem
auslandischen Depot erfolgt), sind diese grundsatzlich in der Steuererklarung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung
unterliegen die Einkinfte aus Kapitalvermogen ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren personlichen
Steuersatz.

Befinden sich die Anteile im Betriebsvermdgen, werden die Ertrage als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Ausschittungen

Ausschittungen des Fonds sind auf Ebene des Privatanlegers grundsatzlich einkommensteuerpflichtig. Sofern der Fonds
jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fir einen Aktienfonds erfllt, sind 30 % der Ausschittungen steuerfrei. Erflllt der
Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fiir einen Mischfonds, sind 15 % der Ausschittungen steuerfrei. Die Ausschittungen
unterliegen bei Inlandsverwahrung i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzlglich Solidaritadtszuschlag und ggf. Kirchensteuer).
Die Teilfreistellungen fiir Aktien- oder Mischfonds kénnen grundsatzlich bereits beim Steuerabzug beriicksichtigt werden.

Auf Ebene betrieblicher Anleger sind Ausschittungen des Fonds grundsatzlich einkommen- bzw. kérperschaftsteuer- und
gewerbesteuerpflichtig. Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Aktienfonds erfullt, sind 60 % der
Ausschuttungen fir Zwecke der Einkommensteuer und 30 % fur Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei, wenn die Anteile
von naturlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fur steuerpflichtige Kérperschaften sind generell
80 % der Ausschuttungen fir Zwecke der Kérperschaftsteuer und 40 % fur Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Fur
Korperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von
denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 % der Ausschittungen
fur Zwecke der Korperschaftsteuer und 15 % fir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Erfiullt der Fonds die steuerlichen
Voraussetzungen fir einen Mischfonds, sind 30 % der Ausschittungen fur Zwecke der Einkommensteuer und 15 % fur
Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei, wenn die Anteile von natuirlichen Personen im Betriebsvermogen gehalten werden.
Fir steuerpflichtige Korperschaften sind generell 40 % der Ausschittungen fur Zwecke der Kérperschaftsteuer und 20 %
fur Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Fir Kérperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind
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und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem
Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden,
sind 15 % der Ausschittungen fir Zwecke der Koérperschaftsteuer und 7,5 % flr Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Fur
Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Voraussetzungen flr einen Aktien- oder Mischfonds erfiillt werden,
einheitlich der fir Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Héhe von 30 %,
im Falle eines Mischfonds in Hohe von 15 %.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschiittungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag fur
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Ricknahmepreises des Anteils zu Beginn
eines Kalenderjahrs mit 70 % des Basiszinses ermittelt, welcher aus der langfristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen
abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im
Kalenderjahr festgesetzten Ricknahmepreis zuzliglich der Ausschiittungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des
Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwdlftel fir jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs
vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind fur den Privatanleger grundsatzlich einkommensteuerpflichtig. Sofern der Fonds jedoch die steuerlichen
Voraussetzungen fur einen Aktienfonds erfillt, sind auf Ebene des Privatanlegers 30 % der Vorabpauschalen steuerfrei.
Erflllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fur einen Mischfonds, sind fur Privatanleger 15 % der Vorabpauschalen
steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen bei Inlandsverwahrung i.d.R. dem Steuerabzug von 25 %
(zuzlglich Solidaritatszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Die Teilfreistellungen fur Aktien- oder Mischfonds kdnnen
grundsatzlich bereits beim Steuerabzug bertcksichtigt werden. Zur Durchfihrung des Steuerabzugs hat der Anleger der
inlandischen depotflihrenden Stelle den Betrag der abzufiihrenden Steuer zur Verfligung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die
depotfihrende Stelle den Betrag der abzuflihrenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers
lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale
widerspricht, darf die depotfihrende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuflihrenden Steuer von einem auf den Namen
des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit fur dieses Konto nicht in
Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzufliihrenden Steuer der inlandischen
depotfihrenden Stelle zur Verfligung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotfihrende Stelle dies dem flr sie zustandigen
Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale in seiner Einkommensteuererklarung angeben.

Bei betrieblichen Anlegern sind Vorabpauschalen grundsatzlich einkommen- bzw. k&érperschaftsteuer- und
gewerbesteuerpflichtig. Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fiir einen Aktienfonds erfllt, sind 60 % der
Vorabpauschalen fiir Zwecke der Einkommensteuer und 30 % fir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei, wenn die Anteile
von naturlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fur steuerpflichtige Kérperschaften sind generell 80 % der
Vorabpauschalen fiir Zwecke der Kérperschaftsteuer und 40 % flr Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Flr Kérperschaften,
die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind,
oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der kurzfristigen
Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 % der Vorabpauschalen fiir Zwecke der Korperschaftsteuer
und 15 % fur Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Erflllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen Mischfonds,
sind 30 % der Vorabpauschalen fiir Zwecke der Einkommensteuer und 15 % flir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei,
wenn die Anteile von natirlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fir steuerpflichtige Kérperschaften sind
generell 40 % der Vorabpauschalen fir Zwecke der Kérperschaftsteuer und 20 % flir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei.
Fir Koérperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen
zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem
Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 % der Vorabpauschalen fir Zwecke
der Koérperschaftsteuer und 7,5 % fir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Fir Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die
steuerlichen Voraussetzungen flr einen Aktien- oder Mischfonds erfiillt werden, einheitlich der fur Privatanleger geltende
Teilfreistellungssatz angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Hohe von 30 %, im Falle eines Mischfonds in H6he von
15 %.

Veraulerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Fondsanteile verauert, unterliegt der Verauferungsgewinn auf Ebene des Privatanlegers der Steuerpflicht zum
Abgeltungssatz von 25 %. Bei der Ermittlung des VerauRerungsgewinns ist der Gewinn um die wahrend der Besitzzeit
angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. Sofern der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen Aktienfonds erfillt,
sind beim Privatanleger 30 % der VeraulRerungsgewinne steuerfrei. Erfillt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir
einen Mischfonds, sind 15 % der VeraulRerungsgewinne steuerfrei. Sofern die Anteile in einem inlandischen Depot verwahrt
werden, nimmt die depotfiihrende Stelle den Steuerabzug unter Berlicksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Werden
solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust verduf3ert, kann der Verlust reduziert um eine etwaige Teilfreistellung
mit anderen positiven Einklinften aus Kapitalvermdgen verrechnet werden. Sofern die Anteile in einem inlandischen Depot
verwahrt und bei derselben depotfiihrenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkiinfte aus Kapitalvermdgen erzielt
werden, nimmt die depotfihrende Stelle die Verlustverrechnung vor.
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Bei betrieblichen Anlegern unterliegen Gewinne aus der Verduferung der Anteile grundsatzlich der Einkommen- bzw.
Korperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Verauf3erungsgewinns ist der Gewinn um die wahrend
der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern. Sofern der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen fir
einen Aktienfonds erflllt, sind 60 % der Verauferungsgewinne fir Zwecke der Einkommensteuer und 30 % fir Zwecke
der Gewerbesteuer steuerfrei, wenn die Anteile von natirlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fir
steuerpflichtige Korperschaften sind generell 80 % der VerauRerungsgewinne fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 40 %
fur Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Fir Kérperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind
und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem
Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind
30 % der VerauBerungsgewinne fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 15 % flir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Im
Falle eines VerduRerungsverlustes ist der Verlust in Hohe der jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht
abzugsfahig. Erfiillt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen Mischfonds, sind 30 % der Verauferungsgewinne fir
Zwecke der Einkommensteuer und 15 % fur Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei, wenn die Anteile von natirlichen Personen
im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fur steuerpflichtige Kérperschaften sind generell 40 % der VerduRerungsgewinne
fur Zwecke der Korperschaftsteuer und 20 % fiir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Fiir Kérperschaften, die Lebens-
oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die
Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung
eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 % der VerduRerungsgewinne fir Zwecke der Kdérperschaftsteuer und
7,5 % fir Zwecke der Gewerbesteuer steuerfrei. Im Falle eines VerauRerungsverlustes ist der Verlust in Hohe der jeweils
anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht abzugsfahig.

Die Gewinne aus der VerauRerung der Anteile unterliegen bei betrieblichen Anlegern i.d.R. keinem Kapitalertragsteuerabzug.

Negative steuerliche Ertrage

Eine Zurechnung negativer steuerlicher Ertrage des Fonds an den Anleger ist nicht moglich.

Abwicklungsbesteuerung

Wahrend der Abwicklung des Fonds gelten Ausschittungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines
Kalenderjahres enthalten ist.

Besteuerung in Osterreich

Die folgenden allgemeinen Hinweise zur Besteuerung von Ertragen aus Anteilen an Investmentfonds beziehen sich auf
in Osterreich unbeschrankt steuerpflichtige Anleger und basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage (Stand: Januar
2022). Die steuerliche Beurteilung kann sich durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung
andern. Die Besteuerung der einzelnen Anteilsinhaber kann von unterschiedlichen individuellen Faktoren abhangen, die in
dieser Zusammenfassung nicht bertcksichtigt werden. Es wird den Anteilsinhabern daher empfohlen, sich bezuglich ihrer
personlichen Steuersituation an einen Steuerberater zu wenden.

Grundlegendes zur Besteuerung von Investmentfondsertragen

Die Besteuerung der Ertrage aus auslandischen Investmentfonds auf Ebene Osterreichischer Anteilsinhaber stellt einerseits
auf die vom Anleger bezogenen Ausschittungen, andererseits auf die dem Anleger zuzurechnenden, sogenannten
ausschuttungsgleichen Ertrage des auslandischen Fonds ab.

Bei Anteilen an auslandischen Investmentfonds wird unterschieden zwischen

* auslandischen Fonds, die einen steuerlichen Vertreter bestellt haben, der die Zusammensetzung der Ausschuttungen
und ausschuttungsgleichen Ertrage sowie die zur Ermittlung der Hohe der Kapitalertragssteuer (KESt) erforderlichen
Daten an die Osterreichische Kontrollbank AG (OeKB) meldet (sog. Meldefonds) und

* auslandischen Fonds, die nicht bei der OeKB als Meldefonds registriert sind und fiir die daher auch kein Nachweis zu
den steuerpflichtigen Fondertragen erbracht wird (sog. Nicht-Meldefonds).

Besteuerung auf Ebene des Privatanlegers

Ist der Fonds steuerlich vertreten, wird bei Anteilsverwahrung in Osterreich (Inlandsverwahrung) durch die depotfiihrende
Stelle die von der OeKB gemeldete KESt auf Ausschittungen und ausschittungsgleiche Ertrage einbehalten. Die KESt belauft
sich auf 27,5 %. Mit Einbehalt der KESt gilt die Einkommensteuer auf die Ausschiittungen und ausschiittungsgleichen Ertrage
als abgegolten.
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Wenn der Fonds steuerlich nicht vertreten ist, unterliegt die gesamte Ausschittung der Steuerpflicht und die
ausschittungsgleichen Ertréage sind nach einer gesetzlich geregelten pauschalen Schatzformel zu ermitteln, sofern der
Anleger keinen Nachweis Uber steuerfreie Ausschittungen bzw. keinen Selbstnachweis der ausschuttungsgleichen Ertrage
erbringt. Bei Verwahrung im Inland ist auf die Ausschittung und die nach der Schatzformel ermittelten ausschittungsgleichen
Ertrage von der depotfiihrenden Bank Kapitalertragsteuer einzubehalten.

Werden die Anteilsscheine auf einem auslandischen Depot verwahrt, so hat ein Anleger sowohl die erhaltenen Ausschittungen
als auch die ausschuttungsgleichen Ertrage, entweder in der vom steuerlichen Vertreter nachgewiesenen Zusammensetzung
oder nach der Schatzformel ermittelten Hohe, mit dem besonderen Steuersatz von 27,5 % zur Einkommensteuer zu veranlagen.

Umfang der ausschiittungsgleichen Ertrage

Als ausschuttungsgleiche Ertrage gelten die nach Abzug der Fondsaufwendungen verbleibenden, nicht ausgeschiitteten
vereinnahmten Einkiinfte aus der Uberlassung von Kapital (Zinsen, Dividenden, ausschittungsgleiche Ertrdge von im
Fondsvermogen befindlichen Anteilen an anderen in- oder auslandischen Investmentfonds, sonstige Einklinfte), sowie
60 % des positiven Saldos der realisierten Substanzgewinne und -verluste. Flr den Fall, dass die Fondsaufwendungen die
vereinnahmten Einkiinfte aus der Uberlassung von Kapital ibersteigen, kann der entsprechende Aufwandiiberhang mit dem
positiven Saldo der realisierten Substanzgewinne und -verluste verrechnet werden. Im Falle eines Uberhangs realisierter
Substanzverluste kann dieser innerhalb des Fonds mit positiven Einkiinften aus der Uberlassung von Kapital ausgeglichen
werden. Ein verbleibender negativer Saldo kann auf Folgejahre vorgetragen werden (interner Verlustausgleich). Der
vorgetragene Verlust ist vorrangig mit einem positiven Saldo der realisierten Substanzgewinne und -verluste zu verrechnen.
Ein verbleibender Verlustvortrag kann darauffolgend ebenfalls mit positiven Einkiinften aus der Uberlassung von Kapital (nach
Abzug der Fondsaufwendungen) verrechnet werden.

Die ausschittungsgleichen Ertrage sind grundsatzlich von einem steuerlichen Vertreter nachzuweisen und gelten den Anlegern
fur steuerliche Zwecke zum Zeitpunkt der Meldung durch die OeKB als fiktiv zugeflossen.

Werden die ausschuttungsgleichen Ertrage weder durch einen steuerlichen Vertreter noch im Rahmen des Selbstnachweises
nachgewiesen, so ist deren Hohe zu schatzen. Der ausschuttungsgleiche Ertrag wird im Schatzungsfalle mit 90 % des
Unterschiedsbetrags zwischen dem ersten und letzten im Kalenderjahr festgesetzten Riicknahmepreis, mindestens aber
mit 10 % des letzten im Kalenderjahr festgesetzten Ricknahmepreises, angenommen und gilt als am 31. Dezember jedes
Kalenderjahres als zugeflossen.

Ausschuttungsgleiche Ertrage unterliegen zur Ganze der Kapitalertragsteuer in Hohe von 27,5 %. Tatsachlich einbehaltene
Quellensteuern auf auslandische Dividenden kénnen grundsatzlich auf die anfallende Kapitalertragsteuer angerechnet werden.

VerauBerung eines Fondsanteilsscheins

Die VerauRerung von Fondsanteilsscheinen, die nach dem 31.12.2010 angeschafft wurden, ist generell steuerpflichtig im
Rahmen der Einklinfte aus realisierten Wertsteigerungen. Solche Einkiinfte unterliegen seit dem 1.1.2016 der Besteuerung mit
dem besonderen Steuersatz von 27,5 %. Verluste aus der VerduRerung von Fondsanteilen kénnen grundsatzlich sowohl mit
Gewinnen aus der VerauRerung anderer Wertpapiere als auch mit laufenden Einkinften, wie Dividenden oder Anleihezinsen,
verrechnet werden, wobei im Einzelfall bestimmte Einschrankungen zu beachten sind. Ein Ausgleich ist nur innerhalb desselben
Jahres maoglich, und Verluste kénnen nicht auf Folgejahre vorgetragen werden. Die realisierte Wertsteigerung wird als
Differenz zwischen dem VerauRerungserlos einerseits und den (fortgeflihrten) Anschaffungskosten andererseits ermittelt. Zur
Vermeidung der doppelten steuerlichen Erfassung derselben Wertsteigerung kdnnen den urspriinglichen Anschaffungskosten
der Anteilsscheine die schon als ausschittungsgleiche Ertrage beim Anleger steuerlich erfassten Betrage hinzugeschlagen
werden. Vom Anleger eventuell steuerfrei bezogene Ausschittungen hingegen vermindern die Anschaffungskosten. Ein
alifalliger Ausgabeaufschlag erhéht nicht die steuerlichen Anschaffungskosten.

Bei Inlandsdepots werden diese Hinzurechnungen bzw. Abziige automatisch von der depotfiihrenden Bank vorgenommen.
Besteuerung auf Ebene des betrieblichen Anlegers

Bei Fondsanteilsscheinen, die von einer natlrlichen Person im Betriebsvermogen gehalten werden (z. B. Einzelunternehmer),
gelten grundsatzlich die Regelungen fir Privatanleger entsprechend, wobei die in den ausschittungsgleichen Ertragen
enthaltenen, realisierten Substanzgewinne im Betriebsvermdgen zu 100 % steuerpflichtig sind und eine Steuerbefreiung bei
Verkauf von Altbestand ausgeschlossen ist. Die Kapitalertrage im Betriebsvermogen einer nattirlichen Person sind in der
Einkommensteuererklarung anzugeben und mit dem Steuersatz von 27,5 % zu versteuern. Kapitalertragsteuer, die durch
eine Osterreichische depotflihrende Stelle einbehalten wurde, kann mit der Einkommensteuerschuld verrechnet werden.
Die Moglichkeiten der Verlustverrechnung gehen Uber jene im Privatvermogen hinaus. Des Weiteren konnen Verluste auf
Folgejahre vorgetragen werden, und Anschaffungsnebenkosten (z. B. ein Ausgabeaufschlag) reduzieren den steuerpflichtigen
Gewinn.
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Bei juristischen Personen unterliegen die ausgeschutteten und ausschittungsgleichen ordentlichen Ertrage sowie realisierten
Substanzgewinne des Fonds der Kdrperschaftsteuer in Hohe von 25 %. Die 6sterreichische depotfiihrende Stelle kann bei
Vorlage einer Befreiungsbescheinigung vom Kapitalertragsteuerabzug Abstand nehmen. Gewinne aus der VerauRerung
von Fondsanteilsscheinen werden im Rahmen der Kdrperschaftsteuererklarung ebenfalls der Steuer in Hohe von 25 %
unterworfen. Bereits versteuerte ausschittungsgleiche Ertrage kénnen bei der Ermittlung der VeraufRerungsgewinne in Abzug
gebracht werden.

Hinweis

Ob ein Investmentfonds bzw. eine bestimmte Anteilsklasse des Investmentfonds als Meldefonds qualifiziert, kann auf der
Internetseite der OeKB (www.profitweb.at) geprift werden. Anteilsinhaber von dort nicht als Meldefonds aufgefiihrten
Fonds oder Anteilsklassen werden entsprechend den Regelungen fir Nicht-Meldefonds pauschal besteuert, sofern kein
Selbstnachweis erbracht wird. Eine Investition in diese Anteilsklassen ist fir 6sterreichische Anteilsinhaber in aller Regel
steuerlich nachteilig.

Veroffentlichungen:

In Deutschland und Osterreich werden die Ausgabe- und Riicknahmepreise sowie etwaige Mitteilungen an die Anleger auf den
Internetseiten www.franklintempleton.de bzw. www.franklintempleton.at veréffentlicht. In den in § 298 Abs. 2 KAGB genannten
Fallen, werden die Anteilinhaber in Deutschland dariiber hinaus entsprechend § 167 KAGB mittels eines dauerhaftem
Datentrager unterrichtet. Die Unterrichtung von Anlegern in Osterreich erfolgt in diesen Fallen im Einklang mit § 136 Abs. 4
InvFG 2011.
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de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg) beaufsichtigt.

Die Franklin Templeton International Services S.ar.l. Niederlassung Deutschland unterliegt zusatzlich
der eingeschrankten Aufsicht durch die BaFin (Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht,
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main).

FTAFDE PGB 01/22



	_GoBack
	Angebot
	Begriffsbestimmungen
	Informationen zur Fondsverwaltung
	Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik
	Risikoabwägungen
	Verwaltungsgesellschaft
	Anlageverwalter
	Verwahrstelle
	Verwaltungsstelle
	Bekanntgabe der Anteilspreise
	Allgemeine Informationen für Anleger
	Anteilsklassen
	Kauf von Anteilen 
	Verkauf von Anteilen
	Umtausch von Anteile
	Übertragung von Anteilen
	Dividendenpolitik
	Vergütung der Verwaltungsgesellschaft
	Verwaltungsgebühren 
	Sonstige Gesellschaftsgebühren und -kosten
	Performancegebühren
	Besteuerung der Gesellschaft 
	Quellensteuer
	Besteuerung der Anleger
	FATCA
	Versammlungen und Berichtswesen
	Stimmrechte der Anleger 
	Einsehbare Dokumente
	Anhang A Standardmäßige Handelsschlusszeiten
	Anhang B Anlagebeschränkungen
	Anhang C Zusätzliche Informationen
	Anhang D Ermittlung des Nettoinventarwerts je Anteil
	Anhang E Franklin Templeton Alternative Funds – Aufschläge, Gebühren und Kosten
	Anhang F Angaben zu den Benchmarks
	Besondere Hinweise für Anleger in Deutschland und Österreich

